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Zusammenfassung und Empfehlung

Die Energiewende stellt flir den landlichen Raum eine enorme Herausforderung dar, die zeitgleich zu zahlreichen
weiteren Entwicklungen — von denen an dieser Stelle beispielhaft nur der demografische Wandel, der Struktur-
wandel verbunden mit wirtschaftlicher Standortkonkurrenz oder die Notwendigkeit zur Wahrung der Daseinsvor-
sorge bei gleichzeitig angespannter Lage der 6ffentlichen Haushalte genannt werden sollen - bewaltigt werden
muss. Die Energiewende bietet dem landlichen Raum jedoch zugleich Chancen, deren Ergreifen eine wirtschaftli-

che Teilhabe an der Wertschopfung im Energiesektor ermoglicht und Standortvorteile schaffen kann.

Die Untersuchung macht deutlich, wie wichtig die Rolle des landlichen Raums im Kontext der Energiewende sein
kann. In einem Stromsektor, der zunehmend dezentralisiert wird, kann dem ldandlichen Raum die Rolle des Ener-
gieerzeugers zukommen. Die in den urbanen Ballungszentren und Industriestandorten bendétigte Energie kann
kiinftig durch Uberschiisse aus dem ldndlichen Raum bereitgestellt werden. Die reelle Partizipation des Iindlichen
Raumes an der damit einhergehenden Wertschdpfung — die weit Giber das AusmaR der bspw. im Thiringer Wind-
beteiligungsgesetz festgelegten Betrdge hinausreicht - ist jedoch bei weitem nicht als gegeben zu sehen. Sie erfor-
dertin erster Linie den Aufbau entsprechender lokaler Strukturen zur unternehmerischen Betatigung der Kommu-

nen und Birgern vor Ort.

Das KAG-Gebiet weist schon im Jahr 2025 eine Stromerzeugung auf, die den lokalen Bedarf libersteigt (Kap. 3.4).
Auch der mit Blick auf die Transformation des Verkehrs- und Warmesektors kiinftig zu erwartende Anstieg des
Strombedarfs (Kap. 4.1.4) kann verhaltnismaRig einfach durch lokale Erzeugungskapazitdten gedeckt werden (Kap.
5). Die Studie zeigt, dass die vorhandenen Erzeugungspotenziale die lokalen Bedarfe erheblich Gbersteigen (Kap.
4.2). Nicht alle Potenziale werden dabei von der lokalen Bevolkerung gleichermalien positiv gesehen und ein gro-
Rer Teil dieser Potenziale wird verstandlicherweise im Bereich des theoretisch méglichen bleiben. Klar ist, der Auf-
bau von Erzeugungsstrukturen muss immer auch Riicksicht auf die Landschaft, das lokale Erscheinungsbild, die
Aufenthaltsqualitat, die Nutzungskonkurrenz usw. nehmen. Dennoch, auch hier kann maoglicherweise ein Wandel
in der Haltung erfolgen, wenn die Entscheidung tber die Nutzung einzelner Potenziale durch die lokale Verwaltung
und die Bewohner vor Ort selbst getroffen, die erforderlichen Projekte eigenverantwortlich umgesetzt und die
damit einhergehenden Ertrage im vollen Umfang in der Region verbleiben werden. Das Aufzeigen der Potenziale
dient somit auch der Steigerung des Bewusstseins Uber die Perspektiven und Moglichkeiten, die sich aus deren

Monetarisierung ergeben kénnen

Die Untersuchung zeigt auch die (aktuellen) Grenzen in den Mdoglichkeiten zur lokalen Nutzung der regionalen
Stromerzeugung auf (Kap. 6.2). Die bilanzielle Autarkie fihrt nicht automatisch dazu, dass der EE-Strom auch fak-
tisch in der Region verbraucht wird oder dass die Bewohner von giinstigeren Strompreisen profitieren kénnen. Die
rechtlichen Moglichkeiten des direkten Verbrauchs des lokal erzeugten Stroms sind zum Zeitpunkt der Konzepter-
stellung nur auf einige wenige Nischenbereiche beschrankt. Der Aufbau infrastrukturell Energieautarker (Strom-
seitig) Gemeinden ist laut der aktuellen Gesetzgebung nicht moglich und auch die Kontrolle der Konzessionen zur
lokalen Stromnetzinfrastruktur wiirde keine Moglichkeiten schaffen, den aktuellen Regulierungsrahmen im Sinne

einer sich auf den Endverbraucherpreis positiv auswirkenden bzw. preismindernden Netzbetreibung zu umgehen.

Umso wichtiger erscheint also der Aufbau von Strukturen, die es den lokalen Akteuren erlauben, an der direkten
Umsetzung von Investitionsprojekten auf der Erzeugungsseite teilzunehmen. Die Studie widmet sich aus diesem
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Grund sehr ausfuhrlich den unterschiedlichen Unternehmensformen und betrachtet diese sowohl aus der Perspek-

tive der kommunalen Akteure (Kap. 6.3) als auch der Biirger (Kap. 6.4).

Die wesentliche Schlussfolgerung und wichtigste Empfehlung besteht vor dem Hintergrund der Untersuchungser-
gebnisse im Aufbau eines kommunalen Unternehmens, dass die wirtschaftliche Beteiligung an den Energieprojek-
ten in der Region ermdglicht. Dieses Unternehmen kann so gestaltet werden, dass auch die direkte oder indirekte
Beteiligung der Biirger erlaubt wird. Unabhangig davon sollen die Bewohner dazu ermutigt werden, eigenstandig
zu handeln. Zahlreiche Beispiele, einige davon auch in der Region selbst, zeigen wie erfolgreich Energieprojekte
durch burgerliches Engagement umgesetzt werden konnen. Gleiches gilt auch fiir das wirtschaftliche Handeln von
Kommunen. Die Ertrage aus diesen Betdtigungen verbleiben vor Ort und kdnnen somit im Handeln gegen die an-

deren Anfangs genannten Herausforderungen eingesetzt werden.
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1. Einleitung

1.1 Allgemeine Ausfiihrungen

Das klimapolitische Ziel des Bundes ist, den CO,-Ausstol’ gegeniliber 1990 bis zum Jahr 2030 um 65 Prozent zu
senken. Bis zum Jahr 2045 sollen die Emissionen (bilanziell) sogar auf null verringert werden, bzw. die Klimaneut-
ralitat erreicht werden. Danach sollen negative Emissionen erreicht werden. Das Erreichen der klimapolitischen
Ziele kann nur durch eine umfassende Transformation der bestehenden Energiesysteme —also eine Energiewende
—gelingen, die sowohl den Strom- als auch den Warmesektor umfassen muss. Dieser Transformationsprozess stellt
die Kommunen, die wirtschaftlichen Akteure und nicht zuletzt auch die Bevolkerung vor weitreichende Herausfor-
derungen und der sehr kurze Zeithorizont fiihrt zum Handlungsdruck. Die Energiewende stellt jedoch nicht nur eine
Herausforderung dar, sondern ist zugleich eine Chance. Eine Chance zur nachthaltigen Gestaltung der Energiever-
sorgung im Einklang mit den regionalen Anforderungen, was zur Dezentralisierung des Energiesystems beitragt,
eine groRere lokale Partizipation an der Wertschopfung und zugleich eine starkere lokale Mitbestimmung ermog-
licht. Es zeichnet sich dabei ab, dass Gibergreifende Lésungen und die Nutzung daraus resultierender Synergien in
vielen Fallen erhebliche Vorteile gegeniiber rein individuellen Losungen aufweisen. Akteursiibergreifendes Han-

deln und der Aufbau von Kooperationsstrukturen ist somit wesentlich fiir den lokalen Erfolg der Energiewende.

Neben der Energiewende und dem Klimaschutz sieht sich der landliche Raum auch mit zahlreichen weiteren Her-
ausforderungen konfrontiert. Genannt werden kdnnen allen voran der demografische Wandel und die Auswirkun-
gen der Globalisierung in Hinblick auf die Wettbewerbsfahigkeit der Produktionsstandorte. Auch diesen muss durch

passende MaRnahmen entgegengewirkt werden.

Die Verwaltungsgemeinschaft Stidliches Saaletal und die Stadt Kahla haben diese Herausforderungen erkannt. Sie
bekennen sich zu den klimapolitischen Zielen des Bundes und mochten durch eine nachhaltige auf der Nutzung
lokaler Potenziale fuRende Energieversorgung einen Beitrag zu deren Erreichen leisten. Zugleich sehen sie in der
lokalen Energiewende eine Chance zur Schaffung von Rahmenbedingungen fiir eine langfristig preislich attraktive
Energieversorgung, die sowohl einen Beitrag zur wirtschaftlichen Standortsicherheit als auch Wohnortqualitét leis-
tet. Die Gemeinden erkannten zugleich die Vorteile, die sich aus einen gemeinsamen interkommunalen Vorgehen

ergeben und haben dies durch eine Absichtserklarung im Jahr 2022 bekréftigt.

Die Kooperationspartner stellten im September 2022 gemeinsam einen Antrag im Rahmen der ,, Férderrichtlinie zu
Projekten und Mafinahmen der Regionalentwicklung und zur Gestaltung der Folgen des demografischen Wandels“
des Thiringer Ministeriums fir Landwirtschaft und Infrastruktur zur Erstellung des , Regionalentwicklungskonzep-
tes — Energieregion Siidliches Saaletal”. Das Vorhaben wurde positiv beschieden. Die urspriingliche Intention be-
stand dabei in einer synergischen Behandlung der Sektoren Strom und Warme in einer einzigen Untersuchung. Die
veranderten politischen Rahmenbedingungen, in Form der gesetzlichen Vorgabe zur Erstellung von Kommunalen
Warmeplanen, flihrten dazu, dass sich die Untersuchung lediglich auf den Sektor Strom konzentrieren soll. Die
Warmeseite wurde in einer parallel zum vorliegenden Konzept durchgefiihrten Untersuchung analysiert. Rele-

vante Erkenntnisse flieRen in diese Untersuchung ein.
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Eine weitere Veranderung zur urspriinglichen Intention ergab sich mit Blick auf das Untersuchungsgebiet. Die die
Kooperationsvereinbarung unterzeichnenden Gemeinden und Stadte haben sich fiir den Zweck der Untersuchung
in einer Kommunalen Arbeitsgemeinschaft entsprechen §4 des Thiiringer Gesetz liber die kommunale Gemein-
schaftsarbeit (ThirKGG) zusammengeschlossen. Die Kommunale Arbeitsgemeinschaft (KAG) ,,Stadt Kahla und Ge-
meinden der Verwaltungsgemeinschaft Stdliches Saaletal” wurde am 27.10.2023 gegriindet, um eine zukunftsfa-
hige und nachhaltige Warme- und Energiewirtschaft in der Region des siidlichen Saaletals zu entwickeln und lang-
fristig Versorgungs- und Preissicherheit zu schaffen. Die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Sudliches Saaletal entstand
1993 auf freiwilliger Basis ihrer 20 Mitgliedsgemeinden. Dazu gehéren die Kommunen Altenberga, Bibra, Bucha,
Eichenberg, Freienorla, GroReutersdorf, GroRplirschiitz, Gumperda, Hummelshain, Kleineutersdorf, Laasdorf, Lin-
dig, Milda, Orlamiinde, Rothenstein, Reinstadt, Schops, Seitenroda, Sulza und Z6lInitz. Die Zustimmung des Thiirin-
ger Innenministeriums erfolgte am 15. Februar 1994. Die Gemeinde Unterbodnitz ist gemall dem Gesetzentwurf
zum Thiringer Neugliederungsgesetz seit 2024 ebenfalls Mitglied der VG. Obwohl die Stadt Kahla von den Gemein-
den der VG umgeben ist, gehort sie selbst nicht dazu, sondern fungiert als eigenstandiger Verwaltungsbereich.
Dariiber hinaus beherbergt sie den Sitz der Verwaltungsgemeinschaft. Ausgenommen der Gemeinden Milda und
Unterbodnitz sind alle Mitgliedsgemeinden der VG auch Mitglieder der KAG. Mit der Stadt Kahla zahlt die KAG

somit insgesamt 20 Mitgliedsgemeinden.

Die vorliegende Studie befasst sich somit mit dem Stromsektor auf dem Gebiet der KAG und umfasst die Stadt

Kahla und die VG Sudliches Saaletal ausgenommen der Gemeinden Milda und Unterbodnitz.

Die KAG beauftragte Anfang November 2023 ein Konsortium unter der Leitung der DSK Deutsche Stadt- und Grund-
stiicksentwicklungsgesellschaft mbH mit der Erstellung der beiden Konzepte. Der formelle Projektauftakt zwischen
Vertretern der Auftraggeber- und Auftragnehmerseite erfolgt am 14. November 2023. Eine offizielle Auftaktver-
anstaltung unter Teilnahme der Vertreter der beteiligten Gemeinden, lokaler Akteure und Medien erfolgte im

Ratssaal der Stadt Kahla am 5. Dezember.

1.2 Motivation und Ziele

Der Hintergrund und die Motivation der Mitgliedsgemeinden der KAG fiir die Erstellung der Studie sind vielfaltig
und ergeben sich aus den aktuellen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Die klima-
schutzpolitischen Zielsetzungen des Bundes, die preislichen, infrastrukturellen und investiven Auswirkungen und
Zwange der Energiewende, der demografische Wandel sowie die Anforderungen an die Sicherung des Wirtschafts-
standortes stellen Herausforderungen dar, deren gemeinschaftliche Bewaltigung erhebliche Vorteile gegenliber

individuellen Losungen hat.

Die zentrale Zielsetzung im Zusammenhang mit der Antragstellung bestand in der Untersuchung der Moglichkeiten
zur Schaffung einer nachhaltigen Energieversorgung auf dem Gebiet der Kooperationspartner. Diese sollte den
Ubergeordneten langfristigen klimapolitischen Zielen des Bundes hinsichtlich der Reduzierung des Treibhausgas-
ausstolRes Rechnung tragen und durch eine moglichst umfassende Nutzung der lokal verfiigbaren und unter wirt-
schaftlichen Bedingungen sinnvoll zu erschlieRenden regenerativen Energieerzeugungspotenziale erfolgen. Dabei
sollte auch untersucht werden, inwiefern und unter welchen Voraussetzungen das Erreichen einer regionalen
Energieautarkie moglich und sinnvoll ist.
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Neben dem Beitrag zum Klimaschutz ist auch eine auf die lokalen Anforderungen und Bedarfe abgestimmte Um-
setzung der Energiewende wichtig. Dies bedeutet unter anderem, dass durch die Nutzung regenerativer Energien
Voraussetzungen fiir ein langfristig attraktives Energiepreisniveau und eine dauerhafte Versorgungssicherheit ge-
schaffen werden sollen, was sowohl entscheidend fiir die Wettbewerbsfahigkeit der lokalen Industrie und des pro-
duzierenden Gewerbes als auch mit Hinblick auf die finanzielle Leistungsfahigkeit der lokalen Bevolkerung wichtig
ist. Somit soll sowohl die Attraktivitat der Region als Wirtschaftsstandort als auch Wohnort gestarkt werden. Die
Nutzung der energetischen Potenziale soll dabei bedarfsgerecht, im Einklang mit den lokalen Besonderheiten (Kul-
turlandschaft) und nicht in Konkurrenz oder auf Kosten weiterer Sektoren oder Wirtschaftszweige (z.B. Landwirt-

schaft, Tourismus) erfolgen.

Zudem sollten Optionen fur die Umsetzung der erforderlichen MaRhahmen mit Hilfe von (noch zu griindenden)
Strukturen unter kommunaler Kontrolle untersucht werden. Dies betrifft auch die Moglichkeit der Beteiligung der
lokalen Bevélkerung und ggf. wirtschaftlicher Akteure. Die Struktur soll zum einen die Handlungsfahigkeit und Ge-
staltungsmoglichkeiten der kommunalen Akteure im Hinblick auf die Umsetzung der lokalen Energiewende ge-
wahrleisten und somit im Einklang mit dem Subsidiaritatsprinzip ein Instrument zur besseren Bewaltigung der lo-
kalen Herausforderung im Bereich der Energieerzeugung und -versorgung darstellen. Zum anderen soll somit ein
Beitrag zur Steigerung der lokalen Wertschépfung und Starkung der Kommunen im Hinblick auf deren Aufgaben
im Bereich der Daseinsvorsorge erreichet werden. Letztendlich soll somit auch die materielle Beteiligung der loka-
len Bevolkerung an der Energiewende ermoglicht und die langfristige Versorgungssicherheit gewahrleistet wer-
den. Die Struktur kann zugleich zur Institutionalisierung und Formalisierung der interkommunalen Zusammenar-

beit beitragen und diese langfristig starken.

Konkret lassen sich unter anderem folgende Ziele der Kooperation benennen, die durch die Ergebnisse der zu er-

stellenden Konzeption geférdert werden sollen:

— Maximierung der Nutzung lokaler nachhaltiger Energiepotenziale mit dem Ziel einer moglichst autarken
regionalen Versorgung unter Wahrung der Wirtschaftlichkeit

— Gewabhrleistung eines langfristig attraktiven Energiepreisniveaus sowohl fiir die wirtschaftlichen Akteure
als auch fur die Bevolkerung

—  Beitrag zum Erreichen der bundespolitischen Klimaschutzziele im Sinne der angestrebten Klimaneutralitat

—  Beitrag zur langfristigen Wahrung und Steigerung der lokalen Versorgungssicherheit

— Schaffung einer unternehmerischen Struktur unter kommunaler Kontrolle als Instrument zur aktiven Ge-
staltung und Umsetzung der lokalen Energiewende

—  Steigerung der lokalen Wertschdpfung

— Schaffung von Moglichkeiten zur direkten Beteiligung der Bevélkerung an den finanziellen Vorteilen der
Energiewende

—  ErschlieBung der lokalen Energiepotenziale im Einklang mit den langfristigen Zielsetzungen der regionalen
Entwicklung sowie im Einklang mit den Bedarfen der lokalen Akteure

— Intensivierung und langfristige Institutionalisierung der interkommunalen Kooperation

— Bessere Vernetzung lokaler Wirtschaftsakteure und Nutzung von Synergien im Bereich der Energieversor-
gung sowie dariber hinaus

— Beitrag zur Sicherung der lokalen Daseinsvorsorgefunktionen
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1.3 Aufbau und Gliederung

Die vorliegende Untersuchung ist wie gefolgt strukturiert. In einer umfassenden Ausgangsanalyse wird das Unter-
suchungsgebiet vorgestellt und einige fiir die Zukunft relevanten Bereiche und Sektoren analysiert. Wesentlich ist
hier die Betrachtung der gesellschaftlichen Entwicklung und hier insbesondere des demografischen Wandels (Kap.
2.4) sowie der Siedlungsstruktur (Kap. 2.3), die Einfluss auf die Nachfrage austiben. Dartiber hinaus werden in Kiirze
auch die Bereiche lokale wirtschaftliche Strukturen (Kap. 2.5) und Mobilitat (Kap. 2.6) skizziert, die ebenfalls nach-
frageseitige Auswirkungen haben, und eine kurze Ubersicht iiber die méglichen Auswirkungen des Klimawandels
(Kap. 2.7) geboten.

Im ersten Schritt der energetischen Untersuchung wird die aktuelle Situation sowohl auf Ebene der Nachfrageseite
(Kap. 3.1) als auch der Erzeugungsseite (Kap. 3.2) analysiert. Mit Blick auf die Qualitat einzelner Datensatze muss-
ten die Ist-Daten sowohl fiir den Bereich des Stromverbrauchs als auch der Stromerzeugung auch durch errechnete
Werte erganzt werden. Betrachtet werden in diesem Zusammenhang auch die Speichertechnologie (Kap. 3.3), die
eine rasante Entwicklung erlebt, im Jahr 2025 aber mit Blick auf die Verbreitung noch deutlich hinter den EE-Er-
zeugern zuriickliegen. Die wesentlichen Erkenntnisse der Ausgangsanalyse werden im Kap. 3.4 zusammengefasst
und lauten, dass auf dem Gebiet der Mitglieder der KAG bereits zum Zeitpunkt der Untersuchung mehr elektrische
Energie erzeugt als verbraucht wird. Somit kann bereits fur das Jahr 2025 eine bilanzielle Autarkie festgehalten
werden. Diese geht primér auf die hohe Stromerzeugung der Windkraftanlagen zuriick, die durch das Repowering
alterer kleinerer Anlagen im Jahr 2024 nochmals erheblich gestiegen ist. Auch der Beitrag von Photovoltaik zur
Gesamtstromerzeugung im Untersuchungsgebiet ist wichtig, kann jedoch aktuell bei weitem nicht mit der Winder-
zeugung mithalten. Das wesentliche Merkmal der PV-Technologie besteht darin, dass sich die Erzeugungskapazitat
neben wenigen groRen auch aus zahlreichen kleinen Anlagen zusammensetzt. Es ist die EE-Technologie, die am
leichtesten durch private Haushalte genutzt werde kann (Balkonkraftwerke erméglichen die Nutzung sogar Haus-
halten ohne eigene Immobilie) und die somit am einfachsten und meist auch ohne rechtliche Umsetzungsstruktu-
ren die direkte Partizipation der Bevolkerung an der Energiewende ermoglicht. Es ist zudem die EE-Technologie

mit der hochsten Entwicklungsdynamik im Untersuchungszeitraum.

Im nachsten Schritt verlasst die Untersuchung den bestehenden Zustand und wendet den Fokus auf die Potenziale.
Hierbei geht es sowohl um einen Blick in die Zukunft, indem die mogliche kiinftige Entwicklung der Nachfrageseite
(Kap. 4.1) skizziert wird, als auch um die Analyse der Erzeugungspotenziale (Kap. 4.2). Auf der Stromnachfrageseite
ist zu beachten, dass durch die Anforderungen des Klimaschutzes es zur Substitution der in vielen Bereichen do-
minierenden fossilen Energietrager durch strombasierte Technologien kommen soll. Die Elektrifizierung der Sek-
toren Verkehr und Warme wird zur deren engen Verzahnung mit der Stromerzeugung fiihren und Bildet den Kern
der Sektorenkopplung. Neben der Entwicklung im Bereich der , klassischen” Stromnachfrage d.h. des Licht- bzw.
Anwendungsstrombedarfes (Kap. 4.1.1), werden auch die méglichen zukiinftigen Auswirkungen der Verbreitung
strombasierter Technologien im Sektor Mobilitat (Kap. 4.1.2) und Warme (Kap. 4.1.3) untersucht. In jedem der drei
Sektoren erfolgt die Betrachtung in jeweils drei moglichen Entwicklungsszenarien kumuliert fir die gesamte KAG.
Fiir eines der Szenarien, dessen Eintreten als am wahrscheinlichsten angenommen wird, erfolgt zudem die Dar-

stellung der simulierten Ergebnisse fiir die einzelnen Gemeinden und Stadte.
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Nach der Nachfrageseite erfolgt die Betrachtung der Erzeugungsseite. Hier werden die Potenziale einzelner EE-
Energietrager beschrieben. Fir die Photovoltaik erfolgt die separate Ermittlung der Dach- (Kap. 4.2.2) und Freifla-
chenpotenziale (Kap. 4.2.1). Auch die die Windkraft erfolgt die Untersuchung méglicher Eignungsgebiete, wobei
sowohl rechtliche Einschrankungen als auch die Eignung aufgrund der Windpotenziale einflieRen (Kap. 4.2.3). Dar-
Uber hinaus werden auch Einschatzungen zu weiteren Entwicklungsmaoglichkeiten im Bereich Wasserkraft (Kap.
4.2.4) und Biomasse (Kap 4.2.5) skizziert. Das Kapitel umfasst auch Abhandlungen zu den Themenfeldern Speicher

(Kap. 4.2.6) und Wasserstoff (Kap. 4.2.7), die ein Bindeglied zwischen der Nachfrage- und Angebotsseite darstellen.

Eine Zusammenfiihrung der Ergebnisse der Potenzialanalyse fir die Nachfrage- und Erzeugungsseite erfolgt in Ka-
pitel 5. Hier wird in mehreren Szenarien betrachtet, wie der kiinftige regionale Strombedarf mit lokaler Erzeugung
aus EE-Anlagen gedeckt werden kann und welche Rolle den Speichern zukommen kann. Dabei wird der sich aus
den Potenzialbetrachtungen zur Nachfrageseite ergebene kiinftige Strombedarf im Jahr 2045 (d.h. Summe Gera-
teverbrauch, Mobilitdt, Warme) zugrunde gezogen. Bereits die Ergebnisse der Ausgangsanalyse verdeutlichen,
dass eine bilanzielle Autarkie iber das gesamte Jahr gesehen in der Region leicht zu erreichen ist bzw. bereits
besteht. Der Fokus der Szenarien liegt somit eher darauf, zu zeigen, welche Herausforderungen mit der zeitglei-
chen Deckung der Nachfrage mit der lokalen Produktion verbunden sind. Hierzu werden auf Basis von Verbrauchs-
und Erzeugungslastgangen Simulationen fir verschiedene EE-Ausbaumengen durchgefiihrt. Zugleich wird darge-
stellt, welche Speicherkapazitaten erforderlich waren, damit der lokale Verbrauch zu jedem Zeitpunkt auch mit
dem lokal erzeugten Strom gedeckt werden kdnnte. Wichtig zu verstehen ist, dass es sich auch hierbei lediglich
um eine bilanzielle Autarkie handelt, da keine infrastrukturelle Abkopplung vom libergeordneten Stromnetz ge-

schieht und die Energieflisse in diesem erfolgen und ausgeglichen werden.

In Kapitel 6 werden unterschiedliche Optionen betrachtet, wie man entweder monetare Vorteile aus der EE-Strom-
erzeugung generieren oder wie man die Stromkosten senken kann (Kap. 6.2). Da viele dieser Optionen eine wirt-
schaftliche Betatigung in Form eines Unternehmens erfordern, werden zuerst aus der Perspektive der kommuna-
len Beteiligung (Kap. 6.3) und anschlieRend mit Blick auf die moglichen Optionen zur Einbindung der Birger (Kap.
6.4) entsprechende Formen dargestellt. Das Kapitel wird durch einen kurzen Exkurs zum Strompreis eingeleitet
(Kap. 6.1), womit ein besseres Verstandnis fiir die finanziellen Auswirkungen einzelner Handlungsmoglichkeiten

geschaffen werden soll.

Kapitel 7 umfasst die Handlungsempfehlungen aus dem vorliegenden Konzept. Der MaRnahmenkatalog umfasst
ca. 30 Handlungsvorschlage, die in Form von Steckbriefen dargestellt werden. Drei Projekte werden zudem in se-
paraten Unterkapiteln beschrieben, da fiir diese ein héherer Erlauterungsbedarf besteht und die Form des Steck-

briefs alleine nicht ausreichen wiirde.

Das letzte Kapitel umfasst das Controlling-Konzept und Uberlegungen zu den erforderlichen Schritten zur Versta-

tigung des kommunalen Handelns in untersuchten Bereich.
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2. Ausgangsanalyse

2.1 Lage und Bedeutung der Region Siidliches Saaletal

Das Suidliche Saaletal liegt im thiringischen Saale-Holzland-Kreis stdlich der kreisfreien Stadt Jena. Die Saale, Na-
mensgeber der Region, durchflielt das Gebiet von Siiden nach Norden. Parallel dazu verlduft die Bahnlinie Berlin
—Minchen durch das Saaletal. Weitere wichtige Verkehrswege sind die BundesstralRe B88, die das Gebiet ebenfalls

in Nord-Suid-Richtung durchquert, und die Bundesautobahn 4 in Ost-West-Richtung.

Richtung
Noumburg PN

Richtung '
Neustact/Oria

Abbildung 2: Uberblick Gebiet KAG ,Stadt Kahla und Ge-

H . _ _ jcl
Abbildung 1: Lageplan Saale-Holzland-Kreis meinden der VG Siidl. Saaletal”

Geografisch ist die Region von den sanften Hiigeln des Thiiringer Beckens und den bewaldeten Ausldufern des
Thiringer Waldes gepragt. Dariliber hinaus gibt es zahlreiche Seitentaler, wie den Reinstadter Grund, Leubengrund,
das Dehnatal, Orlatal, den Altenbergaer Grund, Kleinpurschitzer Grund und das Rodatal, aus denen Zufliisse links
und rechts zur Saale flieBen. Bei Kahla befindet sich die Leuchtenburg in 400 m Giber dem Tal. Sie wird im lokalen
Sprachgebrauch auch als ,,die Kénigin des Saaletals“ bezeichnet und ist umgeben vom Dohlenstein - einem groRen
Muschelkalkhang - der durch mehrfache Felsstiirze seine heutige Gestalt bekommen hat. Die Felsstiirze verander-
ten auch den Lauf der Saale, wodurch (iber die Zeit die Saaleinsel entstand. Dariber hinaus gibt es zahlreiche
Burgen, Schldsser, Ruinen und Kirchen in der Region sowie die historische Jagdanlage Rieseneck aus dem 18. Jahr-
hundert bei Hummelshain.

Kahla selbst ist auch als ,,Porzellanstadt” bekannt. Den Namen erhielt die Stadt durch die seit 1844 in Kahla ansas-
sige, international bekannte Porzellanmanufaktur, in der noch heute Porzellan hergestellt wird. Neben der Kern-
stadt umfasst die Stadt auRerdem den 6stlich gelegenen Stadtteil Lobschiitz.

Die gesamte Flache der KAG umfasst 16.717 ha Land.

1 Quelle: Website des Saale-Holzland-Kreises
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Das Sudliche Saaletal hat somit sowohl eine wirtschaftliche als auch historische Bedeutung und ist gleichzeitig ein

wichtiges Erholungsgebiet fiir Einheimische und Touristen.

2.2 Regionale Planungen und Konzepte

Fir die langfristige Entwicklung des Siidlichen Saaletals liegen einige Gibergeordneten Planungen und Konzepte vor,
auf die nachfolgend kurz eingegangen wird. Dazu gehoren das Landesentwicklungsprogramm (LEP) Thiringen,
welches aktuell fortgeschrieben wird und in einer 2. Entwurfsfassung vom 16.01.2024 vorliegt. Weiterhin gibt es
den Regionalplan Ostthiiringen (RPO), der im Zuge der Fortschreibung des (ibergeordneten Landesentwicklungs-
plans ebenfalls fortgeschrieben wird. Auch hier liegt eine 2. Entwurfsfassung von Juni 2023 vor. Fir den Saale-

Holzland-Kreis wurde ein Integriertes Regionales Entwicklungskonzept (IREK) im Jahr 2022 beschlossen.

Landesentwicklungsprogramm Thiiringen? (LEP)

Das LEP Thiiringen ist ein fachlibergreifender und tiberdrtlicher Masterplan fiir die rdumliche Landesentwicklung.
Dieser Plan trifft Aussagen zur Siedlungs-, Verkehrs- und Wirtschaftsstruktur sowie Natur- und Kulturlandschaften
und formuliert Leitlinien und Handlungsanséatze zur Sicherung und Starkung dieser Strukturen. Zur Abgrenzung der
Raumstrukturgruppen und -typen wurden Mittelbereiche und Grundversorgungsbereiche gebildet. Sie bilden
Ubergeordnete Kooperationsrdume im Sinne einer Verantwortungsgemeinschaft zwischen Ober-, Mittel- und/ o-
der Grundzentren als Impulsgeber bzw. Ankerpunkt und dem funktional verflochtenen Umland. Die Gemeinden
des siidlichen Saaletals und die Stadt Kahla befinden sich laut LEP im innerthiringer Zentralraum, der Gberwiegend
giinstige Entwicklungsvoraussetzungen bietet. Sie sind dem Mittelbereich Jena zugeordnet. Im Zentrale Orte Sys-
tem ist die Stadt Kahla als Grundzentrum und die VG Siidliches Saaletal als deren Grundversorgungsbereich aus-
gewiesen. Damit obliegt Kahla die Ausgabe, die Grundversorgung der Bevolkerung mit Glitern und Dienstleistun-
gen sowie Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen zu sichern. Die charakteristische Grundausstattung eines
Grundzentrums zur Wahrnehmung der 6ffentlichen Daseinsvorsorge umfasst hierbei eine Primarschule, allge-
mein- und zahnmedizinische medizinische Versorgung und Lebensmitteleinzelhandel (mit der Verkaufsflache von
mindestens 400 m?). Die Erreichbarkeit des Grundzentrums ist durch ein leistungsfahiges Verkehrsnetz bzw. den

Offentlichen Personennahverkehr mit Reisezeiten unter 30 Minuten zu gewéhrleisten.

Im Weiteren Ubertragt das LEP den Tragern der Regionalplanung die Mdglichkeit, die Mittel- und Grundversor-
gungsbereiche inhaltlich auszuformen und Zentralen Orten Grundsatze der Raumordnung in Formvon besonderen

Handlungserfordernissen zuzuweisen.

Regionalplan Ostthiiringen® (RPO)

Der Regionalplan Ostthiiringen fungiert als Bindeglied zwischen der Landesplanung und der regionalen Ortspla-
nung sowie als Ordnungs-, Entwicklungs- und Sicherungsrahmen fiir die rdaumliche und strukturelle Entwicklung
der Planungsregion. Der RPO differenziert hinsichtlich der Raumstruktur der KAG zwischen dem , demografisch

und wirtschaftlich stabilen Zentralraum: innerthiiringer Zentralraum®, der sich bis zur Stadt Kahla erstreckt, einem

2 https://infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/unsere-themen/strategische-landesentwicklung-und-demografie/teilfortschreibung-
landesentwicklungsprogramm/stufe-4-entwurf-2-lep
3 https://regionalplanung.thueringen.de/ost/entwurf-062023
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sogenannten , Ubergangsbereich” und dem , wirtschaftlich weitgehend stabilen Raum mit partiellen demografi-
schen Anpassungsbedarfen in oberzentrenferner Lage: Thiiringer Wald/Saaleland“. In den Ubergangsbereich fallen
dabei die Gemeinden Reinstadt, Eichenberg, GroReutersdorf, Lindig und Kleineutersdorf. Orlamiinde, Freienorla
und Hummelshain werden bereits dem Raum , Thiringer Wald/ Saaleland” zugeordnet. Letzterer wird als Raum

mit ausgeglichenen Entwicklungspotenzialen deklariert.

Der ,innerthiringer Zentralraum® wird als Raum mit vielfaltigen Entwicklungspotentialen deklariert, in dem insbe-
sondere das Oberzentrum Jena eine Leuchtturmfunktion innerhalb der Region zukommt. Kooperationen zwischen
den berufsbildenden und wissenschaftlichen Einrichtungen in Jena mit den Potenzialen der ansdssigen Wirtschaft
im Umland soll die langfristige Stabilitdt sowie positive Synergieeffekte fiir Jena und ihre Umlandregion beglinsti-
gen. Dabei wird der Umlandraum Jenas auch als potentieller Flachenspender fir die Gewerbeentwicklung betrach-
tet. Kahla soll laut RPO als eines der Ankerpunkte im landlichen Raum hinsichtlich wirtschaftlicher, wissenschaftli-
cher, touristischer, Bildungs-, sozialer und kultureller Funktion gestarkt und weiterentwickelt werden.

Flr den Raum , Thiringer Wald/ Saaleland” schlagt sich das Fortschreiten des demografischen Wandels vergleichs-
weise starker nieder und erfordert in einigen Teilrdumen besondere Anpassungsstrategien, um negative Auswir-
kungen des Bevolkerungsriickgangs zu vermeiden. Ein Ziel ist der Ausbau der bereits gut entwickelten Wirtschafts-
kraft durch die Beglinstigung weiterer Industrie- und Gewerbeansiedlungen sowie Kooperationen mit anderen In-

novationskernen. Einen weiteren Schwerpunkt bildet der Ausbau der touristischen Potentiale®.

Weiterhin trifft der RPO Aussagen zu Vorrang- und Vorbehaltsgebieten fiir Freiraumsicherung und -potenzial,
Hochwasserrisiko, Landwirtschaftliche Bodennutzung, Rohstoffgewinnung, Windenergie, Tourismus und Erholung
sowie Industrie- und Gewerbeansiedlungen. Der Teilplan Windenergie wurde dabei zeitlich vorgezogen bearbeitet
und 2020 in Kraft gesetzt. Demnach sind aktuell keine Vorranggebiete Windenergie innerhalb des Untersuchungs-
gebietes ausgewiesen. Allerdings wurde die Windpark-Vorrangflachenplanung im Dezember 2021 fiir ungiltig er-
klart und soll aufgrund des Unverhiltnisses der Potentialflachen zu den tatsdchlichen Vorrangflachen iberarbeitet
werden. Entsprechende Priifflichen innerhalb des Gebietes der KAG befinden sich in den Bereichen Bucha/Coo-

panz, Hummelshain, Schéps, Seitenroda, Reinstddt und nérdlich von Altenberga (siehe Abb. 4)°.

4Quelle: 2. RPO-Entwurf vom 02.06.2023
5 Sachlicher Teilplan Windenergie Ostthiiringen vom 21.12.2020
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Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Teilplan Windenergie Ostthiiringen

Ausgewiesene Vorrang- und Vorbehaltsgebiete innerhalb des Gebietsumgriffes der KAG sind der nachfolgenden

Abbildung 5 zu entnehmen. Vorranggebiete firr Industrie- und Gewerbeansiedlungen gibt es nicht im Gebiet.

DSK / Seite 18

Energieregion stdliches Saaletal



i
)’ | “nlu_jﬁ T uLl : i ¥ i é“»
¢ . "P' IH R it X i

m x 1

Vorranggebtet Vorbehaltsgeb«et

[T
Hochwasssmslke - &\\ odke, WL

Frelraumsicherung

Landwirtachaftiiche Bedennutzung _5-1‘_

Frsirsumpotsntial A "Eme
Rohatettgewinnung - h 7 é..
Ronatofigewinnung (< 5 naj e Suws syl
S— AN

Abbildung 4: Auszug aus der Raumnutzungskarte des RPO

Integriertes Regionales Entwicklungskonzept (IREK)

Es legt die wesentlichen Handlungsziele fir die Entwicklung der Region bis 2030 fest. Dazu gehoren die Férderung
des Familienzuzugs, Entwicklung von Wohnbaustandorten, Starkung der Wirtschaftsstandorte und des Tourismus,
Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur sowie der Umweltschutz, Fortfiihrung der Klimaschutzaktivitdten und die
Starkung der 6ffentlichen Dienstleistungen. Diese Ziele sollen durch insgesamt 159 EinzelmaBnahmen erreicht
werden, die gemeinsam mit Vertretern aus Verwaltung, Politik und Biirgerschaft erarbeitet wurden. Ein Schwer-
punkt des Konzeptes liegt auf der Attraktivitatsverbesserung des Wohnens im landlichen Raum in der Stadt-Um-

land-Region Jena. Dariber hinaus finden sich unter anderem folgende MalRnahmen im energetischen Bereich:
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- Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes des Landkreises inkl. Potenzialbewertung und nachhaltige Nut-
zung erneuerbarer Energien unter Berticksichtigung naturschutzfachlicher, 6kologischer und land-/wald-
wirtschaftlicher Belange

- Nutzung von regional erzeugtem Strom

- Re-Zertifizierung des kommunalen Energiemanagements

- Ermittlung der CO,-Emissionen der landkreiseigenen Liegenschaften (Schul-, Verwaltungs- und Dienstleis-
tungsgebaude) und Fortsetzung der Nutzung erneuerbarer Energien fir deren Versorgung

- Energetische Sanierung kommunaler Liegenschaften inkl. Umstellung von Heizungen

- Erarbeitung von energetischen Quartierskonzepten

- Prifung von Nahwarmeldsungen

- Starkere Beratung der Kommunen/Blrgermeister zur Einfihrung des kommunalen Energiemanagement-
Systems (KomEms) und zu Férdermaoglichkeiten

- Weiterentwicklung des Landkreises als Bioenergieregion mit einer regionalen Verwertung von vorhande-

nen Rohstoffen und Priifung von Alternativen fiir eine nachhaltige Energieerzeugung6

2.3 Siedlungsstruktur und —entwicklung

Im nachfolgenden Abschnitt werden die siedlungs- und stadtebaulichen Strukturen, der Wohnungsbestand und
die Bautatigkeit sowie formelle und informelle Planungen zur Siedlungsentwicklung der KAG naher beleuchtet.
Wenn nicht anders vermerkt stammen die Zahlenwerte aus dem Thiringer Landesamt fiir Statistik mit dem Stich-
tag 31.12.2022.

2.3.1 Siedlungs- und Stadtebauliche Strukturen

Das Untersuchungsgebiet ist iberwiegend durch ldndliche, kleinteilige Siedlungsstrukturen gepragt. Die Siedlungs-
formen sind vielféltig und reichen von altslawischen Weilern und altgermanischen Haufendérfern tber friihdeut-
sche Gassendorfer, hochmittelalterliche Platzdorfer, Rundplatzdérfer sowie Anger- und Zeilendorfer. Sie belegen
eine lange kulturgeschichtliche Siedlungsentwicklung, die durch die landschaftlichen Gegebenheiten beeinflusst
wurde. Entlang der Fliisse sowie in den Seitentélern entstanden bandartige Siedlungsstrukturen mit ausgepragten

Ortsrandern. Innerhalb der KAG sind Kahla und Orlamiinde die einzigen Stadte.

Die Gemeinden Altenberga, Bibra, Eichenberg, Freienorla, GroRpirschiitz, Gumperda, Lindig, Reinstadt, Schops
und Sulza weisen dhnliche landliche Nutzungs- und Baustrukturen auf. Sie sind Giberwiegend von Wohnen, Land-
wirtschaft und vereinzelten kleingewerblichen Handwerksbetrieben gepragt. Hier finden sich traditionelle Hof-
strukturen, aber auch gereihte Einfamilienhduser aus der Zeit nach 1990. Ergénzend zu den beschriebenen Struk-

turen hat die Gemeinde Schops auch ein kleines Gewerbegebiet.

Die Gemeinden Bucha, Laasdorf, Rothenstein und ZolInitz haben zwar ebenfalls einen landlichen Charakter mit

dem Fokus auf der Wohnfunktion, verfligen jedoch ebenfalls Gber vielfaltige Wirtschafts- und Sozialstrukturen. In

& Quelle: IREK des Saale-Holzland-Kreis vom 22.06.2022
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den Orten finden sich neben kleinen historischen Ortskernen viele freistehende und gereihte Ein- und Mehrfami-
lienhduser sowie ausgewiesene Neubaugebiete. Zum lokalen Gewerbe gehdren Klein- und mittelstandische, teil-
weise auch grofle Unternehmen in den Bereichen Handwerk, Handel und Landwirtschaft sowie Dienstleister, Be-
herbergungsbetriebe, Gastronomie und Industrie. Davon sind einige in den ausgewiesenen Gewerbegebieten der
Gemeinden ansassig. Die Gemeinden verfiigen tGber Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen, teilweise me-
dizinische Versorgung und Einrichtungen fiir die Sport- und Freizeitgestaltung. Bucha, Rothenstein und Zo6lInitz
gehoren mit mehr als 1.000 Einwohnern (Stand: 31.12.2022) auch zu den Gemeinden mit der hochsten Bevolke-

rungszahl in der KAG.

Die kleinen Gemeinden Hummelshain, Grof3- und Kleineutersdorf und Seitenroda weisen neben den typischen
landlichen Charakter (liber-)regional bekannte kulturhistorische Strukturen auf. So liegen in Hummelshain die his-
torischen Jagdschlosser, im Gemeindegebiet Kleineutersdorf die Jagdanlage Rieseneck und in Seitenroda die
Leuchtenburg. Im Gemeindegebebiet von GroReutersdorf befinden sich das ehemalige Militdrgeldnde des
REIMAHG-Flugzeugwerkes aus Kriegszeiten und Gedenkstatten. Ansonsten sind die Ortskerne vorrangig dem Woh-
nen gewidmet mit Hofstrukturen und gereihten Einfamilienhdusern. Abgesehen von vereinzelten kleinen Hand-

werks- und Beherbergungsbetrieben gibt es kaum Gewerbe. Im Fokus steht eher der sanfte Tourismus.

Orlamiinde zahlt mit aktuell knapp 1.088 Einwohnern (Stand: 31.12.2022) zu den kleinsten Stadten Thiringens.
Sie besteht aus einer schmal und langgezogenen Ober- und Unterstadt. Die Oberstadt erstreckt sich auf einem
steilen Bergkamm knapp 100 m Uber der Saale, wahrend die Unterstadt im Tal dem Verlauf des Flusses folgt. Mit
ihrem dichten, historischen Stadtkern, dem oberen Tor sowie Resten des ehemaligen Wilhelmiterklosters und der
Marienkirche hat Orlamiinde einige kulturhistorische Baudenkmaler vorzuweisen. Die Gebaudestruktur wird von
Drei- und Vierseitenhofen gepragt und durch Doppelhduser sowie freistehende Einfamilienhduser - insbesondere
im Bereich stidwestlich der Oberstadt - ergdnzt. Neben der dominierenden Wohnfunktion gibt es vereinzelte kleine
Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe sowie Gastronomie. Auch Kinderbetreuungs- und Bildungsangebote sind

vorhanden. Sudlich der Saale befinden sich eine Kleingartenanlage sowie Sport- und Freizeitangebote.

Den Schwerpunkt der Siedlungsentwicklung bildet die Kleinstadt Kahla. Die Stadtgeschichte geht bis auf das Jahr
876 zurlick, in dem der Ort erstmals unter dem Namen "Calo" urkundlich erwdhnt wurde. Zwischen 1283 und 1333
erhielt Kahla das Stadtrecht. Trotz einiger Stadtbrdnde im 15. und 16. Jahrhundert blieb die Anlage der Stadt nach
dem zweiten groRen Stadtbrand 1520 in ihrer regelmaRigen Struktur bis heute nahezu unverandert erhalten. Der
historische Stadtkern ist gepragt von schmalen Gassen und Treppenanlagen, Birgerhdusern, Innenhfen sowie der
Stadtkirche St. Margarethen und dem Marktplatz mit Marktbrunnen. Den Altstadtbereich umgibt die fast vollstan-
dig erhaltene Stadtmauer mit Tlirmen und einem Stadttor. Im Jahr 1843 siedelte sich erstmals die Porzellanher-
stellung in Kahla an und es entstanden verschiedene Porzellanmalereien. Als Grundzentrum weist die Stadt eine
vielfdltige Siedlungs- und Nutzungsstruktur auf. Neben dem historischen Stadtkern mit einer Mischung aus Woh-
nen und Gewerbe gibt es Wohngebiete mit Mehrfamilienhausern in Plattenbauweise aus den 1960er Jahren, Ein-
familienhaussiedlungen, Industrie- und Gewerbegebiete sowie groRe landwirtschaftlich genutzte Flachen. Zu Kahla
gehort auch das im Osten gelegene, einst eigenstandige Dorf Lobschiitz. Es weist heute noch einen dérflichen
Charakter auf mit einer heterogenen Bebauungsstruktur. Neben typischen Hofstrukturen gibt es auch hier Mehr-

familienh&user in Plattenbauweise und Neubaugebiete mit Einfamilienhdusern, die nach 1990 entstanden sind.
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2.3.2 Wohnungsbestand und Bautatigkeit

Die Tabelle 1: Anzahl der Wohngeb&dude und Wohnungen zeigt, dass der Wohnungsbestand der Gemeinden der
KAG sich aktuell auf insgesamt 8.972 Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebauden belduft (Stand: 31.12.2022).
Davon befindet sich knapp die Halfte in der Stadt Kahla. Der Bestand an Wohngebauden (mindestens zur Halfte
fir Wohnzwecke genutzt) in der KAG umfasst derzeit insgesamt 4.678 Gebaude. Kahla hat allein 1.315 Wohnge-
bdude (Stand: 31.12.2022).

Tabelle 1: Anzahl der Wohngebdude und Wohnungen

Wohngebdude Wohnungen in Wohn- und
Gemeinde/Stadt
(einschlieBlich Wohnheime) Nichtwohngeb&uden

Altenberga 240 327
Bibra 78 117
Bucha 389 518
Eichenberg 132 182
Freienorla 103 147
GroBeutersdorf 99 125
GroBpiirschiitz 134 168
Gumperda 142 184
Hummelshain 176 290
Kleineutersdorf 122 162
Laasdorf 165 251
Lindig 89 119
Orlamiinde, Stadt 375 603
Reinstadt 165 224
Rothenstein 441 594
Schops 97 166
Seitenroda 67 91
Sulza 89 126
ZolInitz 260 387
Kahla, Stadt 1.315 4.191
Summe 4.678 8.972

Innerhalb der letzten zehn Jahre ist der Gesamtbestand an Wohnungen um knapp 2,6 und Wohngebauden um 3,2
% gestiegen. Die durchschnittliche Wohnflache je Gebaude in den Gemeinden der KAG (ausgenommen Kahla) be-
lduft sich auf 102 m? und hat in den letzten Jahren entsprechend dem regionalen und landesweiten Trend stetig
zugenommen. GleichermalRen ist auch die Wohnflache pro Kopf gestiegen und betragt im Jahr 2022 etwa 48,7 m?
je Einwohner. In Kahla liegt die durchschnittliche Wohnflache aktuell bei 44 m? pro Kopf und bei 71,5 m? je Woh-
nung (vgl. TLS 2024). Trotz der héheren Siedlungsdichte der Stadt finden sich sowohl in Kahla als auch in den land-

lichen Gemeinden am meisten Wohnungen mit vier oder mehr Wohnraumen. Einraumwohnungen sind mit 1,2 %
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und Zweiraumwohnungen mit 4,8 % Anteil am Gesamtwohnungsbestand nur geringfiigig vertreten. Allein in Kahla

belduft sich der Anteil lediglich auf insgesamt 7,5 %.

Die kleinrdumigen Daten des Thiringer Landesamtes fiir Statistik (TLS) zu Baufertigstellungen und Bauabgangen
bzw. Abrissen geben einen Einblick in die Bautatigkeit in der KAG. Im Zeitraum von 2012 bis 2022 wurden insge-
samt 170 neue Wohngebaude errichtet. Entsprechend der bestehenden Siedlungsstrukturen in den landlichen Ge-
meinden befanden sich darunter Giberwiegend Ein- und Zweifamilienhauser. Sieben von insgesamt acht Mehrfa-
milienhdusern wurden im Stadtgebiet Kahlas gebaut. In den landlichen Gemeinden der KAG ist die Bautatigkeit
grundsétzlich eher gering. Die Gemeinden Z6lInitz, Bucha und Altenberga verzeichneten im Vergleich zu den an-
deren Gemeinden der KAG die hochsten Bauaktivitaten. Insbesondere in den Jahren 2017 und 2021 wurden je

mebhr als 20 neue Wohngebaude errichtet.

Bauabgange fanden in den letzten 10 Jahren nur geringfiigig und vereinzelt statt. Insgesamt wurden 36 Wohnge-
bdude im Gebiet der KAG abgerissen. Die meisten Aktivitdten verzeichnet auch hier die Stadt Kahla mit allein 25
Rickbauten. Davon wurden die meisten Gebdaude und Wohnungen im Jahr 2014 zuriickgebaut. Einige Riickbauten

dienten jedoch StadtentwicklungsmafRnahmen mit teilweise Ersatzneubau.

Baufertigstellungen neuer Wohngebaude Bauabgdnge von Wohngebauden
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Abbildung 5: Bauaktivitdten im Wohnungsbau 2012-2022

2.3.3 Formelle und Informelle Planungen zur Siedlungsentwicklung

Nachfolgend wird auf vorliegende formelle und informelle Planungen und Konzepte zur kiinftigen Siedlungsent-
wicklung der Gemeinden der KAG eingegangen. Wie bereits in Kapitel 2.3.1 herausgestellt, liegt hierbei ein Schwer-
punkt auf der Stadt Kahla in ihrer Funktion als Grundzentrum. Vor diesem Hintergrund existieren entsprechende

Planwerke insbesondere fiir das Stadtgebiet Kahlas.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept (INSEK) Stadt Kahla 2025
Zur strukturierten Bewaltigung der Herausforderungen des demographischen und strukturellen Wandels hat die
Stadt Kahla von 2013 bis 2015 das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (INSEK) mit einer Perspektive bis 2025
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erarbeitet. Es formuliert Anséatze fiir ein Leitbild und Leitziele fir die kiinftige Stadtentwicklung und dient als um-
setzungsorientierte Strategie und Handlungsgrundlage. Das Uibergeordnete Ziel besteht darin, Kahla als Lebens-
und Arbeitsmittelpunkt sowie als Wohn- und Beschaftigungsort zu starken. Dabei soll die Zukunftsfahigkeit und
Attraktivitat der Stadt fur alle Generationen weiter verbessert werden. Neben einer quantitativen und qualitativen
Anpassung von Wohnraum und Infrastruktur sowie Gewahrleistung der Daseinsvorsorge steht die Berlicksichti-
gung energiepolitischer Belange sowie die Bewaltigung von Herausforderungen der Mobilitdtswende im Fokus.
Zur Unterstltzung der Energiewende und des Klimaschutzes wurden insbesondere folgende Zielstellungen und

MaRBnahmen formuliert:

- Uberpriifung und Anpassung bestehender B-Pline und kiinftige Bauleitplanungen hinsichtlich energeti-
scher und klimaschutzrelevanter Aussagen und Festsetzungen

- Erstellung eines kommunalen Energie- und Klimaschutzkonzepts

- Nahwarmenetze im Geschosswohnungsbau

- Malnahmen zur Energieeffizienzsteigerung sowie Nutzung von regenerativen Energien (Energetische Ge-
b&dudesanierung, Erneuerung von Anlagentechnik)

- Einsatz und Ausbau von MaRnahmen der Kraft-Warme-Kupplung (Errichtung (Mini-)BHKW)

- Ausbau der Aktivitaten in der Bioenergieregion

Teilraumliche Entwicklungskonzepte
Als Teilfortschreibung des INSEK wurden 2022 bis 2023 fiir die Wohngebiete Kahla , Porzellanwerk” und ,,Lob-
schitz” teilrdumliche Entwicklungskonzepte erarbeitet. In diesem Zusammenhang fand auf kleinrdumiger Ebene
eine integrierte themenibergreifende Betrachtung der jeweiligen Ausgangslagen und Formulierung von Hand-
lungsfeldern, strategischen Zielen bis hin zu konkreten MalBnahmen zur Quartiersentwicklung statt. MaBnahmen
hinsichtlich der Starkung Erneuerbarer Energieerzeugung und -effizienz sind insbesondere:

- Installation von Elektroladesdulen fiir PKW und Fahrrader, Elektro-/ Rentnermobile

- Ermittlung von Energiepotentialen zur Schaffung energieautarker Mehrfamilienhduser

- Analyse hinsichtlich der Installation von Photovoltaik- und Windanlagen auf den Dachflachen und an ge-

eigneten Fassadenflachen
- Erneuerung und Schaffung einer einheitlichen StraRenbeleuchtung (ggf. Nutzung von PV-Anlagen)

- Blockheizkraftwerk

Energetische Quartierskonzepte (EQK)

Fir die Teilbereiche Kahla ,West“ und ,Lébschutz” liegen innerhalb des Stadtgebietes Kahlas bereits integrierte
energetische Quartierskonzepte vor. Die EQKs beinhalten Zielsetzungen und MalRnahmen zur Optimierung der
Energieeffizienz und Reduktion der Emissionen im Bereich der Warmeversorgung. In diesem Zusammenhang wird
eine Maximierung des Anteils erneuerbarer Energien fir die Strom- und Warmeversorgung und Forderung des
Einsatzes effizienter, dezentraler Technologien zur Ablésung fossiler Energiequellen angestrebt. Ein Fokus liegt da-
beiauf der Solarenergie. Ein weiteres Anliegen besteht in der Unterstiitzung umweltfreundlicher Verkehrsformen.

Ermittelte Potentiale und geplante Maflnahmen sind im Weiteren in das Regionale Energiekonzept zu integrieren.
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Flachennutzungsplanung (FNP)

Ausgenommen der Stadt Kahla und Gemeinde Z6lInitz verfiigen die Gemeinden der VG Sidliches Saaletal tiber
keinen Flachennutzungsplan.

Firr die Stadt Kahla findet derzeit die Aufstellung des Flachennutzungsplanes statt, der die sich aus der beabsich-
tigten stadtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung entsprechend den voraussehbaren Bedirf-
nissen der Stadt in den Grundziigen darstellen soll. Der Aufstellungsbeschluss erfolgte am 05.09.2019. Am
07.12.2023 wurde der Vorentwurf des FNP zur Einleitung der Beteiligung von Behorden, sonstiger Tragern 6ffent-
licher Belange sowie der Offentlichkeit gebilligt. Nach der Auswertung und Abwégung soll ein Feststellungsbe-
schluss ergehen. Der Entwurf des FNP bezieht sich auf das gesamte Stadtgebiet Kahlas mit den Gemarkungen Kahla
und Lébschiitz Giber eine Flache von insgesamt ca. 789,5 ha. Neben der Ausweisung bestehender Flachennutzun-
gen, die der Sicherung des Bestandes dient und teilweise mit Zweckbestimmungen konkretisiert wird, werden im
FNP auch Nutzungsdanderungen bzw. die Riicknahme von bestehenden Flachennutzungen sowie Neuausweisungen
vorgenommen. Fir die kiinftige Siedlungsentwicklung sind dabei insbesondere die folgenden Festlegungen rele-

vant:

Wohnbauflachen

In Abwagung aller Belange werden zur Deckung zukiinftiger Bedarfe sechs neue Wohnbauflachen mit einer Ge-
samtflache von 6 ha ausgewiesen. Bei drei der geplanten Flachen handelt es sich um Nachverdichtungspotentiale,
sodass der Flachenneuverbrauch auf 3,9 ha reduziert. Erganzend dazu wurden weitere Flachen mit einem Umfang

von ca. 5,8 ha als mégliche Wohnbauflachenpotenziale fir eine Bedarfsabdeckung der Stadt Jena deklariert.

Gemischte Baufldchen

Fir einzelne Bereiche mit gemischte Bauflachen (Areal An der Ziegelei und Splittersiedlung stidl. der Strale Birken-
hain) sind langfristig Flachenrevitalisierungen angestrebt. Weiterhin weist der FNP 1 ha gemischte Bauflache auf

bereits vorgenutzen Flachen neu aus.

Gewerbeflachen

Fiir das kleine gewerblich genutzte Areal am sldlichen Stadtrand ist eine weitere Verdichtung aufgrund von Nut-
zungskonflikten nicht angestrebt. Teilbereiche innerorts liegender Gewerbeflachen sollen zudem verlagert wer-
den, wodurch sich ein Flachenbedarf von 4,5 ha ergibt. Die im Zuge des FNP durchgefiihrte Gewerbeflachenbe-
darfserhebung ergab zudem einen prognostizierten Flachenbedarf von ca. 3,2 ha. Zur Deckung dieser Bedarfe
wurde ein Areal von 7,1 ha sldlich des bestehenden Gewerbegebietes ,,Am Stein“ neu ausgewiesen, wobei der

geplante Ausbau der B88 zu einer Reduzierung des Flachenneuverbrauchs auf 6,8 ha fiihren wiirde.

Sondergebiete
Neben den bestehenden Sondergebieten mit den Zweckbestimmungen ,Wochenendhausgebiet”, , groRflachige

Einzelhandelsbetriebe” und ,Landwirtschaft, Stallanlagen” werden im FNP zwei neue Sondergebiete bestimmt.
Dazu gehort zum einen das Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ,, Technologie-Campus mit eingeschrankten
Emissionen” im nérdlichen Teil der Saaleaue auf der bestehenden gewerblich genutzten Baufliche Olwiesenweg/
Saaleaue. Hier sollen Unternehmen aus dem Bereich Forschung und Entwicklung mit einem geringen Emissions-

potenzial und einer hohen Arbeitsplatzdichte angesiedelt werden. Zum anderen ist die Neuausweisung von Son-
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dergebieten ,Photovoltaik” geplant. Bislang sind abgesehen von groRen Photovoltaik-Dachanlagen (Agrargenos-
senschaft Kahla, Porzellanwerk, Einkaufszentrum ,Olwiesenweg”) keine Photovoltaik-Freiflichenanlagen vorhan-
den. Mit der Neuausweisung entsprechender Flachen soll die Energiewende und klimaneutrale Energieversorgung

in Kahla beglinstigt werden. Folgende Gebiete werden daher im FNP als solche mit dem Symbol PV neu dargestellt:

- Bereich B88 / Greudaer Weg — ca. 1,69 ha
- AmHeerweg—ca. 0,48 ha

Flachen fir den {iberdrtlichen Verkehr und fiir die ortlichen Hauptverkehrsziige
Durch den Um- und Ausbau der B88 vom Knotenpunkt L 2309 Altendorf Gber Kahla (incl. OD) bis GroReutersdorf

ergibt sich eine grundlegende Veranderung der Verkehrssituation in Kahla, die noch konkrete Einarbeitungen in

den aktuellen FNP-Entwurf erfordert. Fiir den ruhenden Verkehr werden im FNP unter anderem neue &ffentlichen
Parkplatze dargestellt. Dazu gehdren der P+R Parkplatz am Bahnhof (0,18 ha), eine Stellplatzflache von 0,14 ha Am
Olwiesenweg (Bahnquerung) und 0,22 ha ,Am Gries” nérdlich der Bahn. Fiir ersteren erfolgt damit eine Nutzungs-
anderung einer nicht mehr fir Bahnzwecke genutzten Teilflaiche. Weitere integrierte, innenstadtnahe Parkplatze
sollen mit der urbanen Quartiersbebauung der Brachfliche Dammweg / BachstraRe / Jenaische StraRe entstehen.
Bezugnehmend auf das INSEK 2025 soll auBerdem ein Ausbau der Rad- und Wanderwegenetze in und um Kahla
erfolgen. GemaR Radverkehrskonzept des Landkreises wird der geplante veranderte Verlauf des Radfernwegs
»Saaleradweg” im FNP als in Aussicht genommene Festsetzung gemall §5 Abs. 4 BauGB vermerkt. Analog dazu
werden ebenfalls Verbindungen fiir den Alltagsradverkehr als Achsen mit einer besonderen Bedeutung in der

Stadtstruktur vermerkt.

Grinflachen

Planungen fiir neue Griinanlagen gibt es (neben kleineren Verschnittflichen) insbesondere im Bereich Olwiesen-
weg / Saaleaue, im Areal An der Ziegelei und im Bereich der Agrargenossenschaft Kahla eG. Von der Kleingarten-
anlage ,,Am Gries” (RV-Nr. 089) soll die Teilfliche nordlich der Bahn mittelfristig aus dem Regionalverband der
Kleingartner Jena / SHK herausgel6st werden und das innerstadtische Parkplatzangebot ergidnzen. Aus stadtebau-
lichen Grinden sollen die Teilbereiche derzeit bestehender sonstiger Garten ,Kohlau” und ,Areal SchillerstraRe”
zuklnftig als Wohnbauflache dienen. Als ein Ergebnis des ,Masterplans Saaleaue” soll der neue &ffentliche , Wes-
tentaschen-Park” im Bereich der unmittelbaren Verbindung zwischen Innenstadt und Saaleaue entstehen. Darlber
hinaus ist eine Erweiterung des siidlich des Unterbachs gelegenen Spielfelds um eine Flache fiir Trendsportarten

vorgesehen.

Flachen fur die Landwirtschaft

Unter Berlicksichtigung des Grundsatzes, landwirtschaftliche Flachenverluste soweit wie moglich zu reduzieren,
sieht der FNP dennoch die Riicknahme folgender Landwirtschaftsflichen vor: Am Greudaer Weg, Abrundung
Zwabitzer Weg / Tankstelle, Areal stidlich ,,Am Stein“, Bereich B88 / Greudaer Weg, Am Heerweg, Westlich Areal

An der Ziegelei.

Flachen fir Wald
Um die Verfestigung der auf der Kuppe des Galgenbergs entstandene Splittersiedlung stidlich der StralRe Birken-

hain entgegenzuwirken, ist nach einer moglichen Standortaufgabe eine Umwandlung in Wald angestrebt.
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Alle nicht aufgefiihrten Flachennutzungen sind nicht von Nutzungsanderungen oder Neuausweisungen betroffen.
Dariber hinaus wird im Vorentwurf der Begriindung zum FNP vom 07.12.2023 darauf hingewiesen, dass die Stadt

Kahla derzeit ein gesamtgemeindliches Ausgleichsflachenkonzept fiir die Kompensation von Eingriffen erarbeitet.

Zudem wird explizit darauf hingewiesen, dass mit dem FNP als erste und vorbereitende Stufe der Bauleitplanung
eine nachhaltige und klimawandelangepasste Stadtentwicklung sichergestellt werden soll. , Klimatische Belange

werden in die Flachennutzungsplanung der Stadt Kahla u.a. wie folgt integriert:

- Die Stadtstruktur Kahlas wird mit Priorisierung der Innenentwicklung und unter der Nutzung des Potenzi-
als an Revitalisierungsflachen und Bauliicken weiterentwickelt.

- Durch die Entwicklung energieeffizienter und kompakter Siedlungsstrukturen wird eine verkehrsreduzie-
rende Siedlungs- und Nutzungsstruktur mit einer entsprechenden Nutzungsmischung entsprechend dem
Leitbild ,Stadt der kurzen Wege’ Giber die Bauflachen-Darstellungen im Fldchennutzungsplan umgesetzt.

- Der weitestgehend von Bebauung freie Saalegriinzug als liberregionaler Griinzug wird lber die Darstel-
lung als Griinflache und damit als Freiraum mit Gbergeordneter klimatischer Bedeutung fiir Kahla als Kalt-
und Frischluftsammel- und -abflussleitbahn gesichert. Innerhalb des festgesetzten Uberschwemmungs-
gebietes der Saale werden keine neuen Baugebiete ausgewiesen.

- Durchdie Darstellung der zu erhaltenden Freiflachen (insbesondere Kleingarten, sonstige Garten) werden
diese u.a. auch als Kaltluftproduzenten gesichert und tragen zur Erhaltung klimadkologisch und luft-hygi-
enisch bedeutsamer Frei- und Ausgleichsflachen im Siedlungsraum bei.

- Durch die Darstellung von potenziellen Ausgleichsflachen werden neben Manahmen zum Schutz, zur
Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft auch klimawirksame Freiflachen erhalten bzw.
entwickelt.“7

Der dem FNP beigefligte Umweltbericht enthalt weiterflihrend Angaben zu Belangen des Umweltschutzes und zu

voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen.

Stadtebauliche Satzungen und Bebauungsplane

Seitens der Stadt Kahla wurden zur Steuerung der stddtebaulichen Entwicklung der Altstadt das Sanierungsgebiet
,Historische Altstadt”, eine Erhaltungssatzung und eine Altstadtsatzung erlassen. Deren ibergeordnete Zielstel-
lung besteht in der Starkung, Weiterentwicklung und dem Erhalt der historischen Altstadt als attraktiven Wohn-,
Dienstleistungs- und Tourismusstandort durch stadtebauliche SanierungsmaBnahmen. Fiir das Block- und Platten-
baugebiet Kahla-Porzellanwerk wurde zudem die Aufstellung eines Stadtumbaugebiets nach § 171b BauGB / MaR-

nahmengebiets nach § 171e BauGB (MalRnahmen der Sozialen Stadt) beschlossen.

Innerhalb des Stadtgebietes von Kahla liegen folgende Bebauungspldane und andere gemeindliche Satzungen vor:

7 Flachennutzungsplan Stadt Kahla Begriindung Vorentwurf, Stand 07.12.2023
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Tabelle 2: Ubersicht B-Pline und Satzungen im Kahlaer Stadtgebiet

Beriicksichtigung von Klimaschutz

Bezeichnung Beschluss Art
und -anpassung
Parnitzberg 10/1992 Reines Wohngebiet -
Am Storchenheim,
. 1997 Allgemeines Wohngebiet -
1. Anderung
Innenstadt Kahla 06/1995 Besonderes Wohngebiet -
Am Aschborn 09/2000 Reines Wohngebiet -
Alte Molkerei 09/2001 Allgemeines Wohngebiet -
Sondergebiet grof3fl. Ein-
Am Dammweg 04/2009 -
zelhandel
Sondergebiet Einkaufszent- Sondergebiet groffl. Ein-
B 09/2010 -
rum Am Olwiesenweg zelhandel
Am Greudaer Weg 10/2011 Mischgebiet -
Kahla Gewerbegebiet Nord,
N 06/2017 Gewerbegebiet -
3. Anderung
Festsetzungen zur lokalen Regenwasserre-
tention, Anpflanzung von Baumen, Strau-
Unter dem Aschborn 03/2022 Allgemeines Wohngebiet chern und sonstigen Bepflanzungen sowie
zu erneuerbaren Energien und zum Versie-
gelungsgrad von Stellplatzen
Klarstellung der Grenzen
Klarstellungssatzung Be-
03/2007 des im Zusammenhang be- -

reich Oberbachweg

bauten Ortsteiles

In den Gemeinden der KAG gibt es zudem folgende Bebauungsplane und Satzungen mit stadtebaulichem Kontext

sowie weitere Bauleitplanungen:

Tabelle 3: Ubersicht B-Pléne in der KAG

Besondere Beriicksichtigung von Klima-

Bezeichnung Beschluss  Art
schutz und -anpassung
2. Anderung der Klarstel- Klarstellung und Erweite-
09/2023
lungs-und Erganzungssat- rung der Grenzen des im
(Aufstel- -
zung der Gemeinde Bucha lung) Zusammenhang bebauten
ung
OT Coppanz Ortsteiles
B-Plan Dorfliches Wohnge-
07/2023
biet mit privaten Grinfla-
(Vorent- Dorfliches Wohngebiet -
chen ,,Im Brihl“ der Ge-
wurf)

meinde Reinstadt
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Vorhabenbezogener Bebau-

05/2023 Errichtung Photovoltaik-Freiflachenanlage,
ungsplan Freiflachen-Photo- Sondergebiet , Freiflachen-
(Vorent- Vermeidung zusatzlicher Flachenversiege-
voltaikanlage Fairhotel der Photovoltaik“
wurf) lungen, artenreiche Extensivwiese
Gemeinde ZolInitz
5. Anderung des Flachennut-
zungsplanes der Gemeinde Flachennutzungsplan Analog zum o.g. B-Plan
Z6lInitz
Erganzungssatzung (2.Ent-
wurf) ,Jagersdorf Flurstiicke
- Erganzungssatzung -
16/3 und 16/4“ der Ge-
meinde Schops
Klarstellungs- und Ergan- Klarstellung der Grenzen
zungssatzung fir den OT Ja- 08/2012 des im Zusammenhang be- -
gersdorf bauten Ortsteiles
Vorhabenbezogener Bebau- Eingriinung des Gebietes durch CO2- absor-
ungsplan "Erweiterung Auto- bierende Anpflanzung, Dachbegriinung, um-
- Gewerbeflache
haus" OT Rutha der Ge- weltfreundliche Beleuchtung, Regenriickhal-
meinde Sulza tung, PV-Anlage, etc.
2. Anderung des Bebauungs-
planes Plangebiet Nr. 3
"Nordlich der ZolInitzer - Gewerbe- und Mischgebiet
Stralle gelegene Teilgebiet -
WA/GE Gemarkung Z6lInitz"
. Klarstellung und Erweite-
1. Anderung der Klarstel-
rung der Grenzen des im
lungs- und Ergdnzungssat- -
Zusammenhang bebauten
zung der Gemeinde Sulza
Ortsteiles
1. Anderung der Klarstel- Klarstellung und Erweite-
lungs- und Erganzungssat- rung der Grenzen des im
03/2021
zung der Gemeinde Bucha, Zusammenhang bebauten
Ortsteil Schorba Ortsteiles
2. Anderung der Klarstel- Klarstellung und Erweite-
lungs- und Erganzungssat- rung der Grenzen des im
05/2022

zung der Gemeinde Bibra OT
Zwabitz (2. Entwurf)

Zusammenhang bebauten

Ortsteiles

Weitere Klarstellungs- und Ergdnzungssatzungen liegen fiir die folgenden Gemeinden und Ortsteile vor: Alten-
berga, Altendorf, Bergern (Gemeinde Reinstddt), Coppanz, Dienstaddt, Eichenberg, Hummelshain, Greuda, GroReu-
tersdorf, Gumperda, Jagersdorf, Kleinbucha, Kleineutersdorf, Lindig, Oelknitz, Nennsdorf, ORBmaritz, Reinstadt,

Schirnewitz, Schorba, Seitenroda, Sulza und Zwabitz.
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2.4 Demografische Entwicklung

In diesem Kapitel werden die demographischen Entwicklungen des KAG Gebietes betrachtet. Schwerpunkte liegen
auf den bisherigen Entwicklungen der Einwohnerzahlen und Einwohnerstrukturen sowie einer Prognose zur zu-
kiinftigen Bevoélkerungsentwicklung. Darliber hinaus wird auf aktuelle und zu erwartende Wanderungsbewegun-
gen eingegangen. Die Daten des Landesamtes fiir Statistik liegen zum Zeitpunkt der Ausgangsanalyse bis zum Stich-
tag 31.12.2022 vor. Somit korrelieren sie ebenfalls mit den Daten des Zensus von 2022, die auch Anwendung finden
werden. In den nachfolgenden Kapiteln werden die Stadt Kahla und die eher landlich gepragten Gemeinden, da-

runter auch die Stadt Orlamiinde, teilweise differenziert voneinander betrachtet.

2.4.1 Status Quo

Dem allgemeinen ostdeutschen Trend folgend, kam es sowohl in der den Gemeinden der KAG als auch in der Stadt
Kahla seit 2000 zu einem Bevdlkerungsriickgang. In Abbildung 6 sind die jeweiligen Entwicklungen von 2000 bis
Ende 2022 dargestellt.

Bei den landlichen Gemeinden der KAG waren die Jahre zwischen 2000 und 2011 durch hohere Bevdlkerungsver-
luste von insgesamt knapp 8,6 % gekennzeichnet. Anschliefend stabilisierte sich die Bevolkerungszahl auf einem
Niveau von etwa 10.200 Einwohnern. Hierbei ist jedoch zwischen den Mitgliedsgemeinden zu differenzieren.
GroRe Einwohnerverluste von 11 % bis 17 % zwischen 2000 und 2011 verzeichneten die Gemeinden GroReuters-
dorf, GroRpirschiitz, Kleineutersdorf, Laasdorf, Lindig, Orlamiinde, Reinstadt, Rothenstein und Seitenroda. Die Ge-
meinden Altenberga, Schéps und ZélInitz erhielten in diesem Zeitraum hingegen Bevolkerungszuwachs. Die Jahre
2011 bis 2022 waren in den Gemeinden Eichenberg, Kleineutersdorf und Reinstadt sowie besonders stark in Schéps
durch Schrumpfung gepragt. In den (brigen Gemeinden blieben die Einwohnerzahlen (iber den Zeitraum ver-
gleichsweise konstant. Bucha und Laasdorf entwickelten sich mit +7 % und +10 % 2011 bis 2022 sogar positiv. Eine
Ausnahme bildet die Gemeinde Z6lInitz, die mit insgesamt +59 % lber den gesamten Zeitraum von 2000 bis 2022

zunachst eine stabile und seit 2015 eine stetig steigende Einwohnerzahl von durchschnittlich 4,4 % verzeichnet.

In der Stadt Kahla fand von 2000 bis 2022 ein Bevélkerungsriickgang um 11,2 % statt. Hierbei ist jedoch festzustel-
len, dass in den Jahren 2010, 2015 und 2017 kurzzeitig positive Entwicklungen stattfanden. In 2022 kam es zuletzt
wieder zu einem Anstieg, sodass sich die Einwohnerzahl nun auf 6.888 belduft.

12.000
11.500
11.000
10.500 \
10.000
9.500
9.000
8.500
8.000
7.500
7.000
6.500
2000 2005 2010 2015 2020

= \/G Slidliches Saaletal (ohne Milda) Stadt Kahla

Abbildung 6: Bevélkerungsentwicklung 2000-2022
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Die gesamte KAG z&hlt 17.093 Einwohner zum Stichtag 31.12.2022 (vgl. TLS 2024). Die Bevolkerungsverteilung (TLS
2024) und Anzahl der Haushalte (Zensus 2022) der Gemeinden der KAG und der Stadt Kahla sind in der folgenden
Tabelle 4 dargestellt.

Tabelle 4: Bevélkerung und Anzahl der Haushalte

Gemeinde/Stadt Bevolkerung Anzahl der Haushalte
Altenberga 750 315
Bibra 270 102
Bucha 1.185 479
Eichenberg 369 156
Freienorla 324 132
GroReutersdorf 280 114
GroBpiirschiitz 378 149
Gumperda 392 172
Hummelshain 597 241
Kleineutersdorf 334 140
Laasdorf 552 241
Lindig 232 9
Orlamiinde, Stadt 1.088 519
Reinstadt 458 187
Rothenstein 1.160 525
Schops 292 126
Seitenroda 197 83
Sulza 271 128
Z6lInitz 1.076 394
Kahla, Stadt 6.888 3.806
Summe 17.093 8.105

In der Abbildung 7 sind die aktuellen Altersstrukturen der Bevolkerung in der VG und in Kahla dargestellt. Sowohl
in der VG als auch in Kahla ist der hohe Anteil der Altersjahrgéange 65+ ersichtlich. In Kahla ist dieser Anteil sogar
noch etwas hoher. Dabei gibt es eine deutlich groRere Anzahl Frauenim Alter von 75+ gegeniiber den gleichaltrigen
Mannern. Aufféllig ist darliber hinaus der Einbruch bei dem Bevélkerungsanteil der jungen Erwachsenen im Alter
von 18 bis 30 Jahren. Dieser ist bei der VG starker ausgepragt, in Kahla gibt es dagegen einen deutlich hdheren
Anteil der 20- bis 25-Jahrigen.

Ein Vergleich der einzelnen Mitgliedsgemeinden der VG zeigt weiterhin, dass insbesondere die Gemeinde Z6lInitz
einen eher geringen Anteil der Altersgruppe tber 65 Jahren aufweist. Auch in den Gemeinden Laasdorf, Bibra,
Altenberga und Bucha sind die lber 65-Jdhrigen vergleichsweise weniger stark vertreten. Hummelshain, Rothen-

stein, Lindig, Seitenroda und Sulza sind hingegen die Gemeinden mit der altesten Bevélkerung in der VG.
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Abbildung 7: Altersstruktur in der KAG 2022

2.4.2 Bisherige Bevolkerungsbewegung

Die Bevolkerungsbewegung setzt sich aus der naturlichen Bewegung (Geburten und Sterbefille) sowie den Wan-
derungsbewegungen (Zuziige und Fortziige) zusammen. Wie in vielen landlichen Regionen Ublich, Gbersteigt die
Anzahl der Sterbefélle deutlich die Anzahl der Neugeborenen. Dies lasst sich auf die ungleiche Verteilung der Be-
volkerung auf verschiedene Altersgruppen zurlickfiihren. In den Jahren 2020 bis 2022 kam es bei den Sterbeféllen
nochmal zu einer deutlichen Zunahme. Diese ist teilweise auf die COVID-19-Pandemie und die damit verbundene
erhohte Sterblichkeitsrate zurtickzufiihren. Ein weiterer Hintergrund ist wiederum die vorherrschende Altersstruk-
tur. Aufgrund der Geburtenriickgange in den Jahren nach der Wende nimmt bis Mitte der 2020er Jahre die Anzahl
potenzieller Familiengrinder (und damit auch die Geburtenrate) deutlich ab. Gleichzeitig wird die Zahl der Sterbe-
félle voraussichtlich zunehmen, da die altere Bevdlkerung weiterwachst. Perspektivisch ist daher mit hdheren ne-

gativen Bevdlkerungssalden zu rechnen als im Durchschnitt der letzten Jahre (mit Ausnahme der Pandemiejahre).

Der zweite Teil der Bevolkerungsbewegung - die Zu- und Fortziige - sind in Abbildung 8: Wanderungsbewegungen
visualisiert und analog zur natirlichen Bevdlkerungsbewegung fiir die letzten 20 Jahre aufgeschliisselt. Der Wan-
derungssaldo in den landlichen Gemeinden der KAG war zwischen 2002 und 2012 von starken Schwankungen ge-
pragt. Ab 2012 stabilisierte er sich und pendelte sich ab 2016 mit durchschnittlich +30 Personen jahrlich im positi-
ven Bereich ein. In Kahla lag der Wanderungssaldo zwischen 2002 und 2009 bei durchschnittlich —30 Personen
jahrlich. AnschlieRend schwankte er einige Zeit zwischen positiven und negativen Spitzen. Seit 2020 sind mehr Zu-
als Fortzlige zu verzeichnen. Sowohl in den landlichen Gemeinden der KAG als auch in der Stadt Kahla sticht die
Entwicklung im Jahr 2022 mit dem deutlich gestiegenen Anteil an Zuziigen gegentiiber den anderen Jahren hervor.
Dieser Anstieg steht unter anderem im Zusammenhang mit der Fliichtlingszuwanderung aus der Ukraine. Die Ge-

meinden der KAG profitieren jedoch auch von der Ndhe und guten Verkehrsanbindung zur Stadt Jena.
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Abbildung 8: Wanderungsbewegungen

2.4.3 Bevolkerungsprognose
Bevodlkerungsprognose fiir die Stadt Kahla

Fir die Stadt Kahla liegt eine aktuelle Bevélkerungsprognose aus dem Jahr 2023 vor. Im Zuge der Bestandsanalyse
fur die teilrdumlichen Entwicklungskonzepte “Porzellanwerk” und “Lébschiitz” wurde eine angepasste Bevolke-

rungsprognose auf gesamtstadtischer Ebene mit vier verschiedenen Szenarien bis 2042 aufgestellt:

- Szenario 1 “Natirliche Entwicklung”
- Szenario 2 “Weiter wie bisher (ohne Auslandische Zuwanderung 2022)”
- Szenario 3 “Ausgeglichen”

- Szenario 4 “Stabilitat”

Die Szenarien unterscheiden sich jeweils in den Wanderungsannahmen und bilden verschiedene mogliche Ent-
wicklungspfade der Einwohnerentwicklung ab. Szenario 1 wurde dabei anhand der Fertilitatsrate und Lebenser-
wartung ohne Wandungsbewegungen berechnet. Die Ermittlung des 2. Szenarios fand mittels des durchschnittli-
chen Wanderungssaldos der letzten 5 Jahre statt. Grundlage von Szenario 3 bildete die Annahme, dass die positive
Entwicklung des Wanderungssaldos in den letzten zwei Jahren auch in den kommenden Jahren anhélt und sich der
Wanderungssaldo ausgeglichen verhalt. Beim Szenario Stabilitdt wurde davon ausgegangen, dass die von der Stadt
Kahla und den Wohnungsunternehmen geplanten MaRnahmen - darunter Ausweisung von Bauland, Nachverdich-
tung sowie Aus- und Umbau des Gebaudebestandes - einen nachhaltigen Effekt auf die Entwicklung der Bevolke-

rungszahl hat. Das Ergebnis der einzelnen Szenarienberechnungen ist in der folgenden Abbildung 9 dargestellt.
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Einwohnerentwicklung

> Stabilitat

ausgeglichen
natirliche
Entwickiung

weiter wie bisher
(ohne AL 2022)

IST
Szenario 2021 2030 2035 2040
Weiter wie bisher 6.100 (-11,0 %) 5.591 (-18.4 %) 5.114 (-25.3%)
ausgeglichen 6.364 (7,1 %) 6.048 (-11,7 %) 5.710 (-166 %

Stabilitat 6.807 (-0,6 %) 6.760 (-1,3 %) 6.734 (-1,7 %)
natlrliche Entwicklung 6.345 (-74 %) 5.991 (-125%) 5,659 (-17,4%)

Abbildung 9: Szenariobetrachtungen der Bevélkerungsentwicklung

Erganzend dazu ergab die Prognose zur Bevolkerungsstruktur in den zwei Wanderungsszenarien “weiter wie bis-
her” und “ausgeglichen” einen Riickgang der Bevélkerung in nahezu allen Altersjahrgangen, mit Ausnahme der
Gber 80-Jahrigen, deren Anzahlin allen Szenarien stabil bleibt. Dadurch steigt ihr Anteil an der Gesamtbevolkerung.
Grundsatzlich wird eine Erhdhung des Anteils der Giber 65-Jdhrigen und ein Riickgang bei den Kindern und Jugend-
lichen (unter 16 Jahre) sowie Erwerbsfahigen (16-65 Jahre) prognostiziert. Die Gegeniiberstellung der Szenarien
anhand ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit ergab, dass das Szenario “ausgeglichen” am realistischsten ist. Das Szena-
rio “Stabilitat” stellt den “best case” und gleichzeitig das Zielszenario der Stadt Kahla dar. Demnach durch konkrete
MaRnahmen zur Erhéhung sowie Qualifizierung des Angebotes an bedarfsgerechtem Wohnraum und Bauplatzen
ein Anstieg des Wanderungssaldos auf rund +55 Personen pro Jahr angestrebt. Die Erreichung dieses Ziels kbnnte
zudem durch eine Ubertragung von Wohnraumpotentialen von Jena nach Kahla begiinstigt werden. Hierzu laufen
aktuell Abstimmungen zwischen den beiden Stadten. Aufgrund des wachsenden Arbeitsmarktes und der gleichzei-
tig zunehmenden Wohnungs- und Bauland-Engpésse bieten die Entwicklungen in Jena grolRe Potentiale fir die
Stadtentwicklung Kahlas.

Bevodlkerungsvorausberechnungen des Thiiringer Landesamt fiir Statistik

Fir die landlichen Gemeinden der KAG liegt zwar keine detaillierte Bevolkerungsprognose vor, jedoch wurde aus-
gehend von der Bevolkerung zum 31.12.2019 durch das Thiiringer Landesamt fiir Statistik eine 1. Gemeindebevol-
kerungsvorausberechnung (1. GemBv) bis zum Jahr 2040 erstellt. Diese bezieht sich auf den Gebietsstand zum
31.12.2020.
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Im Rahmen der 2. regionalisierten Bevolkerungsvorausberechnung (2. rBv) wurden zudem Ergebnisse fiir kreisfreie
Stadte und Landkreise ermittelt. Die Annahmen zur zukinftigen Entwicklung der Komponenten der Bevolkerungs-
bewegung wurden vorwiegend aus dem Referenzzeitraum 2017 bis 2019 abgeleitet (Sterbefalle 2015 bis 2019).
Der Referenzzeitraum dient unter anderem zur Ableitung der Koeffizienten zur Geburtenhaufigkeit, Sterblichkeit
und Wanderungsbeteiligung auf Gemeindeebene. Die Annahmen der 1. GemBv fiir Thiringen orientieren sich an
der 2. rBv und gehen von einem leichten Anstieg der Geburtenrate, des durchschnittlichen Gebaralters und einem
weiteren Anstieg der Lebenserwartung aus. Bezliglich der Wanderungen wird fir Thiiringen von einem positiven
Gesamtwanderungssaldo ausgegangen. Dieser resultiert aus dem zunachst hohen, bis 2026 riicklaufigen und da-
nach stabilen Wanderungsgewinn aus dem Ausland und dem Riickgang des Binnenwanderungsverlustes von Thii-
ringen in andere Bundeslander. Diese Annahmen wurden anhand der bisherigen Entwicklung auf die einzelnen
Gemeinden libertragen. Die Hauptursache fiir die zukiinftige Bevolkerungsentwicklung in Thiringen ist der bereits

in der bestehenden Altersstruktur angelegte Sterbefallliberschuss.

Zu beachten ist, dass spezifische Faktoren vor Ort, die liber die demografische Entwicklung hinausgehen und einen
zusatzlichen Einfluss auf die Bevolkerungsentwicklung haben kénnen, bei den Vorausberechnungen keine Beriick-
sichtigung finden. Dies kdnnen zum Beispiel zukiinftig erhohte Zuziige durch Ausweisung von Wohnbauflachen,
Betriebsansiedlungen oder verstarkte Fortziige durch fehlende Infrastruktur oder Arbeitsplatze sein (vgl. TLS
2024). Insofern sollte die Bevolkerungsvorausberechnung eher als eine Tendenz betrachtet werden. Die Eintritts-
wahrscheinlichkeit ist gegenliber einer detaillierten Szenarienberechnung wie bei der Stadt Kahla jedoch als gerin-
ger einzustufen. Zudem ist zu bericksichtigen, dass die positiven Entwicklungen des Wanderungssaldos der VG

Sidliches Saaletal von 2021 und 2022 nicht in die Berechnungen eingeflossen sind.

Ergebnis der Bevolkerungsvorausberechnungen

TN e w0425 N
gy 50088 nars

Abbildung 10: Bevélkerungsprognose bis 2040

Wie in Abbildung 10 dargestellt, wird im Zeitraum 2020 bis 2040 laut der 1. GemBv fiir die Gemeinden der KAG
Sudliches Saaletal ein Bevolkerungsriickgang um 10,9 % auf 8.900 Einwohner prognostiziert. Gleichermalen sind

auch Einwohnerverluste auf Ebene des Landkreises und Freistaates vorausberechnet.

Bedingt durch die Auswirkungen des demographischen Wandels verandert sich die Bevolkerungsstruktur in der
KAG. Die Anzahl der Bevdlkerung in den Altersgruppen 0 bis unter 20 Jahre verzeichnet bis 2030 einen leichten
Anstieg und geht bis 2040 wieder etwas zuriick. Fir die Bevolkerungszahl in den Altersgruppen 20 bis unter 65
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Jahre wird hingegen ein starkerer Rickgang bis 2030 und bis 2040 wieder ein leichter Anstieg prognostiziert.

Gleichzeitig wird die Anzahl der Gber 65-Jahrigen voraussichtlich bis 2030 deutlich und bis 2040 weiter leicht an-

steigen. Dies hat auch in den Gemeinden der KAG einen Anstieg des Anteils dieser Bevolkerungsgruppe gegentiber

Entwickiung der &

VG Sudl. Saalke

O hisunter X0 lahre & 20 bis untor 65 fahee

der Gesamtbevolkerung zur Folge (siehe

ayolxerungsstruktue

tal (ohre Milda)

Die konkreten Zahlen der 1. Gemeindebevélkerungsvorausberechnung fiir die KAG ist in nachfolgender Tabelle 5

dargestellt:

Tabelle 5: Ergebnisse der 1. Gemeindebevélkerungsvorausberechnung (TLS 2024)

Gemeinde/Stadt 2020 2025 2030 2035 2040
Altenberga 740 730 720 700 680
Bibra 260 260 250 240 230
Bucha 1.190 1.240 1.260 1.250 1.230
Eichenberg 370 340 310 280 250
Freienorla 340 330 320 300 280
GroBeutersdorf 270 270 260 250 240
GroRBpiirschiitz 390 380 370 350 330
Gumperda 370 340 320 300 280
Hummelshain 610 610 610 600 600
Kleineutersdorf 350 320 300 270 240
Laasdorf 530 500 470 440 420
Lindig 220 190 170 160 150
Orlamiinde, Stadt 1.100 1.060 1.000 950 900
Reinstadt 470 450 420 400 370
Rothenstein 1.140 1.100 1.050 1.010 960
Schops 250 240 230 220 210
Seitenroda 200 200 190 190 180
Sulza 270 270 260 250 240
Z6lInitz 920 1.020 1.080 1.100 1.110
Kahla, Stadt 6.760 6.530 6.280 6.030 5.810
Summe 16.750 16.380 15.870 15.290 14.710
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2.5 Lokale Wirtschaftsstrukturen

Keramik und Holz sind die traditionsreichen Ausgangsmaterialien der wirtschaftlichen Entwicklung im Saale-Holz-
land-Kreis. Daraus bildeten sich die Wirtschaftszweige Industriekeramik, feinkeramische Industrie, Maschinen- und
Werkzeugbau, Elektrotechnik, Kunststoff- und Materialverarbeitung, Holzverarbeitung heraus. Darliber hinaus
entwickelte sich ein Branchenmix aus der Lebensmittelbranche, der Baustoffherstellung, der GieRereibranche so-

wie von Handwerks- und Dienstleistungsunternehmen.

Insbesondere die Porzellanindustrie in Kahla pragte die Region maligeblich, wurde zum Hauptwirtschaftszweig des
Ortes und entwickelte sich zum gréRten Porzellanhersteller in Thiiringen sowie internationalen Handelspartner.
Ein weiteres GroRBunternehmen aus Kahla mit einer Uberregionalen Bedeutung ist die Griesson — de Beukelaer
GmbH & Co.KG, als einer der filhrenden Gebackhersteller fiir SUR- und Salzgeback im europaischen Markt. Es ist
seit 1993 im Gewerbegebiet ‘Im Camisch’ nordlich des Stadtgebietes an der B88 angesiedelt. Anschliefend ent-
standen im Camisch mehrere kleinere Unternehmen in einem breiten Branchenmix, u. a. in den Bereichen Medi-
zin- und Elektrotechnik, Holz- und Metallverarbeitung, Maschinenbau, Spedition sowie Marketing. Die zur Verfu-
gung stehenden Gewerbeflachen wurden nachzu vollstandig vergeben. Von insgesamt 45,1 ha stehen noch knapp
2 ha freie Flache zur Verfligung. Die Wirtschaftsstrukturen in Kahla werden durch die lokal organisierte Interes-
sensvereinigung,, Gewerbegemeinschaft Kahla e. V.” bestarkt und sollen dadurch langfristig erhalten und gefordert

werden.

Weitere Gewerbegebiete in der KAG sind in den Gemeinden Laasdorf, Z6lInitz, Bucha und Rothenstein/Schops

ausgewiesen®. Sie sind nachfolgend aufgelistet:

Tabelle 6: Ubersicht Gewerbegebiete in der KAG

Bezeichnung Flache gesamt: Belegung Branchen/ Unternehmensbereiche

»Oberanger/ Unteranger” in Laasdorf 16 ha 66 % Handwerk, Baustoffherstellung, Logis-
tik und im Fachhandel fiir Birobedarf

»Iim Lerchenfeld” in ZolInitz 23,2 ha 100 % Logistik, Einzelhandel, spezialisierter
GroBhandel, Handwerk, Lager- und
Self-Storage-Dienstleistungen

»Am Posener Weg“ in Bucha 3,3 ha 100 % Tierverarbeitung, Handwerk, Chemika-
lienherstellung

,Gewerbepark A4 Saaletal" in Rot- 4,3 ha 13 % -

henstein/Schéps

Den Hauptwirtschaftszweig in der KAG bildet die Landwirtschaft, die durch Unternehmen unterschiedlichster
Grolde reprasentiert wird. Viele Gemeinden verfligen Uber eine eigene Agrargenossenschaft bzw. -gemeinschaft.
Hierzu gehoéren mitunter Altenberga, Bucha, Eichenberg, Reinstadt und Schops. In Freienorla, GroRpirschiitz, Laas-

dorf, Sulza und Z6lInitz finden sich weitere kleine Landwirtschaftsbetriebe. Auf den L6R- und Lehmbdden werden

8 https://www.saaleholzlandkreis.de/wirtschaft/gewerbegebiete/
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vorwiegend Getreide und Olfriichte angebaut. GroRe Tradition haben auch der Anbau von Feldgemiise, die Ge-
wachshausproduktion und Obstanbau. Insbesondere Laasdorf ist ein traditionell produzierender Gartenbaustand-
ort mit ca. 5 ha Gewadchshausflache und Logistik landwirtschaftlicher Produkte. Aufgrund des hohen Grunlandan-
teils in der Region ist auch die Tierhaltung stark ausgepragt. Hier liegt der Schwerpunkt auf der Rinder- und Schaf-

produktion sowie der Verarbeitung und Veredelung tierischer Produkte.

Durch die Mischung aus geschichtstrachtigen Kulturgiitern, wie Schléssern, Burgen entlang der Saale, der kerami-
schen Handwerkstradition und Naturlandschaften (,Saaleland®), ist auch der Tourismus fir das landlich gepragte

Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft ein zunehmender Wirtschaftsfaktor.

Die Vielzahl an gewerblichen Unternehmen in einem breiten Branchenmix sichern die lokalen Wirtschaftsstan-

dorte und schaffen differenzierte Arbeitsplatzangebote fiir die Region.

2.6 Mobilitat

Die kommunale Arbeitsgemeinschaft (KAG) ist eine landlich gepragte Region, die im Mobilitatsverhalten sehr stark
auf den motorisierten Individualverkehr setzt. Dies steht, laut MiD Ergebnisbericht®, damit beispielhaft fiir das
Verkehrsverhalten des landlich gepragten Raumes. Daher erfolgt in der Analyse des Mobilitdtsbereiches zunachst

der MiV, woraufhin dann weitere Mobilitdtsformen betrachtet werden.

2.6.1 Pkw-Bestand

Der Pkw-Bestand innerhalb der kommunalen Arbeitsgemeinschaft betrug zum Ende des vergangenen Jahres 9.942
Fahrzeuge. Dabei sind in der Stadt Kahla bereits 3.416 Fahrzeuge zugelassen. Die Verteilung der Fahrzeuge sind in

der folgenden Abbildung 11 zu erkennen.

% Mobilitat in Deutschland Ergebnisbericht: https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/G/mid-ergebnisbe-
richt.pdf?__blob=publicationFile
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Abbildung 11: Anzahl von Fahrzeugen (Kraftfahrtbundesamt, 2024)

Die Pkw-Dichte lag im Schnitt bei 0,6. Somit verfiigt jede Person in der Region (iber circa 0,6 Fahrzeuge. Ein Haus-
halt mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern verfiigt also im Schnitt Gber 2 Fahrzeuge. Dies bestétigt die Wichtig-

keit der Personenkraftwagen und des motorisierten Individualverkehrs in der Region.

2.6.2 FlieBender Verkehr

Die Region wird durch unterschiedlichen Uberregionale StraBRen angebunden. Zu den StraRen zahlt die Bundes-
stralle 88, die von Nord nach Sid fiihrt und dabei Kahla durchlduft. Im Norden der Region befindet sich zudem mit
der Bundesautobahn 4 ein iberértlicher Anschluss.

Neben den Ubergeordneten StralRen gibt es zudem mit den L1062, L2309, L1110 drei groRere LandesstralRe in der
Region.

Fir die Bundes- und meisten Landesstraen liegen Zahldaten aus dem Jahr 2021 bereit. Danach hat die Bundes-
stralle mit Abstand das grofSte Verkehrsaufkommen. Die B 88 ist durchgangig zweistreifig. Zur Spitzenstunde pas-
sieren etwa 1.000 Fahrzeuge die Zahlstellen. Das ist immer noch deutlich unterhalb der Kapazitatsgrenze und ent-

spricht einer Qualitatsstufe B bis C. Der Verkehrsfluss ist auch wahrend der Hauptverkehrszeit weiterhin gegeben.

Tabelle 7:Verkehrsstérke nach StrafSenabschnitten (Datenquelle: Verkehrsstdrkenzéhlung 2015, Eigene Darstellung)

StraBe bzw. Stralenabschnitte DTV 2015 [in Kfz] Belastung zur Spitzenstunde [in Kfz]
B88, sudlich von Kahla 6.340 634

B88, Kahla 9.007 907

B88, nordlich von Kahla 9.788 978

L1062 1.294 129

L1110 1.879 187

L2309 2372
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2.6.3 Verkehrssicherheit

Nachfolgende Abbildung veranschaulicht im Jahr 2021 registrierte Unfalle.
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Abbildung 12: Ubersicht Unfille im siidlichen Saaletal (Datenquelle: Kraftfahrtbundesamt)

Aus der Darstellung wird deutlich, dass die meisten registrierten Unfalle in und um Kahla passieren. Dies ist aber

auf Grund der zugelassenen Fahrzeuge und der Einwohner nicht besonders hervorzuheben. In der Tabelle ist die

Darstellung nochmal in Zahlen aufgeschlisselt.
Tabelle 8: Anzahl von Unfillen (Datenquelle: Kraftfahrtbundesamt)

Unfélle Anzahl
PKW 38
FuBgdnger 5
Motorrad 8
Fahrrad 10
LKW 4
Sonstige (Bus) 7

Aus der Tabelle 8 wird nochmal die Bedeutung des PKWs in der Region sichtbar. Die meisten Unfélle passieren mit

PKW Beteiligung. Auf dem zweiten Platz folgen Unfalle mit Fahrrader und dann Motorrader.
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2.6.4 OPNV

Der OPNV in der Region erfolgt hauptsichlich iiber Busse, sowie schienenbasiertem Nahverkehr. Es gibt vielfiltige

Buslinien, die alle als Regionallinien eingesetzt werden.

Dienstleister fiir den 6ffentlichen Personennahverkehr im siidlichen Saaletal ist die JES Verkehrsgesellschaft in
Jena. Uber deren Internetprisenz stadtwerke-jena.de/nahverkehr sind mit maximal zwei Klicks Liniennetzpline,
Tarifzonenplane, Stadtpldane und Fahrplane erreichbar. Ein elektronisches Ticketing wird angeboten. Umfang und
der Erreichbarkeit aller Informationen sind sehr gut. Die Fahrzeuge der JES sind mehrheitlich barrierefrei. Die JES
ist eingebunden in den Verkehrsverbund Mittelthiringen (VMT). Der regionale Eisenbahnverkehr liegt in Hand der
Abellio Deutschland und der Deutschen Bahn. Beide sind eingebunden in den Verkehrsverbund Mittelthiringen
(VMT).

Verbunden ist die Region durch die RB 25, die im 60 Minuten Takt nach Halle oder Saalfeld fahrt. Neben der Linie
fahrt die RB 28 im 120 Minuten Takt, nach Jena oder ebenfalls nach Saalfeld. Neben den beiden Regionalbahnen
wird die Region noch durch die RE 15 angebunden. Die Linie fdhrt ebenfalls im 120 Minuten Takt und verbindet
Kahla mit Leipzig.
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In der folgenden Abbildung sind alle Haltestellen erkennbar, die sich im stidlichen Saaletal befinden. Es wird deut-
lich, dass besonders viele Haltestellen in und um Kahla sich befinden, sowie auf dem Linienverlauf in Richtung Jena,
was in etwa der Bundesstralle 88 entspricht. Je weiter die Entfernung von Kahla bzw. der Bundesstralle ist desto

weniger Haltestellen sind vorhanden.
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Abbildung 13: Ubersicht Haltestelle (Datenquelle: connect-Fahrplanauskunft GmbH, 2024)

2.6.5 Pendlerbewegungen

Aus dem stidlichen Saaletal pendeln deutlich mehr Menschen aus, als ein. Dies verdeutlichen die beiden Abbildun-
gen der statistischen Amter der Linder. Demnach pendeln in das Saaletal knapp 633 Menschen aus Jena, 146
Menschen aus Kahla und 120 Menschen aus Gera. Neben den drei genannten Kommunen gibt es noch weitere
Stadte aus denen die Menschen in das Saaltal pendeln, grundsétzlich wird aber deutlich, dass die Pendlerstrome

regional begrenzt sind. Die maximale Entfernung liegt bei circa 38 Kilometer.
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Abbildung 14: Einpendlerstréme in das siidliche Saaletal (Datenquelle: Statistische Amter der Lénder)

Wie bereits erwahnt ist die Region eher eine Auspendelnde. Demnach fahren 2.395 Menschen nach Jena, was
knapp 4-mal so viele Menschen sind wie Einpendler. Nach Kahla sieht es dhnlich aus. 608 Menschen pendeln in die
Stadt, wahrenddessen nur 146 Menschen aus der Stadt auspendeln, was einem Faktor von knapp 4 entspricht.
Aber auch die Auspendler strecken sind sehr regional begrenzt. Die langste Strecke ist demnach nach Erfurt mit

knapp 41 Kilometern.
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Abbildung 15: Auspendlerstréme nach Thiiringen (Datenquelle: Statistische Amter der Lénder

2.6.6 Elektromobilitat

Die Personenkraftwagen nach Kraftstoffarten (Stand: 2024) liegen nach Kraftfahrtbundesamt nur auf Zulassungs-
bezirksebene vor. Da die Kommunale Arbeitsgemeinschaft im Saale-Holzlandkreis liegt, ist dies die kleinteiligste
Auflosung, die verflugbar ist. Um herauszufinden, wie sich die Anzahl der Pkw auf die Kraftstoffarten in der KAG
verteilt, wird sich die Gesamtanzahl der Personenkraftwagen in der KAG herangezogen, die nach Kraftfahrtbun-
desamt (Stand: 2024) vorliegt und bereits im Kapitel 2.6.1 betrachtet wurde.
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Der Pkw-Bestand der KAG macht 20% des Gesamt-Pkw-Bestandes des Saale-Holzlandkreises aus. Werden diese

20% mit der Anzahl der Personenkraftwagen nach Kraftstoffarten im Saale-Holzlandkreis multipliziert, ergibt sich

die folgende Abbildung 16.

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

Abbildung 16: Pkw nach Kraftstoffarten (Kraftfahrtbundesamt 2024)

49.815

Es ist ersichtlich, dass nur circa 150 elektrobetriebene Personenkraftwagen in der KAG vorhanden sind. Den groR-

ten Anteil mit 64% machen die benzinbetriebenen Pkws und mit 29% die dieselbetriebenen Pkws aus.

Nach Angaben der Bundesnetzagentur sind in der gesamten VG auRerdem nur fiinf 6ffentlich zugangliche Lade-

sdulen vorhanden. Vier davon sind Normalladeeinrichtungen. In der Stadt Orlamiinde gibt es eine Schnelladeein-

richtung. Die Ubersicht zu den Ladesiulen ist in Abbildung 17 zu erkennen.
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Abbildung 17: Anzahl von Ladesdulen (Datenquelle: Bundesnetzagentur)

2.7 Klimawandel

Der Klimawandel wird in den nachsten Jahren und Jahrzehnten zu einem Wandel des Lebens in den Stadten und
Gemeinden fihren, daher ist die Betrachtung der Auswirkungen fiir das siidliche Saaletal von grundlegender Be-
deutung. Um einen Uberblick iiber die sehr wahrscheinlichen Folgen zu erhalten, hat das Potsdam-Institut fiir Kli-
mafolgenforschung (PIK) e. V. eine Website entwickelt, auf der Landkreis spezifisch die Folgen aufgezeichnet und

nun wiedergegeben werden.

Damit die Auswirkungen besser eingeordnet werden kénnen, wird sowohl der Zeitraum zwischen 1981 und 2010
als auch zwischen 2021 bis 2050 und 2051 bis 2080 betrachtet. Die beiden zuletzt genannten Zeitrdume werden
dabei durch die drei Klimamodelle prognostiziert. Die Klimamodelle bilden dabei drei Moglichkeiten ab, wie sich
das Klima auf der Erde verdandern kann. Daflir simulieren sie unterschiedliche Szenarien abhangig der ausgestole-
nen Emissionen und der damit einhergehenden Verdanderung der Strahlungsintensitdt der Sonne. RCP 2.6 steht
dabei fur ein Szenario mit sehr niedrigen Emissionen, die ab jetzt sinken und bis 2080 0 Tonnen pro Kopf erreichen
und dabei eine Strahlung von 2,5 Watt pro Quadratmeter. RCP 4.5 stellt ein mittleres Szenario dar. Bei diesem
wadchst die Weltbevolkerung auf 9 Milliarden Menschen und die Emissionen sinken von 5 Tonnen pro Kopf und
Jahr auf 2,5 Tonnen pro Kopf im Jahr 2080, sodass wir eine Strahlung von 4,5 W/mZ.erreichen. RCP 8.5 stellt das
extremste Szenario dar. Hierbei wird von ausgegangen, dass die Weltbevélkerung auf circa 12 Milliarden Men-
schen anwachst und der Emissionsverbrauch auf 8,5 Tonnen pro Kopf und Jahr anwachst und damit die Strahlungs-
intensitat stark zunimmt auf 8,5 W/m?2. Damit erhitzt sich die Erde im letzten der drei Szenarien am stérksten,

wodurch die starksten Verdanderungen eintreten werden.

In der folgenden Tabelle sind die Mittelwerte der Niederschlagssummen fiir den Kreis Saale-Holzland sowie Saale-
Orla-Kreis aufgelistet. Die Werte der beiden Kreise wurden dafiir gemittelt, um ein ungefahres Abbild der beiden
Landkreise zu ermoglichen. Dabei sind die Werte in Millimeter angegeben, dass wiederum ein Liter pro Quadrat-
meter entspricht.
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Tabelle 9: Niederschlagssumme in mm (Datenquelle: Potsdam Institut fiir Klimafolgen)

Zeitraum/
Parameter Jahr Friihling Sommer Herbst Winter

Szenario

1981-2010 Niederschlagssumme [mm] 633.9 155.3 204.1 134.2 102.2
2021-2050

RCP 2.6 Niederschlagssumme [mm] 612.2 149.5 193.4 141.7 103.4

RCP 4.5 Niederschlagssumme [mm] 610.2 154.0 205.4 135.3 95.5

RCP 8.5 Niederschlagssumme [mm] 640.2 163.2 215.8 140.2 104.3
2051-2080

RCP 2.6 Niederschlagssumme [mm] 602.8 149.4 193.6 127.8 95.4

RCP 4.5 Niederschlagssumme [mm] 637.0 166.8 214.6 147.4 105.9

RCP 8.5 Niederschlagssumme [mm] 642.5 172.9 211.9 133.5 112.6

Es wird deutlich, dass bei den beiden erst genannten Szenarien (RCP 2.6 & RCP 4.5) die Gesamtjahres Nieder-
schlagssumme im Vergleich zu dem davor betrachteten Zeitraum zunachst abnehmen wird. Im extremsten Szena-
rio (RCP 8.5) wird die Niederschlagssumme auf 640.2 mm pro Quadratmeter steigen.

Bei der Betrachtung des zweiten Betrachtungszeitraums nimmt die Niederschlagssumme im Szenario RCP 2.6
nochmal deutlich ab. Bei den weiteren Szenarien (RCP 4.5 & RCP 8.5) nimmt der Niederschlag wieder zu und tber-

steigt sogar noch die Ausgangsmenge.

Bei der genaueren Betrachtung fallt jedoch auf, dass die Niederschlagsmengen pro Jahreszeit starker variieren.
Wahrend in den Herbstmonaten mehr Niederschlag fallen wird, wird der Sommer weniger stark von Nieder-
schlagsereignissen gepragt sein. Damit muss die Infrastruktur in der Lage sein, Niederschlagsmengen zwischen den

nassen und trockenen Perioden zu transferieren, sodass ein natirlicher Wasserriickhalt gewahrleistet wird.

Diese Feststellung fordert jedoch mit Blick auf die Klimaindikatoren eine noch gréRere Anpassung der Kommunen
an die Rahmenbedingungen. In der nachfolgenden Tabelle sind die Klimaindikatoren in Bezug auf Niederschlag

aufgelistet.

Tabelle 10: Niederschlagsindikatoren (PIK)

Parameter 1981-2010 2021-2050 2051-2080

RCP2.6 RCP4.5 RCP85 RCP2.6 RCP4.5 RCP8.5

Tage mit Starkniederschlag [d] 2,5 2,8 3,2 3,3 2,8 3,0 3,7
Andauer Tage mit Starkniederschlag [d] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Anzahl der Tage ohne Niederschlag [d] 247,1 245,8 248,6 247,8 248,7 246,6 247,4
Andauer Tage ohne Niederschlag [d] 6,8 6,7 6,9 7,2 6,9 7,3 6,9
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Aus der Tabelle wird erkennbar, dass die Tage mit Starkniederschlag zunehmen werden. Dies ist ein Faktor, auf
den die Infrastruktur angepasst sein muss, um hohe Kosten und sogar Personenschdden zu verhindern. Des Wei-
teren bleibt die Anzahl der Tage ohne Niederschlag, sowie die Andauer der Tage ohne Niederschlag fast gleich, bei
gleichzeitig steigender Regenmenge. Dies zeigt, dass die Intensitdt der Niederschlage in Zukunft zunehmen wer-
den. Zudem kann es in bestimmten Klimaszenarien zu langeren Trockenperioden kommen, die gerade in den Som-
mermonaten, sowie in den Wintermonaten haufiger auftreten werden.

Neben den Niederschlagssummen werden im Folgenden die Temperaturen im Tagesmittel betrachtet,

Tabelle 11: Mittlere Tagestemperaturen (PIK)

Zeitraum/
Parameter Jahr Friihling Sommer Herbst Winter

Szenario

1981-2010 Mittlere Tagestemperatur [°C] 9,2 8,8 17,2 9 0,6
2021-2050

RCP 2,6 Mittlere Tagestemperatur [°C] 9,5 8,8 18,0 10 1,3

RCP 4,5 Mittlere Tagestemperatur [°C] 9,9 9,5 18,2 10,2 2

RCP 8,5 Mittlere Tagestemperatur [°C] 9,9 9,9 18,4 10,6 1,7
2051-2080

RCP 2,6 Mittlere Tagestemperatur [°C] 9,7 9,1 18,3 10,0 1,4

RCP 4,5 Mittlere Tagestemperatur [°C] 10,2 10,0 18,7 10,8 2,6

RCP 8,5 Mittlere Tagestemperatur [°C] 11,3 10,5 19,5 11,9 3,4

Bei der Betrachtung der Tabelle ist ersichtlich, dass sich die mittlere Tagestemperatur in allen Szenarien erhéhen
wird. Mindestens um 0,5 Grad bis hin zu 2 Grad. Besonders deutlich wird der Anstieg in den Herbst- und Winter-
monaten ausfallen. Auch hierbei missen die Werte durch weitere Faktoren eingeordnet werden. Diese sind der

folgenden Tabelle erkennbar.

Tabelle 12: Klimaindikatoren (PIK)

Parameter 1981-2010 2021-2050 2051-2080

RCP 2,6 RCP 4,5 RCP 8,5 RCP 2,6 RCP 4,5 RCP 8,5

Anzahl heiBer Tage [d] 7,2 11,1 11,8 10,5 12,3 12,7 16,7
Andauer heiRBer Tage 3,4 5,3 5,4 4,8 5,4 5,5 5,8
Anzahl von Frosttagen [d] 83,0 72,0 60,0 58,8 55,2 53,3 41,6
Andauer Frosttage [d] 18,6 18,0 13,6 12,3 12,3 11,3 8,3
Anzahl der Eistage [d] 12,2 10,1 8,1 9,1 9,9 7,4 4,3
Andauer Eistage [d] 6,9 4,1 3,3 4 4,1 4,1 2,3

Daraus geht hervor, dass die Tage an denen das Maximum der Lufttemperatur mindestens 30 Grad betragt zuneh-
men wird, sowie die Anzahl der aufeinander folgenden Tage mit so warmen Temperaturen.So heiRe Temperaturen
stellen altere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen vor groRe Herausforderungen aber auch die natdrli-

che Infrastruktur, in Form von Baumen o. a., wird durch die Zunahme der Hitzetage stark belastet.
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AuRerdem nimmt die Anzahl und die Andauer von Eis- und Frosttagen deutlich ab, Frosttage sind Tage, an denen
die minimale Temperatur unter 0 Grad liegt, Eistage hingegen welche, an denen die maximale Temperatur unter
0 Grad liegt. Die Abnahme dieser Tage macht nochmals deutlich, dass sich das Klima erwarmt und damit auch die
typischen Charakteristika einer Jahreszeit, in Form von Schnee o. &., verloren gehen. Daneben werden kénnen die
Tiere und vor allem die Pflanzen sich nicht mehr erholen, stattdessen fangen sie durch den Riickgang an kalten
Tagen friher an zu blihen bzw. beenden ihren Winterschlaf. Dadurch brauchen die Natur deutlich mehr Unter-

stlitzung, um die langeren Wachstumsperioden zu tberstehen.

Damit kann fiir das sidliche Saaletal festgehalten werden, dass der Klimawandel dafiir sorgen wird, dass sich die
mittleren Tagestemperaturen erhdhen werden. Gleichzeitig wird die Anzahl der Tage zunehmen, die eine maxi-
male Temperatur von lber 30 Grad erreichen, wodurch Menschen und Infrastruktur der Stadt noch haufiger her-
ausgefordert werden. Zudem wird der Niederschlag konzentrierter fallen, wodurch lokale Uberflutungen stérker

auftreten kdnnen.
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3. Ausgangsanalyse Stromsektor

Im folgenden Kapitel wird ndher auf die energetische Ausgangslage im Bereich des Stromverbrauches und der
Stromerzeugung in den Gemeinden der KAG eingegangen. Dabei wird zuerst die Nachfrage- und anschlieRend die

Angebots- bzw. Erzeugungsseite betrachtet. AbschliefRend wird der aktuelle Autarkie- bzw. Dekungsgrad ermittelt.

Fiir das Stromnetz im Untersuchungsgebiet sind zwei Netzbetreiber zustandig: die Stadtwerke Jena-PoRneck
GmbH und die TEN Thiiringer Energienetze GmbH & Co. KG.
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Abbildung 18: Stromnetzgebiete im KAG-Gebiet

Die Stadtwerke Jena-P6RRneck (SWJ) stellten den Stromnetzbetreiber fiir das Stromnetz in den Gemeindegebieten
Altenberga, Bucha, Schéps und Sulza dar. Das Stromnetz im (iberwiegenden Teil der KAG-Mitglieder wird von der
Thiringer Energienetze GmbH & Co. KG (TEN) betrieben. Beide Unternehmen stellten im unterschiedlichen Um-

fang und Qualitat Daten fir ihre Netzgebiete zur Verfligung.

3.1 Verbrauchsseite

Die Netzbetreiber stellten fir die Zwecke der Untersuchung Daten zum Netzbezug geclustert nach unterschiedli-
chen Verbrauchergruppen. Zur besseren Ubersichtlichkeit werden im Folgenden mehrere Gemeinden in einem
Diagramm dargestellt. Die Clusterung erfolgte nach aufsteigendem Strommengen. Hingewiesen wird darauf, dass
die Zuordnung der Verbrauchswerte durch die Netzbetreiber zu den einzelnen Sektoren auf Basis von sog. Ver-
brauchsprofilen erfolgt. Die sektorale Abgrenzung ist dabei nicht immer korrekt, insbesondere kleines Gewerbe
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mit geringem Verbrauch und keinem besonderen Verbrauchsmuster wird meist im selben Standardlastprofil ge-
fiihrt, wie Haushaltskunden. Ahnliches gilt auch fiir ladwirtschaftliche Einrichtungen ohne besondere Verbrauchs-
anforderungen. Zugleich gilt, verfligt ein Haushalt tiber eine Stromheizung (Warmepumpe, Stromdirektheizungen),
jedoch Uber keinen separaten Stromzahler, wird der Heizstrom nicht getrennt erfasst und ist im tblichen Haus-
haltstrom inkludiert. Die folgenden sektoralen Aufteilungen weisen somit einen gewissen Spielraum auf, wobei
der Haushaltsstrom tendenziell einen etwas geringeren Anteil haben sollte, als es die Netzbetreiberdaten darstel-
len. Von den Netzbetreibern wurden Daten fiir drei aufeinander folgende Jahre abgefragt und aus diesen ein Mit-
telwert gebildet. Die Datenbasis deckt die Jahre 2019/2020-2022 ab. Es wird darauf verwiesen, dass einzelne Jah-
reswerte fiir einzelne Gemeinden unplausible Abweichungen aufwiesen. In diesen Féllen, wurden fiir die Mittel-

wertbildung lediglich die plausiblen Werten herangezogen.

Zunéachst werden die Gemeinden GroR- und Kleineutersdorf, sowie Lindig in der Abbildung 19 betrachtet. Die drei
Gemeinden weisen innerhalb der KAG die geringsten Werte fiir den Netzbezug auf, jeweils knapp unter 500.000
kWh/a. In allen drei Gemeinden geht der grofRte Anteil den Haushaltssektor inklusive Heizen zurtick. In Lindig hat
der Gewerbesektor einen Anteil von 19%. In Grof3- und Kleineutersdorf ist der Gewerbesektor mit einem Anteil
von unter 10% deutlich geringer vertreten. Der kommunale Sektor besitzt in allen drei Gemeinden ebenfalls einen

geringen Anteil von unter 2%. Der landwirtschaftliche Sektor ist in allen drei Gemeinden nicht von Relevanz.
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Abbildung 19: Stromnetzbezug nach Verbraucherkatagorien: Grof3-, Kleineutersdorf und Lindig, kWh (TEN)

In Abbildung 20 werden die Gemeinden Bibra, Schops und GroBplirschiitz bilanziell dargestellt. Alle drei Kommu-
nen verbrauchen den meisten Strom im Haushaltssektor inklusive Heizen. Das Gewerbe nimmt ca. 16% bis 21%
der Strommenge ein. Der kommunale Sektor ist mit 18% in Bibra ebenfalls fir einen relevanten Teil verantwortlich
und ist bei den anderen beiden Gemeinden vernachlassigbar. Der landwirtschaftliche Sektor ist lediglich in Schops

mit einem Anteil von 9% ausgepragt, wohingegen er in den anderen beiden Gemeinden vernachldssigbar klein ist.
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Abbildung 20: Stromnetzbezug nach Verbraucherkategorien: Bibra, Schéps und GrofSpiirschiit, kWh (TEN, SWJ)
Abbildung 21 zeigt die Gemeinden Sulza, Seitenroda und Eichenberg. Auch hier zeigt sich, dass der groRte Bedarf
durch den Haushaltssektor inklusive Heizen erzeugt wird. In Seitenroda folgt mit einem nahezu dhnlichen Anteil
von 41% der Gewerbesektor. In Sulza steht der Gewerbesektor mit 28% Anteil am Stromverbrauch ebenfalls an
der zweiten Stelle, wohingegen er in Eichenberg unter 10% vereinnahmt. Der kommunale Sektor ist in allen drei

Gemeinden kaum bis gar nicht vertreten. Der landwirtschaftliche Sektor ist nur in Eichenberg mit circa 4% vertre-

ten. In Sulza und Seitenroda wurden dem landwirtschaftlichen Sektor keine Bezugsmengen zugeordnet.
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Abbildung 21: Stromnetzbezug nach Verbraucherkategorien: Sulza, Seitenroda und Eichenberg, kWh (TEN, SWJ)
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In der Abbildung 22 werden die Gemeinden Freienorla, Gumperda und Hummelshain dargestellt. Bei allen drei
Gemeinden geht der groBte Stromverbrauch auf den Haushaltssektor inklusive Heizen zuriick. Der zweigroRte
Stromverbrauch liegt ebenfalls bei allen drei Gemeinden im Gewerbesektor, wobei hier Freienorla mit 47% und
Hummelshain mit 37% Anteil weiter vorne liegen als Gumperda. Der landwirtschaftliche Sektor ist in allen drei
Gemeinden vernachldssigbar klein und der kommunale Sektor ist mit 6% Anteil am Stromverbrauch in Hummels-

hain am groRten.
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Abbildung 22: Stromnetzbezug nach Verbraucherkategorien: Freienorla, Gumperda und Hummelshain, kWh (TEN)

Die Abbildung 23 zeigt den Stromverbrauch der Gemeinden Altenberga, Reinstadt und der Stadt Orlamiinde. Auch
hier wird deutlich, dass der Haushaltssektor inklusive Heizen den grofRten Verbrauch besitzt. Der Gewerbesektor
steht bei der Stadt Orlamiinde und Gemeinde Alternberga an zweiter Stelle mit circa 7% bis 20% Anteil. In Reinstadt
hingegen spielt der landwirtschaftliche Sektor im Vergleich zu allen bisher bilanziell dargestellten Gemeinden eine
deutlich wichtigere Rolle und steht somit an zweiter Stelle mit 35% Anteil am Strombezug. Dafiir spielt der Gewer-
besektor in Reinstddt eine untergeordnete Rolle, wohingegen in Orlamiinde und Altenberga der landwirtschaftli-

che Sektor zu vernachlassigen ist. Der kommunale Sektor liegt ebenfalls bei allen Gemeinden unter 2%.
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Abbildung 23: Stromnetzbezug nach Verbraucherkategorien: Altenberga, Reinstéddt und Orlamiinde, kWh (TEN, SWJ)

In Abbildung 24 werden die Gemeinden Bucha, Rothenstein und Laasdorf dargestellt. In Laasdorf kommt, anders
als in den anderen kleinen Gemeinden, dem Gewerbesektor mit einem Anteil von 74% eine besondere Stellung zu.
Auch in den Bucha und Rothenstein nimmt der Gewerbesektor mit 23% bis 40% vergleichbar hohen Anteil am
Strombezug ein. Nichtsdestotrotz bleibt in Bucha und Rothenstein der Haushaltssektor inklusive Heizen am groR-
ten. In Laasdorf ist der landwirtschaftliche Sektor mit einem Anteil von 7% am Stromverbrauch vertreten, wohin-
gegen die Landwirtschaft in den anderen beiden Gemeinden eine untergeordnete Rolle spielt. Auch der kommu-
nale Sektor liegt bei allen drei Gemeinden unter 5%.
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B Gewerbe M Haushalte M Landwirtschaft B Kommune
Abbildung 24: Stromnetzbezug nach Verbraucherkategorien: Bucha, Rothenstein und Laasdorf, kWh (TEN, SWJ)

In Abbildung 25 werden die Gemeinde Z6lInitz und die Stadt Kahla gezeigt. Es wird deutlich, dass die Stadt Kahla

mit 35 GWh/a circa siebenmal so viel Strom verbraucht wie die Gemeinde Z6lInitz, was wiederum den groRten
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Stromverbrauch in der KAG darstellt. Der proportional hohe Stromverbrauch Kahlas wird durch den Gewerbesek-
tor bedingt, was auf die groRen industriellen/gewerblichen Betriebe zurlckzufiihren ist. Auch in der Gemeinde
Z6lInitz nimmt der Gewerbesektor mit 74% den grofRten Anteil am Stromverbrauch ein. Erst danach folgt der Haus-

haltssektor inklusive Heizen. Die weiteren Sektoren spielen im Vergleich dazu eine eher untergeordnete Rolle.
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Abbildung 25: Stromnetzbezug nach Verbraucherkategorien: Zéllnitz und Kahla, kWh (TEN)

In Abbildung 26 erfolgt die kumulierte Bilanzierung aller Gemeinden der KAG. Dabei wird deutlich, dass der Ge-
werbesektor mit 61% und der Haushaltssektor inklusive Heizen mit 35% gemeindelbergreifend die groRten Strom-
verbrauche verzeichnen. Der landwirtschaftliche Sektor besitzt einen sehr geringen Anteil von 2% und der kom-
munale Sektor nur einen Anteil von 1% am Strombezug der KAG.
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Abbildung 26: Stromnetzbezug nach Verbraucherkategorien: KAG, kWh (TEN und SW.J)
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Zum Abschluss werden die Werte fiir den Stromnetzbezug der einzelnen KAG-Mitglieder zusammenfassend dar-
gestellt (Tabelle 13). Zudem erfolgt eine pro-Kopf-Darstellung, die einen besseren Vergleich ermdglicht und auf

Besonderheiten bspw. in Form eines hohen gewerblichen oder landwirtschaftlichen Anteils hindeutet.

Tabelle 13: Stromnetzbezug nach Gemeinden und Sektoren, kWh (TEN, SWJ)

Gemeinde/ Landwirt- pro
Stadt Gewerbe Haushalte <chaft Kommune Gesamt Einwohner
Altenberga 95.847 1.178.641 12.076 - 1.286.564 1.715
Bibra 78.516 325.873 8.429 89.663 502.481 1.861
Bucha 650.950 1.932.637 73.444 - 2.612.031 2.204
Eichenberg 41.905 510.730 26.686 17.1089 596.410 1.616
Freienorla 305.338 342.820 1.822 4.834 654.814 2.021
GroRBeuters- 32.442 324.723 1.214 4.848 363.227 1.297
dorf

Grofpiirschiitz 114.952 416.066 = 19.254 550.272 1.456
Gumperda 45.063 657.554 854 36.648 740.119 1.888
Hummelshain 460.535 719.903 - 71.331 1.242.769 2.082
Kleineuters- 16.252 409.680 - 9.370 435.302 1.303
dorf

Laasdorf 2.453.330 628.026 224.105 22.640 3.328.101 6.029
Lindig 92.766 402.039 - 2.761 497.566 2.145
Orlamiinde, 372.728 1.434.889 - 38.973 1.846.590 1.697
Stadt

Reinstadt 104.717 778.189 490.591 13.595 1.387.089 3.029
Rothenstein 1.081.087 1.473.420 - 141.276 2.695.783 2.324
Schéps 91.417 381.256 45.906 - 518.579 1.776
Seitenroda 241.135 338.437 = 2911 582.483 2.957
Sulza 158.449 417.433 - - 575.882 2.125
ZolInitz 3.677.867 1.218.916 5.676 43.241 4.945.700 4.596
Kahla, Stadt 26.638.516 7.254.567 142.568 347.086 34.382.737 4.992
KAG Gesamt 36.708.098 21.136.799 1.034.086 865.517 59.744.500 3.495

Es ergibt sich, dass der Netzbezug in der KAG durchschnittlich 3.495 kWh/a pro Einwohner betragt. Im Bundes-
durchschnitt betragt der Stromverbrauch pro Einwohner, bezogen auf den Haushaltsstrom ca. 1.666 kWh/a bzw.
3.383 kWh/a pro Haushalt%1?,

10 Statistisches Bundesamt (27.09.2023): Stromverbrauch der privaten Haushalte nach HaushaltsgréRenklassen. https://www.desta-
tis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Umwelt/UGR/private-haushalte/Tabellen/stromverbrauch-haushalte.html [Zugriff am 04.06.2025]
1 statistisches Bundesamt (20.06.2022): Bevélkerung Deutschlands im Jahr 2021 leicht gewachsen. https://www.destatis.de/DE/Presse/Pres-
semitteilungen/2022/06/PD22_251_12411.html [Zugriff am 04.06.2025]
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Ein relevanter Aspekt der im Rahmen der Auswertung der von den Netzbetreibern gemeldeten Stromverbrauchs-
daten und dem Vergleich der statistischen (bundesdeutschen) und lokalen Kennwerte zu beachten ist, ist, dass die
vorliegenden Daten nur die aus dem o6ffentlichen Stromnetz bezogenen Strommengen darstellen. Diese miissen
nicht den reellen Verbrauchswerten entsprechen. Wird bspw. ein Teil des Stromverbrauchs durch eine private
Erzeugungsanlage gedeckt, die den Bedarf an Fremdstrombezug aus dem Netz reduziert, verringert sich somit auch
die vom Netzbetreiber angegebene Stromverbrauchsmenge. Eine Erklarung fir den unterdurchschnittlichen Ver-
brauchskennwert in einzelnen Gemeinden kann somit auch sein, dass in diesen bereits eine relevante Anzahl an

Erzeugungsanlagen mit Eigenverbrauch besteht.

3.2 Erzeugungsseite

Neben den Daten zum Stromverbrauch wurden zur Abbildung der lokalen Stromerzeugung ebenfalls Daten zu Ein-
speisemengen erneuerbarer Energieanlagen bei den Netzbetreibern abgefragt. Wahrend die SWJ keine Daten bei-
steuern konnten, stellte die TEN Einspeisedaten fiir die zustdndigen Versorgungsgebiete zur Verfligung. Die Daten
unterliegen den datenschutzrechtlichen Anforderungen und wurden auf Ebene von StraBenziigen ibermittelt. Ta-
belle 14 zeigt die Auswertung der bereitgestellten Daten. SWJ konnten nach eigenen Aussagen keine Daten zur

Verfugung stellen, obwohl diese dem Netzbetreiber nach Kenntnis der Konzeptverfasser vorliegen miissen.

Tabelle 14: Daten zur Stromeinspeisung, kWh (TEN)

Gemeinde/Stadt PV KWK Wind Summe
Altenberga 0 0 0 0
Bibra 24.141 0 0 24.141
Bucha 0 0 21.953.965 21.953.965
Eichenberg 0 0 0 0
Freienorla 138.377 0 0 138.377
GrofReutersdorf 15.756 0 0 15.756
GroRpiirschiitz 45.714 0 0 45.714
Gumperda 76.234 0 0 76.234
Hummelshain 104.366 0 0 104.366
Kleineutersdorf 64.569 0 0 64.569
Laasdorf 157.042 0 0 157.042
Lindig 30.363 0 0 30.363
Orlamiinde, Stadt 71.333 0 0 71.333
Reinstadt 103.779 0 0 103.779
Rothenstein 117.949 1.933 0 119.882
Schops 2.487 0 0 2.487
Seitenroda 11.368 0 0 11.368
Sulza 0 0 0 0
Z6lInitz 117.143 2.029 0 119.172
Kahla, Stadt 462.874 138.514 0 601.388
KAG Gesamt 1.543.493 142.476 21.953.965 23.639.934
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Mit Blick auf die Auswertung und Plausibilisierung der Daten, auch unter Einbeziehung 6rtlicher Kenntnisse (z.B.
visuelle Sichtung von PV-Dach-Anlagen), ist festzuhalten, dass die Datenqualitat nur mangelhaft die Realitat vor
Ort abbildet. In zahlreichen Féllen sind die Einspeisewerte als zu gering einzustufen bzw. fehlen vollstandig, obwohl
entsprechende Anlagen physisch vorhanden sind. Teilweise wird selbst fiir StraRenzlige mit eindeutig identifizier-
ten Photovoltaikanlagen keine Einspeisung ausgewiesen. Ein Abgleich mit dem Marktstammdatenregister sowie
eine Sichtung von Luftbildern bestétigt diese Diskrepanz. Das deutet darauf hin, dass die vorliegenden Einspeise-

daten der TEN nur einen unvollstdndigen Ausschnitt der tatsachlichen Stromproduktion widerspiegeln.

Fiir die vorliegende Qualitat der Einspeisedaten kénnen sowohl Griinde des Datenschutzes, als auch der Erfas-

sungsmethodik Ursache sein:

- Besonders bei der Clusterung von Daten kénnen Probleme bei der Erfassung auf Gebaudeebene, insbe-
sondere hinsichtlich der korrekten Zuordnung von Anlagen zu Netzanschlusspunkten sein. Vor allem,
wenn mehrere Anschlusspunkte einer Adresse zugewiesen sind.

- Des Weiteren unterlag die Datenbereitstellung datenschutzrechtlichen Einschrankungen. So war es dem
Netzbetreiber nicht moéglich Einspeisemengen zu aggregieren, wenn die niedrige Zahl der Anlagen Riick-
schliisse auf den konkreten Verbrauch einer einzelnen Anlage zugelassen hétte. Bei einer geringeren An-
zahl erneuerbarer Energieanlagen bzw. einer kleinen GemeindegréRe fiihrt dies bereits zum beschriebe-
nen Konflikt, wodurch die Bereitstellung der Daten nicht erfolgen konnte.

- Ein weiterer methodischer Unsicherheitsfaktor kann sich aus der rdumlichen Abgrenzung der Gemeinden
ergeben. So ist es moglich, dass die Grenzen der Netzgebiete nicht vollstdndig deckungsgleich mit den
administrative Verwaltungsgrenzen sind, sodass es in Einzelfallen dazu kommt, dass Anlagen benachbar-
ter Gemeinden falschlich einem anderen Ort zugeordnet werden. Dies fihrt zu Verzerrungen in der raum-
lichen Verortung und erschwert eine verlassliche Bilanzierung auf Gemeindeebene.

- Eine weitere Problematik stellt die lokale Zuordnung der Erzeugungsmengen dar. Hier ist der Netzeinspei-
sepunkt relevant, der nicht immer mit dem Standort der Anlage tibereinstimmen muss.

- Die Daten der TEN bilden lediglich die in das 6ffentliche Netz eingespeisten Strommengen ab. Die Anga-
ben berticksichtigen also nicht Strommengen, deren Verbrauch innerhalb der Anlage (Gebaudes) erfolgt
bzw. bevor sie iber den Zahler erfasst und in das Netz eingespeist werden. Diese Problematik ist insbe-
sondere fir kleine private PV-Dach-Anlagen relevant, bei denen der Eigenstromverbrauch selbst ohne
Speicher relevante Ausmale (ca. 25-35%) erreichen kann, sowie fiir gewerbliche KWK-Anlagen, bei denen
der Strom zu groBen Teilen innerhalb von Kundenanlagen fiir den Eigenbedarf genutzt wird. Bei groRen

PV-, Windkraft- oder Wasserkraftanlagen spielt der Eigenverbrauch eine untergeordnete Rolle.

Da die zugearbeiteten Einspeisedaten (mit Ausnahme der Windenergie) wie beschrieben demnach keine ausrei-
chende Grundlage zur Ermittlung der Stromerzeugung vor Ort wiedergeben, wurde ein anderer methodischer An-
satz gewahlt: die Erzeugungswerte rechnerisch ermittelt. Es handelt sich dabei um einen Ndherungswert der tat-
sachlichen Erzeugungsmengen und nicht die tatsachliche Erzeugung. Hierzu wurden Daten des Marktstammdaten-

registers zur Leistung der Anlagen herangezogen und diese mit lokaliiblichen Volllaststunden multipliziert.

Das Marktstammdatenregister (MaStR) gibt an, aus welcher primaren Energiequelle eine Stromerzeugungsanlage

ihre Energie gewinnt. AuBerdem werden Speicher, die Energie aus dem Netz oder aus einer Erzeugungsanlage
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aufnehmen, als extra Energiequelle definiert. Sie stellen keine klassische Stromerzeugungsanlage dar, sondern be-
sitzen eine puffernde Funktion, was die Netzstabilitdt beeinflussen kann. Die Speicher werden daher im Anschluss
der Stromerzeugungsanlagen gesondert betrachtet.

Zur Darstellung der installierten Leistung wurde die Nettonennleistung in kW aus dem MaStR herangezogen, da
sie den tatsachlich verfligbaren Leistungswert am Netzverknlpfungspunkt widerspiegelt. Im Gegensatz zur Brut-
tonennleistung beschreibt die Nettonennleistung die effektive Einspeiseleistung, die dem 6ffentlichen Netz zur
Verfligung steht. Diese Kennzahl ist daher fiir Netzbetreiber und Energieplanung aussagekraftiger und praxisrele-

vanter als die Bruttoangabe.

Abbildung 27 und Tabelle 15 zeigen die Entwicklung der kumulierten installierten Leistung der Stromerzeugungs-
anlagen im Untersuchungsgebiet in den vergangenen 15 Jahren. Die Leistung ist in den vergangenen 15 Jahren um
ca. 270 % gestiegen und erreicht im Jahr 2025 (zum 04.06.) 45.223 MW.
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Abbildung 27: Installierte Leistung der Stromerzeugungsanlagen im Untersuchungsgebiet (kW)

Die detaillierte Darstellung der Entwicklung in Tabelle 15 verdeutlicht neben der Dynamik im Bereich von PV auch,
die Stagnation bei den meisten anderen Erzeugungstechnologien. So wurde im Bereich von Biomasse (schlieRt
Biogas ein) kein Zubau verzeichnet. Dies bestatigt die Erkenntnisse aus den Akteursgesprachen vor Ort, die darauf
hindeuten, dass die lokalen Potenziale im Bereich der Landwirtschaft durch die vorhandenen Anlagen gut bedient
werden. Obwohl prinzipiell auch eine weitere Erh6hung der Erzeugungsleistung moglich erscheint, erschweren die
komplexen fordertechnischen Rahmenbedingungen die Errichtung weiterer Kapazitidten in diesem Bereich. Bei

Erdgas handelt es sich primar um gewerbliche Anlagen, die fiir den Eigenbedarf installiert werden.
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Tabelle 15: Entwicklung der installierten Leistung im Untersuchungsgebiet (kW)

Wind PV Wasser Biogas Erdgas Heizol Summe

vor 2011 14.300 1.552 437,5 365 21,2 5,5 16.681,4
2011 14.300 2.385 437,5 365 21,2 5,5 17.514,6
2012 16.800 4.309 437,5 365 161,2 5,5 22.078,0
2013 16.800 4.505 437,5 365 161,2 5,5 22.274,6
2014 16.800 4.775 437,5 365 161,2 5,5 22.544,3
2015 16.800 4.865 437,5 365 174,2 5,5 22.647,6
2016 16.800 6.660 437,5 365 234,2 5,5 24.502,4
2017 21.000 6.817 437,5 365 234,2 5,5 28.859,3
2018 21.000 6.926 437,5 365 235,0 5,5 28.968,5
2019 21.000 7.143 437,5 365 235,0 5,5 29.186,0
2020 21.000 8.332 437,5 395 279,7 5,5 30.450,0
2021 21.000 9.299 437,5 395 279,7 5,5 31.416,2
2022 21.000 9.996 437,5 395 279,7 5,5 32.113,2
2023 21.000 11.799 437,5 395 279,7 5,5 33.917,0
2024 29.100 13.752 437,5 395 279,7 5,5 43.969,5
2025 29.100 15.005 437,5 395 279,7 5,5 45.223,1

Interessant ist auch die Betrachtung der Zubau- und AuRerbetriebnahmeentwicklung. Diese wird in Abbildung 28
dargestellt. Stilllegungen betreffen insbesondre die Windkraft, wobei diese im Rahmen von Repowering durchge-
fuhrt wurden, d.h. es erfolgt der Ersatz alterer leistungsschwacherer Anlagen durch neue leistungsstarkere Mo-
delle. In diesem Zusammenhang kam es auch zur Verringerung der Anzahl der Anlagen im Gebiet. Das Repowering
betraf 6 WEA mit einer Leistung von jeweils 1,5 MW (Inbetriebnahme 2002), die durch 3 WEA mit einer Leistung
von jeweils 5,7 MW ersetzt wurden (2024). Bei den anderen Erzeugungsarten spielte die Stilllegung im Betrach-
tungszeitraum noch eine untergeordnete Rolle. Dies kann sich jedoch im Zusammenhang mit dem Erreichen der
technischen Lebensdauer bspw. bei PV-Anlagen dndern. Die dltesten PV-Anlagen im Untersuchungsgebiet tber-
schreiten bereits das Betriebsalter von 20 Jahren, sie wurden in den Jahren 2000 (1), 2001 (1), 2002 (6), 2003 (1),

2004 (keine) errichtet. Von diesen alten Anlagen wurde nur eine stillgelegt.
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Abbildung 28: Zubau/Stilllegung von Erzeugungsanlagen im Untersuchungsgebiet, kW
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Ersichtlich ist, die dominante Rolle der Windkraft im Bereich der installierten Leistung. Zugleich ist festzuhalten,

dass der Anteil von PV in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen hat. Da es sich bei den PV-Anlagen in der

Regel auch um kleine dezentrale Anlagen handelt, kann daraus auch abgeleitet werden, dass die Rolle privater

Haushalte an der Stromerzeugung kontinuierlich zunimmt und somit eine gewisse Demokratisierung der Strom-

produktion zu verzeichnen ist. Aktuell macht Windkraft etwas weniger als 2/3 der installierten Leistung im KAG-

Gebiet aus, der Anteil von PV hat sich in den vergangenen 15 Jahren mehr als verdreifacht und erreicht Mitte 2025

ca. 1/3. Auf die anderen Energietrager entfallen kumuliert weniger als 3 % der Leistung (Wasser 1%, Biomasse 0,9

%, Erdgas 0,6 %, bei Heizél handelt es sich um eine kleine BHKW-Anlage im privaten Einfamilienhaus).
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Abbildung 29: Entwicklung der Anteile einzelner Energietréger an der installierten Leistung im KAG-Gebiet
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Mit Blick auf die angesprochene Demokratisierungsfunktion erscheint eine etwas detailliertere Betrachtung des
PV-Bereiches sinnvoll. PV-Anlage stellen die quantitativ am zahlreichsten vorkommende Technologie im KAG-Ge-
biet dar. Insgesamt sind im Untersuchungsgebiet entsprechend der Daten des MaStR 1.094 Anlagen installiert,
davon sind 1.067 PV-Anlagen mit einer netto installierten Leistung von 15.006 kW (04.06.).

In Abbildung 30 wird die Zubauentwicklung im Bereich PV dargestellt. Ersichtlich, dass der Zubau der PV-Anlagen
in Zeitraum bis 2021 eine relativ geringe Dynamik aufweist. Die Anzahl der jahrlich neu errichteten Anlagen liegt
in dieser Phase bei unter 50. Die erheblichen Ausschldage im Bereich der hinzugefiigten installierten Leistung sind
ausschliefRlich auf einzelne GroRprojekte zuriickzufiihren, dies zeigt sich in der erheblich héheren durchschnittli-
chen GroRe je Anlage, die in den Jahren 2012, 2016 und 2020 zu verzeichnen sind (Abbildung 31). Ein Wandel ist
ab dem Jahr 2022 zu verzeichnen. Fir diese Entwicklung kdnnen mehrere Faktoren verantwortlich sein. Hierzu
zahlen bspw.: die Verringerung der Kosten fiir die PV-Anlagen, die erhebliche Fluktuation der Strompreise im Zuge
geopolitische Konflikte und eine damit einhergehende Verunsicherung der Bevolkerung kombiniert mit dem Stre-

ben nach mehr Autarkie oder die Anpassung der Férderkonditionen durch die ,,Ampelregierung”.
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Abbildung 30: Zubauaktivitdten im Bereich PV, Anzahl der Anlagen, netto installierte Leistung (kW)

Abbildung 31 zeigt nochmal detailliert das Verhaltnis zwischen der Anzahl der jahrlich hinzugekommenen Anlagen
und der kumulierten installierten Leistung im jeweiligen Jahr. Die hohe installierte Leistung in einzelnen Jahren bis
2021 gehtinsbesondere auf einzelne GroRprojekte zuriick. Dagegen ist der Anstieg der installierten Leistung in den
Jahren 2023 und 2034 insbesondere auf die hohe Anzahl der errichteten Anlagen zuriickzufiihren. Im Jahr 2025

zeichnet sich erneut eine Trendwende ab. Dies kann auf eine Befriedung der Nachfrage hindeuten.
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Abbildung 31: Installierte Leistung p.a. und durchschnittliche installierte Leistung pro Anlage (p.a.)
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Die aus der Zubaudynamik resultierende Gesamtentwicklung der installierten Leistung im Bereich von PV ist in

Abbildung 32 dargestellt.
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Abbildung 32: Entwicklung der kumulierten installierten Leistung in Bereich PV im KAG-Gebiet, kW

Aus Abbildung 33 ist die Verteilung der PV-Anlagen nach GroRenklassen zu entnehmen. Grundlage hierfir ist die

Nettoleistung der Anlagen. Im Untersuchungsgebiet gab es entsprechend den Daten des MaStR bis zum Abschluss

der Datenerhebung lediglich eine Anlage mit einer Bruttoleistung von mehr als 1 MW, deren Nettoleistung betragt
780 kW. Mehrere weitere Anlagen kommen bei der Bruttoleistung tiber 900 kW (1x 903 kW, 1x 976,525 kW, 1x999

kW, 1x999,845 kW) und liegen mit den Nettoleistungen teils Gber dem Wert der groRten ,Bruttoanlage”. Die PV-
Anlage mit der hochsten Nettoleistung erreicht 900 kW (danach 879 kW, 854 kW). Aus der Aufstellung ist ersicht-

lich, dass der Grof3teil der PV-Anlagen eine Leistung zwischen 2 und 10 kWp erreicht. Es handelt sich hierbei um

AnlagengroRen, die Ublich fiir den privaten Eigenheimgebrauch sind.
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Abbildung 33: Verteilung der PV-Anlagen nach Gréf3enklassen, Nettoleistung, kW

Ein wesentlicher Faktor, der zur erheblichen Steigerung der absoluten Anzahl der PV-Anlagen beitragt, ist das Auf-
kommen von sog. Balkonkraftwerken. Im KAG-Gebiet befanden sich im Untersuchungszeitraum insgesamt 130
Anlagen, die nach Angaben im MaStR als Balkonkraftwerke gefiihrt wurden. Die ersten derartigen Anlagen wurden
bereits 2020 und 2021 installiert (jeweils 1), 2022 kamen 2 Balkonanlagen hinzu. Einen deutlichen Anstieg ver-
zeichnet diese Anlageform ab dem Jahr 2023 (24), wobei ein Boom erst nach der Verabschiedung des Solarpakets
I'im Jahr 2024 zu beobachten ist (2024: 64, bis Mitte 2025: 38). Anders als die Bezeichnung vermuten lasst diirfte
es sich hierbei nicht nur um Anlagen handeln, die auf Balkonen von MFH installiert werden und entsprechend der
Verteilung dieser Objekte im KAG-Gebiet vorkommen. Dies misste zu einem deutlich hoheren Anteil der Stadt
Kahla fiihren (37 Anlagen in Kahla). Aus den Beschreibungen im MaStR, die nicht zu jeder Anlage vorliegen und
sehr individuell sind, ist ersichtlich, dass zahlreiche der Anlagen auch bei EFH-Besitzern bspw. auf Garagen und
Scheunen installiert werden. Die niedrigen Kosten, die hohe Verfligbarkeit, der geringe Installationsaufwand und
nicht zuletzt auch der minimale administrative Aufwand fiihren dazu, dass diese Anlagen zum Teil die Rolle der

Einstiegstechnologie in die Welt der Eigenversorgung libernehmen.

Interessant erscheint die Analyse zum Anteil der Haushalte im Untersuchungsgebiet, die aktuell bereits PV-Anlagen
besitzen und somit selbstandig Strom erzeugen konnen. Da die Daten des MaStR hierzu keine prazise Aussage
ermoglichen, soll fir diese Zwecke eine vereinfachte Abschatzung durchgefiihrt werden. Angenommen wird, dass
Anlagen bis zu einer Leistung von 15 kW eher im privaten Bereich zum Einsatz kommen. Insgesamt handelt es sich
im KAG-Gebiet um 996 Anlagen, davon 130 Balkonkraftwerke. In Abbildung 34 wird die Verteilung der Anlagen auf
Haushalte in den einzelnen KAG-Mitgliedsgemeinden dargestellt. Die Werte variieren deutlich. In Gumperda hat
etwa 30 % der Haushalte eine PV-Anlage. Auch in Bucha, GroRpiirschiitz oder Reinstadt verflgt % der Haushalte
Uber eine PV-Anlage. In Orlamiinde und Sulza sind es dagegen lediglich 10 %. In Kahla ist der Anteil mit nur 5 % am
geringsten. Als Erklarung fir die geringe Anzahl der PV-Anlagen pro Haushalt in Kahla kann zum Teil der deutlich
hohere Anteil von MFH-Haushalten genannt werden, da PV-Anlagen traditionellen im Bereich von EFHvorkommen
und Balkonkraftwerke erst in den letzten Jahren Verbreitung finden. In einzelnen Gemeinden kénnen zudem As-
pekte des Denkmalschutzes dazu fiihren, dass die Installation von PV-Anlagen erschwert wird und sie daher weni-

ger Verbreitet sind. Als Erklarung kdonnten zudem weitere Faktoren dienen, zu denen jedoch im Rahmen der aktu-
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ellen Untersuchung keine Datengrundlage vorliegt. Hierzu kénnen bspw. unterschiede im Einkommen oder psy-
chologische Effekte (,Nachahmungseffekte”) zahlen. Die Ergebnisse konnen jedoch als Indikator dafiir herangezo-

gen werden, in welchen Gemeinden verstarkt SensibilisierungsmalRnahmen durchgefiihrt werden sollten.
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Abbildung 34: PV-Anlagen pro Haushalt

Im Nachfolgenden erfolgt die Darstellung der in den Gemeinden der KAG installierten Nennleistung einzelner
Stromerzeugungstechnologien. Aufgrund der groRen absoluten Unterschiede in der installierten Leistung erfolgt

die Darstellung gestaffelt.

In Abbildung 35 wird sowohl die absolute installierte Leistung als auch die Leistung pro Kopf dargestellt. Lindig,
und Bibra weisen hier die hochsten Werte pro Kopf auf, GroRBeutersdorf und Sulza legen unterhalb der Werte
anderer Gemeinden. Dies kann bspw. durch Denkmalschutzbestimmungen oder das Fehlen groRRerer Anlagen auf

Hallendachern. Bibra ist die einzige Gemeinde in dieser Kohorte, in der mit Wasserkraft neben PV auch eine wei-

tere Erzeugungstechnologie vorkommt.
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Abbildung 35: Installierte Leistung absolut und pro Kopf in kW (MaStR, 04.06.25)
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Die in Abbildung 36 variieren im Hinblick auf die pro Kopf Werte noch deutlicher als die erste Kohorte. Reinstadt

und Laasdorf weisen im KAG-Vergleich Giberdurchschnittliche Werte auf. Orlamiinde weist nach Sulza den gerings-

ten pro Kopf Wert der installierten Leistung im KAG-Gebiet auf. Denkmalschutz und die besondere Topografie der

Stadt konnen hier als Erklarungsgriinde herangezogen werden. Reinstadt, Rothenstein und Laasdorf verfiigen ne-

ben PV auch lGber BHKW-Anlagen. Bei Reinstadt handelt es sich um eine Biogas-Anlage, bei den beiden anderen

um Gas-basierte BHKWs.
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Abbildung 36: Installierte Leistung absolut und pro Kopf in kW (MaStR, 04.06.25)
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Die Gemeinden in der dritten Kohorte in Abbildung 37 weisen erhebliche Unterschiede auf. Der hohe absolute

Wert in Schops ist insbesondere auf drei groRe PV-Anlagen zuriickzufiihren, die insgesamt 2.350 kWp (Nettoleis-

tung) aufweisen. Hinzu kommt noch eine Wasserkraftanlage. Diese groRen Erzeugungsanlagen tragen dazu bei,
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dass der pro Kopf Wert bei der installierten Leistung nach Bucha, die wegen der Windkraftanlagen eine Sonder-
stellung einnimmt, den zweithdchsten Wert im KAG-Gebiet aufweist. Auch in Z6lInitz sind drei groRRe PV-Anlagen
mit insgesamt 1.100 kWp (Nettoleistung). Auch in Kahla sind iber 50% der PV-Leistung auf lediglich drei Projekte
zurlickzufihren. Hinzukommt eine hohe Anzahl von kleinen Anlagen, die durch die GréRRe der Kommune zu be-

grinden sind. In Kahla und Z6lInitz sind auch BHKWs vertreten.
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Abbildung 37: Installierte Leistung absolut und pro Kopf, in kW (MaStR, 04.06.25)

Abbildung 38 zeigt die installierte Leistung in Bucha sowie im gesamten KAG-Gebiet. Bucha stellt die einzige Kom-
mune in der KAG dar, auf deren Gebiet Windkraftanlagen errichtet sind. Insgesamt vereint Bucha mit 30.010 kW
ca. 68,7 % der Erzeugungsleistung der KAG (45.164 kW). Der pro Kopf Wert fiir die installierte Leistung ist mit
Abstand der hochste im KAG-Gebiet, aber auch ohne Einberechnung von Wind, wiirde der Wert mit 1,61 immerhin

noch den zweithdchsten Wert nach Schops darstellen.
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Abbildung 38: Installierte Leistung absolut und pro Kopf (MaStR, 04.06.25)
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In Tabelle 16 erfolgt die zusammenfassende Darstellung der installierten Leistung von Stromerzeugungsanlagen

im KAG-Gebiet aufgeteilt nach Energietragern und Mitgliedsgemeinden.

Tabelle 16: Zusammenfassende Darstellung Installierte Leistung nach KAG-Mitgliedsgemeinden, kW

PV Biomasse Wasser Wind Gase (o]] SUMME Anteil
Altenberga 449 0 0 0 0 0 449 1,0%
Bibra 213 0 8 0 0 0 221 0,5%
Bucha 1.897 0 0 29.100 8 6 31.010 68,6%
Eichenberg 193 0 0 0 0 0 193 0,4%
Freienorla 191 0 0 0 0 0 191 0,4%
GroReutersdorf 112 0 0 0 0 0 112 0,2%
GroRpiirschiitz 210 0 0 0 0 0 210 0,5%
Gumperda 339 0 0 0 0 0 339 0,8%
Hummelshain 312 0 0 0 0 0 312 0,7%
Kahla 4.284 30 0 0 157 0 4.470 9,9%
Kleineutersdorf 189 0 0 0 0 0 189 0,4%
Laasdorf 684 0 0 0 50 0 734 1,6%
Lindig 204 0 0 0 0 0 204 0,5%
Orlamiinde 331 0 0 0 0 0 331 0,7%
Reinstadt 310 365 0 0 0 0 675 1,5%
Rothenstein 692 0 0 0 1 0 693 1,5%
Schops 2.557 0 430 0 0 0 2.987 6,6%
Seitenroda 105 0 0 0 0 0 105 0,2%
Sulza 54 0 0 0 60 0 114 0,3%
ZolInitz 1.680 0 0 0 5 0 1.684 3,7%
KAG-Gesamt 15.006 395 438 29.100 280 6 45.224 100,0%

Tabelle 17 zeigt die installierte Leistung nach Erzeugungstechnologie pro Einwohner. PV wird dabei neben dem
Summenwert auch fir Anlagen kleiner 20 kW und Anlagen groRRer 20 kW dargestellt. Dies ermdoglicht eine diffe-
renzierte Bewertung der Situation. Aus der Darstellung wird ersichtlich, dass es erhebliche Unterschiede zwischen
einzelnen Gemeinden gibt. In einigen Gemeinden kommen keine gréReren PV-Anlagen vor, was auf fehlende ge-
werbliche Projekte bspw. auf Dachern von Lagerhallen oder Stallungen hinweist. Jedoch weisen die Gemeinden
auch erhebliche Unterschiede bei den Werten fiir kleine PV-Anlagen auf. Kahla, Sulza oder Orlaminde weisen

Werte erheblich geringer sind, als Gumperda, Reinstdadt oder Bucha.
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Tabelle 17: Installierte Leistung nach Technologie, kW pro Einwohner

PV Gesamt PV <20kW PV >20 kW Wasser Wind BHKW Summe
Altenberga 0,60 0,48 0,12 0,00 0,00 0,00 0,60
Bibra 0,79 0,61 0,18 0,03 0,00 0,00 0,82
Bucha 1,60 0,67 0,94 0,00 24,56 0,01 26,17
Eichenberg 0,52 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52
Freienorla 0,59 0,34 0,25 0,00 0,00 0,00 0,59
GroBeuters- 0,40 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40
dorf
Grofpiir- 0,55 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55
schiitz
Gumperda 0,87 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87
Hummels- 0,52 0,40 0,13 0,00 0,00 0,00 0,52
hain
Kahla 0,62 0,16 0,46 0,00 0,00 0,03 0,65
Kleineuters- 0,57 0,36 0,21 0,00 0,00 0,00 0,57
dorf
Laasdorf 1,24 0,33 0,91 0,00 0,00 0,09 1,33
Lindig 0,88 0,60 0,28 0,00 0,00 0,00 0,88
Orlamiinde 0,30 0,26 0,04 0,00 0,00 0,00 0,30
Reinstadt 0,68 0,68 0,00 0,00 0,00 0,80 1,47
Rothenstein 0,60 0,49 0,11 0,00 0,00 0,00 0,60
Schops 8,76 0,49 8,26 1,47 0,00 0,00 10,23
Seitenroda 0,53 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53
Sulza 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,22 0,42
Z6lInitz 1,56 0,45 1,12 0,00 0,00 0,00 1,57
KAG 0,88 0,35 0,53 0,03 1,70 0,04 2,64

Aus den Daten des MaStR ergeben sich keine Informationen zur Stromerzeugung der Anlagen. Wie bereits anfangs

dargestellt, sind die Daten der Netzbetreiber in diesem Zusammenhang vielerorts nicht plausibel, offensichtlich

fehlerhaft oder liegen — wie fiir das Gebiet der SWJ — gar nicht vor. Aus diesem Grund erfolgte eine Abschatzung

der Stromproduktion durch die lokalen Erzeugungsanlagen anhand durchschnittlicher Volllaststunden.

Den Konzeptverfassern ist bewusst, dass die errechneten Werte nicht mit der tatsdchlichen Erzeugung tberein-

stimmen missen, dennoch ergeben sich durch diesen Ansatz einige Vorteile. Zum einen sind die Daten des Markt-

stammdatenregisters flaichendeckend, gebietsscharf sowie vollstandig vorhanden, sodass auf diese nicht die an-

fangs genannten Erklarungen fir mogliche Unscharfen zutreffen. Dies ermdglicht eine saubere Weiterverarbeitung

der Daten in nachfolgenden Untersuchungsschritten und eine bessere Aufteilung auf die Gemeinden sowie deren

Vergleichbarkeit untereinander. Zudem ermaoglicht diese Methodik einfacher das Herausrechnen des individuellen
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Eigenverbrauchs, welcher aus den reinen Einspeisedaten der Netzbetreiber zu ermitteln ist. Gerade bei der Be-

stimmung von Autarkiegraden ist dies entscheidend, da Einspeisemengen keinen Aufschluss dariber geben, wie

hoch die tatsachliche Produktion bzw. das Verhaltnis von Eigennutzung und Einspeisung in der Realitat ist. Tabelle

18 stellt die ermittelten Erzeugungsmengen nach Technologie und Gemeinden dar. Zudem wird ein pro Kopf-Wert

ermittelt, der einen besseren Vergleich ermdglicht. Es ist ersichtlich, dass nur Bucha und Schops mit der Erzeugung

pro Kopf Giber dem Gesamtwert der KAG liegen. Den geringsten Wert weisen Sulza und Orlaminde auf. Fir die

Berechnung wurden die Daten des MaStR zum 04.06.2025 herangezogen.

Tabelle 18: Abgeleitete jdhrliche Produktionsmengen fiir installierte Leistung zum 04.06.2025, kWh

PV Wasser Wind KWK Summe Pro Kopf
Altenberga 404.154 0 0 0 404.154 539
Bibra 192.008 25.125 0 0 217.133 804
Bucha 1.707.242 0 51.919.294 46.501 53.673.037 45.294
Eichenberg 173.948 0 0 0 173.948 471
Freienorla 171.702 0 0 0 171.702 530
Grofeuters- 101.120 0 0 0 101.120 361
dorf
GroBpiirschiitz 188.663 0 0 0 188.663 499
Gumperda 305.334 0 0 0 305.334 779
Hummelshain 280.737 0 0 0 280.737 470
Kahla 3.855.300 0 0 668.005 4.523.305 657
Kleineuters- 170.433 0 0 0 170.433 510
dorf
Laasdorf 615.323 0 0 178.850 794.173 1.439
Lindig 183.341 0 0 0 183.341 790
Orlamiinde 297.707 0 0 0 297.707 274
Reinstadt 278.879 0 0 1.305.605 1.584.484 3.460
Rothenstein 622.949 0 0 2.683 625.631 539
Schops 2.301.723 2.341.000 0 0 4.642.723 15.900
Seitenroda 94.608 0 0 0 94.608 480
Sulza 48.695 0 0 214.620 263.315 972
Z6lInitz 1.511.708 0 0 16.812 1.528.519 1.421
KAG-Gesamt 13.505.569 2.366.125 51.919.294 2.433.075 70.224.064 4.108

3.3 Stromspeicher

Speicher spielen eine wesentliche Rolle bei der Energiewende und kénnen mit Blick auf die lokale Stromerzeugung

dazu beitragen, dass diese zum deutlich hoheren Anteil lokal verfligbar gemacht bzw. verbraucht wird und der

Bedarf des Stromimports aus anderen Regionen sinkt. Speicher konnen daher als Technologie gesehen werden,

die zur besseren Ausbalancierung zwischen der Verbrauchs- und Erzeugungsseite beitragt und beim optimalen
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Einsatz zur Nivellierung von Schwankungen sowohl in der physischen Welt (Verbrauch und Erzeugung) als auch der
damit zusammenhangen Marktentwicklung fiihrt. Das MaStR enthalt diverse Daten zur Speicherinfrastruktur, auf

die im Folgenden etwas naher eingegangen wird.

In der Abbildung 39 ist die installierte Speicherleistung in kW entsprechend den Daten des Marktstammdatenre-
gisters aufgefiihrt. Die Gemeinden der KAG sind hier ebenfalls nach installierter Nennleistung und Anzahl der Spei-
cher sortiert. Der Leistungswert ist nicht mit der Kapazitat der Speicher (in kWh) gleichzusetzen. Der angegebene
Wert zeigt lediglich, welche Leistung in kW die Speicher aufnehmen und abgeben kénnen.!2 Hintergrund ist, dass
die Speicher von der Bundesnetzagentur und den Netzbetreibern als Erzeugungsanlagen gesehen werden, fir die

wiederum entsprechende Kapazitdten im Netz bereitgestellt werden bzw. vorhanden sein missen.
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Abbildung 39: Installierte Speicherleistung (MaStR, 04.06.25)

Die Datenlage bildet die Situation zum Anfang Juni 2025 ab. Im Untersuchungsgebiet waren demnach 525 Speicher
mit einer Gesamtleistung von 3.172 kW. Der Mittelwert der Speicherleistung betrug 41,2 kW, der Medianwert 5,76
kW. Zum Stichtag der Datenabfrage befanden sich im Untersuchungsgebiet lediglich zwei Speicher mit einer Leis-
tung > 50 kW (1 x 66 kW, 1 x 250 kW). Die gréRte Speicherleistung eines einzelnen Speichers im Landkreis betrug

zum selben Zeitpunkt 1.000 kW (einmal vertreten).

2 Eine Speicherleistung von 5 kW bedeutet, dass dieser den gleichzeitigen Betrieb von Geriten in einem Haushalt
bis zu dieser Leistungsaufnahme mit Strom decken kann, sollange der Speicher entsprechend geladen ist. Werden
bspw. parallel ein Wasserkocher mit 1,8 kW, ein Fernseher mit 0,1 kW und ein Rasenméaher mit 2 kW betrieben
(Summe 3,9 kW), kann deren Strombedarf durch den Speicher gedeckt werden (sollange er entsprechend geladen
wird). Kommt noch bspw. ein F6hn mit 2 kW hinzu (Summe 5,9 kW), muss eine Leistung von 0,9 kW aus dem Netz
gedeckt werden. Der Verbrauch errechnet sich durch die Multiplikation der Leistung mit der Zeit in Stunden. D.h.
ein Wasserkocher mit 1,8 kW verbraucht in 2 Minuten unter Vollast 1,8 x 2/60 = 0,06 kWh. Sind im Speicher also
6 kWh gespeichert, kann bspw. der betrieb eines unter vollast betriebenen Rasenméahers mit 2 kW bis zu 3 Stunden
aus dem Speicher abgedeckt werden.
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Abbildung 40 zeigt die Entwicklung beim Zubau der Speicherkapazitdt und der Anzahl der Speicher im KAG-Gebiet.
Zum Stichtag 525 (04.06.2025) sind in der KAG Speicher in Betrieb, wovon 62,5 % im Zeitraum 2023 und 2024

errichtet wurden.
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Abbildung 40: Entwicklung der Speicherkapazitdt und Speicheranzahl im Untersuchungsgebiet

Insbesondere in den Jahren 2023 und 2024 wurde eine erhebliche Steigerung der absoluten Anzahl der Anlagen
verzeichnet. Diese Entwicklung korreliert mit der im Bereich von PV-Anlagen, sodass davon auszugehen ist, dass
ein groRer Teil der PV-Anlagen auch mit Speichern kombiniert wurde. Die Verfligbarkeit und die kontinuierlich
fallenden Kosten der Speicher fiihren dazu, dass diese zunehmend erschwinglich werden und in Kombination mit

der eigenen Stromerzeugung wirtschaftlich attraktiv betrieben werden kénnen.

Abbildung 41 zeigt die Entwicklung der verfligbaren Speicherkapazitdt im KAG-Gebiet. Im Juni 2025 betrug die
kumulierte Kapazitdat 5.273 MWh. Bei einem durchschnittlichen Stromverbrauch von 3.500 kWh pro Haushalt. Ent-

spricht dies rechnerisch dem Jahresstrombedarf von ca. 1.506 Haushalten.
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Abbildung 41: Kumulierte verfiigbare Speicherkapazitit, kWh

In Abbildung 42 ist die Speicherkapazitat in den einzelnen Mitgliedskommunen der KAG dargestellt. Der hohe Wert

fur Laasdorf ist insbesondere auf ein Einzelprojekt mit 497 kWh Kapazitat zurtickzufihren.
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Abbildung 42: Speicherkapazitdt pro Kommune, kWh

Aufgrund der sehr unterschiedlichen GemeindegréRRen ist die Darstellung der absoluten GréRe fiir den Gemeinde-
vergleich wenig aussagekraftig. Abbildung 43 zeigt daher die in den einzelnen Gemeinden sowie der KAG verfig-
bare Speicherkapazitat pro Kopf und Haushalt. Der Wert je Haushalt erscheint Aussagekraftiger als der Wert pro
Kopf, da auf dieser Ebene auch der Stromverbrauch stattfindet. Zu beachten ist jedoch, dass es sich hierbei lediglich
um eine vereinfachte Darstellung zur Veranschaulichung handelt, da die Speicher auch in gewerblichen und kom-
munalen Objekten installiert sein kénnen. Zur Veranschaulichung: bei einem durchschnittlichen Stromverbrauch
von 3.500 kWh je Haushalt und unter der (unrealistischen) Annahme dessen gleichmaRiger Verteilung auf Tage
und Stunden wirde die durchschnittliche verfligbare Speicherkapazitat auf Ebene der KAG den Strombedarf der
Haushalte ca. 1 Stunde und 37 Minuten decken kénnen.
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Abbildung 43: Speicherkapazitit pro Kopf und pro Haushalt, kWh

In Abbildung 44 kann die durchschnittliche Kapazitat der im jeweiligen Jahr im KAG-Gebiet installierten Speicher
abgelesen werden. Der Ausreiser im Jahr 2020 geht auf das bereits oben genannte Einzelprojekt in Laasdorf zurlick.
Die Werte sind relativ konstant, was mit Blick auf die sinkenden Technologiekosten eher verwunderlich ist. Dies
kann darauf deuten, dass die Speicherkapazitat auf die Bedarfe der Haushalte (ggf. Kombination mit der Leistung
der Erzeugungsanlage) ausgelegt werden und es somit nicht allein aufgrund der fallenden Kosten zur Uberdimen-
sionierung fuhrt, die aus wirtschaftlicher Sicht keinen Mehrwert nach sich zieht. Es sind zudem weitere Erklarungen
moglich. In diesem Zusammenhang kénnen Balkonkraftwerke eine relevante Rolle spielen, deren Kombination e-
her mit kleinen Speichern sinnvoll ist. Da die Speicher in den meisten Fallen eine modulare Bauweise erlauben,
wird auch deren schrittweiser Ausbau ermdoglicht. Dies erlaubt eine Staffelung der Investitionskosten, fiihrt jedoch

zugleich zu Verringerung der durchschnittlichen Kapazitat der neuen Einheiten.
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Abbildung 44: Durchschnittliche Speicherkapazitét der neuinstallierten Speicher, kWh
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Abbildung 45 zeigt die Verteilung der Speicher im KAG-Gebiet nach Kommunen. Die meisten Speicher sind in Kahla
(110), Bucha (68), Rothenstein (63) und ZélInitz (42) zu finden. Legt man die absoluten Werte auf die Haushalte
um, ist ersichtlich, dass die groBte Haufung in Lindig (17%), Bibra, Bucha (je 14 %) und Seitenroda (13%) verzeichnet
wird. In Kahla und Sulza liegen die Werte mit 3 bzw. 2 % deutlich unter dem Wert fiir das gesamte KAG-Gebiet
6,5%. Es lasst sich festhalten, dass die Anzahl der Haushalte mit einem Speicher im Gemeindevergleich recht un-
terschiedlich ausfallt. Durch die gezielte Anregung des informellen Erfahrungsaustauschs auf nachbarschaftlicher

Ebene kdnnte eine Steigerung der Speicherzahl unterstiitzt werden.
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Abbildung 45: Verteilung der Speicher im KAG-Gebiet absolut und pro Haushalt

Abbildung 46 zeigt die Verteilung der Speicher nach GroRRenklassen. Die grofRte Zahl der Speicher wird im privaten
Bereich eingesetzt und ist daher auf die Anforderungen bzw. den Verbrauch der Haushalte ausgelegt. Somit domi-
niert die GroRenklassen 5-10 kWh mit einem Anteil von fast 50 % den Speicherbestand. Da viele Speicher mittler-
weile sehr gut skalierbar bzw. modular erweiterbar sind, kommen im Datensatz auch sehr kleine Speicher (< 2kWh)
vor, bei denen es sich teils um Erweiterungen bestehender Speicher handeln kann oder die ggf. mit Balkonkraft-
werken kombiniert sind (im Datensatz des MaStR wird bei 25 Speichern auch Balkonkraftwerk angegeben). Der
modulare Aufbau erlaubt es privaten Haushalten sich auch ohne hohen investiven Aufwand mit der Technologie
vertraut zu machen und bei positiven Erfahrungen die Kapazitaten zu erweitern. Genaue Aussagen hierzu konnen

aus der vorhandenen Datengrundlage jedoch nicht getatigt werden.
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Abbildung 46: Verteilung der Speicher nach Gréf3enklassen, kWh

Abbildung 47 zeigt den Mittelwert und den Medianwert fiir die AnlagengréBen in den einzelnen Gemeinden. Der
Mittelwert flr Laasdorf betragt 31,9 kWh und liegt wegen der gewahlten Skala auBerhalb des sichtbaren Bereichs.
Der Wert wird aufgrund der GroRe einer einzelnen Anlage und der geringen Anzahl von weiteren Speichern in der
Gemeinde verzerrt. Interessant ist, dass Laasdorf den geringsten Medianwert im Untersuchungsgebiet aufweist.
Fiir das KAG-Gebiet liegt der Mittelwert der Speicherkapazitat bei 10,04 kWh, der Medianwert erreicht 8,8 kWh.
Erstaunlich und durch die verfligbaren Daten nur teilweise zu erklaren sind die deutlichen Schwankungen in den

Medianwerten der einzelnen Gemeinden.3
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Abbildung 47: Anlagenkapazitidt im KAG-Gebiet, kWh

13 Teilweise kénnen die Abweichungen durch fehlerhafte Angaben im MaStR erklart werden, die bei geringen sta-
tistischen Kohorten zur Verzerrung der Ergebnisse fiihren.
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Zusammenfassend lasst sich festhalten, dass die Speicherinfrastruktur in den vergangenen Jahren eine deutlich
dynamische Entwicklung verzeichnet hat. Die Daten deuten jedoch auch darauf, dass nach einem vorlaufigen Peak
im Jahr 2023 eine gewisse Abkiihlung zu beobachten ist. Die Verbreitung der Speicher ist aktuell noch deutlich
geringer, als die von PV-Anlagen (525 Speicher, 1.067 PV-Anlagen), was auf den spateren Markteintritt, die anfangs
hohen Technologiekosten und die damit geringe Wirtschaftlichkeit zurtickgefiihrt werden kann. Der Preisriickgang
bei den Speichern und die hohen Strompreise fiihren dazu, dass die Speicher bei optimaler Auslegung (keine Uber-
dimensionierung) mittlerweile auch im privaten Bereich wirtschaftlich betrieben werden kénnen. Aktuell ist davon
auszugehen, dass viele PV-Projekte in Kombination mit Speichern umgesetzt werden, sodass insbesondere in den
Jahren 2022-2025 eine Korrelation bei der Entwicklung beider Technologien zu beobachten ist. Ein Teil der Mark-
tentwicklung ist sicherlich auch auf Nachholeffekte (Speicher werden nachtraglich zu bereits bestehenden Anlagen
erganzt) oder Erweiterungen bestehender Speicheranlagen zuriickzufihren. Speicher kénnen jedoch auch als
Stand-Alone-Projekte realisiert sein (d.h. ohne EE-Erzeugungsanlage). Dies bestatigen auch Aussagen von Vertre-
tern der Stadt Kahla, Gber bestehende Anfragen oder geplante Projekte zur Errichtung von GroRRspeichern in der
Ndhe von Umspannwerken oder Transformatorstationen, die primar fur die Zwecke der Netzstabilisierung bzw.

andere Netzdienstleistungen eingesetzt werden sollen.

3.4 Autarkie

Wie bereits dargestellt wurden von den Netzbetreibern lediglich Angaben zum Stromnetzbezug und von der TEN
auch zur Stromeinspeisung in ihren Netzbereichen gemacht. Angaben zur Erzeugung der Anlagen liegen nicht vor
und mussten rechnerisch ermittelt werden. Ebenfalls rechnerisch abzuschatzen ist die Hohe des Eigenverbrauchs.
Hierzu wurden bei PV-Anlagen < 20 kW pauschaliert 33%, bei PV-Anlagen zwischen 20 und 100 kW pauschaliert
20% und bei BHKWSs 33% der Stromerzeugung als Eigenverbrauch ausgewiesen. Der tatsachliche Stromverbrauch
im Untersuchungsgebiet ergibt sich dann als Summe des Strombezuges aus dem Netz und des Eigenverbrauchs.
Da die Werte zum Strombezug seitens der Netzbetreiber zum Jahr 2022 vorlagen, missen fir die Ermittlung des
Stromverbrauchs auch die Anlagenwerte herangezogen werden, die bis zum Jahr 2022 installiert wurden. In Ta-

belle 19 wird auf dieser Grundlage der abgeschatzte Stromverbrauch fiir jede Gemeinde ermittelt.

Tabelle 19: Stromverbrauch und -erzeugung, kWh

Gemeinde Netzbezug Eigenverbrauch Strombedarf
Altenberga 1.286.564 42.362 1.328.926
Bibra 502.481 17.033 519.514
Bucha 2.612.031 135.227 2.747.258
Eichenberg 596.410 30.486 626.896
Freienorla 654.814 33.917 688.731
GrofBeutersdorf 363.227 14.540 377.767
Grofpiirschiitz 550.272 23.920 574.192
Gumperda 740.119 44.682 784.801
Hummelshain 1.242.769 36.029 1.278.798
Kahla, Stadt 34.382.737 376.619 34.759.356
Kleineutersdorf 435.302 21.384 456.686
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Laasdorf 3.328.101 104.047 3.432.148

Lindig 497.566 21.032 518.598
Orlamiinde, Stadt 1.846.590 42.947 1.889.537
Reinstadt 1.387.089 44.609 1.431.698
Rothenstein 2.695.783 62.501 2.758.284
Schops 518.579 29.166 547.745
Seitenroda 582.483 11.375 593.858
Sulza 575.882 82.558 658.440
Z6lInitz 4.945.700 63.845 5.009.545

Kommunale Arbeitsgemein-
schaft (KAG)

59.744.500 1.238.278 60.982.778

Auf Basis dieser Werte wurde im folgenden Schritt der Autarkiewert, also die bilanzielle Deckung des Stromver-

brauchs durch die lokale Erzeugung, ermittelt. In Tabelle 20 werden die Berechnungsergebnisse dargestellt.

Tabelle 20: Bilanzielle Autarkie, kWh

Gemeinde Strombedarf Erzeugung Autarkie 2022 Erzeugung Autarkie 2025
2022 2025

Altenberga 1.328.926 173.534 13,1% 404.154 30,4%
Bibra 519.514 76.740 14,8% 217.133 41,8%
Bucha 2.747.258 30.927.490 1125,8% 53.673.037 1953,7%
Eichenberg 626.896 92.381 14,7% 173.948 27,7%
Freienorla 688.731 131.850 19,1% 171.702 24,9%
GroRBeutersdorf 377.767 44.060 11,7% 101.120 26,8%
GroBpiirschiitz 574.192 72.486 12,6% 188.663 32,9%
Gumperda 784.801 135.401 17,3% 305.334 38,9%
Hummelshain 1.278.798 145.971 11,4% 280.737 22,0%
Kahla, Stadt 34.759.356 3.337.613 9,6% 4.523.305 13,0%
Kleineutersdorf 456.686 73.665 16,1% 170.433 37,3%
Laasdorf 3.432.148 645.635 18,8% 794.173 23,1%
Lindig 518.598 86.906 16,8% 183.341 35,4%
Orlamiinde, Stadt 1.889.537 146.259 7,7% 297.707 15,8%
Reinstadt 1.431.698 153.180 10,7% 1.584.484 110,7%
Rothenstein 2.758.284 199.693 7,2% 625.631 22,7%
Schops 547.745 4.568.356 834,0% 4.642.723 847,6%
Seitenroda 593.858 34.470 5,8% 94.608 15,9%
Sulza 658.440 250.175 38,0% 263.315 40,0%
Z6lInitz 5.009.545 418.468 8,4% 1.528.519 30,5%

KAG 60.982.778 41.714.331 68,4% 70.224.064 115,2%
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Der nach dieser Berechnung ermittelte Autarkiegrad fur die gesamte KAG betrug im Jahr 2022 ca. 68 %. Die be-
rechneten Autarkiegrade auf Gemeindeebene zeigen eine groBe Spannweite und untereinander groBe Unter-
schiede in ihren Auspragungen. Diese Differenzen lassen sich im Wesentlichen durch Unterschiede in der instal-
lierten Stromerzeugungsleistung und hier insbesondere durch das Vorhandensein von GroRprojekten wie bspw.

Windanlagen oder PV-GroRanlagen sowie durch eine hohe Auspragung des Gewerbesektors erklaren.

Auffallig hohe Autarkiewerte erzielen die Gemeinden Bucha und Schops. In Bucha ist dies vor allem auf den dort
betriebenen Windpark am Standort Coppanz zurlickzufiihren. Mit einer installierten Windleistung von Giber 29 MW
Uibersteigt die Stromerzeugung den Verbrauch um ein Vielfaches. In Schops erklart sich der hohe Wert durch die
dort vorhandene Wasserkraftanlage, erganzt durch groRflachige Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftlichen Ge-

baduden, die einen erheblichen Beitrag zur Erzeugungsleistung leisten.

Auch in weiteren Gemeinden mit hohem Anteil an landwirtschaftlichen, bzw. industriellen GroRdachern ist ein
Uberdurchschnittlicher Autarkiegrad erkennbar. Vor allem Bucha und Schéps, aber auch Gemeinden wie Z6lInitz
oder Bibra sind gepragt von solchen Anlagen und erzielen somit Gberdurchschnittlich hohe Autarkiegrade. Ge-
meinden wie Reinstddt oder Sulza stechen ebenfalls mit ihrem sehr hohen Autarkiewert hervor. Dies ist durch

Stromproduktion von BHKW Anlagen zu erklaren.

Die Mehrzahl der Gemeinden im Untersuchungsgebiet bewegt sich im Bereich zwischen 10 und 25 % Autarkie.
Dazu zdhlen beispielsweise GroRpirschiitz, Gumperda, Kleineutersdorf oder Freienorla. Diese Gemeinden sind
Uberwiegend durch Wohnbebauung gepragt. lhre Stromerzeugung erfolgt nahezu vollstandig tGber kleinere PV-

Anlagen auf privaten Dachern, teilweise erganzt durch vereinzelte BHKW-Leistungen.

Deutlich niedriger fallen die Autarkiegrade in den stddtisch gepragten Gemeinden aus. Die Stadt Kahla weist mit
Uber 34 GWh den héchsten Stromverbrauch im gesamten KAG-Gebiet auf. Trotz einer nennenswerten Erzeugung,
insbesondere im Bereich Photovoltaik, erreicht sie lediglich einen Autarkiegrad von unter 10 %. Hauptursache ist
der hohe Verbrauch infolge der Bevolkerungszahl, der dichten Bebauung sowie der gewerblichen und 6ffentlichen
Infrastruktur. Die nutzbaren Flachen zur Stromerzeugung sind im Verhaltnis zum Bedarf begrenzt. Auch Orlamiinde
besitzt im Vergleich zu den anderen Gemeinden der KAG einen niedrigen Autarkiewert. Auch hier kénnen die ver-
dichtete Struktur, eingeschrankte Flachenverfligbarkeit und vergleichsweise hoher Verbrauch zu einer geringen

Deckungsrate durch lokale Erzeugung Griinde sein.

Der erhebliche Zubau an Erzeugungskapazitdten im Zeitraum 2022 bis 2025 fiihrte dazu, dass es zu einer deutlichen
Veranderung der Autarkiewerte kam. Bilanziell kann die KAG im Jahr 2025 mehr Strom erzeugen, als auf ihrem
Gebiet verbraucht wird. Der Autarkiewert liegt bei ca. 115%, wobei als Basis der Verbrauchswert fiir 2022 heran-
gezogen wurde. Der enorme Anstieg der Stromerzeugung ist vor allem auf das Repowering der Windkraftanlagen
zuriickzufihren (+22,2 GWh). Jedoch auch der statige Ausbau der PV-Leistung hat hier einen wichtigen Beitrag
geleistet (+4,9 GWh). Deutlich ist, ohne Windkraft ware das Erreichen der bilanziellen Autarkie im KAG-Gebiet nicht

moglich (Abbildung 48). Die anderen Energietrdger verzeichnen eine stagnierende Entwicklung.
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Abbildung 48: Stromerzeugung nach Energietrdgern, kWh
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4. Potenzialanalyse

In diesem Kapitel wird die mogliche Entwicklung der Nachfrageseite und die Potenziale auf der Erzeugungsseite
untersucht. Bei der Betrachtung der Nachfrageseite sind die bestehenden Klimaschutzziele zu beriicksichtigen, die
zu einer zunehmenden Elektrifizierung der heute noch durch fossile Energietrager dominierten Sektoren Verkehr
und Warme fuhren werden. Zudem werden auch mogliche Entwicklung im Bereich des ,klassischen” Stromver-
brauchs betrachtet. Obwohl in allen Bereichen mit Blick auf den technologischen Fortschritt mit erheblichen Effi-
zienzsteigerungen zu rechnen ist, wird die zunehmende Elektrifizierung der Sektoren Verkehr und Warme in
Summe zu einem Anstieg des Strombedarfes im Vergleich zum aktuellen Stand fiihren. Fir jeden der drei nach-
fragseitigen Sektoren werden mehrere Szenarien dargestellt. Auf der Erzeugungsseite werden unterschiedliche

lokal verfiigbare EE-Technologien beschrieben und deren mogliche Potenziale ermittelt.

4.1 Nachfrageseite

4.1.1 Verbrauchsentwicklung

Fir die Prognose der moglichen kiinftigen Entwicklung des Strombedarfs der Sektoren Haushalte und GHD werden
Annahmen aus den sog. Langfristszenarien 045 des BMWK herangezogen. Hier wird unter anderem die Entwick-
lung des deutschlandweiten sog. Geratestrombedarfs in beiden Sektoren dargestellt, der gesondert von den im
weiteren Verlauf separat analysierten Entwicklungen in den Sektoren Warme und Verkehr zu verstehen ist. Bei
Geratestrom, der auch Licht- und andere Anwendungen in Haushalten und Unternehmen einschlief8t, wird von
einer kontinuierlichen Effizienzsteigerung ausgegangen, die eventuelle Reboundeffekte libersteigt. Die Langzeits-
zenarien werden auch von den Ubertragungsnetzbetreibern fiir die Prognose des Netzentwicklungsplans herange-

zogen.

Die prozentuale Veranderung der Verbrauchswerte in Relation zum Ausgangsjahr 2025 werden in Tabelle 21 dar-

gestellt.

Tabelle 21: Relative Entwicklung des Stromverbrauchs in den Sektoren Haushalte und GHD, BMWK Langfristszenario 045

Jahr Haushalte GHD
2025 -0% -0%
2030 -6,24% -6,52%
2035 -12,01% -8,96%
2040 -17,79% -11,40%
2045 -22,29% -13,17%

Die Werte bilden den Ausgangswert fiir weitere Berechnungen im Rahmen der Szenarienbetrachtung und sind

Grundlage fur das Szenario 0 bzw. Szenario BMWK.
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Darliber hinaus wurden zwei weitere Szenarien fiir eine optimistischere bzw. pessimistischere Entwicklung im Ver-
gleich zur bereits dargestellten Entwicklung nach BMWK Langfristszenarien berechnet, um somit die Quantifizie-
rung alternativer Entwicklungsraten zu erlauben:
- Szenario 1 stellt eine noch hohere Effizienzsteigerung in den Sektoren dar, wobei in Relation zu den be-
reits dargestellten Entwicklungsraten nach BMWK eine zusatzliche jahrliche Reduzierung von 0,5% im
Sektor Haushalte und 0,25% im Sektor GHD stattfindet.
- Szenario 2 hingegen unterstellt eine niedrigere Effizienzsteigerung in den Sektoren dar, wobei analog zum
Szenario 1, eine zusétzliche Erhéhung der bereits dargestellten Entwicklungsraten nach BMWK um 0,5 %
im Sektor Haushalte und 0,25 % im Sektor GHD erfolgt.

Tabelle 22 stellt die Entwicklungsraten fiir die einzelnen Stichjahre in Relation zum Jahr 2025 dar.

Tabelle 22: Entwicklungsraten der Szenarien SZ0, SZ1 und SZ2 nach BMWK Langfristszenarien

Szenario Szenario 1 Szenario 2
Szenario Szenario 1 Szenario
Haushalte Gewerbe (+(- Gewerbe
Jahr BMWK - Haushalte (+(- . BMWK . .
(+0,5% jahr- 0,25%) jdhr- (+0,25% jahr-
Haushalte 0,5%) jahrlich) . Gewerbe . .
lich) lich) lich)
2025 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2030 -6,24% -8,74% -3,74% -6,52% -7,77% -5,27%
2035 -12,01% -17,01% -7,01% -8,96% -11,46% -6,46%
2040 -17,79% -25,29% -10,29% -11,40% -15,15% -7,65%
2045 -22,29% -32,29% -12,29% -13,17% -18,17% -8,17%

In der Betrachtung der moglichen Entwicklung kiinftiger Strombedarfe nimmt die demographische Entwicklung
der Bevolkerung einen entscheidenden Einfluss. Das BMWK nutzt zur Einbeziehung der Bevolkerungsentwicklung
deutschlandweite Prognosen. Verwiesen wird dabei auf die 15. Koordinierte Bevélkerungsprognose. In Kapitel
2.4.3 wurden bereits Prognosen zur Bevolkerungsentwicklung auf Gemeindeebene bis zum Jahr 2045 dargestellt.
Tabelle 23 stellt die deutschlandweite Bevolkerungsentwicklung nach der 15. Bevolkerungsprognose des Statisti-
schen Landesamtes sowie die Bevolkerungsentwicklung der Gemeinden des siidlichen Saaletals in Relation zum
Jahr 2025 dar. Der Vergleich mit der 15. deutschlandweiten Bevdlkerungsprognose lasst deutlich erkennen, dass
sich die demographischen Begebenheiten und prognostizierten Entwicklungen der Gemeinden des siidlichen Saa-
letals in vielen Ziigen stark vom deutschlandweiten Durchschnitt unterscheiden. Um diesen regionalen demogra-
phischen Einfluss in die Prognosen zur Verbrauchsentwicklung miteinzubeziehen, wurden den Stichjahren von
2030-2045 die gemeindescharfen demographischen Entwicklungsraten bei der Berechnung des zukiinftigen
Stromverbrauchs im Sektor Haushalte miteinbezogen. Methodisch heilt dies, die deutschlandweite demographi-
sche Entwicklungsrate durch Division zundchst zurlickzurechnen, um im Anschluss die regionale Demographie

rechnerisch miteinzubeziehen.
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Tabelle 23: Demographische Entwicklungsraten im KAG-Gebiet im Vergleich zur 15. Koordinierten Prognose fiir Deutschland

2030 2035 2040 2045

Deutschlandweit +0,48% +0,41% +0,14% -0,32%
Altenberga -1,37% -4,11% -6,85% -9,45%
Bibra -3,85% -7,69% -11,54% -15,00%
Bucha 1,61% 0,81% -0,81% -2,34%
Eichenberg -8,82% -17,65% -26,47% -34,12%
Freienorla -3,03% -9,09% -15,15% -20,61%
GroReutersdorf -3,70% -7,41% -11,11% -14,44%
GroRpirschiitz -2,63% -7,89% -13,16% -17,89%
Gumperda -5,88% -11,76% -17,65% -22,94%
Hummelshain 0,00% -1,64% -1,64% -1,64%
Kahla, Stadt -6,25% -15,63% -25,00% -33,13%
Kleineutersdorf -6,00% -12,00% -16,00% -19,80%
Laasdorf -10,53% -15,79% -21,05% -25,79%
Lindig -5,66% -10,38% -15,09% -19,53%
Orlamiinde,

S—_— -6,67% -11,11% -17,78% -23,78%

a

Reinstadt -4,55% -8,18% -12,73% -17,00%
Rothenstein -4,17% -8,33% -12,50% -16,25%
Schops -5,00% -5,00% -10,00% -14,50%
Seitenroda -3,70% -7,41% -11,11% -14,44%
Sulza 5,88% 7,84% 8,82% 9,90%
ZolInitz -3,83% -7,66% -11,03% -14,26%

Es lasst sich erkennen, dass im Gegensatz zur deutschlandweiten demographischen Entwicklung, die einen relativ
konstanten Bevolkerungsstand in den ndchsten 20 Jahren prognostiziert, in den landlichen Gemeinden eher ein

starker Riickgang erwartet wird.

Abbildung 49 stellt die Verbrauchsentwicklung des Sektors Haushalte unter Einbeziehung des regionalen demo-

graphischen Einflusses in den drei betrachteten Szenarien dar.
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mS71 19.373.350 16.810.762 14.396.342 12.147.094 10.375.227
W S72 19.373.350 17.731.770 16.131.141 14.585.989 13.439.852

Abbildung 49: Szenarienbasierte Entwicklung des Stromverbrauchs im Sektor Haushalte (Gerdtestrom)

Fir die im weiteren Verlauf relevante zusammenfiihrende Szenarienbetrachtung wird das Szenario BMWK Uber-
nommen (SZ0). Zur Veranschaulichung der Auswirkungen auf Gemeindeebene wird dieses Szenario vertieft darge-
stellt. Tabelle 24 zeigt Tabelle 24: Entwicklung des Strombedarfs im Sektor Haushalte (Lichtstrom, ohne Heizen und
Pkw-Laden) Szenario SZ0die entsprechend des SZ0 prognostizierte Stromverbrauchsentwicklung bis zum Jahr 2045
in gemeindescharfer Auflésung dar.

Tabelle 24: Entwicklung des Strombedarfs im Sektor Haushalte (Lichtstrom, ohne Heizen und Pkw-Laden) Szenario SZ0, kWh

Ist-Zustand 2030 2035 2040 2045
Altenberga 1.044.393 961.267 877.592 798.677 737.228
Bibra 330.215 296.302 267.109 239.813 218.814
Bucha 1.567.574 1.486.440 1.384.745 1.276.535 1.193.465
Eichenberg 486.081 413.582 350.785 293.421 249.653
Freienorla 306.906 277.723 244.493 213.782 189.955
GroBeutersdorf 325.840 292.809 264.383 237.779 217.326
GroRpirschiitz 378.018 343.480 305.106 269.504 241.960
Gumperda 514.452 451.842 397.778 347.813 309.048
Hummelshain 666.434 621.910 574.423 538.146 511.020
Kahla, Stadt 6.837.086 5.981.537 5.055.199 4.209.724 3.564.461
Kleineutersdorf 402.109 352.730 310.084 277.297 251.407
Laasdorf 535.851 447.414 395.425 347.299 310.005
Lindig 363.513 320.025 285.490 253.383 228.046
Orlamiinde, Stadt 1.359.256 1.183.882 1.058.771 917.512 807.685
Reinstadt 687.580 612.478 553.230 492.633 444.898
Rothenstein 1.395.500 1.248.007 1.120.972 1.002.442 911.116
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Schops 376.862 334.100 313.732 278.449 251.193

Seitenroda 275.227 247.327 223.316 200.844 183.569
Sulza 373.662 369.209 353.122 333.828 320.142
ZolInitz 1.146.791 1.029.203 927.987 837.662 766.550
KAG 19.373.350 17.271.266 15.263.741 13.366.541 11.907.540

Analog zur Verbrauchsentwicklung des Sektors Haushalte (Gerate) erfolgt die Ermittlung des szenarienbasierten
Stromverbrauchs im Sektor Gewerbe auf Basis der in Tabelle 22 dargestellten Entwicklungsraten dar. Abbildung
50 stellt den Stromverbrauch auf Ebene des gesamten Untersuchungsgebiets dar. Der Sektor GHD inkludiert dabei
den Sektor Landwirtschaft, d.h. die Annahmen zur Effizienzsteigerung werden gleichermallen angewendet. Dies

bericksichtigt, dass auch in den Langfristszenarien keine Differenzierung zwischen diesen Bereichen erfolgt.

40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
<
= 20.000.000
X~
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
2025 2030 2035 2040 2045
B Gewerbe SZBMWh 37.939.386 35.465.425 34.539.685 33.613.945 32.943.581
W Gewerbe SZ1 37.939.386 34.991.183 33.591.200 32.191.218 31.046.612
B Gewerbe SZ2 37.939.386 35.939.668 35.488.170 35.036.672 34.840.551

Abbildung 50: Szenarienbasierte Entwicklung des Stromverbrauchs im Sektor GHD (Gerdtestrom, ohne Pkw-Laden), kWh

Analog zum Sektor Haushalte erfolgt im Folgenden eine detaillierte Darstellung der Verbrauchsentwicklung fiir das
Szenario SZ0 auf Ebene einzelner KAG-Mitglieder (Tabelle 25). Im Anschluss wird der GHD-Sektor inkl. des land-
wirtschaftlichen Sektors aufgefiihrt. In weiterflihrenden Betrachtungen findet keine weitere separate Unterschei-

dung fiir den Stromverbrauch des landwirtschaftlichen Sektors statt.

Tabelle 25: Entwicklung des Stromverbrauchs im Sektor GHD (Gercdite) inkl. Stromverbrauch des landw. Sektors, kWh

Ist-Zustand 2.030 2.035 2.040 2.045
Altenberga 110.543 103.334 100.637 97.940 95.987
Bibra 81.506 76.191 74.202 72.214 70.774
Bucha 673.787 629.851 613.410 596.969 585.064
Eichenberg 60.350 56.415 54.943 53.470 52.404
Freienorla 314.516 294.007 286.333 278.658 273.101
GroRBeutersdorf 27.903 26.084 25.403 24.722 24.229
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GroBpiirschiitz 105.371 98.500 95.929 93.358 91.496

Gumperda 38.211 35.719 34.787 33.855 33.179
Hummelshain 456.403 426.642 415.505 404.369 396.304
Kahla, Stadt 26.922.849 25.167.258 24.510.326 23.853.395 23.377.687
Kleineutersdorf 20.752 19.399 18.892 18.386 18.019
Laasdorf 2.754.797 2.575.161 2.507.943 2.440.724 2.392.049
Lindig 99.997 93.477 91.037 88.597 86.830
Orlamiinde, Stadt 359.015 335.604 326.844 318.084 311.740
Reinstadt 585.235 547.073 532.793 518.513 508.172
Rothenstein 1.062.811 993.507 967.574 941.641 922.862
Schops 142.416 133.129 129.654 126.179 123.663
Seitenroda 236.363 220.950 215.182 209.415 205.239
Sulza 218.461 204.216 198.885 193.554 189.694
Z6lInitz 3.668.099 3.428.909 3.339.406 3.249.902 3.185.089

Kommunale Arbeits-
gemeinschaft (KAG)

37.939.386 35.465.425 34.539.685 33.613.945 32.943.581

Tabelle 26 stellt die Verbrauchsentwicklung des Strombedarfs der kommunalen Infrastruktur dar. Die Darstellung
aktueller Stromverbrauchsdaten sowie darauffolgender Entwicklungen auf kommunaler Ebene war im Kapitel 2.8
durch eingeschrankt bereitgestellte Daten des Netzbetreibers fir einige Orte nicht moglich. Betroffen davon sind
die Gemeinden Altenberga, Bucha, Schéps und Sulza. Um dennoch eine Naherung zum Stromverbrauch der kom-
munalen Infrastruktur in diesen Gemeinden zu erhalten, wurden zundchst gebdaudescharfe Verbrauchswerte aus-
gewertet, die durch die jeweiligen Kommunen zugeleitet wurden. Diese Daten erfassen den Strombedarf der kom-
munalen Liegenschaften. Zur Schatzung des Stromverbrauchs der 6rtlichen StraBenbeleuchtung wurden ergan-
zend Vergleichswerte herangezogen. Hierfiir dienten Verbrauchsdaten von Gemeinden mit ahnlicher Grof3e und
vergleichbarer Siedlungsstruktur als Referenzbasis. Flir die weitere Projektion des Verbrauchs wurde ein pauscha-
ler Reduktionsfaktor von 1 % pro Jahr angenommen. Dieser beriicksichtigt sowohl allgemeine Effizienzsteigerun-
gen im Geratestrombereich kommunaler Gebaude als auch Effizienzgewinne durch Modernisierungen der Stra-

Renbeleuchtung (bspw. durch Umristung LED-, oder Solartechnik).

Tabelle 26: Entwicklung des Stromverbrauchs in der kommunalen Infrastruktur, kWh

Strom IST 2030 2035 2040 2045
Altenberga 30.595 29.066 27.536 26.006 24.476
Bibra 89.663 85.180 80.697 76.214 71.730
Bucha 47.695 45.310 42.925 40.540 38.156
Eichenberg 17.089 16.235 15.380 14.526 13.671
Freienorla 4.834 4.592 4.351 4.109 3.867
GroReutersdorf 4.848 4.606 4.363 4,121 3.878
Grofpiirschiitz 19.254 18.291 17.329 16.366 15.403
Gumperda 36.648 34.816 32.983 31.151 29.318
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Hummelshain 71.331 67.764 64.198 60.631 57.065

Kahla, Stadt 347.086 329.732 312.377 295.023 277.669
Kleineutersdorf 9.370 8.902 8.433 7.965 7.496
Laasdorf 22.640 21.508 20.376 19.244 18.112
Lindig 2.761 2.623 2.485 2.347 2.209
Orlamiinde, Stadt 38.973 37.024 35.076 33.127 31.178
Reinstadt 13.592 12.912 12.233 11.553 10.874
Rothenstein 141.276 134.212 127.148 120.085 113.021
Schoéps 9.444 8.972 8.500 8.028 7.555
Seitenroda 2911 2.765 2.620 2.474 2.329
Sulza 5.863 5.570 5.277 4.984 4.690
Z6lInitz 43.241 41.079 38.917 36.755 34.593
KAG 959.114 911.159 863.203 815.247 767.291

4.1.2 Motorisierter Individualverkehr

Die Mobilitat steht im Zentrum der Transformation zu einer nachhaltigen und klimafreundlichen Zukunft. Bis zum
Jahr 2045 strebt Deutschland gemaR dem Klimaschutzgesetz die Treibhausgasneutralitdt an — ein Ziel, das einen
grundlegenden Wandel im Verkehrssektor erfordert. Der Verkehrsbereich war 2021 weiterhin fiir rund 20 % der
gesamten Treibhausgasemissionen in Deutschland verantwortlich und ist damit eine zentrale Baustelle im Prozess

der Erreichung der Klimaziele*.

Ein Schlissel zur Emissionsminderung liegt in der konsequenten Elektrifizierung des Verkehrs. Prognosen gehen
davon aus, dass bis 2045 der Anteil der batterieelektrischen Fahrzeuge (BEV) im Pkw-Bestand deutlich iber 90 %
liegen kann und muss. Voraussetzung ist, dass der Ausbau durch regulatorische, infrastrukturelle und 6konomische
Rahmenbedingungen unterstitzt wird. Parallel dazu erfolgt ein erheblicher Riickgang von Fahrzeugen mit fossilen
Antrieben?®. Dies bedeutet allerdings auch, dass der Strombedarf im Verkehrssektor in Zukunft ansteigen wird. Die
nachfolgende Potenzialanalyse soll simulieren, welche Auswirkungen dies auf den Strombedarf des Verkehrssek-
tors im KAG bis zum Zieljahr 2045 haben kann.

Im Rahmen dieser Potenzialanalyse werden drei ambitionierte, jedoch technologiepolitisch realistische Zielbilder
vorgestellt:

1. Szenario: Kombinationsszenario (93% Elektrifizierungsrate)
2. Szenario: Agora Energiewende (91% Elektrifizierungsrate)

3. Szenario: Langfristszenario (95% Elektrifizierungsrate)

14 Umweltbundesamt (20.12.2024): Energiebedingte Emissionen von Klimagasen und Luftschadstoffen. https://www.umweltbundes-
amt.de/daten/energie/energiebedingte-emissionen#entwicklung-der-energiebedingten-treibhausgas-emissionen [Zugriff am 06.06.25]
15 Prognos, Oko-Institut, Wuppertal-Institut (2021): Klimaneutrales Deutschland 2045. Wie Deutschland seine Klimaziele schon vor 2050 errei-
chen kann. Langfassung im Auftrag von Stiftung Klimaneutralitat, Agora Energiewende und Agora Verkehrswende.
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In diesen Szenarien wird nur der Personenkraftverkehr und nicht der Giiter- und Lastverkehr betrachtet.

Das Szenario 2 beruht grofteils auf den Annahmen der Agora Energiewende und ihrem Bericht zum Klimaneutra-
lem Deutschland 2045 aus dem Jahr 2021. Im Szenario 3 beruht auf den 045-Szenarien (Langfristszenarien) fir
den Verkehr im Auftrag des BMWK aus dem Jahr 2024. Das Szenario 1 kombiniert dann einzelne Annahmen der
Szenarien 2 und 3. Da die Langfristszenarien keine konkreten Angaben zu einzelnen Parametern machen, werden
auch hier partiell Annahmen von Agora Energiewende ibernommen. Wesentlich fiir Szenario 1 ist, dass hier ein
deutlich geringerer Rickgang der Fahrzeugdichte angenommen wird. Die Gesamtdeutschen Szenarien von Agora
und BMWAK sind in diesem Punkt deutlich optimistischer. Es wird angenommen, dass in der Zukunft das Gefalle in
der Fahrzeugdichte im landlichen und stadtischen Raum weiter ansteigen wird, weil im landliche Raum die Aus-
weitung von Mobilitdtsdienstleistungen nicht so stark voranschreiten wird, wie in den Stadten und folglich nicht

so viel Alternativen zum eigenen Pkw bestehen werden.

Um eine bessere Vergleichbarkeit der drei Szenarien herzustellen, werden zunachst die verwendeten Parameter
in Tabelle 27 dargestellt, die einen malRgeblichen Einfluss auf den Gesamt-Stromverbrauch der elektrisierten Pkw-

Flotte in Zukunft haben. Der Betrachtungszeitraum geht vom Jahr 2023 aus und endet im Zieljahr 2045.

Tabelle 27: Ausgangsdaten und Parameter der drei Szenarien fiir Elektromobilitdt

Kriterien Szenario 1: Szenario 2: Szenario 3:
Kombinationsszenario Agora Energiewende Langfristszenario

Pkw-Dichte KAG Rickgang um 6,6% Reduktion um ca. 18,1% Reduktion um ca. 14,1%

[Pkw/EW] (0,61) (0,53) (0,55)

BEV-Anteil/Elektrifizie- 93% 91% 95%

rungsrate 2045 [%]

Fahrleistung Reduktion um ca. 8,21% (von 12.320 auf 11.308)

[km/(Pkw*a)]

Energieverbrauch pro Reduktion um ca. 20,25% (von 20 auf 15,95)

Auto [kWh/100 km]

Gesamt-Stromverbrauch 12.942.439 11.040.743 12.068.441

[kWh/a] 2045

In der Abbildung 51 werden die drei betrachteten Szenarien nochmals im Vergleich zueinander dargestellt.
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Abbildung 51: Entwicklung des Stromverbrauchs der Elektromobilitét, kWh

Es zeigt sich, dass Szenario 1 fiir das Jahr 2045 einen leicht héheren Stromverbrauch der E-Fahrzeuge prognostiziert
als die ibrigen Szenarien. Im weiteren Verlauf der Potenzialanalyse wird dieses Szenario fiir das Zieljahr 2045 tber-
nommen und im nachfolgenden Abschnitt vertiefend dargestellt. Die Einschatzung beruht darauf, dass Szenario 1
—im Gegensatz zu den beiden anderen Szenarien — die Entwicklung des Pkw-Bestandes im landlichen Raum diffe-

renzierter beriicksichtigt und somit belastbarere Ergebnisse fir die KAG liefert.

Im Folgenden erfolgt die detaillierte Darstellung des SZ 1 (Kombinationsszenario). Es wird die Entwicklung der
Werte fiir die Stichjahre 2023, 2025, 2030, 2035, 2040 und 2045 betrachtet. Dabei stellt das Jahr 2023 den aktuel-
len Stand dar. Um den Stromverbrauch der elektrifizierten Pkw-Flotte in der KAG zu berechnen, wird die aktuelle
sowie prognostizierte Pkw-Dichte pro Einwohner, der BEV-Anteil an der Gesamt-Pkw-Flotte, die Fahrleistung und

der spezifische Stromverbrauch pro 100 km beriicksichtigt.

Zur Berechnung der aktuellen Pkw-Dichte im Jahr 2023 fiir die Gemeinden der KAG wurden die Bevdlkerungsdaten
mit Stand vom 31.12.2023 aus dem Thiringer Landesamt fiir Statistik sowie die Daten zum Bestand an Kraftfahr-
zeugen nach Gemeinden des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) mit Stand vom 01.01.2024 herangezogen. Aus den
Daten des KBA ergibt sich auRerdem, dass im Jahr 2023 150 BEV in der KAG vorhanden sind (siehe Abschnitt 2.6.6).
Dies macht einen aktuellen Anteil von 1,5% der batterieelektrischen Pkws am Gesamt-Bestand der KAG aus. Da
keine statistischen Angaben zu den Kraftstoffarten auf Ebene der Gemeinden vorliegen, erfolgt die Verteilung pro-

portional zur Einwohnerzahl einzelner Gemeinden. Die errechneten Werte sind in Tabelle 28 dargestellt.
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Tabelle 28: BEV-Bestand und Pkw-Dichte 2023

Bevoélkerung Pkw Pkw-Dichte
Gemeinde/Stadt davon BEV
(31.12.2023) (01.01.2024) [Pkw/EW]

Altenberga 775 468 7 0,60
Bibra 267 153 2 0,57
Bucha 1174 820 12 0,70
Eichenberg 366 243 4 0,66
Freienorla 314 193 3 0,61
GroReutersdorf 269 157 2 0,58
GroBpiirschiitz 375 259 4 0,69
Gumperda 393 244 4 0,62
Hummelshain 601 369 6 0,61
Kleineutersdorf 328 206 3 0,63
Laasdorf 533 379 6 0,71
Lindig 231 151 2 0,65
Orlamiinde, Stadt 1078 610 9 0,57
Reinstadt 455 279 4 0,61
Rothenstein 1169 710 11 0,61
Schops 284 185 3 0,65
Seitenroda 205 134 2 0,65
Sulza 268 294 4 1,10
Z6lInitz 1192 672 10 0,56
Kahla, Stadt 6879 3.416 52 0,50
KAG 17.156 9.942 150 0,58

Um den momentanen Stromverbrauch der BEV in der KAG zu berechnen, wird die Anzahl der batterieelektrischen
Fahrzeuge mit der statistischen Mittelwert fiir die Fahrleistung, 12.320 Kilometer pro Pkw und Jahr (Stand: 2023)%,
multipliziert. Zur Ermittlung des Strombedarfs wird ein durchschnittlicher Verbrauch von 20 kWh pro 100 gefahre-

nen Kilometern” angenommen. Fiir das Jahr 2023 sehen die Ergebnisse fiir die KAG wie folgt aus.

1Kraftfahrt-Bundesamt (20.06.2025): Verkehr in Kilometern. Jahre 2014-2024. Tabelle VK 1.1.

17 ADAC (07.03.2025): Elektroautos im Test: So hoch ist die Reichweite wirklich. https://www.adac.de/rund-ums-fahr zeug/elektromobili-
taet/elektroauto/stromverbrauch-elektroautos-adac-test/ [Zugriff am 12.06.2025]
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Tabelle 29: Fahrleistung und Stromverbrauch des BEV 2023

Gemeinde/Stadt Fahrleistung 2023 [km/(Pkw*a)] Stromverbrauch 2023 [kWh/a]
Altenberga 87.155 17.431
Bibra 28.493 5.699
Bucha 152.707 30.541
Eichenberg 45.253 9.051
Freienorla 35.942 7.188
GroBeutersdorf 29.238 5.848
GroBpiirschiitz 48.233 9.647
Gumperda 45.440 9.088
Hummelshain 68.718 13.744
Kleineutersdorf 38.363 7.673
Laasdorf 70.581 14.116
Lindig 28.120 5.624
Orlamiinde, Stadt 113.599 22.720
Reinstadt 51.958 10.392
Rothenstein 132.222 26.444
Schops 34.452 6.890
Seitenroda 24.955 4.991
Sulza 54.751 10.950
Z6lInitz 125.145 25.029
Kahla, Stadt 636.156 127.231
KAG 1.851.481 370.296

Um die zukiinftige Entwicklung des Stromverbrauchs in den Mitgliedskommunen der KAG zu analysieren, muss
dieser in Abhangigkeit von der Bevolkerungsentwicklung sowie der Elektrifizierungsrate des Pkw-Bestandes be-

trachtet werden.

Die lokale Bevoélkerungsentwicklung flieBt dabei in die Prognose der Pkw-Dichte ein. Zu diesem Zweck wird die
Entwicklung der Pkw-Dichte in Deutschland bis zum Jahr 2045 berechnet, wobei die prozentualen Verdnderungen
in den fiinfjdhrigen Zeitrdumen auf die KAG libertragen werden. Konkret wird dafiir ebenfalls die Bevélkerungsvo-
rausberechnung der Agora Energie- & Verkehrswende bis 2045 herangezogen. Diese Werte werden durch die Pkw-
Bestandzahlen in Deutschland, die auch von der Agora Energie- & Verkehrswende bereitgestellt werden, geteilt.
Auf dieser Grundlage lassen sich die Pkw-Dichten fiir die relevanten Jahre ermitteln. Die prozentualen Reduktionen
der Pkw-Dichte werden in Flinfjahresschritten berechnet und auf die fiir das Jahr 2023 ermittelte Pkw-Dichte in
der KAG angewendet. Zusatzlich wird wie anfanglich erwahnt noch ein Faktor flir den landlichen Raum berticksich-
tigt, der die Reduktion des Pkw-Bestandes in der KAG bis zum Zieljahr 2045 als weniger drastisch einstuft. Dies

ermoglicht eine Prognose der Pkw-Dichten pro Einwohner fir die Jahre 2025 bis 2045, die in der
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Tabelle 30 zu finden sind.
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Tabelle 30: Pkw-Dichten von 2025 bis 2045

Gemeinde/Stadt Pkw-Dichte Pkw-Dichte Pkw-Dichte Pkw-Dichte Pkw-Dichte
2025 2030 2035 2040 2045
Altenberga 0,63 0,64 0,60 0,58 0,57
Bibra 0,60 0,60 0,57 0,55 0,54
Bucha 0,73 0,73 0,70 0,68 0,66
Eichenberg 0,70 0,70 0,66 0,64 0,62
Freienorla 0,64 0,65 0,61 0,59 0,58
GroReutersdorf 0,61 0,61 0,58 0,56 0,55
GroBpiirschiitz 0,72 0,73 0,69 0,67 0,65
Gumperda 0,65 0,65 0,62 0,60 0,58
Hummelshain 0,64 0,65 0,61 0,59 0,58
Kleineutersdorf 0,66 0,66 0,63 0,61 0,59
Laasdorf 0,75 0,75 0,71 0,69 0,67
Lindig 0,69 0,69 0,65 0,63 0,61
Orlamiinde, Stadt 0,59 0,60 0,56 0,55 0,53
Reinstadt 0,64 0,64 0,61 0,59 0,58
Rothenstein 0,64 0,64 0,61 0,59 0,57
Schops 0,68 0,69 0,65 0,63 0,61
Seitenroda 0,69 0,69 0,65 0,63 0,61
Sulza 1,15 1,15 1,09 1,06 1,03
Z6lInitz 0,59 0,59 0,56 0,55 0,53
Kahla, Stadt 0,52 0,52 0,49 0,48 0,47
KAG 0,68 0,68 0,64 0,62 0,61

Mithilfe dieser berechneten Pkw-Dichten und der 1. Gemeindebevolkerungsvorausberechnung der KAG, die sich

auf den Gebietsstand zum 31.12.2020 bezieht und bereits im Abschnitt 2.4.3 dargestellt wurde, kann der Pkw-

Bestand fiir die KAG-Mitglieder in Zukunft berechnet werden. Um den zukiinftigen Stromverbrauch zu betrachten,

muss allerdings auch die Elektrifizierungsrate betrachtet werden, da die Elektromobilitat sukzessiv bis 2045 zuneh-

men wird. Hierzu wird fiir den Zeitraum 2023 bis 2045 eine Marktdurchdringung durch BEV analog zu den Annah-

men von Agora Energiewende unterstellt.

Werden dann die bereits berechneten Pkw-Dichten aus
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Tabelle 30 mit den prognostizierten Bevolkerungszahlen aus der 1. Gemeindebevolkerungsvorausberechnung mul-
tipliziert und dann zusétzlich die Elektrifizierungsrate multipliziert, ergeben sich folgende Anzahlen an batterie-

elektrischen Pkws fiir die Zukunft.

Tabelle 31: Anzahl BEV von 2025 bis 2045

Gemeinde/Stadt BEV 2025 BEV 2030 BEV 2035 BEV 2040 BEV 2045
Altenberga 45 140 216 286 348
Bibra 15 46 70 92 110
Bucha 89 283 446 598 737
Eichenberg 23 66 95 116 130
Freienorla 21 63 94 120 140
GroBeutersdorf 16 49 75 98 118
GroRBpiirschitz 27 82 124 159 188
Gumperda 22 64 95 121 142
Hummelshain 39 120 188 257 321
Kleineutersdorf 21 60 87 105 117
Laasdorf 37 107 160 208 249
Lindig 13 36 53 68 80
Orlamiinde, Stadt 62 182 275 355 421
Reinstadt 28 83 125 158 183
Rothenstein 69 205 313 406 483
Schops 16 48 73 95 114
Seitenroda 13 40 63 82 97
Sulza 30 92 140 183 221
Z6lInitz 59 195 317 436 551
Kahla, Stadt 333 1.001 1.530 2.009 2.424
KAG 978 2.961 4.540 5.951 7.176

Wird die Anzahl der BEV mit der durchschnittlichen Fahrleistung multipliziert, ergeben sich folgende Fahrleistun-
gen fir die KAG.

Tabelle 32: Fahrleistungen von 2025 bis 2045, in km p.a.

Fahrleistung Fahrleistung Fahrleistung Fahrleistung Fahrleistung

Gemeinde/Stadt
2025 2030 2035 2040 2045

Altenberga 547.359 1.580.821 2.335.784 3.167.697 3.935.292
Bibra 184.994 520.866 759.944 1.016.714 1.248.544
Bucha 1.075.407 3.199.797 4.824.432 6.627.374 8.339.139
Eichenberg 280.291 748.330 1.027.244 1.280.430 1.466.238
Freienorla 251.853 715.128 1.018.918 1.327.628 1.587.670
GroBeutersdorf 195.666 551.730 806.265 1.080.561 1.329.201
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GroBpiirschiitz 325.880 929.130 1.335.756 1.758.219 2.124.489

Gumperda 262.109 722.360 1.029.222 1.341.053 1.603.725
Hummelshain 465.036 1.361.720 2.035.605 2.841.802 3.631.905
Kleineutersdorf 249.545 685.048 937.017 1.162.774 1.325.069
Laasdorf 441.456 1.215.111 1.728.841 2.303.838 2.811.174
Lindig 154.214 404.036 577.930 756.392 908.689

Orlamiinde, Stadt 744.770 2.057.393 2.970.470 3.928.658 4.758.734
Reinstadt 342.618 936.372 1.355.324 1.750.190 2.073.568
Rothenstein 829.548 2.318.672 3.389.656 4.497.857 5.466.961
Schops 194.120 544.738 791.893 1.055.269 1.290.865
Seitenroda 162.325 451.555 686.270 907.641 1.101.992
Sulza 367.774 1.037.032 1.515.455 2.031.021 2.498.365
ZolInitz 714.000 2.213.721 3.426.700 4.827.326 6.230.601
Kahla, Stadt 4.026.345 11.338.572 16.546.277 22.256.625 27.411.597
KAG 11.815.312 33.532.131 49.099.005 65.919.067 81.143.817

Fir die Berechnung des zukiinftigen Stromverbrauchs muss die Fahrleistung mit dem spezifischen Stromverbrauch
eines BEV multipliziert werden. Es wird angenommen, dass der spezifische Stromverbrauch fiir batterieelektrische
Fahrzeuge in Zukunft weiter sinkt im Vergleich zu heute. Laut ADAC Ecotest betragt der Verbrauch fir ein BEV im
Median 20 kWh pro 100 gefahrene Kilometer. Agora Energie- & Verkehrswende geht fiir 2045 von einem spezifi-
schen Stromverbrauch von circa 15,95 kWh pro 100 gefahrene Kilometer aus. Fir die Jahre zwischen 2025 und
2045 wird eine lineare Interpolation zwischen den Werten des spezifischen Stromverbrauchs durchgefihrt, sodass
er stetig abnimmt und im Zieljahr 2045 bei 15,95 kWh pro 100 Kilometern ankommt. Werden diese spezifischen
Stromverbrauche nun mit den Fahrleistungen aus der Tabelle 32 multipliziert, ergeben sich die Stromverbrauche
in der Tabelle 33.

Tabelle 33: Stromverbréuche von 2025 bis 2045, kWh

Gemeinde/Stadt Stromver- Stromver- Stromver- Stromver- Stromver-
brauch 2025 brauch 2030 brauch 2035 brauch 2040 brauch 2045
Altenberga 109.472 300.158 419.857 537.321 627.679
Bibra 36.999 98.900 136.600 172.460 199.143
Bucha 215.081 607.561 867.192 1.124.168 1.330.093
Eichenberg 56.058 142.089 184.647 217.193 233.865
Freienorla 50.371 135.785 183.151 225.199 253.233
GroReutersdorf 39.133 104.760 144.926 183.290 212.008
Grofpiirschiitz 65.176 176.419 240.102 298.238 338.856
Gumperda 52.422 137.158 185.003 227.476 255.794
Hummelshain 93.007 258.557 365.900 482.041 579.289
Kleineutersdorf 49.909 130.073 168.429 197.236 211.348
Laasdorf 88.291 230.719 310.759 390.788 448.382
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Lindig 30.843 76.716 103.883 128.303 144.936

Orlamiinde, Stadt 148.954 390.647 533.942 666.399 759.018
Reinstadt 68.524 177.794 243.620 296.876 330.734
Rothenstein 165.910 440.258 609.291 762.949 871.980
Schops 38.824 103.432 142.343 179.000 205.893
Seitenroda 32.465 85.739 123.357 153.959 175.768
Sulza 73.555 196.906 272.403 344.512 398.489
ZolInitz 142.800 420.330 615.949 818.835 993.781
Kahla, Stadt 805.269 2.152.911 2.974.193 3.775.280 4.372.150
KAG 2.363.062 6.366.913 8.825.546 11.181.522 12.942.439

Der Stromverbrauch fir Elektromobilitdt steigt somit vom Jahr 2023 von 370.296 kWh/a bis zum Jahr 2045 auf
12.942.439 kWh/a an. Das ist ein Anstieg um circa 3.495%.

Die verstarkte Nutzung von Elektrofahrzeugen fiihrt zu einem signifikanten Anstieg des Strombedarfs. Angesichts
dieser prognostizierten Zunahme ist eine frihzeitige und umfassende Planung fir die notwendige Infrastruktur
und Energieversorgung entscheidend, um den zukiinftigen Anforderungen gerecht zu werden. Es ist davon auszu-
gehen, dass ein Teil dieses Strombedarfes nicht in Region selbst gedeckt werden muss (z.B. bei Fernreisen), zug-
leicht ist jedoch davon auszugehen, dass aufgrund der Siedlungsstruktur von einem hohen Anteil von Heimladern
auszugehen wird. Ndherungsweise kann davon ausgegangen werden, dass ca. 80 % des ermittelten Bedarfes auch

in der Region nachgefragt wird.

4.1.3 Warmesektor

Neben Lichtstrom und Strom zum Laden von Elektrofahrzeugen wird kiinftig der Strombedarf im Warmesektor
wesentlich zum Gesamtstrombedarf beitragen. Im diesem Kapitel erfolgt die Darstellung der mdglichen zukiinfti-
gen Entwicklung des Strombedarfs fiir Heizungsanwendungen bis zum Jahr 2045. Grundlage dafir bilden Ergeb-
nisse der kommunalen Warmeplanung der KAG, die in dieses Konzept integriert und nur ausschnittweise darge-

stellt werden.

Zur Ermittlung des zukiinftigen Warmebedarfs wurden im Rahmen der kommunalen Warmeplanung Annahmen
zur Entwicklung der Energietragerverteilung und der Nutzenergie zur Warmeversorgung der Objekte getroffen. Im

Wesentlichen geht es dabei um die Verdrangung fossiler Energietrager hin zu GEG konforme Heizformen.

Die kommunale Warmeplanung untersucht die vorhandenen Gebiete anhand ihrer Eignung fiir unterschiedliche
Warmeversorgungslosungen und unterteilt Versorgungsgebiete entsprechend ihrer Eignung fiir zentrale- und de-
zentrale Warmeversorgungstechnologien. Die Eignung fiir eine zentrale Warmeversorgung unterstellt im nachsten
Schritt die Umstellung der vorhandenen Versorgungsstrukturen durch die Errichtung einer netzbasierten Warme-
versorgung. Der Anteil des notwendigen Stroms zur Warmeversorgung ist dementsprechend durch etwaige Fern-
warmeversorgungslosungen in den Gebieten deutlich geringer als in Gebieten, die von dezentralen Versorgungs-
I6sungen gepragt sind. In der Warmeplanung werden unterschiedliche Konstellationen fiir die zentrale Versorgung
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betrachtet. Diese Unterscheidung wird an dieser Stelle nicht berlicksichtigt. Ergebnis der Warmeplanung ist, dass
vor allem aufgrund der lokalen Verfligbarkeit und des aktuellen Preisniveaus kiinftig eine Dominanz von Biomasse-
basierten Losungen zu erwarten ist. An dieser Stelle wird daher angenommen, dass kleine Warmenetze auf Basis
von Biomasse betrieben werden. Lediglich bei einzelnen grolRen Versorgungsgebieten in Kahla wird auch eine Kom-

bination mit Warmepumpe unterstellt.

In Tabelle 34 wird zunachst der Ausgangszustand der Gemeinden mit Blick auf den Anteil strombasierter Techno-
logien im Warmesektor dargestellt. Die Energietragerverteilung wurde innerhalb der Kommunalen Warmeplanung
auf Basis der Zensus 2022 Daten ermittelt, da die Schornsteinfeger die Datenbereitstellung verweigerten. Da die
Zensusdaten sehr grob strukturiert sind, kénnen sich daraus Abweichungen im Detail ergeben, sie weisen jedoch
Tendenzen auf die aussagekraftig sind. Die Daten lassen bereits einen unterschiedlichen Anteil an bereits vorhan-
denem Strombezug zum Heizen erkennen. Einzelne Gemeinden weisen bereits einen relativ hohen Anteil an strom-
basierten Heizungstechnologien im Ausgangszustand auf. Dies kann sich durch 6rtlich moderne Baualtersstruktu-
ren und entsprechend initialer Nutzung einer Warmepumpe begriinden. Auch Stromdirektheizen ist zu diesem

Zeitpunkt in einzelnen Gemeinden vorzufinden.
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Tabelle 34: Anteil des Strombedarfs am Endenergiebedarf im Wdrmesektor, Kommunale Wérmeplanung der KAG

. jahrlicher Endenergiebe- jahrlicher Endenergiebe- Anteil des Strom am Endenergie-
Gemeinde darf in MWh - darf in MWh - Strom bedarf des Warmesektors
Altenberga 6.647,2 110,7 1,67%
Bibra 33344 0,0 0,00%
Bucha 14.544,1 352,8 2,43%
Eichenberg 5.369,6 35,9 0,67%
Freienorla 4.945,6 37,8 0,76%
GroReutersdorf 3.208,5 0,0 0,00%
GroBpiirschiitz 3.158,7 39,6 1,25%
Gumperda 3.948,6 169,8 4,30%
Hummelshain 9.571,0 39,1 0,41%
Kahla 63.546,1 257,8 0,41%
Kleineutersdorf 4.169,4 0,0 0,00%
Laasdorf 11.264,7 75,6 0,67%
Lindig 3.871,9 37,2 0,96%
Orlamiinde 8.430,8 59,3 0,70%
Reinstadt 4.597,1 111,7 2,43%
Rothenstein 11.083,6 77,4 0,70%
Schops 4.185,6 0,0 0,00%
Seitenroda 4.600,2 63,4 1,38%
Sulza 3.678,3 24,4 0,66%
Z6lInitz 11.577,0 81,4 0,70%
KAG 185.732,3 1.574,0 0,85%

Zur Ermittlung des zukiinftigen Warmebedarfs wurden drei verschiedene Entwicklungspfade beriicksichtigt. Diese
untersuchen innerhalb der Betrachtungspfade die Auswirkung der geplanten Realisierung von Warmenetzen in-
nerhalb der KAG, Im Rahmen der Warmeplanung erfolgt die Einstufung zur Eignung einzelner Versorgungslésun-
gen nach Eignungsstufen. Die Gebiete, fir die nach Abstimmung mit den Gemeindevertretern keine eindeutige
Zuordnung (zentral-dezentral) erfolgte, wurden als sog. Priifgebiete ausgewiesen. Das sind Gebiete, in denen im
Anschluss an die Warmeplanung vertiefende bzw. im Rahmen der Fortschreibung der Warmeplanung eine erneute
Bewertung durchzufiihren ist. Fiir die Szenarienbetrachtung im vorliegenden Konzept ergaben sich daraus fol-
gende Varianten:
- Szenario 1 - geht von der Umsetzung von Warmenetzen in allen potenziellen Netzgebieten, d.h. sowohl
in denen wo Warmenetze als geeignet ausgewiesen wurden, als auch in Prifgebieten
- Szenario 2 - untersucht die Auswirkung auf den gesamten Warmebedarf fiir den Fall, dass keines der ge-
planten Warmenetze realisiert wird.
- Szenario 3 - die Realisierung von Warmenetzen erfolgt nur in den definierten Netzeignungsgebieten, in

Prifgebieten findet keine Realisierung statt.
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Angenommen wird, dass die Warmenetze in den Gemeinden auf Basis von Biomasse betrieben werden. Lediglich
fir die Warmenetze in Kahla wird auch der Anteil von Warmepumpen an der Erzeugung angenommen. Innerhalb
der Warmenetzgebiete wird von einer 75% Anschlussquote ausgegangen. In allen Szenarien werden zudem An-
nahmen zu den Anteilen dezentraler Technologien an der Warmeerzeugung aulRerhalb der Warmenetzgebiete so-
wie fir die nicht an die Warmenetze angeschlossenen Objekte innerhalb der Warmenetzgebiete (25%) getroffen.
Dabei werden bereits vorhandene Tendenzen und Gemeindespezifika, wie bspw. der bereits bestehende Anteil
von Biomasse, das Vorhandensein von Gas-/Flissiggasnetzen, die Siedlungsstruktur (kleine Gemeinde oder eher
stadtischer Charakter) bericksichtigt. Im Ergebnis fiihrt dies dazu, dass in einzelnen Gemeinden Biomasse eine

sehr hohe Rolle im zukinftigen Warmeenergiemix zukommen wird.

Abbildung 52 stellt zundchst den Anteil strombasierter Technologie an der Erfiillung der nutzenergetischen Anfor-

derungen des Gebadudebestandes fiir die Stichjahre dar.
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Abbildung 52: Szenarienbasierte Entwicklung der Nutzenergie Strom im Wdrmesektor

Die Realisierung moglicher Netzgebiete wird im Vergleich der Szenarien im Jahr 2045 deutlich. Zum Zeitpunkt, in
dem jedes Geb&ude alternativlos eine GEG konforme Heiztechnik vorweisen muss, nimmt die Nutzung von strom-
basierten Technologien (insbesondere Warmepumpen) eine zentrale Rolle in der Versorgung der Gebdude und
dementsprechend dem Anteil am gesamten Nutzenergiebedarf ein. Tabelle 35 zeigt den projizierten Anteil strom-
basierter Technologien (insbesondere Warmepumpen) am zukiinftigen Energiemix im Jahr 2045 in Abhangigkeit

von der Realisierung geplanter Warmenetze.
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Tabelle 35: Nutzenergiebedarf zur Wirmeerzeugung gedeckt durch Stromtechnologien

Ausgangszustand
Szenario 1 - 2045 Szenario 2 - 2045 Szenario 3 - 2045

2025
Nutzenergie gesamt 172.265. MWh 156.738 MWh 156.738 MWh 156.738 MWh
Nutzenergie Strom-

5.312 MWh 63.963 MWh 104.053 MWh 74.282 MWh
Technologien

Anteil Nutzenergie

3,18% 40,81% 66,39% 47,39%

Strom-Technologien

Waihrend der Anteil von strombasierten Technologien im Energiemix 2045 bei Realisierung aller geplanten War-
menetze einen Anteil von ca. 40,8 % (Szenario 1) einnimmt, weist die selbige Technologie im Fall, dass kein War-
menetz realisiert wird, einen Anteil von ca. 66,4 % auf (Szenario 2). Dies stellt einen absoluten Unterschied von ca.
40.000 MWh Nutzenergiebedarf in der Zukunft dar. Zudem wird im Szenario 2, welches von ausschlieflich dezent-
ralen Versorgungslosungen ausgeht, bereits sehr deutlich, welchen Stellenwert Biomasse flr die zukiinftige War-
meversorgung in der Region einnimmt. Neben weiteren Technologien in geringerer Auspragung (bspw. Flissiggas
oder Solarthermie) stellt Biomasse sowohl zum jetzigen Zeitpunkt, als auch im Zieljahr 2045 einen bedeutsamen
Energietrager im Energietragermix der Region dar. Bedingt durch die landliche Struktur des Untersuchungsgebiets,
in dem eine Vielzahl privater Gebdudeeigentiimer zugleich Besitzer von Waldgrund ist, erscheint die Nutzung der

Biomasse, nicht zuletzt auch aus der wirtschaftlichen Perspektive, naheliegend.

Um die zuvor dargestellten Werte besser bewerten zu kdnnen, sei an dieser Stelle der Unterschied von Nutz- und
Endenergie klarzustellen. Wahrend die Nutzenergie den konkreten Bedarf eines Gebaudes zum Erreichen der ge-
wilinschten Temperatur (sowie die Deckung des Warmwasserbedarfs) darstellt und primar durch die Eigenschaften
der Gebdudehiille bestimmt wird, inkludiert der endenergetische Bedarf auch den Wirkungsgrad der Warmeer-
zeugungstechnologien sowie weitere Systemverluste der Warmeverteilung. Zur Prognose des zukiinftigen Strom-
bedarfs fiir Warmeanwendungen in die Region, ist die Endenergie also zutreffender. Fiir die Ableitung des End-
energiebedarfes muss die Nutzenergie mit den Wirkungsgraden der Technologie dividiert werden. An dieser Stelle
zeigt sich der grofSe Vorteil von Warmepumpen, die unter Nutzung von Umweltwarme aus einer Einheit Strom
mehrere Einheiten Warme zu erzeugen. Die durchschnittlichen Wirkungsgrade fiir eine Warmepumpe wurden auf
Basis der im Technikkatalog zum Leitfaden Kommunale Warmeplanung dargestellten Werte ermittelt. Tabelle 36

stellt die Wirkungsgrade fir die Stichjahre dar.

Tabelle 36: Wirkungsgrade Luft-Wasser-Wédrmepumpe, Technikkatalog Kommunale Wérmeplanung

2025 2030 2035 2040 2045

Durchschn. Wirkungsgrad -WP 3,38 3,44 3,44 3,53 3,53

Rechnerisch haben diese Wirkungsgrade eine hohe Auswirkung auf den im Ergebnis resultierenden Strombedarf
fur die Region. Die Endenergie im Jahr 2045 wird im Zieljahr somit um den Faktor von 3,53 dividiert. Konkret heif3t

dies, dass eine Einheit Strom dazu bendtigt wird, um 3,53 Einheiten Warme zu produzieren. Bspw. erfordert die
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im Szenario 1 notwendige Deckung von ca. 64.000 MWh Nutzenergie im Jahr 2045 durch strombasierte Technolo-
gien lediglich ca. 18.100 MWh Strom auf der Endenergieseite. Abbildung 53 stellt die Endenergiebedarfe unter

Verwendung der zuvor dargestellten Wirkungsgrade dar.

35.000 MWh

30.000 MWh

25.000 MWh
20.000 MWh
15.000 MWh
10.000 MWh
5.000 MWh
omw, mmmem EEEEEE  sslllas

2025 2030 2035 2040 2045

Endenergie Strom

B Szenariol M Szenario2 M Szenario3

Abbildung 53: Szenarienbasierte Entwicklung der Endenergie Strom im Wdrmesektor

Durch die zuvor rechnerische Ermittlung des Endenergiebedarfs und den ohnehin hohen Anteil an Biomasse ba-
sierten Heizungsanlagen in der Region lasst die relative Betrachtung des Endenergiebedarfs Strom im Vergleich
zum Gesamtenergiebedarf gering erscheinen. Auch die deutlichen Unterschiede der Wirkungsgrade der biomasse-
basierten Heizungsanlagen (Wirkungsgrad 0,9 im Jahr 2045) zur Warmepumpen lassen den endenergetischen An-
teil des Stroms gering erscheinen. Tabelle 37 verdeutlicht den relativen Anteil des Endenergiebedarfs Strom zum

gesamten Endenergiebedarf des Warmesektors.

Tabelle 37: Endenergiebedarf Strom (WP) zur Wédrmeerzeugung

2025 2045
Endenergie gesamt — Szenario 1 185.732 MWh 114.091 MWh
Endenergie Strom — Szenario 1 1.574 MWh 18.145 MWh
Anteil Endenergie Strom (WP) — Szenario 1 0,85% 15,90%
Endenergie gesamt — Szenario 2 185.732 MWh 87.368 MWh
Endenergie Strom — Szenario 2 1.574 MWh 29.519 MWh
Anteil Endenergie Strom (WP)- Szenario 2 0,85% 33,79%
Endenergie gesamt — Szenario 3 185.732 MWh 108.712 MWh
Endenergie Strom — Szenario 3 1.574 MWh 21.073 MWh
Anteil Endenergie Strom — Szenario 3 0,85% 19,38%

Die Betrachtung der Anlagenwirkungsgrade bzw. der zugrundeliegenden Nutzenergie zur Ermittlung des Endener-
giebedarfs ist notwendig, um den Kontext des geringen Anteils strombasierter Technologien an der Endenergie zu

verstehen. Betrachtet man das Jahr 2045, wird in Szenario 1 ca. 18.100 MWh Strom benétigt, um ca. 64.000 MWh
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Warme bereitzustellen. In Szenario 2 werden ca. 29.500 MWh Strom bendtigt um 104.000 MWh Warme bereitzu-
stellen. In Szenario 3 bedarf es ca. 21.100 MWh Strom um ca. 74.300 MWh Warme bereitzustellen.

Fiir die weitere Betrachtung wird davon ausgegangen, dass die Warmenetze nur in den Gebieten umgesetzt wer-
den, die dafiir besonders geeignet sind. Somit stellt das Szenario eine ausgewogene Mischung aus ambitionierter
und zugleich realistischer Einschatzung dar. AbschlieRend wird daher konkret flir Szenario 3 eine gemeindescharfe
Darstellung der resultierenden Endenergiebedarfe gezeigt. Tabelle 38 stellt die prognostizierte Entwicklung des

Strombedarfs im Warmesektor des Szenarios dar.

Tabelle 38: Jihrlicher Strombedarf zum Heizen in kWh, kommunale Wérmeplanung der KAG

Gemeinde 2025 2030 2035 2040 2045
Altenberga 110.727 122.338 134.652 597.659 948.846
Bibra 0 7.062 13.886 176.128 311.763
Bucha 352.812 375.789 401.434 1.481.964 2.329.759
Eichenberg 35.907 46.533 57.140 307.562 538.182
Freienorla 37.793 47.294 56.821 417.717 729.452
GroReutersdorf 0 6.704 4.325 60.643 108.745
GrofBpiirschiitz 39.613 45.369 15.386 70.215 119.456
Gumperda 169.804 174.322 180.236 442.242 657.253
Hummelshain 39.057 58.473 33.963 305.283 541.344
Kahla 257.753 384.924 322.956 3.803.177 6.873.620
Kleineutersdorf 0 8.787 17.252 353.181 644.069
Laasdorf 75.598 97.491 101.974 898.859 1.593.438
Lindig 37.214 44.634 52.143 293.563 497.540
Orlamiinde 59.305 75.700 45.477 366.717 649.587
Reinstadt 111.714 118.989 99.905 276.809 413.197
Rothenstein 77.401 98.699 119.550 1.047.653 1.832.105
Schops 0 8.788 17.241 317.544 573.741
Seitenroda 63.450 71.919 80.761 469.597 807.124
Sulza 24.412 31.502 23.231 189.822 331.263
Z6lInitz 81.441 103.965 47.462 326.138 572.475

Kommunale Arbeitsge-

meinschaft (KAG)

1.574.000 1.929.282 1.825.795 12.202.473 21.072.960
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4.1.4 Zusammenfiihrende Szenarienbetrachtung

Im letzten Schritt werden die prognostizierten Entwicklungen fiir den Strombedarf in den einzelnen betrachteten
Verbrauchsbereichen — Licht- bzw. Geratestrom nach Sektoren, Strom fiir BEV und Heizstrombedarf — zusammen-

geflihrt. Die kumulierten Ergebnisse sind in Abbildung 54 dargestellt.

90.000 MWh

80.000 MWh

70.000 MWh

60.000 MWh -

50.000 MWh

40.000 MWh

30.000 MWh

20.000 MWh

10.000 MWh

0 MWh
2025 2030 2035 2040 2045

H Mobilitat 1.137 MWh 6.367 MWh 8.826 MWh 11.182 MWh 12.942 MWh
B Warme 1.574 MWh 1.906 MWh 1.826 MWh 12.202 MWh 21.073 MWh
B Kommune 959 MWh 911 MWh 863 MWh 815 MWh 767 MWh
W Gewerbe 37.939 MWh 35.465 MWh 34.540 MWh 33.614 MWh 32.944 MWh
W Haushalte 19.373 MWh 17.271 MWh 15.264 MWh 13.367 MWh 11.908 MWh

Abbildung 54: Kumulierte Ergebnisse der Szenariebetrachtung fiir die Stromnachfrage

In Summe ergibt sich ein Zuwachs der Gesamtstromnachfrage um ca. 30,5 %, von ca. 61 GWh im Jahr 2025 auf
79,6 GWh im Jahr 2045. Der Anstieg wird durch die Elektrifizierung der Sektoren Verkehr und Mobilitat vorange-
trieben. Die Effizienzsteigerungen im Bereich des Licht-/Geradtestromverbrauchs wirken sich hingegen ddmpfend
aus. Hinsichtlich des Warmesektors ist festzuhalten, dass die hohe lokale Verfligbarkeit von Biomasse, die bereits
heute eine starke Verbreitung findet und fiir die auch mit Blick auf die klinftige Entwicklung insbesondere in den
landlichen Gemeinden ohne Gasnetz ein vergleichsweise hoher Anteil an dezentralen Heiztechnologien angenom-
men wurde, die Stromnachfrage im hohen Ausmall ddmmt. Auch die hohe Effizienz der Warmepumpentechnolo-
gie wirkt sich sehr positiv aus. Anders als bei der Effizienzentwicklung, wurde bei der Marktdurchdringung strom-
basierter Technologien im Heizsektor keine lineare Entwicklung unterstellt. Angenommen wird, dass der Umstieg
erst ab 2035 deutlich an Dynamik zunimmt. Aus methodischer Sicht hat diese Annahme keinen Einfluss auf den
Heizstrombedarf im Zieljahr, sie beeinflusst lediglich die Geschwindigkeit der Entwicklung und somit die Form der

Kurve.

Abbildung 55 zeigt die prognostizierte Entwicklung der Anteile einzelner Sektoren am Gesamtstrombedarf. Deut-
lich zu erkennen ist die Verschiebung der Strombedarfe. Die Sektoren Verkehr und Warme, denen aktuell lediglich
eine residuale Rolle zukommt, werden entsprechend den Projektionen in der Zukunft in Summe Uber 42% des
lokalen Strombedarfes ausmachen. Die Rolle des Haushaltsstromverbrauchs wird in der Zukunft geringer sein, als
die der beiden zuvor genannten Sektoren.
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2025 2030 2035 2040 2045
W Mobilitat 1,9% 10,3% 14,4% 15,7% 16,3%
B Warme 2,6% 3,1% 3,0% 17,1% 26,5%
B Kommune 1,6% 1,5% 1,4% 1,1% 1,0%
W Gewerbe 62,2% 57,3% 56,3% 47,2% 41,4%
B Haushalte 31,8% 27,9% 24,9% 18,8% 15,0%

Abbildung 55: Anteile einzelner Verbrauchssektoren am Gesamtstromverbrauch

Abbildung 56 zeigt die kumulierte Entwicklung des Strombedarfs nach KAG-Mitgliedsgemeinden. Erkennbar ist die

hohe Bedeutung von Kahla, auf die etwa 50 % der Stromnachfrage entfallen.
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Abbildung 56: Strombedarf Kumulierte Entwicklung nach KAG-Mitgliedern, kWh

Im nachsten Schritt soll untersucht werden, welche Potenziale bestehen, um den prognostizierten Strombedarf
durch lokale Energiequellen decken zu kénnen.
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4.2 Erzeugungsseite

4.2.1 PV-Freiflache

Die Nutzung von Sonnenergie zur Stromerzeugung stellt neben der Windkraft eine der tragenden Saulen im Be-
reich des Ausbaus von Erzeugungskapazitaten, die letztendlich zum Ersatz der fossilen Stromgewinnung beitragen
sollen. Es handelt sich zudem um die Technologie, die sich am besten bzw. als einzige fiir den breiten Einsatz in
privaten Haushalten eignet und die somit die direkte aktive Beteiligung der Biirger an der Energiewende erlaubt.
Grundsétzlich sind bei PV zwei Umsetzungsformen maoglich, die in den kommenden beiden Unterkapiteln getrennt

betrachtet werden sollen.

Neben der Nutzung von Dachflachen erdffnet insbesondere der Einsatz von Photovoltaik auf Freiflaichen — etwa
auf Wiesen, Ackerflachen oder Konversionsarealen — ein erhebliches technisches Potenzial. Rein physikalisch kdnn-
ten dort aufgrund ihrer Ausdehnung sehr hohe Strommengen erzeugt werden. Technisch wéare ein umfassender
Ausbau auf nahezu allen verfligbaren Flachen ohne harte Nutzungseinschrankungen maoglich — dies stellt jedoch

weder das Ziel noch das planerische Leitbild dieser Analyse dar.

Im Vordergrund steht vielmehr die gezielte Nutzung geeigneter Flachen, etwa zur Deckung bilanzieller Versor-
gungsliicken, fur netzbasierte Energieversorgungsvorhaben oder zur Realisierung konkreter Projekte auf kommu-
naler oder privater Ebene. Entsprechend wurde in dieser Analyse bewusst auf die Berechnung theoretischer Strom-
mengen verzichtet. Stattdessen liegt der Schwerpunkt auf der systematischen Identifikation von Flachen mit ge-

eigneten Rahmenbedingungen — als strategische Reserve oder potenzieller Beitrag zur regionalen Energiewende.

Die Nutzung von Freiflachen fur PV ist mit deutlich héheren Anforderungen verbunden als bei Dachanlagen. Im
landlichen Raum konkurriert sie haufig mit bestehenden Nutzungen, wie Landwirtschaft, Tourismus, landschaftli-
cher Asthetik oder Erholung. Besonderes Augenmerk gilt daher der Priorisierung bereits versiegelter oder vorbe-
lasteter Flachen, etwa entlang von Infrastrukturachsen oder auf Konversionsarealen — um 6kologisch wertvolle

oder landwirtschaftlich genutzte Béden moglichst zu schonen.

Grundsatzlich konnten auf allen verfligbaren Flachen ohne harte Ausschlusskriterien PV-Anlagen errichtet werden,
allerdings ist dies nicht in allen Fallen wirtschaftlich sinnvoll. Wenn kein groRer Verbraucher in unmittelbarer Ndahe
vorhanden ist, erfolgt die Stromvermarktung in der Regel tber die Mechanismen des Erneuerbare-Energien-Ge-
setzes (EEG). Auf bestimmten privilegierten Flachen —insbesondere innerhalb eines 500-Meter-Korridors entlang
von Bundesautobahnen und Bahntrassen sowie auf Konversionsflichen gemalR § 48 EEG Abs. 1 Nr. 3c — ist eine
wirtschaftliche Nutzung durch EEG-Férderung gezielt méglich. Seit Anfang 2023 gelten 200-Meter-Korridore ent-
lang dieser Infrastrukturen zudem als bauplanungsrechtlich privilegiert (§ 35 BauGB Abs. 1 Nr. 8b). Dartiber hinaus
erlaubt das EEG bereits seit 2016 unter bestimmten Bedingungen die Nutzung von landwirtschaftlich benachtei-
ligten Flachen, was auf einen groRBen Teil der Gebietskulisse zutrifft. Gleichzeitig nimmt die Bedeutung von Direkt-
vermarktungsmodellen zu: Angesichts steigender Strompreise konnen grof3e PV-Freiflachenanlagen zunehmend
auch ohne EEG-Vergitung wirtschaftlich betrieben werden —insbesondere dann, wenn regionale Abnehmer, PPAs

(Power Purchase Agreements) oder Speicherlésungen vorhanden sind.
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Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen der Analyse eine abgestufte Bewertung potenzieller Freiflachen vorge-
nommen. Ziel war es nicht, pauschal Ausbauflachen zu definieren, sondern solche Flachen zu identifizieren, die
unter realistischen Bedingungen und unter Berlicksichtigung bestehender Nutzungsinteressen tatsachlich fiir eine
PV-Nutzung in Frage kommen kénnten.

Zur systematischen Bewertung wurde eine sogenannte Flachenkulisse entwickelt, die auf drei Kategorien von

Standortfaktoren basiert:

- Harte Ausschlusskriterien (HK): fihren zum vollstandigen Ausschluss der betreffenden Flachen (z. B. Na-
turschutzgebiete).

- Weiche Ausschlusskriterien (WK): mindern die Eignung einer Flache und wurden mit negativen Punkt-
werten belegt.

- Begiinstigende Faktoren: steigern die Eignung und wurden mit Pluspunkten versehen — je nach Auspra-

gung und Relevanz.

Die resultierenden Punktwerte erlauben eine abgestufte Bewertung der Eignung: Flachen mit vielen positiven
Standortmerkmalen und wenigen Nutzungskonflikten werden héher bewertet, wahrend konfliktbehaftete Stand-
orte entsprechend niedriger eingestuft sind. Tabelle 39 gibt einen vollstandigen Uberblick iiber die angewandten

Kriterien und deren jeweilige Bewertung:

Tabelle 39 Ubersicht der Kriterien zur Flichenkulisse fiir PV-Anlagen auf Freiflichen?®

Eignung /
Kriterium Punkte Quelle
Ausschluss
Vogelschutzgebiet HK - TLUBN 2024
Naturschutzgebiet HK - TLUBN 2024
FFH-Schutzgebiet HK - TLUBN 2024
Biotope HK - TLUBN 2024
EKIS-Ausgleichsflachen HK - LRASHK 2024
Vorranggebiet Bodenschatze (Flachennutzungsplan) HK - Stadt Kahla 2024 (a)
RPG Ostthiiringen
Vorranggebiet Freiraumsicherung (Regionalplan) HK -

2024

RPG Ostthiiringen
2024

Vorranggebiet Landwirtschaftliche Bodennutzung (Regionalplan) HK -

RPG Ostthiringen
Vorranggebiet Rohstoffgewinnung (Regionalplan) HK -
2024

RPG Ostthiringen
Hochwassergefahrenfliche haufig/200 bzw. Vorranggebiet

HK - 2024
Hochwasserschutz (Regionalplan)
TLUBN 2024
Schutzgebiete Denkmal HK - TMIL 2024

18 (QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG EVF 2024; DATENQUELLEN: GEOPORTAL THURINGEN, LRASHK, REGIONALPLAN OSTTHURINGEN, SAALERADWEG.DE, STADT KAHLA,
TMIL, TLUBN)
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https://tlubn.thueringen.de/kartendienst
https://tlubn.thueringen.de/kartendienst
https://tlubn.thueringen.de/kartendienst
https://tlubn.thueringen.de/kartendienst
https://kahla.de/cs/FNP_fruehzeitige_Beteiligung.php
https://regionalplanung.thueringen.de/ostthueringen/regionalplan-ostthueringen
https://regionalplanung.thueringen.de/ostthueringen/regionalplan-ostthueringen
https://regionalplanung.thueringen.de/ostthueringen/regionalplan-ostthueringen
https://regionalplanung.thueringen.de/ostthueringen/regionalplan-ostthueringen
https://regionalplanung.thueringen.de/ostthueringen/regionalplan-ostthueringen
https://regionalplanung.thueringen.de/ostthueringen/regionalplan-ostthueringen
https://regionalplanung.thueringen.de/ostthueringen/regionalplan-ostthueringen
https://regionalplanung.thueringen.de/ostthueringen/regionalplan-ostthueringen
https://tlubn.thueringen.de/kartendienst
https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/srv/ger/catalog.search#/metadata/605d5273-0c78-45b2-a472-68b422d142b4

Vorhandene Bebauungspline
Wasserschutzgebiete | und Il

Waldflachen

Saaleradweg (200m Abstand)

Burgen und historische Sehenswiirdigkeiten (1km Abstand)

Hangausrichtung N, NO, NW und Neigung > 5°

Vorbehaltsgebiet Freiraumsicherung

Vorbehaltsgebiet Landwirtschaftliche Bodennutzung

Landschaftsschutzgebiet
Naturpark
Trinkwasser-/Heilquellenschutzgebiet Il

Acker-/Griinlandzahl >= 50 - 75

Entfernung zum nachsten Umspannwerk < 2,5km

Acker-/Griinlandzahl 0 - 25
Hangausrichtung SW, WSW, W, SO, 0SO, O oder ebene Flache
(Neigung < 2°)

Nach EEG §23 landwirtschaftlich benachteiligte Gebiete

Nach EEG 848 besonders privilegiert

Hangausrichtung S, SSW, SSO und Neigung > 2°

Verkehrsinseln Bundesstralle

LRASHK: Landratsamt Saale-Holzland-Kreis
TMIL: Thiringer Ministerium fir Infrastruktur und Landwirtschaft

TLUBN: Thiringer Landesamt fiir Umwelt, Bergbau und Naturschutz®

HK
HK

HK

WK

WK

WK

WK

WK

WK
WK
WK

WK

Geeignet

Geeignet

Geeignet

Geeignet

Geeignet

Geeignet

Geeignet

+1

+1

+1

+1

+2

+2

+2

Stadt Kahla 2024 (b)
TLUBN 2024
Geoportal Thiringen

Saaleradweg e. V.

2024

Saaleradweg e. V.

2024

Eigene Kartierung der
Autoren

RPG Ostthiringen
2024

RPG Ostthiiringen
2024

TLUBN 2024

TLUBN 2024

TLUBN 2024

Eigene Kartierung der
Autoren

TLUBN 2024

Eigene Kartierung der
Autoren

TLLLR 2024

Eigene Kartierung der
Autoren

Eigene Kartierung der
Autoren

Eigene Kartierung der

Autoren

Als Grundlage fir die Auswertungen diente die flurstlickbasierte Flachennutzungskarte, welche aus den verfiigba-

ren ALKIS-Daten generiert werden konnte. Zunachst wurden die harten Ausschlussfaktoren entfernt, um sicherzu-

stellen, dass beispielsweise keine Freiflachen-Photovoltaikanlagen in Naturschutzgebieten geplant werden. An-

schlieBend folgte die Bewertung der verbleibenden Flachen. Dabei wurden sowohl weiche Ausschlussfaktoren als

19 (QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG EVF 2024; DATENQUELLEN: GEOPORTAL THURINGEN, LRASHK, REGIONALPLAN OSTTHURINGEN, SAALERADWEG. DE, STADT KAHLA,

TMIL, TLUBN)
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https://geomis.geoportal-th.de/geonetwork/srv/api/records/7404494f-9db2-4074-af0f-b12755079efe
https://tlubn.thueringen.de/kartendienst
file://///s-vm-0053.ads.dskbiggruppe.de/UserDaten$/Ordnerumleitung/sebastian.luthra/Downloads/Geoportal%20Thüringen
https://www.saaleradweg.de/etappen/etappe-5/
https://www.saaleradweg.de/etappen/etappe-5/
https://www.saaleradweg.de/etappen/etappe-5/
https://www.saaleradweg.de/etappen/etappe-5/
https://regionalplanung.thueringen.de/ostthueringen/regionalplan-ostthueringen
https://regionalplanung.thueringen.de/ostthueringen/regionalplan-ostthueringen
https://regionalplanung.thueringen.de/ostthueringen/regionalplan-ostthueringen
https://regionalplanung.thueringen.de/ostthueringen/regionalplan-ostthueringen
https://tlubn.thueringen.de/kartendienst
https://tlubn.thueringen.de/kartendienst
https://tlubn.thueringen.de/kartendienst
https://tlubn.thueringen.de/kartendienst
https://geomis.geoportal-th.de/geonetwork/srv/ger/catalog.search#/metadata/ee571581-f922-41ee-b89a-9f73f9c3d910

auch beglinstigende Faktoren beriicksichtigt. In der Auswahl der Faktoren wurden die Wiinsche der VG Sidliches
Saaletal einbezogen. Unter anderem wurden Gebiete neben dem Saaleradweg und andere historische Sehenswiir-
digkeiten schlechter bewertet. Boden ist ein wertvolles und endliches Gut. Damit wertvolle B6den nicht der Land-
wirtschaft entzogen werden, wurde auch die Acker-/Griinlandzahl in die Bewertung aufgenommen. Unfruchtbare
Boden erhalten fir die Freiflichenphotovoltaikbewertung einen Pluspunkt. Fruchtbare Boden erhalten im Gegen-
satz eine negative Bewertung fiir Solarnutzung. Auch Férderbedingungen wie die Nahe zu Bahntrassen und eine
Eignung des Einstrahwinkels wurde mit Zusatzpunkten besser gewertet. Die Bewertungsfaktoren wurden mit der
Flurstlicks-Karte verschnitten und anschlieRend summiert. Aufgrund moglicher Abweichungen zwischen der Flur-
stiicks-Karte und den Karten der Bewertungskriterien kam es wahrend der Auswertungen zu einem Zerschneiden
der einzelnen Flurstiicke. Ein Flurstiick konnte beispielsweise teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet liegen
und teilweise nicht. Statt das gesamte Flurstiick mit einem Negativpunkt zu bewerten, wurde nur der betroffene
Teil negativ beurteilt. Dies erhéht die Genauigkeit der Auswertungen. Nach Abschluss der Bewertung fiir alle Kri-
terien innerhalb der Teilflurstiicke wurden die Kriterien flachenanteilig auf die Flurstiicks-Karten zuriick ibertragen
und der flichenbezogene Durchschnittswert dargestellt. Die Ergebnisse der Flachenanalyse sind in nachfolgenden

Karte dargestellt.
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Abbildung 57: Freiflachenpotenziale im Untersuchungsgebiet, eigene Darstellung.Tabelle 40 stellt die Flachenpo-
tenziale abhangig erzielter Punktwertigkeiten zur Eignung jeder Gemeinde dar. Eine explizite Betrachtung der ge-
meindespezifischen Ergebnisse ist den Potenzialsteckbriefen im Anhang zu entnehmen. Eine detaillierte Darstel-
lung einzelner Flachen kann zudem aus dem digitalen Zwilling entnommen werden. Dort sind zusatzliche Informa-

tionen zu einzelnen Flachen (Flursticknr., FlachengroBe, Punktwertigkeit) flurstiickscharf abgebildet.
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Tabelle 40: Fldchenpotenziale fiir PV-Freifldchen nach Gemeinden

Gemeinde -7 bis -3 Punkte -3 bis 0 Punkte 0 bis 2 Punkte 2 bis 4 Punkte 4 bis 7 Punkte
Altenberga 43.339 m? 2.953.622 m? 414.394 m? 311.170 m? 0 m?
Bibra 0 m? 801.487 m? 894.176 m? 145.567 m? 0m?
Bucha 0 m? 1.770.450 m? 4.139.465 m? 2.703.313 m? 149.943 m?
Eichenberg 73.246 m? 3.332.452 m? 901.681 m? 211.777 m? 0m?
Freienorla 0 m? 543.800 m? 435.131 m? 111.347 m? 15 m?
Gumperda 0m? 459.427 m? 1.795.511 m? 201.091 m? 0 m?
GroRpiirschiitz 415.125 m? 237.895 m? 300 m? 0 m? 0 m?
GroReutersdorf 0m? 331.906 m? 575.736 m? 366.965 m? 1.019 m?
Hummelshain 181.849 m? 798.146 m? 970.618 m? 214.613 m? 0 m?
Kahla 43.381 m? 556.231 m? 141.507 m? 12.306 m? 0m?
Kleineutersdorf 0 m? 365.508 m? 138.082 m? 14.045 m? 0 m?
Laasdorf 0m? 349.349 m? 279.863 m? 213.907 m? 0 m?
Lindig 162.045 m? 762.854 m? 255.122 m? 33.797 m? 5.524 m?
Orlamiinde 678 m? 1.612.384 m? 1.556.711 m? 162.874 m? 13.612 m?
Reinstadt 0 m? 980.983 m? 2.322.138 m? 415.718 m? 682 m?
Rothenstein 334.814 m? 1.237.216 m? 44.743 m? 164 m? 0m?
Seitenroda 124.569 m? 272.370 m? 188.251 m? 55.250 m? 0 m?
Schéps 251.680 m? 341.419 m? 58.860 m? 0m? 0 m?
Sulza 18.593 m? 1.673.244 m? 131.669 m? 0 m? 0 m?
Z6lInitz 0m? 303.436 m? 299.494 m? 59.466 m? 0om?

4.2.2 Dach-Photovoltaikanlagen

Die Analyse zur Nutzung von Dachflachen fiir Photovoltaik im siidlichen Saaletal basiert auf einem mehrstufigen
methodischen Verfahren, das auf geodatenbasierten Auswertungen beruht. Ziel ist es, das technisch realisierbare

Solarpotenzial prazise und standortgenau zu erfassen.

Im ersten Schritt wurden auf Basis von LOD2-Gebdudemodellen aus dem Thiiringer ALKIS-Datensatz samtliche
Dachflachen im Untersuchungsgebiet erfasst. Erganzt wurden diese durch ein Digitales Oberflichenmodell (DOM)
mit einer Auflésung von 1 x 1 Meter sowie meteorologischen Strahlungsdaten des Deutschen Wetterdienstes.
Diese Grundlage ermdglicht eine detaillierte Berechnung der jahrlichen Globalstrahlung auf jeder einzelnen Dach-
flache — unter Einbezug der geografischen Ausrichtung, Neigung und Verschattung durch umliegende Bebauung

oder Vegetation.

Im Rahmen der Analyse wurden bestimmte Flachen ausgeschlossen, um die Ergebnisqualitat zu optimieren. So

gelten Dachflachen mit einer Neigung von mehr als 60 Grad als ungeeignet fiir die Installation von PV-Modulen
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und wurden daher nicht beriicksichtigt. Ebenso wurden alle Flachen ausgefiltert, deren simulierte jahrliche Son-
neneinstrahlung unter 600 kWh pro Quadratmeter liegt — ein Wert, unterhalb dessen ein wirtschaftlicher Betrieb

in der Regel nicht mehr darstellbar ist.

Die verbleibenden, als geeignet bewerteten Dachflaichen wurden sodann mit den berechneten Strahlungswerten
verschnitten. Dadurch konnte fiir jede Flache das spezifische Solarpotenzial auf Quadratmeterbasis bestimmt wer-
den. Die Analyse liefert sowohl die aufsummierte Einstrahlung je Dachflache als auch den Durchschnittswert pro

Quadratmeter — eine wichtige Grundlage fiir die spatere Berechnung moglicher Stromertrage.

In einem weiteren Analyseschritt wurden diese Flachen mit Annahmen zur technischen Belegung von PV-Modulen
kombiniert. So lassen sich unterschiedliche Modultypen und Wirkungsgrade simulieren, um potenzielle Ausbau-
konfigurationen abzuleiten. Diese Modularitdat ermdoglicht eine flexible Weiterverwendung der Daten — sei es fir

politische Zielwertdefinitionen, Blirgerbeteiligungsprojekte oder individuelle Investitionsentscheidungen.

Die methodische Herangehensweise stellt sicher, dass nur die Flachen mit ausreichendem Ertragspotenzial in die
Berechnung einflieBen. Sie schafft damit eine belastbare und praxisnahe Grundlage fir strategische Ausbauent-

scheidungen im gesamten slidlichen Saaletal.

Ermittlung konkreter Photovoltaik-Produktionspotenziale

Die zuvor ermittelten geeigneten Dachflachen wurden in einem weiteren Schritt detailliert analysiert, um das kon-
krete Photovoltaik-Erzeugungspotenzial je Gemeinde zu ermitteln. Grundlage dieser Berechnung ist die durch-
schnittliche jahrliche Globalstrahlung, die fiir jede einzelne Dachflache modelliert wurde. Durch Multiplikation des
spezifischen Einstrahlungswertes mit der jeweiligen Dachflache ergibt sich zunachst ein theoretisches Einstrahlpo-

tenzial in Kilowattstunden pro Jahr.

Dieses Einstrahlpotenzial wurde im Anschluss mit einem exemplarischen Modulwirkungsgrad von 25 % multipli-
ziert, um ein realistisches, jedoch zukunftgerichtetes Stromerzeugungspotenzial zu ermitteln. Der angenommene
Wirkungsgrad liegt Gber dem heutigen Standard, bericksichtigt jedoch die dynamische Weiterentwicklung der So-
lartechnologie. Die Effizienz moderner PV-Module steigt kontinuierlich, sodass dieser Wert als ambitionierter, aber

plausibler Referenzwert fir kommende Ausbaustufen betrachtet werden kann.

Zusatzlich wurde ein pauschaler Abzugsfaktor von 5 % beriicksichtigt, um bauliche Einschrankungen wie Dachfens-
ter, Schornsteine oder andere nicht belegbare Dachflachen realistisch zu bewerten. Die abschlieRende Berechnung

des jahrlichen Stromerzeugungspotenzials pro Dachflache folgt somit der Formel:

Stromertrag (kWh/Jahr) = Einstrahlung x Flache x 0,25 x 0,95

Die daraus resultierende Gesamtaufstellung fiir das Untersuchungsgebiet zeigt das gesamte technische Potenzial
der Solarstromproduktion bei vollstandiger Nutzung der ermittelten geeigneten Dachflachen. Nachfolgend werden
die untersuchten Dachflachen und das resultierende PV-Produktionspotenzial fiir das gesamte Untersuchungsge-

biet dargestellt.
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Tabelle 41: Produktionspotenzial von Dach-PV - siidliches Saaletal

Gesamte Mittlere Ein-

Anzahl @ Dachflichen- Nutzbare Flache PV-Produktions-
Einstrahlungs- strahlungswerte

Dachflachen flache (qm) (qm) potenzial (kWh)
werte (kWh) (kwh)

41.275 29,45 1.215.507 31.363.341 850 275.007.378

Fiir die gemeindescharfe Betrachtung wird in der anschlieRenden Tabelle das Ergebnis auf Gemeindeebene aufge-
schlisselt. So ergibt sich jede Kommune die Anzahl der analysierten Gebaude, die insgesamt als geeignet bewer-

tete Dachflache sowie das daraus resultierende jahrliche Stromerzeugungspotenzial.

Tabelle 42: Produktionspotenzial von Dach-PV - gemeindescharf

Durchschnitt-
Gesamte Ein-  Mittlere Ein- PV-Produkti-
Anzahl Dach- liche Dachfld-  Nutzbare Fla-

Gemeinde strahlungs- strahlungs- onspotenzial
flachen chenflache che (gm)
werte (kWh) werte (kWh) (kwWh)
(qm)

Altenberga 2.426 24 57.929 1.866.280 827 12.639.468
Bibra 916 27 24.904 721.203 851 5.352.805
Bucha 3.678 30 111.354 2.931.244 869 24.599.983
Eichenberg 1.299 26 34.105 1.046.131 856 7.624.040
Freienorla 1.037 23 23.988 802.555 842 5.110.836
GroBeutersdorf 856 18 15.594 676.599 847 3.457.144
GroBpiirschiitz 952 21 20.207 756.331 851 4.741.551
Gumperda 1.408 20 28.456 1.128.898 848 6.288.710
Hummelshain 1.553 23 35.226 1.214.922 858 7.938.745
Kahla 11.296 35 396.927 8.058.437 844 88.346.337
Kleineutersdorf 1.136 18 19.990 867.053 851 4.374.864
Laasdorf 1.159 64 73.975 926.202 846 16.243.612
Lindig 885 21 18.344 675.080 840 4.029.714
Orlamiinde 3.011 19 56.706 2.392.270 853 12.889.652
Reinstadt 1.831 25 45.473 1.392.847 841 10.045.923
Rothenstein 2.896 27 77.853 2.321.563 849 17.549.229
Schops 982 42 41.386 791.470 854 9.094.898
Seitenroda 1.150 10 12.032 549.685 862 2.649.904
Sulza 1.040 31 32.446 825.706 846 11.568.694
Z6lInitz 1.764 50 88.611 1.418.866 857 20.461.270
KAG-Gebiet 41.275 29 1.215.507 31.363.341 850 275.007.378

Zur detaillierten Betrachtung wurde ein digitaler Zwilling des Untersuchungsraums erstellt und online zur Verfi-
gung gestellt. Dort kdnnen samtliche berechneten Dachflachen visuell betrachtet und einzeln ausgewertet wer-

den. Uber eine interaktive Karte lassen sich die spezifischen PV-Potenziale bis auf Geb3dudeebene nachvollziehen.
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Abbildung 58 stellt die PV-Dachflachen Analyse im digitalen Zwilling anhand eines beispielhaften Standortes des

Untersuchungsgebiets dar. Der digitale Zwilling ist iber folgenden Link erreichbar:

https://experience.arcgis.com/experience/98406a7202154f00bdb21c3105fc7c54

Siidliches Saaletal - Digitaler Zwilling
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Abbildung 58: Dachfléchen-PV Analyse im digitalen Zwilling

Weiterfiihrend sind die gemeindeindividuellen Ergebnisse auch in der Ergebnissammlung im Anhang dokumen-
tiert. Diese bietet eine ergdnzende, tabellarische und kartographische Darstellung zu Flachen, Einstrahlung und

Ertragswerten auf Gemeindeebene

4.2.3 Windkraft

Eine weitere potenzielle Erzeugung von Strom kann Gber Windkraft erfolgen. Windkraftanlagen kénnen eine grolRe
Menge Strom liefern. Die Platzierung jedoch unterliegt strengen Kriterien. Im Rahmen der Potenzialanalyse wur-
den mogliche Flachen und Standorte fir Windkraftanlagen untersucht. Dabei orientiert sich das Vorgehen an den

gesetzlichen Bestimmungen des Thiringer Windenergieerlasses von 21. Juni 2016.

Zunéachst wird das Untersuchungsgebiet auf harte und weiche Tabuzonen analysiert. Harte Tabuzonen stellen da-
bei Gebiete dar, in denen die Errichtung der Betrieb von Windenergieanlagen ausgeschlossen sind. , Es besteht
insoweit kein Abwagungsspielraum” (Windenergieerlasse des Thiringer Ministeriums fiir Infrastruktur). Weiche
Tabuzonen stellen Gebiete dar, in denen die Errichtung und Betrieb nicht von vorhinein ausgeschlossen sind. Je-
doch muss prazise begriindet werden, aus welchem Grund in diesen Gebieten Anlagen errichtet werden miissen.

Aus diesem Grund werden sie in der folgenden Analyse ebenfalls ausgeschlossen.
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Harte Tabuzonen

Schutzgebiete des Naturschutzes

Gewadsser (10 m)

Verkehrswege (Puffer 20 m)

Bahntrassen (Puffer 40 m)

Wohnbauflachen (Puffer 1000 m)

Uberflutungsflachen nach Risiko

Weiche Tabuzonen

Quelle Datensatz
Geoportal Thiringen

GeoMIS.Th

Geoportal Thiringen

GeoMIS.TH

Geoportal Thiringen

GeoMIS.TH

Geoportal Thirringen

GeoMIS.TH

Geoportal Thiringen

GeoMIS.TH

Geoportal des Bundesamtes fiur Gewasserschutz

Naturschutzgebiete (300m)

Nationalparke (600m)

Natura 2000-Gebiet

Schutz- und Erholungswald (300m)
Wald mit hervorgehobenen Waldfunktionen

Waldflachen, die gemaR dem Stilllegungsprogramm der
Landesregierung kiinftig ungenutzt bleiben sollen

Wald mit historischer Waldbewirtschaftungsform

Forstwissenschaftliche Versuchsflachen

FlieBRgewadsser und stehende Gewasser (100m)

Quellen
Geoportal Thiringen

GeoMIS.Th

Geoportal Thiringen

GeoMIS.Th

Geoportal Thiringen

GeoMIS.Th

Gesetzlich geschitzte Waldbiotope

GeoMIS.TH

Geoportal Thiringen

GeoMIS.TH

Um neben den Ausschlussflachen auch noch die Potenzialflachen zu bestimmen, sowie eine Unterteilung dieser in

wahrscheinliche Rentabilitdt vorzunehmen, wurden Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hinzugezogen.

Die Daten enthalten Angaben (iber die Windgeschwindigkeiten in 100 Meter Hohe. Zudem wurden die schon be-

stehenden Windkraftanlagen gereferenziert dargestellt, um auch diese Voraussetzung zu bericksichtigen.
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https://geomis.geoportal-th.de/geonetwork/srv/ger/catalog.search#/metadata/CAEC2D03-A2A6-11D5-9EA1-009027776ED8
https://geomis.geoportal-th.de/geonetwork/srv/ger/catalog.search#/metadata/f6a0da23-f563-4218-9c82-0fa143e2837b
https://geoportal.thueringen.de/gdi-th/download-offene-geodaten/download-digitales-landschaftsmodell
https://geoportal.thueringen.de/gdi-th/download-offene-geodaten/download-digitales-landschaftsmodell
https://geoportal.thueringen.de/gdi-th/download-offene-geodaten/download-digitales-landschaftsmodell
https://geoportal.bafg.de/inspire/download/NZ/servicefeed.xml
https://geomis.geoportal-th.de/geonetwork/srv/ger/catalog.search#/metadata/CAEC2D03-A2A6-11D5-9EA1-009027776ED8
https://geomis.geoportal-th.de/geonetwork/srv/ger/catalog.search#/metadata/CAEC2D03-A2A6-11D5-9EA1-009027776ED8
https://geomis.geoportal-th.de/geonetwork/srv/ger/catalog.search#/metadata/CAEC2D03-A2A6-11D5-9EA1-009027776ED8
https://geomis.geoportal-th.de/geonetwork/srv/api/records/4d4cbf40-9b98-4951-90dc-66d4f7b3249b
https://geoportal.thueringen.de/gdi-th/download-offene-geodaten/download-digitales-landschaftsmodell

1. Ermittlung von Potenzialflachen

Durch Ausschluss von harten und weichen Tabuzonen aufgrund
gesetzlicher Bestimmungen und dem hinzuziehen der schon
bestehnden Windkraftanlagen im Untersuchungsgebiet

2. Eignungsberechnung
Beurteilung der Wirtschaftlichkeit durch Winddaten

In der nachfolgenden Grafik ist der erste Schritt der Analyse zu erkennen. Es wird deutlich, dass ein groBer Teil der
Flache im Betrachtungsraum als harte Tabuzone deklariert werden kann. Wenige Flachen sind dazu noch als wei-

che Tabuzonen markiert, sodass 43 km? als Potenzialfliche ausgewiesen werden kann.

S
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Abbildung 59: Eignungspriifung Windkraft

In der folgenden Tabelle, sind dabei die zur Verfliigung stehenden Flachen in Zahlen dargestellt. Es wird deutlich

erkennbar, dass knapp 75 % der Gemeindeflachen als Tabuzonen deklariert sind. Nur knapp 25 % aller Flachen
gelten als Potenzialflache.
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Abbildung 60 Ermittelte Gebietsfldchen, in km?

Die Potenzialflichen verteilt auf die Gemeindegebiet ergibt, dass Hummelshain, Reinstadt und Eichenberg die
meisten dieser Flachen besitzen. Sulza, Kahla, Bibra und GroRReutersdorf verfligen hingegen lber gar keine Poten-

zialflachen.

Hummelshain  m—m—————— e |
Reinstidt I
Eichenberg N 5
Freienorla N ———— 3
Altenberga EE—— 3
Bucha I 3

Schops NI )
Lindig m——— )
g Seitenroda EEEE—— )
.% Orlaminde MET——
g Laasdorf e 1
0] Gumperda m—— ]
Rothenstein —m 1
Kleineutersdorf 1
GroBplrschitz m——— 1
Z6lInitz ~ n—— ]
Sulza 0
Kahla 0
Bibra 0
GroReutersdorf | 0
0 2 4 6 8 10 12

Potenzialflachen in km?2

Abbildung 61: Potenzialfldchen fiir Windkraftanlagen in den Gemeinden

Im néchsten Schritt wurden nun die ermittelten Windgeschwindigkeiten auf die Potentialflichen gelegt, um fest-
zustellen, welche Flachen auch wirtschaftlich betrieben werden konnten. Im Allgemeinen sind Windfelder unter 3
m/s ungeeignet fur den Betrieb von Windkraftanlagen, da sich die Anlagen erst ab einer Windgeschwindigkeit von

3-4,5 Metern pro Sekunde einschalten?.

20 https://www.enbw.com/unternehmen/themen/windkraft/windkraftanlagen.html
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Aus diesem Grund wird fir die vorliegende Untersuchung eine Rentabilitdat von entsprechenden Windflachen ab 5

Meter pro Sekunde angenommen und entsprechende Flachen als ,geeignet” (kleiner/gleich 5 m/s) oder ,gut ge-

eignet” (5-7 m/s) ausgewiesen.

Tabelle 43: Windgeschwindigkeiten und Eignung

Windgeschwindigkeit Eignung

unter 3 m/s ungeeignet

3m/s Anlagen schalten sich ein

ab 4 m/s Rentabilitat bedingt gegeben
ab5m/s rentabel

Die nachste Abbildung zeigt diese Aufteilung im Untersuchungsgebiet.

Abbildung 62: Windgeschwindigkeiten

Windgeschwindigkeiten

Kartpae bemeate

WTRIzeu Mt 6 JE0 T e

Die Auswertung zeigt, dass insbesondere die Gemeinden Reinstiddt mit 3,7 km?, Bucha mit 2,88 km? und Eichenberg

mit 1,45 km? gréRere Flichen besitzen, die eine Windgeschwindigkeit von 5 Metern pro Sekunde aufweisen und

damit fir den Betreib von Windkraftradern rentabel sein kdnnen.
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Tabelle 44: Windgeschwindigkeit je Gemeinde

Rentable
Gemeinde 2m/s 3m/s 4m/s 5m/s 6m/s 7m/s 8m/s Flichen Potentialfliche
(ab 5 m/s)
Reinstadt 0 0,13 2,13 3,65 0 0 0 3,65 6
Bucha 0 0 0 0 1 1,86 0,02 2,88 3
Eichenberg 0 1,54 1,7 1,33 0,12 0 0 1,45 5
Seitenroda 0 0,07 0,59 0,86 0 0 0 0,86 2
Altenberga 0 0 1,74 0,65 0,18 0 0 0,83 3
Z6lInitz 0 0 0,01 0,81 0,011 0 0 0,821 1
Schops 0,025 0,88 0,21 0,53 0 0 0 0,53 2
Laasdorf 0 0 0,33 0,26 0 0 0 0,26 1
Gumperda 0 0,06 0,26 0,21 0 0 0 0,21 1
GroBpiirschiitz 0 0 0,47 0,05 0 0 0 0,05 1
Bibra 0 0 0,08 0,03 0 0 0 0,03 0
Hummelshain 0,03 5,3 4,98 0 0 0 0 0 10
Freienorla 0 1,64 0,88 0 0 0 0 0 3
Lindig 0 2 0,24 0 0 0 0 0 2
Orlamiinde 0 0,72 0,8 0 0 0 0 0 2
Kleineutersdorf 0 1,11 0,3 0 0 0 0 0 1
Rothenstein 0,001 0,92 0 0 0 0 0 0 1
GroReutersdorf 0 0,02 0,27 0 0 0 0 0 0
Sulza 0 0,036 0 0 0 0 0 0 0
Kahla 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anhand der Analysen kénnen nun potentielle Standorte fir Windkraftanlagen bestimmt werden. Dabei wird an-
genommen, dass zwischen den Anlagen ein Abstand von mindestens 300 Metern eingehalten wird. Dies entspricht

den Mindestanforderungen von modernen Windkraftanlagen.
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A Potentiolle Standorte
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Abbildung 63: Potentielle Windkraftanlagen
Tabelle 45: Gemeinden mit Anzahl potentieller Windkraftanlagen
Gemeinde Anzahl potentielle Windkraftanlagen
Eichenberg 43
Orlamiinde 15
Reinstadt 42
GroReutersdorf 3
Altenberga 12
Bucha 30
Gumperda 4
Hummelshain 8
Laasdorf 1
Sulza 1
Seitenroda 3
Z6lInitz 2

Die Tabelle zeigt, dass innerhalb der identifizierten Gebiete insgesamt 164 potentielle Windkraftanlagen errichtet
werden kénnten. Dabei gilt zu beachten, dass eine tiefergehende Uberpriifung der Standorte zwingend notwendig

ist, da weder die Merkmale des Untergrundes noch tiefergehende topographische Untersuchungen durchgefiihrt
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werden konnten. Dennoch wird deutlich, dass auf Grundlage von harten, wie auch weichen Standortfaktoren ei-
nige Potentialgebiete identifiziert werden konnten. Durch die Hinzunahmen der Winddaten des Deutschen Wet-
terdienstes konnten diese Flachen nochmal spezifiziert werden und es konnten mégliche Standorte fir Windkraft-
anlagen aufgezeigt werden. Selbst bei einer konservativen Betrachtung ergibt sich daraus ein Erzeugungspotenzial,
dass den lokalen Strombedarf deutlich Gbersteigt. Unter der Annahme, dass 5 % der Anlagen realisiert wiirden (8
Anlagen), mit einer Leistung ahnlich der aktuell groRten Anlagen im KAG-Gebiet (5,7 MW), wiirde sich bei 2.200

Volllaststunden ein Erzeugungspotenzial von 100,3 GWh ergeben.

4.2.4 \Wasserkraft

Im Untersuchungsgebiet befinden sich aktuell Wasserkraftanlagen an zwei Standorten. Hierbei handelt es sich um
eine Mikrowasserkraftanlage in Bibra mit einer Leistung von 7,5 kW sowie eine groRere Wasserkraftanlage in Ja-
gersdorf, die nach Angaben des MaStR eine installierte Leistung von 430 kW besitzt. Teile der Anlage sind seit 1995,
Teile seit 2007 in Betrieb. Die Anlage ist in ein historisches Ensemble integriert, von dem sich das Miihlengebaude,

das Turbinenhaus, der Speicher, die Scheune, die Miihllache und die Wehre unter Denkmalschutz befinden.

Die Quantifizierung zusétzlicher Erzeugungspotenziale im Bereich der Wasserkraft erscheint anspruchsvoll. Grund-
satzlich handelt es sich bei der Saale um ein Gewasser, das Uiber das gesamte Jahr ausreichend Wasser fihrt und
somit gut fir die Stromerzeugung geeignet ist. Es sind eher die Anforderungen an die Wassernutzungsrechte sowie
an die Durchgangigkeit des Gewassers (fur Fische), die sich als limitierende erweisen. So lassen auch die Ausfih-
rungen des Umweltbundesamtes erkennen, dass die kiinftige Nutzung der Wasserkraft eher kritisch gesehen wird.
So heildt es: ,, Die Wasserkraftnutzung greift erheblich in Natur und Landschaft ein. ... Dadurch werden die Gewdis-
serschutzziele — der gute 6kologische Zustand — nahezu vollsténdig verfehlt. Zu den gravierendsten Auswirkungen
der Wasserkraft auf die Gewdsser und Auen zéhlen: Die Unterbrechung der biologischen und morphodynamischen
Durchgdngigkeit der FlieRgewdsser. ... Die direkte Schédigung von Organismen in den Wasserkraftturbinen. ... Die
Verédnderung des Lebensraumes in der Aue und im Gewdsser durch den Gewdsseraufstau und unterhalb von Stau-

werken durch einen zu geringen Wasserabfluss im verbleibenden Gewdsserbett. Wasserkraftanlagen neu zu bauen

oder zu betreiben, ist deshalb kritisch zu bewerten. Die Mehrzahl der existierenden Anlagen in Deutschland ist aus

6kologischer Sicht dringend modernisierungsbediirftig. In den kommenden Jahren miissen Durchgéngigkeit, Min-
destwasserfiihrung, hydrologische Situation und Fischschutz verbessert werden — auch um die gesetzlichen Ziele
der Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen. Mit dem ,,Gesetz zu Sofortmafinahmen fiir einen beschleunigten Ausbau
der erneuerbaren Energien und weiteren MafSnahmen im Stromsektor” wurde dem Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien ein iiberragendes éffentliches Interesse eingerdumt. Im Rahmen der Abwdgung verschiedener Interessen und
Schutzgtiter erhalten die erneuerbaren Energien damit ein besonders hohes Gewicht. Insgesamt verfolgt das EEG
dennoch einen einheitlichen Ansatz, um Klima-, Umwelt- und Naturschutz miteinander zu verbinden. Wichtige Be-
lange sollen nicht gegeneinander ausgespielt werden.“?! Der kritische Tenor ist hier deutlich zu erkennen, so dass
auch im Falle durchaus bestehender Potenziale zuerst erhebliche genehmigungsrechtliche Hirden und Auflagen
Uberwunden werden miissen, die auch die Wirtschaftlichkeit der Projekte negativ beeinflussen. Diese Einschat-
zung findet sich auch im Sachstandbericht des Deutschen Bundestages wieder, wonach ,,das denkbare technische

Potential in der Praxis nicht vollstindig ausgeschépft werden (kann). Aspekte des Gewdsserschutzes beschrdnken

21 https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/erneuerbare-energien/nutzung-der-wasser-
kraft#Leitplanken
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insbesondere die Méglichkeiten, an frei flieSenden Gewdsserstrecken neue Wasserkraftwerke zu errichten, bzw.
schliefSen diese aufgrund des Verschlechterungsverbots der EU-Wasserrahmenrichtlinie in der Regel praktisch aus.
Mafinahmen, die die 6kologische Vertréiglichkeit verbessern kénnen, beriihren insbesondere bei kleineren Anlagen-

gréfSen oftmals die Wirtschaftlichkeit der Wasserkraftnutzung. “??

Die kritische Haltung gegeniiber der Wasserkraft ldsst sich auch in den Positionen der zustandigen Behorden in
Thiringen erkennen. Die Technologie wird teils ganzlich ausgeblendet, z.B. werden im Energieatlas des Landes
Uberhaupt keine Informationen zur Wasserkraft dargestellt, obwohl ein entsprechender Layer angelegt ist. (vgl.:

https://karte.energieatlas-thueringen.de/). Auch auf der Seite der Thega finden sich neben PV, Wind und Biomasse

keine Informationsangebote zur Wasserkraft (https://www.thega.de/themen/erneuerbare-energien/). In einer
Potenzialanalyse zu EE-Technologien des Thiringer Ministeriums flir Wirtschaft, Arbeit und Technologie aus dem
Jahr wird mit Bezug zur Wasserkraft festgehalten: ,,Die Wasserkraftnutzung hat aktuell nur einen Anteil von 0,7
Prozent am Nettostromverbrauch. Die effektiven Standorte der Wasserkraftnutzung wurden seit 1991 weitgehend
erschlossen bzw. die Anlagentechnik erneuert. So ist nur eine geringe Steigerung auf 0,8 Prozent méglich. “* Die
Priorisierung anderer Technologien wird auch auf der Seite des zustdndigen Ministeriums (TMUEN) deutlich: , Der
Anteil (von Wasserkraft) an der Gesamtstromerzeugung belief sich in 2022 mit ca. 187, 5 GWh auf einen Anteil von
ca. 1,8 % bzw. der Jahreserzeugung von 10 bis 12 modernen Windkraftanlagen. Die Ausbauméglichkeiten sind sehr
begrenzt, deshalb sind fiir den Ausbau der Erneuerbaren Energien die wichtigeren Potentiale bei der Wind- und
Solarenergie. Obwohl! Thiiringen ein historisches (Wasser-) Miihlenland ist, sind die hydrologischen Bedingungen
eher ungeeignet fiir die Wasserkraftnutzung. Hier liegen nur die Oberléufe der Flusssysteme und damit sind durch-

géngig nur geringe Wassermengen nutzbar — aufSerdem hat ihr Einsatz Nachteile fiir die Fische in den Fliissen.“?*

Ungeachtet der skizzierten Rahmenbedingungen zeigen Vertreter der Stadt Kahla Interesse an der Errichtung einer
Wasserkraftanlage im Stadtgebiet. Hierzu fanden - zum Zwecke des Erfahrungsaustausches — im Projektverlauf
auch Gesprache mit den Betreibern der bestehenden Anlage in Jagersdorf sowie dem betriebsfiihrenden Unter-
nehmen (SW)J) statt. Das Potenzial fir eine Wasserkraftanlage im Gebiet der Stadt Kahla wurde bereits in der Un-
tersuchung des Thiringer Ministeriums fur Wirtschaft und Verkehr (TMWV) , Wasserkraftpotenzialstudie des Lan-

des Thiringen” identifiziert. In der Studie wurden fiir folgende Standorte Potenziale benannt:

- Kahla—Potenzial fiir eine Wasserkraftanlage mit einer Leistung von > 350 kW. Am selben Standort befand
sich bereits zuvor eine Anlage mit einer Leistung von 170 kW.

- Orlamiinde — Potenzial fiir eine Wasserkraftanlage mit einer Leistung von bis zu 350 kW. Hier befand sich
friher eine Anlage mit einer Leistung von 30 kW.

- Z6lInitz — Z6lInitz I/Obermiihle 25 kW und Z6lInitz Il/Untermiihle 30 kW.?

Daraus ergibt sich ein kumuliertes Potenzial von ca. 750 kW. Hingewiesen wird darauf, dass die Studie im Jahr 1992

verfasst wurde und zu diesem Zeitpunkt die aktuell bestehenden europaischen und bundesrechtlichen Vorgaben

22 Deutscher Bundestag (2022): Sachstand Zu Ausbaupotenzialen der Wasserkraft in Deutschland;
https://www.bundestag.de/resource/blob/905046/9d57e55ade81de8c742cbbddd5c11ce0/WD-8-026-22-
pdf.pdf

B Thiringer Ministerium fiir Wirtschaft, Arbeit und Technologie, 2011: Neue Energie fiir Thiiringen

2 https://umwelt.thueringen.de/themen/energie/erneuerbare-energie

% https://www.wasserkraft-in-thueringen.de/images/beitraege/Studien/PotenzialstudieThueringen1992.pdf
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noch nicht bestanden. Mit Blick auf die durch den Gewasserschutz bestehenden genehmigungsrechtlichen Hiirden
und die aktuell nicht gegebene Priorisierung dieser Technologie innerhalb der Férderlandschaft, wird die Realisie-

rungswahrscheinlichkeit eines der Projekte als eher gering eingestuft.

4.2.5 Biogasanalagen (mit BHKWs)

Biogas-Blockheizkraftwerke (BHKW) spielen insbesondere im landlichen Raum eine zentrale Rolle in der dezentra-
len Energieversorgung. Sie ermoglichen die gekoppelte Erzeugung von Strom und Warme aus nachwachsenden
Rohstoffen und organischen Reststoffen. Uber viele Jahre wurde der Ausbau dieser Technologie durch das Erneu-
erbare-Energien-Gesetz (EEG) unterstiitzt. Mit dem Auslaufen der festen Einspeisevergiitungen und den jiingsten

gesetzlichen Anpassungen stehen Betreiber nun vor wirtschaftlichen und regulatorischen Herausforderungen.

- Auslaufen der EEG-Forderung: Viele Biogas-BHKW nahern sich dem Ende ihrer 20-jdhrigen EEG-Forder-
periode. Nach Ablauf des Férderzeitraums missen Betreiber ihren erzeugten Strom eigenstandig am
Markt verkaufen. Fir die Betreiber entstehen in diesem Zusammenhang wirtschaftliche Risiken und Pla-
nungsunsicherheiten im Vergleich zum vorherigen Betrieb. Die Marktpreise unterliegen Schwankungen
und koénnen unter schlechten Umstanden unter den Gestehungskosten liegen, was den wirtschaftlichen

Betrieb der Anlage gefdhrdet.

- Regulatorische Anderungen des EEG: Die Novellierung des EEG im Jahr 2023 brachte mehrere direkte
Anderungen mit sich, die direkte Auswirkung auf Biogas-BHKW haben:

o Reduzierung des Maisdeckels: Der zuldssige Anteil von Mais und Getreidekorn im Substrat wird
schrittweise reduziert, um die 6kologische Nachhaltigkeit zu erhéhen. Dies erfordert von den
Betreibern eine Umstellung auf alternative Substrate, die oft unrentabler als Mais sind.

o Abschaffung des Kleinanlagenzuschlags: Bis einschlieBlich 2025 erhielten Biogasanlagen mit ei-
ner installierten Leistung von bis zu 500 kW einen zusatzlichen Bonus zur Einspeiseverglitung von
0,5ct/kWh. Mit dem EEG 2023 wurde dieser Bonus fiir Neuanlagen gestrichen.

o Die Degression der Einspeiseverglitung fir Neu- und Bestandsanlagen fiihrt zu einem jahrlich
sinkenden Vergiitungssatz, abhangig von dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlage. Fiir
Bestandsanlagen wurde die Degression auf 0,5 % reduziert.

o Bisher konnten Giillekleinanlagen mit einer elektrischen Leistung von bis zu 150 kW eine erhohte
Einspeiseverglitung sowie einen Flexibilitdtszuschlag erhalten. Voraussetzung war ein flexibili-
sierter Anlagenbetrieb, bei dem die Stromerzeugung an die Netzsituation angepasst werden
konnte. Mit dem EEG 2023 wurde der Flexibilitdtszuschlag fiir Neuanlagen dieser Leistungsklasse

gestrichen. Die erhéhte Grundvergiitung fur Gillekleinanlagen bleibt bestehen.

- Zentrale MaBBnahmen des Biogaspaket 2025: Mit dem Biogaspaket 2025, das im Januar 2025 in Kraft
trat, wurde das EEG erneut angepasst, um dem drohenden Riickbau von Biogasanlagen entgegenzuwir-

ken. Die wichtigsten MalRnahmen des Pakets sind:

o Erhohung der Ausschreibungsmenge: Die jahrlich zur Verfiigung stehende Anschlussforderung
wurde auf 1.300 MW im Jahr 2025 und 1.126 MW im Jahr 2026 erhéht.
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o Anhebung des Flexibilitdtszuschlags: Der Zuschlag fir flexible Leistung wurde von 65 €/kW auf

100 €/kW erhoht, um Anreize fir eine netzdienliche Fahrweise zu schaffen.

o Begrenzung forderfahiger Betriebsstunden: Die maximal vergiiteten Betriebszeiten werden stu-

fenweise reduziert, um Lastspitzen abzudecken und Grundlastbetrieb zu vermeiden.

o Forderstopp bei niedrigen Marktpreisen: Liegt der Strompreis unterhalb von 2 ct/kWh, entfallt

die Vergitung. Betreiber miissen ihre Fahrweise starker am Strommarkt ausrichten.

o Verlangerung der Anschlussférderung auf 12 Jahre: Dies verbessert die Planungssicherheit, ge-

rade fir Betreiber, die bereit sind, ihre Anlagen technisch zu ertiichtigen.

Diese MaRnahmen stellen das politische Bestreben des Erhalts von Biogasanlagen dar, allerdings unter
strengeren 6kologischen und marktwirtschaftlichen Bedingungen. Sie ermoglichen den rentablen Weiter-
betrieb von bestandsanlagen, stellen aber gleichzeitig hohe Anforderungen an Investition, Steuerung und

Substratmanagement.

- Direktvermarktung des produzierten Stroms: Nach dem Auslaufen der festen EEG-Vergiitung wird die
Direktvermarktung zur zentralen Erldsquelle fir Betreiber von Biogas-BHKW. Im Rahmen dieses Modells
verkaufen die Anlagenbetreiber ihren Strom eigenstdndig oder Uber einen Direktvermarkter an der
Strombdrse oder in bilateralen Vertragen. Dabei ergeben sich mehrere organisatorische und technische
Anforderungen, die liber das bisherige Forderregime hinausgehen. Vorausgesetzt wird u.a.:

o die technische Fernsteuerbarkeit der Anlage

o Ein kontinuierliches Energiemanagement

o Die aktive Teilnahme am Stromhandel, einschlieBlich der einhergehenden Risiken und Preisbe-

wertungen

Diese Anforderungen kénnen mit einem hdheren Verwaltungsaufwand und zusatzlichen Kosten verbun-
den sein. Fur groBere Anlagenbetreiber mit entsprechendem Know-how und technischen Ressourcen
stellt die Marktintegration unter Umstdnden eine Erweiterung ihres Geschaftsmodells dar. Kleinere Be-
treiber, insbesondere aus der Landwirtschaft, sehen sich hingegen teilweise mit strukturellen Herausfor-
derungen konfrontiert, etwa durch begrenzte personelle Kapazitdaten oder fehlenden Zugang zu Vermark-

tungspartnern.

Fazit: Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen fiir den Betrieb von Biogas-BHKW in Deutschland unter-
liegen derzeitig einen tiefgreifenden Wandel. Wahrend das Biogaspaket 2025 einige Entlastungen und
Anreize bietet, Gberwiegen bei vielen Bestands- und insbesondere Neuanlagen die Risiken und Unsicher-
heiten. Ohne zusatzliche Forderinstrumente, Investitionssicherheit und Vereinfachung der Vermarktungs-
mechanismen wird die Anzahl der wirtschaftlich betriebenen Anlagen kiinftig abnehmen. Fiir Betreiber
ist es essenziell, ihre Anlage technisch zu flexibilisieren, auf alternative Substrate umzustellen und in die
Marktintegration zu investieren. Gleichzeitig bleibt die Politik gefordert, tragfihige Ubergangsmodelle zu

schaffen, um diese systemrelevante Form der Energieversorgung nicht zu gefahrden.
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4.2.6 Speicher

Im Kapitel 3.3 wurden bereits Daten zur lokalen Speicherinfrastruktur und deren Entwicklung analysiert. Im Fol-
genden sollen einige Uberlegungen dargestellt werden, die Ausblick iiber die kiinftige quantitative Entwicklung der

Technologie, die regulatorischen Rahmenbedingungen sowie mogliche Geschafts- bzw. Nutzungsmodelle geben.

Stromspeicher stellen ein zentrales Element fiir das Gelingen der Energiewende dar, die wiederum stark mit der
sektorentibergreifenden Elektrifizierung verknlpft ist. Das Stromversorgungssystem (ibernimmt im Rahmen der
Energiewende eine zunehmend systemische Schliisselrolle, da immer mehr Bereiche — von Mobilitat Gber Warme
bis hin zu industriellen Prozessen — auf strombasierte Losungen umgestellt werden. Diese Elektrifizierung erfolgt
entweder direkt durch den Einsatz von Strom aus Erneuerbaren - und aktuell auch noch fossilen - Energien oder

indirekt Gber sogenannte Sektorkopplungstechnologien. Dazu gehdren zum Beispiel:

- Wasserstoff, der als langfristig speicherbare Energiequelle fossile Gase ersetzen kann,

- Power-to-Heat-Anwendungen — wie Warmepumpen, Stromdirektheizungen, saisonale Warmespeicher

Aktuell kommen vor allem zwei Technologien bei stationaren Energiespeichern zum Einsatz: Pumpspeicherkraft-

werke (PSW) und Batteriespeicher.

Pumpspeicherkraftwerke haben lange den gréRten Teil der verfligbaren Speicherkapazitat im Stromsystem ausge-
macht. Sie dienen als bewadhrte Technologie zur Speicherung grofRer Energiemengen und spielen insbesondere bei
der Lastverschiebung und Netzstabilisierung eine tragende Rolle. Ihr weiterer Ausbau ist jedoch nur begrenzt mog-
lich, da geeignete Standorte selten sind und sowohl geografische Gegebenheiten als auch 6kologische Auflagen
eine grofl3e Rolle spielen. Batteriespeicher erleben einen starken Zuwachs — insbesondere zur Integration von Pho-
tovoltaik-Anlagen im privaten und gewerblichen Bereich — und haben aufgrund ihrer schnellen Reaktionszeiten

und Flexibilitdt sowohl fir dezentrale Anwendungen als auch im industriellen MaRstab zunehmende Bedeutung.

Die Bedeutung und der Bedarf an Stromspeichern nehmen im Zuge der Energiewende kontinuierlich zu. Das zeigt
auch der Netzentwicklungsplan Strom 2037/2045 der Bundesnetzagentur (BNetzA). Um die deutschen Klima-
schutzziele zu erreichen, wird das Stromsystem der Zukunft maRgeblich auf eine hohe installierte Speicherkapazi-

tat angewiesen sein. Nach den Szenarien des Netzentwicklungsplans sollen in Deutschland bis zu:

- 11,7 GW Pumpspeicherkraftwerke,
- 44 GW GroRbatteriespeicher und
- 75 GW PV-Batteriespeicher

verfligbar sein. Wahrend die Pumpspeichertechnik bereits tiber eine hohe installierte Leistung verfigt (nach
MaStR: 9,9 GW), muss die Leistung im Bereich der Batteriespeicheranlagen noch errichtet werden. Nach Berech-
nungen des BDEW?® betragt die aktuell verfiigbare Speicherkapazitit aller Pumpspeicherkraftwerke in Deutschland
rund 140 GWh (nach Angaben im MaStR betragt der Wert sogar 2.500 GWh; fiir Thiringen ist die Leistung 1.460

26 https://www.bdew.de/energie/erneuerbare-energien/stromspeicher-energiewende/#:~:text=Stromspei-
cher%20erm%C3%B6glichen%20es%2C%20wetterbedingte%20Schwankungen%20bei%20der,stabilen%20Be-
trieb%20des%20Stromnetzes%20%E2%80%93%20ein%20echter
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MWh und die Kapazitdt 73,6 GWh). Diese Anlagen bleiben ein wichtiger Baustein fiir die Versorgungssicherheit

und Netzstabilitat, wahrend Batterie-Speichertechnologien zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Aus Daten des MaStR kann entnommen werden, dass die Anfang 2025 installierte Gesamtkapazitat von Batterie-
speichern 19 GWh (Stand: Januar 2025) betrug, davon entfielen 15,4 GWh auf den Heimbereich, 2,3 GWh auf
Groldspeicher und 1,3 GWh auf kleinere gewerbliche Speicher. Das SchlieBen der Liicke zu dem im Netzentwick-
lungsplan genannten Werten kann dabei schneller erfolgen als angenommen. Aktuell wird bereits von einem un-
kontrollierten Speicher-Boom gesprochen. Wertet man die Daten des MaStR zu Jahresbeginn aus, waren 262 Bat-
teriespeicher mit mehr als einem MW Leistung und einer Gesamtleistung von rund 1.750 MW in Deutschland in
Betrieb. Als in Planung waren zum Jahresbeginn im Verzeichnis der Bundesnetzagentur 287 GroRspeicher-Projekte
mit fast 2.385 MW verzeichnet. Im Juli betrugt die Anzahl der Projekte in Planung bereit 451, mit einer Leistung
von 4.345 MW. Fir das Untersuchungsgebiet der KAG wurden keine Speicher-GroRprojekte als in Planung befind-
lich gefuihrt (in Thiringen waren es 5 Projekte mit 20,7 MW).

Auf Anfrage von pv magazine ermittelten die vier Ubertragungsnetzbetreiber, dass Stand Jahreswechsel 650 An-
schlussfragen fir Batteriespeicher ab einem Megawatt Leistung vorlagen. Die Gesamtleistung der angefragten
Speicher summierte sich auf etwa 226 GW. 230 Anfragen mit einer Batterieleistung von ca. 76 GW entfallen auf
das Netzgebiet von Amprion. 220 Anfragen mit etwa 90 GW -Leistung verzeichnet 50 Hertz fiir sein Netzgebiet.
Dem Ubertragungsnetzbetreiber Tennet liegen 160 Anfragen mit 48 GW und Transnet BW 40 Anfragen fiir 12 GW

vor. %’

Wie viele der Batteriespeicher wirklich realisiert werden, ist schwer zu prognostizieren, da sich die Antrage grof3-
tenteils in einem sehr friihen Stadium befinden. Als Inbetriebnahmejahr fiir die Speicher sei (iberwiegend ein Jahr
vor 2030 bei den Anfragen angegeben, bei einigen auch bereits 2025 bis 2027. Allerdings gebe es auch Projektierer
die Netzanschlussanfragen fiir mehrere Standorte in einem Netzgebiet fiir ein gleich aufgesetztes Projekt stellen.
Da nach der Regel ,first come, first serve” vergeben wird, macht es aus Sicht der Projektierer durchaus Sinn, sich
Netzanschlusspunkte fir Projekte friihzeitig zu sichern. Unabhangig davon kann festgehalten werden, dass sich
der Speichersektor aktuell in einer Phase einer sehr dynamischen Entwicklung befindet, beflligelt unter anderem
durch fallende Preise sowie eine technologische Entwicklung, die so noch vor wenigen Jahren nicht vorhersehbar

waren.

Stromspeicher stellen einen essentiellen Baustein der Energiewende im Stromsektor dar. Mit dem zunehmenden
Anteil volatiler Erneuerbarer Energien im Strommix steigt auch ihre Bedeutung. Stromspeicher puffern Energie-
Uberschiisse aus Windkraft- und Photovoltaikanlagen und speisen den Strom bedarfsgerecht wieder ins Netz ein.
So helfen sie, kurzfristige Ungleichgewichte zwischen Stromerzeugung und Stromnachfrage auszugleichen — und

koénnen bei effizienten Einsatz gleichzeitig Preisspitzen an den Strommarkten reduzieren.

Stromspeicher kénnen zudem einen wichtigen Beitrag zur Netzstabilitat — und das Uber alle GréRenordnungen

hinweg, leisten, denn sie:

27 https://www.pv-magazine.de/2025/01/13/uebertragungsnetzbetreibern-liegen-zum-jahreswechsel-650-an-
schlussanfragen-fuer-grosse-batteriespeicher-mit-226-gigawatt-vor/
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- decken netzstabilisierende Systemdienstleistungen ab, wie Frequenzhaltung, Spannungsstiitzung, Blind-
leistungskompensation und Schwarzstartfahigkeit,

- sie konnen Primarregelleistung bereitstellen. D.h. sie kdnnen innerhalb von Millisekunden auf Frequenz-
abweichungen reagieren und tragen so wesentlich zur Stabilisierung des Stromnetzes bei.

- Darliber hinaus besitzen Batteriespeicher das Potenzial, netzstabilisierende Kraftwerke teilweise zu erset-
zen, indem sie die Massentragheit rotierender Generatoren kiinstlich nachbilden. Diese Fahigkeit ver-
schafft dem Stromsystem wertvolle Zeit, um bei Storungen Reserven zu mobilisieren, Kurzschlussstrome

bereitzustellen und die Netzspannung zu regulieren.

Im idealen Fall erfolgt die Kopplung der Stromspeicher mit Erzeugungsanalgen. In diesem Fall nimmt der Speicher
Erzeugungsiiberschiisse auf, noch bevor sie ins Netz eingespeist werden, und entlastet dadurch aktiv das Strom-
netz. Die gespeicherte Energie sollte dann bedarfsgerecht wieder eingespeist werden — etwa in Zeiten hoher Netz-

last oder geringer Erzeugung aus erneuerbaren Quellen.

Wie systemdienlich GroRbatteriespeicher tatsdchlich sind, hangt malRgeblich von ihrer Standortwahl und insbe-
sondere ihrer Betriebsweise ab. Studien von Ubertragungsnetzbetreibern zeigen, dass eine gleichmaRige Vertei-
lung von Speichern entlang des Ubertragungsnetzes besonders vorteilhaft fiir die Netzstabilitit ist. Batteriespei-

cher sind damit entscheidende Komponenten fiir das Gelingen der Energiewende und eine stabile Stromversor-

gung.

Gesetzlich wird die Relevanz der Stromspeicher anerkannt: § 11c des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) stellt
klar, dass Stromspeicher im UGberragenden 6ffentlichen Interesse stehen und der 6ffentlichen Sicherheit dienen.
An dieser Stelle ist anzumerken, dass um dieser Schliisselrolle gerecht zu werden, regulatorische Hiirden abgebaut,
bestehende Liicken in der Gesetzgebung geschlossen und Verfahren zur Planung und Genehmigung von Speicher-

anlagen beschleunigt werden missen.

Ein aktuell in der Branche zentral diskutiertes Thema stellt die faire regulatorische Behandlung gespeicherter Ener-
gie dar. Da gespeicherte Kilowattstunden mehrfach durch das System laufen kénnen, unterliegen sie oft wieder-
holt den Entgelten, Abgaben und Umlagen fiir Letztverbraucher. Diese Mehrfachbelastungist ineffizient und sollte
durch eine zielgerichtete Anpassung der Regelwerke verhindert werden, um Stromspeicherung wirtschaftlich at-

traktiver zu machen.

Zusatzlich dazu wird der Ausbau von Stromspeichern in Deutschland durch mehrere regulatorische Hemmnisse

gebremst. Drei zentrale Handlungsfelder der Energiepolitik stehen dabei im Fokus.?®

1. Rechtliche Definition und Gleichstellung der Stromspeicherung
Im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) existiert bislang eine Regelungsliicke: Zwar definiert Paragraf 3 Nr.
15d den Begriff ,Energiespeicheranlage”, doch beschrankt sich dessen Wirkung auf Entflechtungsrege-

lungen. Es fehlt jedoch eine eindeutige energierechtliche Definition des Speicherprozesses innerhalb des

28 https://www.bdew.de/energie/erneuerbare-energien/stromspeicher-energiewende/#:~:text=Stromspei-
cher%20erm%C3%B6glichen%20es%2C%20wetterbedingte%20Schwankungen%20bei%20der,stabilen%20Be-
trieb%20des%20Stromnetzes%20%E2%80%93%20ein%20echter
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Stromversorgungssystems — getrennt von Erzeugung, Ubertragung, Verteilung und Letztverbrauch. Diese
Abgrenzung ist notwendig, um Stromspeicherung diskriminierungsfrei im Sinne der EU-Strombinnen-
marktverordnung (BMVO, Art. 18) und der Strombinnenmarktrichtlinie (BMRL, Art. 15) zu behandeln.
Speicher miissen wie andere Flexibilitatsoptionen behandelt und Doppelbelastungen bei Abgaben und
Umlagen vermieden werden.

2. Baurechtliche Klarstellung fiir Speicheranlagen
Das Baugesetzbuch (§ 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB) erlaubt Bauvorhaben im AuBenbereich nur unter bestimm-
ten Voraussetzungen. Es sollte daher explizit klargestellt werden, dass auch Anlagen zur Speicherung von
Strom, Warme oder Wasserstoff unter diesen Paragraphen fallen. Nur so kann die baurechtliche Zulassig-
keit von Speicherprojekten sichergestellt und beschleunigt werden.

3. Planungssicherheit und Investitionsanreize schaffen
Fiir bestehende, begonnene und neue Speicherprojekte ist eine verlassliche Planungssicherheit unerlass-
lich. Die zur Zwischenspeicherung aus dem Netz entnommene Energie darf dabei nicht benachteiligt ge-

genliber Erzeugung oder Letztverbrauch behandelt werden.

Auf Seiten der Projektierer wird aktuell kritisch auch der Ansatz der Bundesnetzagentur zum Baukostenzuschuss
fiir Speicherprojekte gesehen, der nach dem sog. Leistungspreismodell berechnet wird.?° Die Héhe des Baukosten-
zuschusses hangt dabei von der Auslastung am zutreffenden Netzknotenpunkt ab. Die Position der Bundesnetza-

gentur wird auch vom aktuellen Urteil des BGHs bekriftigt.3°

Branchenverbande argumentieren, dass nur mit klaren rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der
dringend bendtigte Speicherausbau fir die Energiewende beschleunigt werden kann. Dazu braucht es nach Auf-
fassung des BDEW eine dauerhafte Entfristung und Technologieneutralitat der Freistellung von Netzentgelten nach
§ 118 Abs. 6 ENWG sowie eine Uberarbeitung der Regelungen zu Baukostenzuschiissen, um netzdienliche Spei-

cherallokationen gezielt zu fordern.

Unabhangig davon kénnen bereits heute unterschiedliche Geschaftsmodelle genannt werden, auf deren Grund-

lage Batteriespeicher kommerziell betrieben werden kénnen:

- Batteriespeicher als Mittel zur Maximierung des Eigenverbrauchs und Senkung der Strombezugskosten

- Batteriespeicher ermoglichen es, liberschiissigen Strom zu Zeiten negativer Strompreise zu speichern und
ihn zu einem spateren Zeitpunkt, wenn die Preise hoher sind, wieder ins Netz einzuspeisen. Dieses Ge-
schaftsmodell, bekannt als Arbitrage, nutzt die Preisschwankungen auf den Energiemarkten optimal aus
und sorgt flr zusatzliche Einnahmen, unabhangig von staatlichen Férderungen.

- In Verbindung mit EE-Erzeugungsanlagen konnen Batteriespeicher zur Optimierung der Stromvermark-
tung der Anlagenbetreiber fihren. Je nach GréRe des Anlageportfolios und Speicherkapazitdt konnen Bat-
teriespeicher als Bestandteile von virtuellen Kraftwerken dazu beitragen, dass selbst volatile EE-Techno-

logien grundlastfahig werden.

2 https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2024/20241120_BKZ.html

30 https://www.pv-magazine.de/2025/07/15/bgh-haelt-baukostenzuschuss-fuer-batteriespeicher-fuer-zulaessig/
DSK / Seite 125

Energieregion sudliches Saaletal



- Ein weiteres Geschaftsmodell ist die Bereitstellung von Regelenergie. Batteriespeicher kdnnen schnell auf
Netzschwankungen reagieren und so zur Stabilisierung des Stromnetzes beitragen. Dafiir erhalten Betrei-

bende eine Verglitung, die sich nach der bereitgestellten Leistung und der Haufigkeit der Einsatze richtet.

Die technologische Entwicklung im Bereich der Batteriespeicher schreitet rasant voran und tragt mafRgeblich zur
Effizienzsteigerung und Kostensenkung bei. Somit werden perspektivisch auch neue Geschaftsmodelle moglich,
insbesondere in Kombination mit Erzeugungsanalgen. Die bislang gangigste Anlagenkonstellation sind sogenannte
Stand-alone-Batteriespeicher. Sie zdhlen als eigensténdige Energiespeichersysteme, da sie den Netzanschluss nicht
mit Solar- oder Windparks teilen und somit unabhangig von EE-Anlagen arbeiten. Durch die Nutzung der freien
technischen Kapazitdt des Netzanschlusses kénnen Stand-alone-Speicher flexibel Batteriestrom ins Netz einspei-
sen und ausspeisen, was die Zuverldssigkeit und Stabilitdt der Stromversorgung erhoht. Der groRte Vorteil von
Stand-alone-Batteriespeichern besteht darin, dass der Netzanschluss kontinuierlich (24/7, 365 Tage im Jahr) durch
den Batteriespeicher genutzt werden kann. Es gibt keine zeitlichen oder leistungsméaRigen Einschrankungen, was

maximale Flexibilitat in allen Markten und die héchsten lukrativen Erlose aller Speicherkonstellationen bedeutet.

Ein innovativer Ansatz ist die Integration von Batteriespeichern in hybride Kraftwerke. Diese kombinieren verschie-
dene erneuerbare Energiequellen, wie Photovoltaik und Windkraft, mit Batteriespeichern, um eine kontinuierliche
und zuverldssige Stromversorgung zu gewabhrleisten. Solche hybriden Systeme kdnnen die Volatilitdt der erneuer-

baren Energien ausgleichen und die Netzstabilitat verbessern.

Fiir die Realisierung von Hybrid-Kraftwerken gibt es verschiedene Konstellationen3!:

1. Innovationsausschreibung
Diese Option steht nur fiir Neuanlagen zur Verfligung. Der EE-Park und der Batteriespeicher teilen sich
einen gemeinsamen Netzanschluss. Ein Netzbezug des Batteriespeichers ist nicht zuldssig; dieser wird
ausschlieflich aus dem onsite EE-Park beladen. Die Batterie optimiert die Einspeisung des EE-Parks tiber
die Kurzfristmarkte Day-Ahead und Intraday. Diese Kombination wird im Rahmen der Innovationsaus-
schreibung als Teil des EEG gefordert und bietet einen einfachen Einstieg in die Batterievermarktung.

2. Co-Location merchant
Bei dieser Option wird das Hybrid-Kraftwerk ohne Forderung wie in der Innovationsausschreibung errich-
tet, z. B. durch die Nachriistung von Batteriespeichern in bestehenden EE-Parks. Fiir diese Option ist es
notwendig, dass ein Netzbezug des Batteriespeichers sichergestellt ist. Hier ist jedoch Vorsicht geboten,
insbesondere im Hinblick auf mogliche bereits existierende Férderungen des bestehenden Solarparks.
Wichtig ist hier die anlagenscharfe messtechnische und zahlermaRige Trennung der Strommengen (Ein-
speisung und Bezug) zwischen EE-Park und Batterie, um zu vermeiden, dass eingespeiste EE-Mengen als
Graustrom deklariert werden und der Solarpark damit eventuell seine EEG-Férderung verliert. Auch
wirde der erzeugte EE-Strom bei Einspeicherung in die ,,graue” Batterie seine Forderfahigkeit verlieren.
Die Batterie bezieht Strom somit ausschlieBlich aus dem Netz und nicht aus dem onsite EE-Park. Der EE-
Park und der Batteriespeicher wechseln sich bei dieser Option bei der Nutzung des Netzanschlusses ab,
d.h. der EE-Park hat in der Regel Einspeisevorrang und speist immer zu den Zeitpunkten ein, wenn er

Strom produziert. In den Gbrigen Stunden wird die Batterie wie ein stand-alone Speicher , Multi-Market“

31 https://www.interconnector.de/energieblog/erneuerbare-energien/grossbatteriespeicher-die-antwort-auf-
negative-strompreise/
DSK / Seite 126

Energieregion stdliches Saaletal



Uber die Regelenergie- und Kurzfristmarkte optimiert. Der Netzanschluss wird damit maximal effizient
genutzt.
3. Full Hybrid

Im Gegensatz zur Innovationsausschreibung, wo eine Beladung der Batterie nur aus dem EE-Park zulassig
ist, und im Gegensatz zum Modell ,co-location merchant”, wo die Batterie ausschliefflich aus dem Netz
belddt, soll durch das verabschiedete Solarspitzengesetz bis spatestens Ende Juni 2026 auch eine kombi-
nierte Nutzung der Batterie moglich sein. In diesem Fall kann die Batterie sowohl Graustrom aus dem
Netz als auch Grinstrom aus dem EE-Park laden, ohne dass die Griinstromeigenschaft des eingespeicher-
ten EE-Stroms im ansonsten ,,grauen” Batteriespeicher verloren geht. Dies wiirde eine kombinierte Opti-
mierung der Batterie aus dem Multi-Market-Ansatz und der preisgesteuerten Einspeiseverschiebung der
EE-Erzeugung erlauben. Einzelheiten zur Ausgestaltung dieser Option sind jedoch von der Bundesnetza-

gentur noch abschliefend zu definieren.

Batteriespeicher werden von den Netzbetreibern aktuell analog zu Erzeugungsanlagen betrachtet. Speicher mit
einer Leistung ab 30 kW missen somit den Prozess der Antragstellung durchlaufen, inkl. Netzvertraglichkeitspri-
fung und Benennung des Verkniipfungspunktes. In diesem Zusammenhang erfolgt auch die Ermittlung der Kosten

fiir die Herstellung des Netzanschlusses.?

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Speichertechnologie aktuell eine sehr rasante Entwicklung erlebt, die
gekoppelt mit den fallenden Technologiekosten kiinftig einen dynamischen Anstieg der Kapazitdt und Leistung in
Aussicht stellt. Die Technologie ist nicht nur zum Einsatz in Kombination mit EE-Erzeugungsanlagen sinnvoll, son-
dern bietet diverse Mdoglichkeiten flir weitere Geschaftsmodelle. Die dynamische Entwicklung fiihrt dazu, dass die
Regulatorik stellenweise nicht auf die aktuelle Situation ausgerichtet ist und hier Handlungsbedarf besteht. Grund-
satzlich kann flr den Bereich der Speicher jedoch ein sehr hohes Ausbaupotenzial festgehalten werden, das sowohl
kleine Anlagen im Bereich privater Haushalte als auch groRRe Speicher, die von Gewerbetreibenden, Anbietern von

Netzdienstleistungen oder Energieproduzenten (in Verbindung mit EE-Erzeugungsanlagen) betrifft.

Eine Quantifizierung des Potenzials erscheint aufgrund der Dynamik nicht méglich. Es kann durchaus davon aus-
gegangen werden, dass die Speichertechnologie kiinftig allein im Bereich privater Haushalte eine massenhafte
Verbreitung erfahren wird. Dies betrifft nicht nur die Kombination von Speichern mit Erzeugungsanlagen (PV-An-
lagen). Selbst die Nutzung von Speichern im Zusammenhang mit dynamischen Stromtarifen kann bei optimaler
Auslegung einen wirtschaftlich vorteilhaften Betrieb ermdglichen. Analog gilt dies fiir Gewerbetreibende mit oder
ohne Erzeugungsanalgen. Gewerbetreibende mit RLM-Profilen kénnen durch den Einsatz von Speichern ihre Spit-
zenlasten senken oder die Strombeschaffung optimieren. Betreiber von groRen Erzeugungsanlagen kdnnen durch
den Einsatz von Speichern eine deutliche Verbesserung der Vermarktung erreichen oder Abschaltungen vermei-
den. Als wesentliche Faktoren fiir den Ausbau der Technologie — insbesondere grolRer Speicher — sind neben der
kiinftigen Preisentwicklung insbesondere die lokale Netzvertraglichkeit und der bedarfsgerechte Ausbau der

Stromnetzinfrastruktur zu nennen.

32 https://www.thueringer-energienetze.com/Einspeisung/Stromnetz/Erzeugungsanlagen_ab_30kW
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4.2.7 \Wasserstoff

Neben Batteriespeichern stellt Wasserstoff eine weitere Moglichkeit zur Speicherung Gberschiissiger Strommen-
gen. Im Unterschied zu Batteriespeichern muss die elektrische Energie in diesem Fall jedoch ihren Zustand — in
einen Gasformigen, daher auch die Bezeichnung Power-to-Gas - verandern. Der Prozess ist mit deutliche héheren
Verlusten verbunden, als die Einlagerung von Strom in Batteriespeichern. Das gewonnene Gas kann fir weitere
energetische Zwecke genutzt werden, d.h. zur Warmeerzeugung oder zur erneuten Verstromung, wobei beide
Prozesse erneut mit Verlusten einhergehen, oder direkt als Ausgangsstoff fiir chemische Prozesse dienen. Im be-

stehenden Untersuchungskontext ist primar die energetische Nutzung relevant.

Wasserstoff kann Energie speichern und wieder freigeben, ohne dabei direkt CO; auszustoen. Wenn auch bei —
der Herstellung des Stroms aus dem der Wasserstoff erzeugt wird keine CO,-Emissionen anfallen, was insbeson-
dere beim Einsatz von Strom aus erneuerbaren Energien der Fall ist, kann er als emissionsfrei bezeichnet werden 33
Das macht Wasserstoff im aktuellen politischen und wissenschaftlichen Diskurs fiir zahlreiche Akteure zu einem
der Hoffnungstrager fiir die Energiewende. Er ist prinzipiell sehr vielseitig einsetzbar und kénnte zur klimafreund-
lichen Warme- und Stromproduktion in der Industrie und in Haushalten sowie fir umweltfreundliche Mobilitdt
genutzt werden. Was Wasserstoff besonders interessant macht ist, dass er es ermdglicht, regenerativ erzeugte
Energie in bedeutenden Mengen zu speichern (sog. Power-to-Gas). In den letzten Jahren wurden im Zuge der
Energiewende zahlreiche Pilotprojekte angestoRen oder bereits abgeschlossen, in denen die Nutzung von Wasser-
stoff fiir verschiedene Bereiche der Energiewirtschaft erprobt wurde. Auf europaischer und deutscher Ebene be-
stehen Strategien sowie Forderprogramme, die den Hochlauf einer Wasserstoffwirtschaft stimulieren sollen. Das
Ziel ist es, so schnell wie moglich einen Markt fir Wasserstoff zu etablieren und damit auch seine Wirtschaftlichkeit

zu verbessern.

Wasserstoff kann in unterschiedlichen Verfahren und aus unterschiedlichen Vorprodukten hergestellt werden, was
wiederum erheblichen Einfluss auf seine Klimabilanz hat. In der Fachwelt wird in diesem Zusammenhang daher
von der Wasserstoff-Farbenlehre gesprochen.3* Auf diese Aspekte soll hier nicht weiter eingegangen werden. We-
sentlich fiir die folgenden Betrachtungen ist das Elektrolyseverfahren. In diesem erfolgt unter Einsatz von Strom
die Spaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Da hier keine weiteren Abfallprodukte entstehen, ist das
Verfahren und der Erzeugte Wasserstoff klimaneutral solange die eingesetzte elektrische Energie klimaneutral ge-
wonnen wurde d.h. beispielsweise aus Photovoltaik oder Windkraft. Der so erzeugte griine Wasserstoff ist gasfor-
mig (daher Power-to-Gas) und kann bspw. in die bestehende Gasinfrastruktur eingespeist oder weiter komprimiert

(verflussigt) und gespeichert bzw. fiir andere Anwendungen genutzt werden.

Der groBte Vorteil besteht dann, wenn tiberschiissiger Strom aus erneuerbaren Energien, der aufgrund von Kapa-
zitdtseinschrankungen nicht in das Stromnetz eingespeist werden kann und somit ungenutzt bleibt (Abregelung),
auf diese Weise nutzbar gemacht werden kann (Abbildung 64). Prinzipiell ist aber auch die Errichtung von H2-

Erzeugungsanlagen moglich, deren Strom ausschlieRlich fir die Umwandlung in Wasserstoff genutzt wird.

33 Wird Wasserstoff unter Freisetzung von CO2 erzeugt (z.B. unter Einsatz von Erdgas) und wird durch eine Carbon Capture
and Storage (CCS)-Methode das freigesetzte CO, gespeichert oder sogar zeitweilig weiterverwendet spricht man von blauem
Wasserstoff. Das Bundesministerium fiir Bildung und Forschung bilanziert blauen Wasserstoff daher ebenfalls als CO,-neutral.
34 https://www.wasserstoff-leitprojekte.de/wissenswertes
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Methanisierung

Erdgasnetz Gasspeicher

v 'y l l

Abbildung 64: Anwendungsfelder des Power-to-Gas Prozesses3®.

Zum Wirkungsgrad des Wasserstoffkreislaufs lasst sich sagen, dass die aktuell marktgangigen alkalischen oder Pro-
tonen-Austausch-Membran-(PEM)-Elektrolyseure, Wirkungsgrade von ca. 60-75 % teils sogar 80 % erreichen. D.h.
fiir die Herstellung eines 1 kg Wasserstoff (Energiegehalt Heizwert 33,33 kWh; Brennwert 39,41 kWh), werden ca.
47,5 kWh Strom benétigt. Allerdings wird in diesem Bereich mit erheblichen Technologieentwicklungen und damit
einhergehenden Effizienzsteigerungen gerechnet. Die International Renewable Energy Agency (IRENA) prognosti-
ziert bis zum Jahr 2050 einen Energiebedarf von weniger als 42 kWh je kg Wasserstoff. Im Jahr 2022 wurde von
der University of Wollongong und dem ARC Centre of Excellence for Electromaterials Science bereits ein neues
System der Kapillarelektrolyse mit einem Wirkungsgrad von 98 % getestet. In diesem Verfahren reicht eine Strom-
menge von 40,4 kWh fiir die Gewinnung von einem Kilogramm H,. Uber das gesamte Erzeugungssystem wird ein
Wirkungsgrad von 95 % erreicht.3® Die Technologie wird aktuell von Hysata vermarktet.3” Zu beachten ist, dass es
auch bei der Rickumwandlung von Wasserstoff in Strom oder in Warme zu Verlusten kommt, sodass die Effizienz
der gesamten Wasserstoffkette deutlich geringer ist (Effizienz gesamte Kette Riickverstromung 40-50 %,; Effizienz

gesamte Kette Brennstoffzelle 35-40 %).

Neben der energetischen Nutzung von Wasserstoff ist auch die energetische Verwertung des Herstellungsverfah-
rens moglich. Die Erzeugung von Wasserstoff kann hier analog zum KWK-Verfahren gesehen werden. Marktgan-
gige Wasser-Elektrolyseure auf Alkali- oder PEM-Basis setzen ca. 60 bis 75 % der eingesetzten elektrischen Energie
in Wasserstoff um. Der Rest wird groRtenteils als Abwadrme abgegeben. Das Temperaturniveau betragt dabei ca.

60 bis 80 °C. Daraus ergeben sich unterschiedliche Optionen fir die Nutzung dieser Abwarme im Warmesektor:

35 Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), 2012, Integration erneuerbaren Stroms in das Erdgasnetz, Power to Gas — eine
innovative Systemlésung fur die Energieversorgung von morgen entwickeln, https://www.dena.de/fileadmin/dena/Doku-
mente/Pdf/9103_Fachbroschuere_Integration_erneuerbaren_Stroms_in_das_Erdgasnetz_Power_to_Gas.pdf

36 https://edison.media/energie/effizienz-durchbruch-bei-wasserstoff-elektrolyse/25229279/

37 https://hysata.com/our-company/#about
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- fur Netze mit entsprechenden Temperaturanforderungen (Einspeisung in den Vorlauf)
- Sommerbetrieb in Fernwarmenetzen (Einspeisung in den Vorlauf)
- Ricklaufanhebung zur Effizienzsteigerung von Heizungstechnik (z. B. von 55°C auf 65°C)

- Erhéhung der Quelltemperatur flir Warmepumpen zur Verbesserung ihrer Effizienz

Diese Anwendungsvielfalt zeigt, dass das KWK-Prinzip auch sehr gut mit der Wasser-Elektrolyse kompatibel ist.
Durch die Nutzung der Abwarme steigt auch hier der Gesamtwirkungsgrad des Elektrolyseurs bzw. der Stromver-
wertung auf liber 90 %, so dass die energetisch hochwertige elektrische Energie, die zuvor in die Wasserstoffer-

zeugung einfloss, deutlich besser ausgenutzt wird.

Die Wasserstofferzeugung kann im Kontext der Sektorenkopplung eine wesentliche Funktion Gilbernehmen. Da der
Rohstoff auf unterschiedliche Weise Verwertung finden kann:

- Einspeisung in das Erdgasnetz

- Nutzung der Abwéarme fiir ein Nahwadrmenetz

- Nutzung des Wasserstoffs als Brennstoff fiir einen Warmeerzeuger im Nahwarmesystem

- Nutzung des Wasserstoffs fiir industrielle Prozesse

- Nutzung des Wasserstoffs im Bereich Mobilitat

- Nutzung als Speichermedium fiir die erneute Wiederverstromung

Der Verbreitung der Technologie stehen aktuell noch wirtschaftliche Faktoren entgegen. Unter den aktuellen Rah-
menbedingungen stellt Wasserstoff noch keine wirtschaftlich attraktive Option zu den konventionellen fossilen
Energietragern oder anderen marktgangigen Technologien (Warmepumpe, Batteriespeicher) dar. Dies kann sich
zwar kinftig durch die Auswirkungen der CO,-Bepreisung sowie den technologischen Fortschritt bei der Wasser-
stofferzeugung (insbesondere Senkung der Kosten des Elektrolyseurs) grundlegend verdandern. Jedoch sind auch
bei anderen Technologien Kostenminderungen absehbar (Speicher), was in Verbindung mit Pfadabhangigkeiten
den Einsatz von Wasserstoff in einigen Bereichen ausschliefen kann (bspw. wurde Wasserstoff lange als unver-
zichtbar im Bereich des Schwerlasttransports angesehen, die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Batteriespei-
cher deuten jedoch darauf, dass sich die Batterietechnologie auch in diesem Zweig durchsetzen kann). Zudem
spielen die Verfligbarkeit und der Preis der elektrischen Energie (aus erneuerbaren Energien) eine wesentliche
Rolle fur die Wirtschaftlichkeit von Wasserstoff. Die Vermarktung von Strommengen fir die Erzeugung von Was-
serstoff steht hier in direkter Konkurrenz mit anderen Marktteilnehmern und der direkten Stromnutzung. Dabei
kann der Nutzung von negativen Stromkosten in Zeiten erheblicher Produktionsiiberschiissen kiinftig eine wichtige
Rolle bei der Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Wasserstofferzeugung zukommen kann. Auch hier stellen mitt-
lerweile Batteriespeicher eine Konkurrenztechnologie dar, die zur Monetarisierung von Marktschwankungen ge-

nutzt werden kann.

Das Fraunhofer-Institut fiir Solare Energiesysteme ISE hat 2022 die spezifischen Kostenanteile von alkalischen und
PEM-Wasserelektrolyseuren mit 5 MW und 100 MW analysiert und eine Prognose flir das Preisniveau im Jahr 2030
durchgefiihrt. Der Zellstapel (Stack) ist die teuerste Komponente eines Elektrolyseurs, wobei alkalische Stacks ei-

nen Kostenvorteil gegenliber PEM-Stacks haben. Die zweitteuerste Komponente ist die Leistungselektronik
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(Gleichrichter und Transformator).3 Ein Elektrolyseur mit einer Kapazitit von ca. 3 MW wiirde unter den abgebil-

deten Rahmenbedingungen somit Investitionskosten von ca. 2,850 Mio. € erfordern.
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Abbildung 65: Kosten Elektrolyseur (Frauenhofer)

Derzeit kann man nur bedingt von der Existenz eines Wasserstoffmarktes sprechen. Der Markt fiir Wasserstoff ist
aktuell auf lokale Inseln und regionale Cluster beschrankt. Der physische Handel und die Marktentwicklung werden
begrenzt durch einen Mangel an ausreichender Transportinfrastruktur. Zudem gibt es einen unzureichenden/un-
klaren Regulierungsrahmen fiir die Netztransformation von Erdgas zu Wasserstoff. Fiir die Entwicklung zu einer
borslich handelbaren Commodity und eine entsprechende Marktentwicklung bedarf es mehrerer Voraussetzun-
gen, u.a. Transparenz in der Preisgestaltung, um effiziente Transaktionen zu fordern; eine Belastbare Kostenindi-
kation, die Kalkulationssicherheit und Vertrauen fiir Angebot und Nachfrage schafft; Standardisierung ermoglicht

Risikomanagement und Absicherung fir Hersteller und Abnehmer; Generierung von Liquiditat.

Aktuell sind zwei unterschiedliche Ansatze zur Darstellung des Wasserstoffpreises vorhanden:
1. Ein marktbasierter Ansatz auf Basis von reellen Vertragsabschliissen
2. Einkostenbasierter Ansatz auf Basis von Annahmen zu Kosten von Erzeugungsanlagen und dem Rohstoff-

bezugspreisen

1) Der Wasserstoffindex der European Energy Exchange EEX fiir griinen Wasserstoff. Es handelt sich um den
weltweit ersten marktbasierten Wasserstoffindex. Der ,HYDRIX Green“-Index fiir Deutschland wird
marktbasiert aus Angebot- und Nachfragepreisen von griinem Wasserstoff in Deutschland ermittelt. Der
HYDRIX basiert auf tatsachlichen Preisindikationen, die angeboten bzw. abgeschlossen wurden und von
namhaften sowie etablierten Marktteilnehmern aus der Industrie stammen. Daraus berechnet die EEX
wochentlich den HYDRIX als Mittelwert von Angebot und Nachfrage. Demnach bewegte sich der Preis fir
Wasserstoff im Zeitraum Mitte Marz bis Mitte Juli 2025 zwischen 220 und 260 €/MWh.

38 https://www.energie-experten.org/heizung/brennstoffzelle/elektrolyseur
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Abbildung 66: Wasserstoffpreis nach dem Hydrix-Green-Index (15.Mérz — 15. Juli 2025)

2) Die aktuellen Kosten fiir die Wasserstoff-Herstellung kénnen tber den Index "Hydex" der Plattform
e- bridge ermittelt werden. Es handelt sich um einen kostenbasierten Spotpreis-Index. Grundlage sind die
kurzfristigen Strom-, Gas- und EUA-Notierungen ohne Kapitalkosten. Der Index wird fiir drei Herstellungs-
technologien von Wasserstoff berechnet: "Hydex Green" fiir Wasserstoff aus der Elektrolyse von Wasser
mit Hilfe von griinem Strom®, "Hydex Blue" fiir Wasserstoff aus Dampfreformierung von Erdgas mit CO,-
Abscheidung und Speicherung*® sowie der "Hydex Grey" fiir Wasserstoff aus Dampfreformierung von Erd-

gas mit Beschaffung entsprechender CO,-Zertifikate (EUA).*! Der Hydex bezieht sich auf den (unteren)

Heizwert von Wasserstoff.

Abbildung 67: Hydex-Index*?

3% Der Hydex Green beschreibt die marginalen Erzeugungskosten des Elektrolyseurs. Die Strombezugskosten wer-
den dabei auf Basis des Day-Ahead-Markts bestimmt. Zudem sind Griinstromzertifikate fiir den gesamten bend-
tigten Strom (EU Wind GoO) einbezogen. GemaR des regulatorischen Rahmens beriicksichtigt der Hydex Green
keine Stromnetzentgelte, keine EEG- Umlage und Stromsteuer.

40 Der Hydex Blue beschreibt die marginalen Erzeugungskosten des Dampfreformers. Die Gasbezugskosten wer-
den auf Basis des Day-Ahead-Markts bestimmt. In den Kosten beriicksichtigt sind die variablen Kosten der Ab-
scheidung, Transport und Speicherung von CO,. Angenommen sind zudem durchschnittliche Netzentgelte fir
den Erdgasbezug von Industriekunden.

4141 Der Hydex Grey beschreibt die marginalen Erzeugungskosten des Dampfreformers. Die Gasbezugskosten
werden auf Basis des Day-Ahead-Markts bestimmt. In den Kosten werden die Emissionskosten auf Basis aktueller
EU ETS-Zertifikatspreise abgebildet. Angenommen sind zudem durchschnittliche Netzentgelte fir den Erdgasbe-
zug von Industriekunden.

42 https://e-bridge.de/kompetenzen/energy-markets/wasserstoff/
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Derselbe Dienstleister stellt auch den Index HydexPLUS dar. Hier werden fiir die Darstellung des Wasserstoffprei-
ses auch die Investitionskosten und eine betriebsoptimierte Vollbenutzungsstundenzahl einkalkuliert. Mit Hilfe des
HydexPLUS lassen sich nicht nur Kapazitdt und Betriebsweise von Wasserstofferzeugungsanlagen kostenoptimal
auslegen. Der Vollkostenindex dient auch zur Prifung und Verifizierung von Geschaftsmodellen und Einsatz- bzw.
Ertragsplanungen von Erzeugungsanlagen. Dariiber hinaus bildet der HydexPLUS die Grundlage fiir eine optimierte
Strom- bzw. Gasbeschaffung (Tailormade PPAs) auf Basis der optimierten Betriebsweise und kiinftiger Stromprei-
sprognosen. Der HydexPLUS beschreibt die giinstigsten Vollkosten der Wasserstofferzeugung.*®* Die Kosten der

Wasserstofferzeugung in der 27. KW lagen dem Index zufolge bei ca. 18,3 ct/kWh.

e e e L L L L e e

Abbildung 68: HydexPlus-Index

Aussagen zu kiinftigen Preisentwicklungen beruhen aktuell auf Prognosen, die unterschiedliche Annahmen be-
ricksichtigen. Prognosen von Statista gehen bis zum Jahr 2050 von einem Riicklauf beim Preis bei gleichbleibenden
Trends (Annahmen: CO,-Bepreisung 2030 und 2050 100 Euro / t CO, 2050 CO, Import-Steuer 100 Euro/t COy;
Erdgaspreisniveau stabil) auf 9 ct/kWh aus. Fur die berechneten Preise wird jeweils eine Bandbreite von etwa 1-3
ct/kWh nach oben und unten angegeben. Geht der aktuelle Trend des Ausbaus der Elektrolyse weiter, wird der
Preis fiur griinen Wasserstoff im Jahr 2050 noch héher als fiir grauen Wasserstoff bleiben. Sinken die Preise fiir die
Wasserelektrolyse jedoch, kénnen die Kosten laut Prognose auf 6 ct/kWh Wasserstoffgas fallen. Die Kosten fiir
grauen Wasserstoff lagen im Jahr 2019, beim damaligen Gaspreisniveau, noch bei 4,5 ct/kWh hergestellten Was-
serstoffgas (Abbildung 69).Die oben beschriebene neue Technologie von Hysata soll Herstellungskosten von ca.

1,5 USD/kg Wasserstoff ermoglichen, was einem Preis von 4,5 ct/kWh entsprechen wiirde.

4 Grundlage bilden folgende Annahmen zu Parametern: spez. Investkosten 1.970 € / kW Elektrolyseur, Lebens-
dauer 15 Jahre, WACC 8%, Betrieb und Instandsetzung 3,2 % der Investkosten, Wirkungsgrad (Hi) 65%, Stromab-
gaben (Beschaffung, Umlagen, Dienstleistungsgebiihr) 6,86 €/MWh, Wasserkosten 4 €/m?3
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Abbildung 69: Produktionskosten von Wasserstoff nach Wasserstofftyp in Deutschland im Jahr 2019 und Prognosen fiir die Jahre

2030 und 2050 (in ct/kWh H,) (Statista)

Im Folgenden soll eine beispielhafte Berechnung fiir eine Wasserstoff-Erzeugung auf Basis von Wind- und PV-An-

lagen, deren Ertrag ausschlieRlich fiir die Erzeugung von Wasserstoff genutzt wird, skizziert werden.

Tabelle 46: Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Wasserstofferzeugung aus EE-Anlagen

Parameter

Stromerzeugung
PV installierte Leistung
PV Volllaststunden
PV-Erzeugung
PV-Stromgestehungskosten
Wind Installierte Leistung
Wind Vollaststunden
Wind-Erzeugung
Wind-Stromgestehungskosten
Erzeugung gesamt
Elektrolyseur
Kosten
Wartung
Wirkungsgrad elektrisch
Wirkungsgrad thermisch
Teillastbegrenzung
Annuitatenfaktor Kapital
Volllaststunden Elektrolyseur

Wasserbedarf pro kg Hz

1 MW

986

986 MWh
6,5 ct/kWh

6 MW

2.789
16.732 MWh
6,9 ct/kWh
17.718 MWel
3 MW

1.950 Euro/kW
20 Euro/kW
62,5 %

20 %

10 %
0,0672157
5.205h

17 kg H20
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Wasserbedarf 4978 m3

Wasserpreis 1,66 Euro/m3

Ergebnisse

Genutzter Strom 15.616 MWh (88 %)
Wasserstoff 292t

Energiegehalt (Wasserstoff)) 9.760 MWh

Abwarme (Elektrolyseur) 3.123 MWhth
Warmeerlose (Berechnungsannahme) 25 Euro/MWh
Wasserstoffpreis ohne Warmeerlose (Brennwert) 5,95 Euro/kg / 15,1 ct/kWh
Wasserstoffpreis inkl. Warmeerlése (Brennwert) 5,68 Euro/kg / 14,4 ct/kWh

Den Lastgang fiir die in Tabelle 46 beschriebene Anlagekonstellation wird in Abbildung 70 dargestellt.
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Abbildung 70: Jahresdauerlinie, Wind-, PV-, Elektrolyseur (energy-system-solutions.de)

Die Berechnungen basieren auf vereinfachten Annahmen, die Ergebnisse sind nur als erster Ansatz zu verstehen
und bedirfen weiterer Verfeinerung auf Grundlage genauer Daten (z.B. Erzeugungslastprofile) und Preisanfragen.
Es ist ersichtlich, dass die Ergebnisse deutlich unterhalb des aktuellen HydexPlus-Indexes liegen, der aus Sicht der
Verfasser belastbarer ist. Die Stromeinspeisung erfolgt in dem angenommenen Beispiel direkt, ohne die Nutzung
des Ubertragungsnetzes (Direktleitung mit PPA). Zu bedenken ist insbesondere auch, dass sich die Nutzung von
Wasserstoff in den Erdgasnetzen lber das Niveau einer Beimischung aktuell noch im Erprobungsstadium befin-
det.* Der Preis beim Endverbraucher muss zudem die gesamte Kette also insbesondere auch den Transport (im
Falle der Nutzung der Erdgasinfrastruktur also u.a. die Netzentgelte) und die Speicherung bericksichtigen. Aus den
Berechnungen ist ersichtlich, dass der Elektrolyseur etwa 5.200 Vollbenutzungsstunden erreicht (Auslegung ent-
sprechend der Erzeugungsprofile der Windkraft- und PV-Anlagen), der Bedarf jedoch auf 8.760 Stunden im Jahr

verteilt ist.

44 |m Rahmen des DVGW-Energieimpuls und der E.ON-Initiative ,Griines Gas aus griinem Strom*“ verfolgen das Tochterunter-
nehmen Avacon Netz GmbH und der DVGW ein Wasserstoffeinspeiseprojekt in einem Gasverteilnetz in Deutschland. Bis zu
10 % Wasserstoffbeimischung sind derzeit in vielen Ortsnetzen zuldssig. Im Jerichower Land wird im ,,Innovationsvorhaben 20
Vol.-% Wasserstoff” getestet, ob die doppelte Wasserstoffkonzentration als der aktuelle Grenzwert beigemischt werden
kann. Gasheizungen, andere Gasendgerate und die Gasinstallation werden dabei einem Vertraglichkeitstest unterzogen.
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Zu klaren ist in diesem Fall noch der Transport bzw. die Verteilung bis zum Endverbraucher. Hier kann auf Ergeb-
nisse einer Untersuchung im Auftrag des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) verwiesen
werden®. Die Ergebnisse zeigen, dass die im deutschen Gasnetz verbauten Stahlrohrleitungen fiir den Transport
von Wasserstoff geeignet sind. Sie weisen keine Unterschiede in Bezug auf die grundsatzliche Eignung fur den
Transport von Wasserstoff gegentiber Erdgas auf. Sowohl betriebsbedingte Alterung als auch die geforderte Bruch-
zahigkeit entsprechen den Erwartungen an eine Dekaden-liberdauernde, sichere Verfligbarkeit. Damit fiir diese
Umstellung ebenfalls vollstandige Handlungs- und Rechtssicherheit besteht, hat der DVGW sein Regelwerk fiir den
Einsatz von bis zu 100 % Wasserstoff angepasst und erganzt es im Zeitraum der Erstellung des vorliegenden Kon-

zeptes um noch wenige weitere Standards.

Selbst bei ausschlieRlicher Beachtung der Wasserstoffpreise auf Basis der zuvor genannten Indizes, ist ersichtlich,
dass insbesondere mit Hinblick auf die kiinftigen Auswirkungen der CO,-Bepreisung und mogliche Kostensenkun-
gen bei den Elektrolyseuren, fiir Wasserstoff durchaus interessante Preisniveaus mdglich erscheinen. Insbeson-
dere fir Gebaude, die aufgrund der technischen Anforderungen an die Warmeversorgung nicht optimal fir den
Einsatz von Warmepumpen geeignet sind, kdnnte Wasserstoff im Falle ausreichender Verfligbarkeit und weiter

fallender Kosten eine mogliche Alternative darstellen.

Einige Beispiele fiir Projekte aus der Praxis zur Erprobung der Wasserstoffnutzung kénnen auf der Seite des BDEW

gefunden werden: https://www.bdew.de/energie/wasserstoff/wasserstoff-der-anwendung/

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Wasserstoff eine sehr interessante und vielfiltig einsetzbare
Technologie zur Sektorenkopplung darstellt und einen relevanten Beitrag zur Energiewende leisten kénnte. Die
Marktdurchsetzung der Technologie steht in mehreren maoglichen Einsatzfeldern in direkter Konkurrenz mit ande-
ren Technologien — insbesondere Batteriespeichern — die aktuell eine sehr dynamische Entwicklung sowohl in Be-
zug auf die Kosteneffizienz als auch die Skalierbarkeit aufweisen. Die Durchsetzung von Wasserstoff als Technolo-
gie zur Stromspeicherung, Warmeerzeugung oder als Kraftstoff im Verkehrssektor wird sich somit primar Gber die

wirtschaftliche Konkurrenzfahigkeit gegeniiber Alternativtechnologien ergeben.

Auch aus Sicht von EE-Anlagenbetreibern, die ihre Stromerzeugung vermarkten wollen, stehen potenzielle Abneh-
mer, die diesen Strom zur Erzeugung von Wasserstoff einsetzen wollen, in direkter Konkurrenz zu anderen Markt-
teilnehmern auf dem Strommarkt. Ohne Subventionierung/Férderung, bspw. in Bereich der Netzentgelte (Erlass
eines Teils der Entgelte und Umlagen) oder eine direkte Férderung des Strombezugs (z.B. Vergltung/Forderung
fiir EE-Strom fur Wasserstofferzeugung) ergeben sich bei der Stromvermarktung fiir die Wasserstofferzeugung
keine finanziellen Vorteile gegeniiber anderen Abnehmern. Dies muss nicht zwangslaufig bedeuten, dass die Was-
serstofftechnologie nicht an Bedeutung gewinnt. Die Plane zum Ausbau von Wasserstoffleitungen, die auch das
Gebiet der KAG tangieren, schaffen Rahmenbedingungen dafiir, dass eine Erzeugung in der Region liber einen
Zugang zu Abnehmermarkten verfiigen wirde. Kostenriickgdange bei der Erzeugungstechnologie konnen in Verbin-
dung mit einer lokalen Verfiigbarkeit von EE-Erzeugungskapazitaten und zugleich einer lokalen Nachfrage nach

dem Rohstoff den Aufbau von H,-Erzeugungskapazitdten begiinstigen.

45 DVGW (2023): Stichprobenhafte Uberpriifung von Stahlwerkstoffen fiir Gasleitungen und Anlagen zur Bewer-
tung auf Wasserstofftauglichkeit
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5. Szenarienbetrachtung

Die Szenarienbetrachtung setzt die in der Potenzialanalyse skizzierte Entwicklung auf der Nachfrageseite und die
genannten Potenziale auf der Erzeugungsseite in einen Zusammenhang. In diesem Kapitel soll daher untersucht
werden, wie der Verbrauch durch unterschiedliche Ausbaustufen auf der Erzeugungsseite gedeckt werden kann.
Hierzu wurden Simulation mit Hilfe von Stromlastprofilen sowohl fiir die Verbrauchs- als auch Erzeugerseite durch-
gefiihrt. Die Simulationen sind vereinfachend, d.h. es handelt sich um Standardprofile, die nicht absolut mit den
lokalen Gegebenheiten libereinstimmen missen. Der Verbrauch von gewerblichen RLM-Kunden wurde ebenfalls
mit gewerblichen Standardlastprofilen abgebildet. Fir die Erzeugungsseite wurden standardisierte Erzeugungs-
profile ibernommen. Ausnahme bildet die Wasserkraft, fur die der reelle Lastgang vorlag. Die Simulationen erfol-
gen im 15-Minuten-Takt*.

Als Ausgangsbasis werden auf der Verbrauchsseite, die Werte aus dem Kapitel 4.1.4 fiir das Jahr 2045 angenom-

men. Die Verteilung, sowie die genauen Werte, sind im Folgenden dargestellt.

1%

m Haushaltsverbrauch pro Jahr
(Haushaltsstrom, Lichtstrom)

m Warmepumpenverbrauch
41%
= Verbrauch Elektromobilitat

27% m Gewerbeverbauch pro Jahr

= Kommunaler Verbrauch pro Jahr

16%
Abbildung 71: Verteilung der Verbrauchswerte 2045

Tabelle 47: Auflistung der Verbrauchswerte 2045

KAG- Gesamt
Haushaltsverbrauch pro Jahr (Haushaltsstrom) 11.907.540 kWh
Gewerbeverbrauch pro Jahr 32.943.581 kWh
Kommunaler Verbrauch pro Jahr 767.291 kWh
Warmepumpenverbrauch 21.072.960 kWh
Verbrauch Elektromobilitat 12.942.439 kWh
Summe 79.633.811 kWh

46 Dje zugrundeliegenden Lastgange stammen vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Die Lastgénge sind auf
10.000 kWh Stunden im Jahr normiert. Die Normierung hat aber leichte Rundungsfehler drin, sich auch in den folgenden Wer-
ten zeigen. Die Ungenauigkeiten liegen aber in einem Umfang von maximal 0,1 %. Aus dem Grund werden sie nicht ausgegli-
chen.
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Die Werte auf der Erzeugerseite werden je nach Szenario angepasst. Die Betrachtung erfolgte in sechs Szenarien.
Die ersten drei Szenarien haben zum Ziel darzustellen, wie sich ein angenommener Zubau auf der Erzeugungsseite

auf die bilanzielle Autarkie auswirkt (Szenario 1, Szenario 2, Szenario 3).

1. Szenario (Basis) — Verdopplung der PV-Leistung, Repowering der bestehenden Windkraftanlagen (zwei
alte 1,5 MW-Anlagen werden durch eine 6 MW-Anlage ersetzt), Wasserkraft und KWK bleibt unverandert
2. Szenario —wie Szenario 1 + installierte Leistung der Wasserkraft verdoppelt sich

3. Szenario — wie Szenario 2 + es erfolgt der Zubau einer zusatzlichen Windkraftanlage mit 6 MW Leistung

Alle Szenarien fliihren dazu, dass liber das gesamte Jahr betrachtet eine bilanzielle Autarkie miihelos erreicht wird.
Durch weiterfiihrende Betrachtungen soll simuliert werden, wie auch eine bilanzielle Autarkie auf Ebene einzelner
Monate erreichbar ist. Da die Windkraft nach Abstimmung mit der Auftraggeberseite konservativ zu behandeln ist
und fiir Wasserkraft und biogene BHKWSs kaum realistische Ausbaupotenziale gesehen werden, wurde fiir diese
Zwecke lediglich der erforderliche Zubau an PV simuliert. Ziel der Szenarien 1A, 2A und 3A ist somit darzustellen,

welche PV-Leistung zugebaut werden misste, um in jedem Kalendermonat bilanzielle Autarkie zu erreichen:

- Szenario 1A: Repowering der bestehenden Windkraftanlagen (zwei alte 1,5 MW-Anlagen werden durch
eine 6 MW-Anlage ersetzt), Wasserkraft und KWK bleibt unverdndert; PV-Leistung steigt bis zu einem
Wert, der in jedem Monat zur bilanziellen Autarkie fiihrt

- Szenario 2A: wie Szenario 2, Repowering Windkraft, Verdopplung Wasserkraft, PV-Leistung steigt bis zu
einem Wert, der in jedem Monat zur bilanziellen Autarkie fihrt

- Szenario 3A: wie Szenario 3, Repowering Windkraft, zusatzlich eine Biirgerwindkraftanlage mit 6 MW,
Verdopplung Wasserkraft, PV-Leistung steigt bis zu einem Wert, der in jedem Monat zur bilanziellen Au-
tarkie fihrt

Fiir jedes der sechs Szenarien wurde zudem simuliert, welche Speicherkapazitat erforderlich ware, um die lokale
Nachfrage zu jedem Zeitpunkt durch die lokale Stromerzeugung decken zu konnen. Die Speicherkapazitat soll dabei
lediglich durch die lokalen Stromiiberschiisse gespeist werden. Auch hier handelt es sich lediglich um eine bilanzi-
elle Autarkie, weil keine Abkopplung vom libergeordneten Stromnetz erfolgt. Jedoch wird diese Autarkie zu jedem
Zeitpunkt durch die speicherbedingte Verlagerung der lokalen Erzeugung erreicht. Die Betrachtung ist extrem ver-

einfachend und unterstellt eine kumulierte Speicherkapazitat, die eine kumulierten Bedarf deckt.
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5.1 Szenariol

Szenario 1 stellt die geringste Ausbaustufe dar. Dabei gelten die anfangs dargestellten Ausgangswerte auf der Ver-
brauchsseite. Die Annahmen fiir die Erzeugerseite fuhren dazu, dass sich die PV-Einspeisewerte im Vergleich zu
2025 auf 27.011.138 kWh verdoppeln. Die Windkraftanlagen werden im Ausgang als repowert angenommen, aus
dem Grund erhoht sich die Einspeisung auf 65.640.000 kWh. Die Wasserkraft, sowie KWK-Anlagen bleiben kon-
stant in der Einspeisung bei 2.366.125 kWh und 2.433.075 kWh. Die installierte Leistung der einzelnen Technolo-

gien wird in Tabelle 61 zusammengefasst dargestellt.

Tabelle 48: Auflistung der Erzeugerwerte 2045

Erzeuger Kommunale Arbeitsgemeinschaft (KAG)
Einspeisung der PV-Anlagen 27.011.138 kWh

Einspeisung der Windkraftanlage 65.640.000 kWh

Einspeisung der Wasserkraftanlage 2.366.125 kWh

Einspeisung KWK 2.433.075 kWh

Aus der Lastgangsimulation ergeben sich folgende Werte fiir den monatlichen Verbrauch und Erzeugung.

Tabelle 49: Verbrauch und Erzeugung Szenario 1 (kWh)

Verbrauch Erzeugung
Januar 8.767.772,11 9.003.025,65
Februar 7.873.157,87 7.455.228,86
Marz 8.540.589,96 11.400.934,70
April 5.368.627,40 7.591.422,96
Mai 5.348.958,80 7.032.036,30
Juni 5.314.895,75 8.131.639,45
Juli 5.284.304,36 8.455.752,30
August 5.400.149,57 5.067.545,55
September 5.227.287,99 8.617.510,04
Oktober 5.525.283,88 8.618.789,06
November 8.396.305,56 4.711.984,93
Dezember 8.518.052,06 11.347.429,95
Summe 79.565.385,32 97.433.299,76

Aus der Tabelle geht hervor, dass auf das Jahr betrachtet fiir das Gebiet der KAG bereits bei der geringsten Aus-
baustufe Uiber das gesamte Jahr betrachtet bilanzielle Autarkie erreicht wird, da die Erzeugung den Verbrauch
deutlich Gibersteigt. In der folgenden Tabelle sind die Lastgange in Form von Monatswerten dargestellt. Als Balken

werden die Verbrauchswerte dargestellt. Die Linien sind die Erzeugungskurven.
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Abbildung 72: Lastgang Szenario 1(kWh)

Bei ndherer Betrachtung, wird deutlich, dass die KAG zwar auf das gesamte Jahr bilanziell autark ist, nicht jedoch
bei einer monatsweisen Bilanzierung. Besonders in den Monaten Februar, August, sowie November libersteigt der

Verbrauch die Erzeugung. Begriindet wird dies durch die schwachen Wind- bzw. PV-Erzeugungswerten in den Mo-
naten.
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Abbildung 73: Verbrauch und Erzeugung Szenario 1(kWh)

Bei der Gegenuberstellung der Verbrauchs- und Erzeugungswerte in Form von 15-Minuten-Werten wird deutlich,

dass auch in Monaten, in denen die KAG bilanziell autark ist, Phasen vorhanden sind, in denen die Erzeugung den
Verbrauch nicht ausgleichen kann.
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Verbrauch/Erzeugung

Abbildung 74: Lastgang 15-Minuten Szenario 1 (kW)

Im nédchsten Schritt wurde berechnet, wie grol8 die Speicherkapazitaten sein missen, um zu jedem Zeitpunkt (15
Minuten-Takt) des Jahres bilanziell autark zu sein. Dabei wird davon ausgegangen, dass der Speicher am
01.01.2045 mit keiner Ausgangsspeichermenge beginnt. Die Simulation zeigt, dass eine Speicherkapazitat von
710.000 kWh erforderlich ist, um zum jeden Zeitpunkt die lokale Nachfrage decken zu kénnen. Die Ergebnisse der
Simulation werden in Abbildung 75 gezeigt. Es wird deutlich, dass der Speicher in einem groRen Teil des Jahres fast
immer vollstdndig geladen ist. Zudem wird deutlich, dass der Speicher sich zunachst komplett volllddt. Diesen Sta-
tus halt er nahezu das gesamte Jahr, bis er sich im November nahezu entladt. In diesem Szenario verbleiben circa

3.000 Kilowattstunden im Speicher.

Speicherbelegung

%
N
Gma
.

Abbildung 75: Speicherbelegung Szenario 1(kWh)

DSK / Seite 141

Energieregion sudliches Saaletal



Die Belegung und die durchschnittliche gespeichert Energiemenge sind auch in zu erkennen.

Tabelle 50 zu erkennen.

Tabelle 50: Speicherbelegung Szenario 1(kWh)

Speicher (Mittelwert) Prozentuale Belegung
Januar 620.600,92 87%
Februar 672.854,73 95%
Marz 698.791,89 98%
April 696.723,16 98%
Mai 701.177,30 99%
Juni 701.938,25 99%
Juli 703.625,89 99%
August 686.856,88 97%
September 695.758,65 98%
Oktober 685.658,52 97%
November 333.396,81 47%
Dezember 629.922,12 89%

5.2 Szenario 2

Dieses Szenario umfasst eine zweite Ausbaustufe. Hierbei wird von den gleichen Einspeisedaten, wie in dem Sze-
nario zuvor ausgegangen. Hinzu kommt noch eine Verdopplung der Wasserkraft. Damit erhdht sich die Einspeisung
der Wasserkraftwerksleistung gegentiber den Werten in Tabelle 48 auf 4.732.250,00 kWh. Die installierte Leistung

der einzelnen Technologien wird in Tabelle 61 zusammengefasst dargestellt.

Tabelle 51: Verbrauch und Erzeugung Szenario 2 (kWh)

Verbrauch Erzeugung
Januar 8.767.772,11 9.225.664,59
Februar 7.873.157,87 7.692.300,46
Marz 8.540.589,96 11.657.822,50
April 5.368.627,40 7.849.370,38
Mai 5.348.958,80 7.266.002,89
Juni 5.314.895,75 8.323.964,97
Juli 5.284.304,36 8.603.985,49
August 5.400.149,57 5.203.454,21
September 5.227.287,99 8.746.501,63
Oktober 5.525.283,88 8.786.058,86
November 8.396.305,56 4.901.762,22
Dezember 8.518.052,06 11.542.340,51
Summe 79.565.385,32 99.799.228,70
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Analog zu Szenario 1 folgt die grafische Darstellung der Erzeugungs- und Nachfragewerte auf monatsbasis.
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Abbildung 76: Lastgang Szenario 2 (kWh)
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Abbildung 77: Verbrauch und Erzeugung Szenario 2(kWh)

Die Grafiken zeigen, dass sich die Ergebnisse zwischen dem ersten und diesem Szenario kaum unterscheiden. Auf
das Jahr gerechnet, ist das gesamte KAG-Gebiet bilanziell autark. Auf Ebene der einzelnen Monate wird deutlich,
dass auch in diesem Szenario die Monate Februar, August, sowie November bilanziell nicht autark sind, trotz der

verdoppelten Wasserkrafteinspeisung.
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Um diese bilanziellen Negativwerte auszugleichen, wurde in diesem Szenario die benétigte SpeichergrofRe simu-
liert. Im Ergebnis ergab sich, dass eine Speicherkapazitat von 590.000 kWh erforderlich ist, damit das KAG-Gebiet
zu jedem Zeitpunkt bilanziell autark sein kann. Damit reduzierte sich der Speicher im Vergleich zum ersten Szenario

um 120.000 kWh. Analog zu Szenario 1 werden die Ergebnisse fiir die Auslastung des Speichers dargestellt.

Spelcherbelegung
T
Abbildung 78: Speicherbelegung Szenario 2 (kW)
Tabelle 52: Speicherbelegung Szenario 2 (kWh)
Speicher (Mittelwert) Prozentuale Bele-
gung
Januar 516.891,66 88%
Februar 562.442,51 95%
Marz 581.507,34 99%
April 579.692,32 98%
Mai 582.906,06 99%
Juni 583.514,69 99%
Juli 584.523,81 99%
August 570.683,52 97%
September 577.342,10 98%
Oktober 569.349,11 96%
November 303.012,92 51%
Dezember 519.294,65 88%
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5.3 Szenario 3

In diesem Szenario gelten die Annahmen aus Szenario 2, wobei noch zusatzlich eine Windkraftanlage mit 6 MW
Leistung angenommen wurde. Dies bedeutet die PV-Einstrahlwerte haben sich im Vergleich zu 2025 verdoppelt,
die schon vorhanden Windkraftanlagen wurden alle repowert, es gibt ein zusatzliches Wasserkraftwerk, wodurch

sich die Einspeisung auch hier verdoppelt hat. Die installierte Leistung der einzelnen Technologien wird in Tabelle

61 zusammengefasst dargestellt.

Tabelle 53: Verbrauch und Erzeugung Szenario 3 (kWh)

Verbrauch Erzeugung
Januar 8.767.772,11 10.722.020,12
Februar 7.873.157,87 8.819.572,08
Maérz 8.540.589,96 13.386.268,55
April 5.368.627,40 8.689.688,60
Mai 5.348.958,80 7.921.724,55
Juni 5.314.895,75 9.243.010,48
Juli 5.284.304,36 9.577.835,53
August 5.400.149,57 5.544.835,17
September 5.227.287,99 9.857.419,85
Oktober 5.525.283,88 10.090.405,55
November 8.396.305,56 5.550.889,87
Dezember 8.518.052,06 13.591.697,35
Summe 79.565.385,32 112.995.367,73

Analog zu Szenario 1 und 2 folgt die grafische Darstellung der Erzeugungs- und Nachfragewerte auf monatsbasis.
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Abbildung 79: Lastgang Szenario 3 (kWh)
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Abbildung 80: Verbrauch und Erzeugung Szenario 3(kWh)

Die Darstellungen verdeutlichen die positiven Auswirkungen der zusatzlichen Windkraftanlage. Durch die Imple-
mentierung einer Anlage wird es bilanziell moglich, sowohl im Februar als auch im August autark zu werden. Nur

der November verfligt noch Gber ein negativen Summenwert.

Auch fir dieses Szenario wurde ein moglicher Speicher berechnet. Dieser misste eine Kapazitdt von 450.000 kWh

erreichen, damit an jedem Zeitpunkt des Jahres bilanzielle Autarkie gewahrleistet werden kdnnte.

Analog zu den vorherigen Szenarien werden die Ergebnisse fiir die Auslastung des Speichers dargestellt.

Speicherbelegung

Abbildung 81: Speicherbelegung Szenario 3 (kWh)
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Tabelle 54: Speichermittelwert Szenario 3 (kWh)

Speicher (Mittelwert)

Prozentuale Belegung

Januar
Februar
Marz

April

Mai

Juni

Juli
August
September
Oktober
November

Dezember

395.039,06
425.848,19
442.682,40
441.440,11
443.623,63
444.144,85
445.243,25
433.946,13
440.267,00
432.519,68
276.337,90
391.186,73

88%
95%
98%
98%
99%
99%
99%
96%
98%
96%
61%
87%

5.4 Szenario 1A

Bei der Betrachtung der vorherigen Szenarien wurde erkenntlich, dass unter keiner Ausbaustufe jeder Monat mit

ausreichender Stromerzeugung bilanziell autark ist. Nur unter der Hinzunahme von Speicherlésungen kann dies

realisiert werden. Aus dem Grund wurde in den folgenden Szenarien betrachtet, wie viel PV-Leistung hinzugefiigt

werden miisste, um in jedem der drei zuvor betrachten Szenarien in allen Monaten bilanzielle Autarkie zu errei-

chen. In der ersten Ausbaustufe sind nur die bisherigen Windkraftanlagen repowert. Um hierbei in jedem Monat

ausreichend Strom zu erzeugen wird eine 8,9-fache Erhéhung der bisherigen PV-Leistung bendtigt. Damit steigt

der Einspeisewert auf 120.199.566 kWh. Damit missten circa 43 % der Dacher mit einer PV-Anlage bedeckt sein,

um diese Einspeisewerte zu erreichen. Die installierte Leistung der einzelnen Technologien wird in Tabelle 61 zu-

sammengefasst dargestellt.

Tabelle 55: Verbrauch und Erzeugung Szenario 1A (kWh)

Verbrauch Erzeugung
Januar 8.767.772,11 12.911.305,81
Februar 7.873.157,87 12.374.543,43
Marz 8.540.589,96 19.482.837,30
April 5.368.627,40 17.785.535,02
Mai 5.348.958,80 18.524.598,41
Juni 5.314.895,75 19.065.255,71
Juli 5.284.304,36 19.696.456,28
August 5.400.149,57 15.512.038,01
September 5.227.287,99 18.154.131,09
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Oktober 5.525.283,88 14.685.364,93

November 8.396.305,56 8.487.270,70
Dezember 8.518.052,06 13.952.088,06
Summe 79.565.385,32 190.631.424,75

Analog zu den vorangegangenen Betrachtungen folgt die grafische Darstellung der Erzeugungs- und Nachfrage-

werte auf monatsbasis.
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Abbildung 82: Lastgang Szenario 1A (kWh)
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Abbildung 83: Verbrauch und Erzeugung Monate Szenario 1A (kWh)
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Es zeigt sich, dass in den Sommermonaten ein sehr groRer Uberschuss produziert wird. Dieser Uberschuss geht
ohne Speicherlésung im November auf einen Uberschuss von 90.965 kWh zuriick. Aber auch in diesem Szenario
gibt es Zeitpunkte innerhalb eines Jahres, in denen die aktuelle Stromerzeugung nicht ausreicht, um den Verbrauch
zu decken. Gerade am Anfang des Jahres, sowie zum Ende hin. Aus dem Grund wurden auch in diesen Szenarien

mogliche Speicherlésungen betrachtet, um die Autarkie zu jedem Zeitpunkt des Jahres zu simulieren.

Verbraveh/Erzesgung

1900,.00

Abbildung 84: Verbrauch und Erzeugung Szenario 1A (kW)

In diesem Fall Ergaben die Simulationen, dass der Speicher eine Kapazitat von knapp 260.000 kWh erreichen

misste, um zu jedem Zeitpunkt eine bilanzielle Autarkie zu gewahrleisten.

Tabelle 56: Speicherbelegung Szenario 1A (kWh)

Speicher (Mittelwert) Prozentuale Belegung
Januar 240.373,73 92%
Februar 248.620,31 96%
Maérz 255.029,66 98%
April 254.259,73 98%
Mai 255.603,71 98%
Juni 256.078,92 98%
Juli 256.608,68 99%
August 253.321,91 97%
September 253.304,14 97%
Oktober 252.970,68 97%
November 219.239,23 84%
Dezember 235.575,39 91%
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Speicherbelegung

Abbildung 85: Speicherbelegung Szenario 1A (kWh)

5.5 Szenario 2A

Das Szenario geht Analog zu Szenario 2 von einer Verdopplung der Wasserkraftleistung aus. In diesem Fall ist ein
8,5-facher Ausbau der PV-Anlagen notwendig, um in jedem Monat bilanziell autark zu sein. Dies entspricht dann
einem gesamten PV-Einspeisewert von 114.797.338 kWh pro Jahr. Die installierte Leistung der einzelnen Techno-

logien wird in Tabelle 61 zusammengefasst dargestellt.

Tabelle 57: Verbrauch und Erzeugung Szenario 2A (kWh)

Verbrauch Erzeugung

Januar 8.767.772,11 12.907.377,79
Februar 7.873.157,87 12.326.437,37
Marz 8.540.589,96 19.271.209,01
April 5.368.627,40 17.452.519,41
Mai 5.348.958,80 18.092.329,50
Juni 5.314.895,75 18.623.748,40
Juli 5.284.304,36 19.193.054,46
August 5.400.149,57 15.042.468,84
September 5.227.287,99 17.730.275,08
Oktober 5.525.283,88 14.500.949,17
November 8.396.305,56 8.458.190,85

Dezember 8.518.052,06 13.996.003,94
Summe 79.565.385,32 187.594.563,83
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Analog zu den vorangegangenen Betrachtungen folgt die grafische Darstellung der Erzeugungs- und Nachfrage-

werte auf monatsbasis.
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Abbildung 86: Lastgang Szenario 2A (kWh)
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Abbildung 87: Verbrauch und Erzeugung Szenario 2A (kWh)

Um in diesem Szenario in allen Zeitpunkten des Jahres autark zu agieren wird eine SpeichergrofRe von 240.000 kWh

bendtigt.
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Tabelle 58: Speicherbelegung Szenario 2A (kWh)

Speicher (Mittelwert)

Prozentuale Belegung

Januar
Februar
Marz

April

Mai

Juni

Juli
August
September
Oktober
November

Dezember

222.154,47
230.052,89
235.702,65
235.215,48
236.260,82
236.603,65
236.967,05
233.853,77
233.782,49
233.563,90
202.675,01

217.402,46

93%
96%
98%
98%
98%
99%
99%
97%
97%
97%
84%
91%
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Abbildung 88: Speicherbelegung Szenario 2A (kWh)

Speicherbelegung
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5.6 Szenario 3A

Im letzten Szenario wird dem ausgebauten Wasserkraftwerk noch eine zuséatzliche Windkraftanlage hinzugefigt.
Damit reduziert sich der bendtigte PV-Ausbau auf das 7,5-fache. Dies entspricht einem Einspeisewert von

101.291.769 kWh. Die installierte Leistung der einzelnen Technologien wird in Tabelle 61 zusammengefasst darge-

stellt.

Tabelle 59: Verbrauch und Erzeugung Szenario 3A (kWh)

Verbrauch Erzeugung

Januar 8.767.772,11 13.837.315,91
Februar 7.873.157,87 12.740.764,85
Marz 8.540.589,96 19.828.364,83
April 5.368.627,40 16.815.430,09
Mai 5.348.958,80 17.082.462,46
Juni 5.314.895,75 17.958.211,85
Juli 5.284.304,36 18.537.816,97
August 5.400.149,57 13.870.155,25
September 5.227.287,99 17.459.074,31
Oktober 5.525.283,88 14.926.081,97
November 8.396.305,56 8.560.175,64

Dezember 8.518.052,06 15.667.874,10
Summe 79.565.385,32 187.283.728,23

Analog zu den vorangegangenen Betrachtungen folgt die grafische Darstellung der Erzeugungs- und Nachfrage-

werte auf monatsbasis.

Abbildung 89: Lastgang Szenario 3A (kWh)
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Abbildung 90: Verbrauch und Erzeugung Szenario 3A (kWh)

Fiir das letzte Szenario wurde eine Speichergrofe von 225.000 kWh berechnet. Damit ist eine autarke Stromver-

sorgung zu jedem Zeitpunkt eines Jahres sichergestellt.

Tabelle 60: Speicherbelegung Szenario 3A (kWh)

Speicher (Mittelwert) Prozentuale Belegung
Januar 207.414,82 92%
Februar 215.347,56 96%
Marz 220.956,63 98%
April 220.500,22 98%
Mai 221.375,05 98%
Juni 221.806,07 99%
Juli 222.191,37 99%
August 219.099,42 97%
September 219.103,73 97%
Oktober 218.826,80 97%
November 190.047,20 84%
Dezember 200.606,32 89%
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Speicherbelegung

Abbildung 91: Speicherbelegung Szenario 3A (kWh)

5.7 Zusammenfassende Betrachtung

In Tabelle 61 werden die Leistungsindikatoren der einzelnen Szenarien zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 61: Installierte Leistung (kW) und Speicherkapazitit (kWh) nach Szenarien

IST Szenario 1 Szenario 2 Szenario 3 Szenario 1A Szenario 2A  Szenario 3A
PW 15.006 kW 30.012 kw 30.012 kw 30.012 kW 133.553 kW 127.551 kW  112.545 kW
Wind 29.100 kw 33.300 kw 33.300 kw 39.300 kW 33.300 kw 33.300 kw 39.300 kW
Wasser 438 kW 438 kW 876 kW 876 kW 438 kW 876 kW 876 kW
Speicher 710.000 kWh 590.000 kWh 450.000 kWh 260.000 kWh 240.000 kWh 225.000 kWh

Die Ergebnisse der Simulationen zeigen, dass das Erreichen der bilanziellen Autarkie auf Basis einer jahrestber-
greifenden Betrachtung moglich ist. Bereits durch die Verdopplung der Installierten PV-Leistung und das
Repowering der Windkraftanlagen, bei gleichzeitiger Beibehaltung der bereits bestehenden anderen Erzeugungs-
kapazitaten, kann selbst der zukiinftig durch die Elektrifizierung des Warme- und Verkehrssektors zu erwartende

Verbrauchsanstieg im Strombereich durch die lokale Erzeugung deutlich libertroffen werden.

Erheblich schwieriger ist das Erreichen der bilanziellen Autarkie auf Ebene einzelner Monate. Mit Blick auf die sehr
geringe PV-Erzeugung im November wird hier unter den getroffenen Annahmen ein sehr hoher Zubau an PV-Leis-
tung erforderlich. Die Autarkie auf Monatsebene ware beim Heranziehen anderer Energietrager deutlich einfacher
zu erreichen. Aber selbst der extrem hohe erforderliche Zubau der PV-Kapazitat konnte theoretisch allein durch
die Nutzung vorhandener Dachflachen gewahrleistet werden. Hier handelt es sich um eine aus mehreren perspek-
tiven vereinfachte Betrachtung. Denn der Ausbau von PV-Anlagen durch private Haushalte und kleine Gewerbe-
treibende fokussiert aufgrund der bestehenden Férderbedingungen nichtmehr — wie es noch zu Beginn der EEG-

Forderung war — die Maximierung der Erzeugung und somit die moglichst groBe Ausnutzung vorhandener (Dach)-
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Flachen. Aktuell werden PV-Anlagen auf die konkreten Anforderungen der Haushalte dimensioniert, um so einen
moglichst hohen Eigenverbrauch zur erzielen, da dieser gegeniiber der Einspeisevergltung erheblich wirtschaftli-
cher ist. Dies ist letztendlich sinnvoll, da damit der ansonsten noch hohere Bedarf an zusatzlichen Netzkapazitaten
limitiert wird. Das Aufkommen der Speichertechnologie im privaten Bereich kann ebenfalls dazu beitragen, dass
das wirtschaftliche Optimum bei der PV-Anlagengrofie verringert wird. Letztendlich bleibt somit ein Teil der po-
tenziell fiir PV-Anlagen nutzbaren Dachflidchen in der Regel nicht belegt. Diese Uberlegung gilt nicht fiir groBe PV-
Anlagen auf Freiflichen und grofRen Dachflachen, die weiterhin als Volleinspeiser fungieren und nicht auf die Be-
darfe von konkreten Verbrauchern ausgelegt sind. Dessen ungeachtet muss die Tatsache bedacht werden, dass
ein derart extremer Zubau an Erzeugungskapazitdten immense Anforderungen an die Netzinfrastruktur stellen

wirde.

Interessant sind daher auch die Ergebnisse mit Blick auf die fiir eine zu jedem Augenblick gewahrleistete bilanzielle
Autarkie erforderlichen Speicherkapazitaten. Die simulierten Speicherkapazitaten erscheinen vor dem Hintergrund
der aktuellen Werte (ca. 5,3 MWh) extrem hoch. Es ist davon auszugehen, dass durch den Ausbau von Speichern
im Bereich privater Haushalte in der Zukunft nur ein Bruchteil dieser Kapazitat erreicht werden konnte. Selbst
unter der Annahme, dass jeder 2. Haushalt im Untersuchungsgebiet in der Zukunft Giber einen Stromspeicher mit
einer durchschnittlichen Kapazitat von 10 kWh verfiigen wird, ergibt sich eine kumulierte lokale Speicherkapazitat
von ca. 40 MWh. Ein weiterer jedoch schwer quantifizierbarer Ausbau von Speicherkapazitaten ist im gewerblichen
Sektor zu erwarten. Ein aktuell ebenfalls schwer quantifizierbares Potenzial stellen Speicherkapazitdten dar, die
fur Zwecke der Netzstabilitdt und andere Systemdienstleistungen errichtet werden konnten. Die Dynamik in die-
sem Bereich ist aktuell sehr hoch, es ist jedoch davon auszugehen, dass nicht alle angemeldeten Projekt umgesetzt
werden. Einen wesentlichen Beitrag konnte hier auch batterieelektrische Fahrzeuge, die bidirektionales Laden er-
moglichen, leisten. Die im Kapitel 4.1.2 prognostizierte Zahl von ca. 7.100 BEV wiirde bei einer durchschnittlichen

SpeichergroBe von 50 kWh eine kumulierte Kapazitat von iber 350 MWh erreichen.

Die fiir die vorliegende Untersuchung simulierten Werte, sollten jedoch nicht als Basis fiir das Streben nach Autar-
kie dienen. Die Ergebnisse machen deutlich, dass die bendtigte GrolRe des Speichers im Grof3teil des Jahres liber-
dimensioniert ist und lediglich fiir das bilanzielle Abdecken des extremen Erzeugungsriickgangs in einem Monat
benotigt wird. Da die Wirtschaftlichkeit von Speichern in den allermeisten Féllen durch die Anzahl der Lade- und
Entladezyklen bestimmt wird, wiirde die Auslegung der Kapazitdt auf einen einzelnen Extremwert, wobei zum
Grol3teil des Jahres <10% der Kapazitat bendtigt werden, unter kommerziellen Bedingungen nicht sinnvoll sein.
Viel wichtiger als die Erkenntnis tGber die bendtigte GroRe des Speichers fiir das Erreichen der Autarkie zu jedem
Zeitpunkt des Jahres, ist also die Erkenntnis, dass bereits 10 % der in jedem Szenario errechneten Speicherkapazitat
ausreichend sind, um den Strombedarf Uiber 80-90 % des Jahres lokal decken zu kdnnen. Das Erreichen dieser
KapazitatsgroRe erscheint auch mit Blick auf deren wirtschaftlich sinnvolle Nutzung durchaus realistisch. Hinzu-
weisen ist an dieser Stelle jedoch darauf, dass die Simulation den hypothetischen Fall betrachtet hat, in dem eine
kumulierte Nachfrage auf eine kumulierte Speicherkapazitat trifft. Dies kann nicht auf die aktuelle Realitat Gber-
tragen werden, in der zahlreiche Speicher und zahlreiche Abnehmer agieren. Auch hier sind die kiinftigen techno-
logischen Entwicklungen mit Blick auf die Potenziale der Digitalisierung und der kiinstlichen Intelligenz nicht ab-
sehbar. Cloudbasierte Lésungen oder virtuelle Zusammenschliisse kénnten zur Kumulierung der Speicherkapazitat
fihren und in Kombination mit einer intelligenten Steuerung und Fernzugriff sinnvoll zur Optimierung des

Stromsystems beitragen.
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Eine hohe lokale EE-Stromerzeugung kdnnte auch fir die Implementierung anderer Technologien zur Stromnut-
zung stimulierend sein. Ein mogliches Beispiel stellt die Herstellung von Wasserstoff durch Elektrolyse dar. Die in
diesem Prozess entstehende Abwéarme kénnte dem lokalen Warmesektor zugutekommen, selbst wenn der Roh-

stoff selbst fiir industrielle oder chemische Prozesse aufRerhalb der Region verwendet werden sollte.

Die Szenarienbetrachtung zeigt, dass die Gber das gesamte Jahr berechnete bilanzielle Autarkie moglich ist, eine
bilanzielle Autarkie zu jedem Zeitpunkt jedoch einen hohen Zubau an Erzeugungsinfrastruktur und Speichern er-
fordern wiirde. Wobei die Wirtschaftlichkeit des Speicherbetriebes aufgrund des nur punktuellen Bedarfs an gro-

Ben Speicherkapazitaten unter den aktuellen Rahmenbedingungen nicht gegeben ware.

Im nachsten Schritt soll betrachtet werden, welche Moglichkeiten bestehen, um an der Wertschépfung verbunden
mit der lokalen Stromerzeugung zu partizipieren, und welche Optionen fiir Umsetzungsstrukturen und Projekte es

gibt, um dies zu gewahrleisten.
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6. Umsetzungsmoglichkeiten und Umsetzungsstrukturen

Im Folgenden sollim ersten Schritt eine kurze Analyse der Struktur des Strompreises erfolgen (Kap 6.1). Der Schritt
soll dazu beitragen, dass ein besseres Verstdandnis Gber die finanziellen Auswirkungen im Zusammenhang mit ein-
zelnen Handlungsoptionen und insbesondere auch liber deren Grenzen geschaffen wird. Anschliefend sollen un-
terschiedliche Optionen skizziert werden, wie der lokal erzeugte Strom von den lokalen Akteuren in Anspruch ge-
nommen bzw. nutzbar gemacht werden kann (Kap 6.2). Zugleich soll in diesen Zusammenhang dargestellt werden,
welche Einspareffekte sich daraus mit Blick auf den zu zahlenden Strompreis ergeben. Im darauffolgenden Schritt
sollen mogliche Umsetzungsstrukturen zuerst aus Sicht der kommunalen Beteiligung (Kap 6.3) sowie aus der Per-

spektive der Einbeziehung der Birger skizziert werden (Kap. 6.4).

6.1 Strompreis

In Deutschland gibt es keine staatliche Regulierung der Strompreise. Der Strompreis bildet sich durch den Markt
und setzt sich aus vom Lieferanten beeinflussbaren Faktoren, unter anderem den Strombeschaffungskosten, Ver-
triebskosten und der Marge, sowie vom Lieferanten nicht beeinflussbaren Faktoren zusammen. Zu diesen Faktoren
zahlen insbesondere Netzentgelte, Konzessionsabgaben und Entgelte fiir Messstellenbetrieb, Umlagen und Steu-

ern.

Stromlieferanten kénnen wahlen, ob sie ihren Strom tiber langfristige Vertrage oder auf dem Spotmarkt beschaf-
fen. Langfristige Vertrdage kdnnen eine gewisse Preisstabilitat bieten, da die Preise tiber einen langeren Zeitraum
festgelegt werden. Auf dem Spotmarkt konnen die Preise hingegen stark schwanken, abhangig von Angebot und
Nachfrage. Die Entscheidung fiir eine der beiden Beschaffungsstrategien kann den durchschnittlichen Strompreis

beeinflussen.

Die Netzentgelte, die Konzessionsabgabe und das Entgelt flir den Messstellenbetrieb kénnen zwischen den Netz-
gebieten variieren, der Lieferant und der Endabnehmer kénnen sie nicht beeinflussen. Die Stromlieferanten kon-
kurrieren mit Blick auf den Preis somit lediglich iber die Beschaffungskosten und die Kosten, die mit dem Vertrieb

und der Marge einhergehen.

Fiir den Endverbraucher setzt sich der Strompreis in der Regel aus einen Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowatt-
stunde und einen monatlichen Grundpreis zusammen. Kunden mit niedrigem Verbrauch profitieren eher von ei-
nem Vertrag mit niedrigem Grundpreis, wahrend Kunden mit hohem Verbrauch von einem niedrigen Arbeitspreis

profitieren.

Preisniveau Haushaltskunden
GemalR § 3 Abs. 22 EnWG werden Haushaltskunden als Letztverbraucher definiert, die Energie tiberwiegend fir

den Eigenverbrauch im Haushalt oder fiir den einen Jahresverbrauch von 10.000 kWh nicht tGibersteigenden Eigen-
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verbrauch fiir berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke kaufen. Im Folgenden werden die Einzel-
handelspreise eines durchschnittlichen Haushaltskunden betrachtet, der typischerweise zwischen 2.500 kWh und

5.000 kWh verbraucht, die Angaben beruhen auf den Daten der Bundesnetzagentur.?’

Tabelle 62: Zusammensetzung Strompreis Haushaltskunden 2.500-5.000 kWh p.a. (BNA)

Durch- Grundversorgungs-  Grundversorger  Nicht-Grund- Okostrom
schnitt* vertrag** Alternativver- versorger**
trag**

Vertrieb & Marge 3,98 5,51 3,60 3,50 3,32
Energiebeschaffung 14,12 15,59 14,10 13,30 12,91
Nettonetzentgelt 11,18 11,48 11,15 11,05 12,00
Entgelt fir Messstellenbetrieb 0,43 0,49 0,41 0,42 0,44
Konzessionsabgabe 1,61 1,64 1,60 1,60 1,55
Umlage nach KWKG 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28
Umlage nach §19 StromNEV 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64
Umlage Offshore-Netz 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66
Stromsteuer 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05
Umsatzsteuer 6,64 7,28 6,55 6,36 6,43
Gesamtkosten 41,59 45,62 41,04 39,86 40,28

*Durchschnittliche Preise fiir Haushaltskunden ab 2.500 kWh bis 5.000 kWh im Jahr Uber alle Vertragskategorien mengengewichtet, Stand: 1. April 2024
** Durchschnittliche mengengewichtete Preise fiir Haushaltskunden je Vertragskategorie fiir das Abnahmeband ab einschlieBlich 2.500 kWh bis 5.000
kWh im Jahr; Stand: 1. April 2024

Durchschnittliches mengengewichtetes Preisniveaus fiir das Abnahmenband

ab einschlieBlich 2.500 bis 5.000 kWh pro Jahr fiir Gkostrom fiir Haushaltskunden

47 https://data.bundesnetzagentur.de/Bundesnetzagentur/SharedDocs/Mediathek/Monitoringberichte/Monito-
ringberichtEnergie2024.pdf
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Die Entwicklung des Strompreises in den vergangenen Jahren wird in Abbildung 92 dargestellt.

2015
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2023
2024
2025

s Beschaffung & Vertrieb BN Netzentgelte N Stevern, Abgaben, Umlagen

Abbildung 92: Strom nach Preiskategorien (BDEW)*8

Zum Vergleich werden in Abbildung 93 die Preise fiir groBere Abnehmer (>160.000 kWh bis 20.000.000 kWh) dar-
gestellt.
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u Beschaffung, Netzentgelt, Vertrieb  m Steuern, Abgaben und Umlagen
Abbildung 93: Strompreis gewerblich Grofsabnehmer (160.000-20.000.000 kWh) (BDEW)*?

48 Musterhaushalt mit Verbrauch von 3.500 kWh/a; https://www.bdew.de/media/documents/BDEW-Strompreis-
analyse_05-2025.pdf
4 ebenda
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In Abbildung 94 wird die Entwicklung der Steuern, Abgaben und Umlagen dargestellt. Ersichtlich ist, dass durch

den Wegfall der EEG-Umlage zum 1.1.2023, die aktuell tiber den Bundeshaushalt finanziert wird, ein deutlicher
Riickgang im Bereich der Entgelte verzeichnet wurde.

16,53

14,19
) 12,71

16,23 16,27

ct/kWh

" -3 ~ w o o - ~ N"i - lf'l
- s - ~ ~ ~ ~ ~
] 1 & ] & & 8 & ] = &
 \Vwst R Umlage abschaltbare Lasten §19 StromNEV-Umlage B KWKG-Umiage
Stromsteuer EEN  Xonzessionsabgabe Offshore-Netzumlage N EEG-Umlage

Abbildung 94: Strompreis: Steuern, Abgaben und Umlagen fiir Haushalte (BDEW)>°

Aus Abbildung 95 wird deutlich, dass die Preisentwicklung in den vergangenen beiden Jahren stark auf den Anstieg

der Netzentgelte zuriickzufiihren ist. Diese gehen wiederum mit den Anforderungen und Kosten verbunden mit
dem Netzausbau einher.
11,62

9,35
8,12

5,59 6,79 7’31 7,19 ?,22

2014* 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

* Die Preise beruhen auf dem Abnahmefall von 3.500 kWh pro Jahr. W Nettonetzentgelte W Messstellenbetrieb
Abbildung 95: Strompreis: Entwicklung Netzentgelte fiir Haushaltskunden ct/kWh (BNA)>?

Zusammenfassend kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass der Strompreis, den die Endverbraucher/Haus-
haltskunden bezahlen, aus einer Vielzahl an Einzelkomponenten besteht, wobei ca. 27 % auf Netzentgelte und

etwa 32 % auf Steuern, Umlagen und Abgaben entfallen. Etwa 40 % des Preises sind von dem Stromanbieter direkt

%0 Ebenda

51 https://data.bundesnetzagentur.de/Bundesnetzagentur/Shared Docs/Mediathek/Monitoringberichte/Monito-
ringberichtEnergie2024.pdf
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beeinflussbar, wobei ein GroRteil auf die tatsdchliche Strombeschaffung (bspw. an der Borse) zuriickzufiihren ist
und ein weiterer Teil auf Kosten des Vertriebes und die Gewinnmarge. Im Folgenden soll betrachtet werden, ob
und welche Optionen liberhaupt bestehen, einzelne Komponenten des Strompreises umzugehen, bzw. eine Mo-

netarisierung der Stromerzeugung zu erreichen.

6.2 Optionen zur Monetarisierung der Stromerzeugung

Im ersten Schritt sollen unterschiedliche Optionen dargestellt werden, wie der Strom aus EE Anlagen monetarisiert
werden kann bzw. wie finanzielle Vorteile erzielt werden kénnen. Hierbei konnen folgende Formen unterschieden
werden:
- Eigenversorgung
o ohne Netzanspruch
o Sonderform: bilanzielle Eigenversorgung (mit Netzdurchleitung) - Bilanzkreismodell
- Fremdnutzung
o Subventionsmodelle
= Einspeisevergltung
= Geforderte Direktvermarktung (Marktpramienmodell)
e Nicht ausschreibungspflichtig
o Sonderform Birgerenergiegesellschaft
e Ausschreibungspflichtig
=  Sonderform Mieterstrommodelle
= Sonderform Biirgerenergiegesellschaften
o Subventionslose Modelle
=  Sonstige Direktvermarktung (ohne Marktpramie)
=  Power-Purchase-Agreement
= Sonderform: Direktlieferung tiber Direktleitung

= Sonderform: Kundenanlage/Arealnetz

Zur Verbesserung des Leseflusses werden die Sonderformen Mieterstrommodelle und Birgerenergiegesellschaf-

ten am Ende des Kapitels dargestellt.

Die einfachste und zugleich finanziell attraktivste Form stellt der Eigenverbrauch dar. Der Anlagenbetreiber nutzt
in diesem Fall den gesamten erzeugten Strom oder einen Teil davon selbst. Eventuelle Uberschiisse werden even-
tuell in das Stromnetz eingespeist und weitervermarktet, vergiitet oder an einen Abnehmer direkt geliefert. Im
Falle des Eigenverbrauchs entfallen die Stromkosten in Ganze. Eine besondere Option stellt der bilanzielle Eigen-
verbrauch dar, der den Verbrauch des Stroms an einem anderen Standort ermoglicht. Da hierbei das Stromnetz in
Anspruch genommen wird, fallen auch die Netzentgelte und Umlagen an. Einsparungen bestehen bei der Strom-

steuer (wenn Radius < 4,5 km) und dem Anteil fiir die Strombeschaffungskosten (Borseneinkauf).

Der Besitzer der Anlage hat die Moglichkeit den erzeugten Strom unter Inanspruchnahme von Férdermechanismen

abzugeben. Zu differenzieren ist hierbei die Forderung, die aufgrund des Unterschreitens eines Schwellwertes fir
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die AnlagegroRRe allen Anlagen automatisch gewahrt wird, von der Forderung, die Giber die Teilnahme an Ausschrei-
bungsverfahren ermittelt wird. Im ersten Fall besteht keine Volumenbeschrankung fir die kumulierte installierte
Leistung der forderfahigen Anlagen, d.h. der Mengenzuwachs der Erzeugungsanlagen ist nicht reguliert. Zugleich
ist hier zwischen Anlagen zu unterscheiden, die eine definierte Forderung erhalten von denen, die zur Direktver-
marktung verpflichtet sind. Im zweiten Fall wird die installierte Leistung (grofRer Anlagen) durch Ausschreibungs-
volumen limitiert. Die letzte Option bildet die (sonstige) Direktvermarktung (EEG § 21a), in der kein Anspruch auf
Forderung besteht.
Die folgenden VerauRerungsformen sind nach § 21b EEG 2023 maoglich:

- Einspeiseverglitung nach § 21 (1) Nr. 1 EEG 2023 (fur Anlagen ohne verpflichtender Direktvermarktung)

- Marktpramienmodell bzw. geférderte Direktvermarktung nach § 20 EEG 2023

- nicht geférderte sonstige Direktvermarktung nach § 21a EEG 2023

Zusatzlich steht Anlagen mit verpflichtender Direktvermarktung eine Ausfallvergiitung nach § 21 (1) Nr. 2 EEG 2023

ZU.

Neben den subventionierten Optionen besteht zudem die Moglichkeit den Strom frei zu vermarkten ohne die Ein-

speiseverglitung oder Marktpramie in Anspruch zu nehmen.

6.2.1 Eigenversorgung

Der grundsatzliche Ansatz von Eigenversorgungskonzepten ist und muss es sein, dass der Betreiber einer Anlage
den erzeugten Strom selbst so erzeugungsnah wie moglich nutzt. Im Kontext der Stromerzeugung aus erneuerba-
ren Energien waren Eigenversorgungskonzepte zunachst im Feld der Solarenergie am starksten vertreten. Hier gibt
es fiir Anlagen sogar nach wie vor einen Férderanspruch nach dem EEG auch fiir den Eigenverbrauch. In den letzten

Jahren sind dann Eigenversorgungskonzepte vermehrt auch fiir andere Energietrager ,,entdeckt” worden.

Die urspriinglich im EEG enthaltene Legaldefinition zur Eigenversorgung wurde im Zuge der Novellierung der Ge-
setzgebung und dem Wegfall der EEG-Umlagepflicht obsolet. Ein Leitfaden der Bundesnetzagentur bietet hierzu
dennoch einige Kriterien, die fiir die Betrachtung relevant sind. Demnach liegen die Eigenversorgung bzw. der

Eigenverbrauch vor, wenn:

- Der Anlagenbetreiber den erzeugten Strom selbst verbraucht (Personenidentitat).
- Die Stromerzeugung und der Stromverbrauch im unmittelbaren rdumlichen Zusammenhang zueinander
liegen.

- Der Strom nicht durch das 6ffentliche Stromnetz geleitet wird.

Wichtigste Voraussetzung ist dabei die Personenidentitdt zwischen Anlagenbetreiber und Letztverbraucher. Diese
Voraussetzung wird Uberwiegend streng und , formaljuristisch verstanden: Sobald es sich um unterschiedliche

natlrliche oder juristische Personen handelt, scheidet eine Eigenversorgung demnach aus. Dies gilt etwa schon

52 Bundesnetzagentur: Leifaden Eigenversorgung; https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Down-
loads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Eigenversorgung/Finaler_Leit-
faden.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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dann, wenn die Anlage von einem eigenstandigen Schwesterunternehmen eines Unternehmens betrieben wird,

das den Strom z.B. in seiner Niederlassung nahe der Anlage verbraucht.

Die Bundesnetzagentur vertritt in ihrem — zwar nicht rechtsverbindlichen, aber fiir die Praxis dennoch bedeutsa-
men — Leitfaden zur Eigenversorgung zudem ein sehr strenges Verstandnis beziglich der Eigenversorgung in sog.
Mehrpersonenkonstellationen. Wenn die Anlage von einer Mehrheit von Personen betrieben bzw. genutzt wird
(z.B. Betrieb durch eine Genossenschaft oder eine GbR), sieht die Bundesnetzagentur in der Nutzung des erzeugten
Stroms durch eine Einzelperson (z.B. ein einzelnes Mitglied der Genossenschaft oder ein einzelner Gesellschafter
der GbR) die Voraussetzungen einer privilegierten Eigenversorgung nach dem EEG als nicht erfillt. Rechtssicher
lassen sich Eigenversorgungmodelle derzeit daher insbesondere in solchen Konstellationen umsetzen, in denen
nur eine Person die Anlage betreibt und den Strom auch tatsachlich fiir eigene Zwecke nutzt, etwa ein industrielles

Unternehmen, das den Strom direkt fiir seine Produktion am Standort nutzt.

Flr eine Eigenversorgung ist es nicht etwa erforderlich, dass der Anlagenbetreiber auch der Eigentlimer der Erzeu-
gungsanlage ist. Vielmehr kommen auch sog. Pachtmodelle in Betracht, in denen z.B. der Anlagenprojektierer oder
auch der vorherige Betreiber die Anlage an denjenigen verpachtet, der den erzeugten Strom zur Eigenversorgung
nutzen mochte. Will also z.B. ein Unternehmen sich selbst mit Strom versorgen, kann es etwa eine nahegelegene
EE-Anlage pachten und so zum Anlagenbetreiber werden. Die entscheidenden Merkmale fiir die Ubertragung der
Anlagenbetreibereigenschaft sind dabei, dass der Pachter nach der konkreten vertraglichen Ausgestaltung auch
tatsachlich das technische und wirtschaftliche Risiko des Anlagenbetriebs tragt. Zudem muss er die Schliisselgewalt
Uber die Anlage innehaben und ihren Betrieb eigenmachtig bestimmen kénnen. Eine Verpachtung rein ,virtueller”
Anlagen- oder Leistungsanteile (sog. ,Scheibenpachtmodelle”) reicht — vergleichbar der Situation bei Mehrperso-
nenverhaltnissen — demgegeniiber nicht aus, um eine Eigenversorgung rechtssicher nachweisen zu kénnen. Fir
den pachtenden Letztverbraucher heildt es vielmehr: ,Ganz oder gar nicht”. Will er eine Eigenversorgung aus einer
Erzeugungsanlage realisieren, muss er sich also auch darum kiimmern, was mit dem ggf. vorhandenen tberschis-
sigen Strom geschehen soll, den er nicht braucht (Einspeisung und Vermarktung Giber das Stromnetz, Speicherung,
Lieferung an weitere Abnehmer vor Ort etc.). Bei der Gestaltung entsprechender Pachtvertrage sind zudem zahl-
reiche juristische Detailfragen zu beachten. Insbesondere gilt es zu vermeiden, dass das Pachtverhaltnis als finanz-
aufsichtsrechtlich genehmigungspflichtiges , Finanzierungsleasing” eingestuft wird. Gleichzeitig muss gewahrleis-
tet sein, dass die typischen Kriterien fiir den Ubergang der Anlagenbetreibereigenschaft auf den Pichter tatsich-
lich erfillt sind. Ansonsten wiirde es sich nicht um eine Eigenversorgung handeln, sondern um eine Stromlieferung
des Verpachters an den Pachter. Mit dem erforderlichen juristischen Know-how lassen sich Eigenversorgungs-
Pachtmodelle aber insgesamt rechtssicher umsetzen und sind — vor allem fiir Solaranlagen —in der Praxis mittler-

weile etabliert.

Wie das weitere zu erfiillende Kriterium des ,,unmittelbaren raumlichen Zusammenhangs” auszulegen ist, ist eben-
falls umstritten. Die Bundesnetzagentur vertritt in ihrem Leitfaden zur Eigenversorgung hierzu ein relativ enges
Verstandnis, nach dem z.B. keinerlei , unterbrechende Hindernisse” wie StralRen, Fliisse, Walder, Gebaude o.4.
zwischen der Anlage und dem Verbrauchsort liegen diirfen. Es lasst sich aber mit guten Argumenten auch eine
andere rechtliche Auslegung vertreten. Wenn etwa eine Erzeugungsanlage auf einem weitldufigen Betriebsge-
lande eines Unternehmens betrieben wird und zwischen der Anlage und den konkreten Verbrauchsorten , unter-

brechende Hindernisse“ liegen, sprechen die deutlich besseren Argumente dafiir, dass der unmittelbare raumliche
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Zusammenhang dennoch gewahrt ist. Wenn allerdings ein Transport des Stroms tGiber mehrere Kilometer erforder-

lich ist, sollte im Einzelfall genau geprift werden, ob noch von einer privilegierten Eigenversorgung auszugehen ist

Der wesentliche Vorteil der Eigenversorgung bestand bis zur endgiiltigen Abschaffung der EEG-Umlage zum 1.1.
2023 darin, dass diese nur in reduzierter Form angefallen ist. Ein weiterer Vorteil einer Eigenversorgung im Sinne
des EEG ist, dass auch weitere gesetzliche Strompreisbestandteile entfallen, die mit der Nutzung des 6ffentlichen
Stromnetzes einhergehen, also insbesondere die fiir die eigentliche Netznutzung anfallenden Netzentgelte und die
mit ihnen erhobenen gesetzlichen Abgaben und Umlagen. Bei einem weiteren der gesetzlichen Strompreisbe-
standteile — der Stromsteuer — besteht derzeit aufgrund einer von der Generalzolldirektion in einem Informations-
papier vertretenen Rechtsposition in vielen Konstellationen Rechtsunsicherheit. Als Faustformel lasst sich aber
sagen: Bei Anlagen mit einer installierten Leistung von bis zu 2 MW kommt im Falle einer Eigenversorgung eine
Stromsteuerbefreiung nach § 9 Absatz 1 Nummer 3 Stromsteuergesetz (StromStG) grundsatzlich in Betracht — al-
lerdings miissen hierbei wiederum spezielle Regelungen zur Anlagenzusammenfassung beriicksichtigt werden, so
dass auch mehrere kleine Anlagen zusammenzufassen sein kdnnen und dann nicht unter die Stromsteuerbefreiung
fallen. Ist die Anlage groRer, wird es dagegen kompliziert: Zumindest nach dem Informationspapier der Gene-
ralzolldirektion soll dann in vielen Fallen keine Stromsteuerbefreiung mehr geltend gemacht werden kénnen. Dann
fallt die Stromsteuer in Hohe von 2,05 Cent/kWh an. Je nach Einzelfall kann der Letztverbraucher aber — auch im
Falle einer Eigenversorgung — einen Antrag auf eine Steuerentlastung nach §§ 9a, 9b und/oder 10 StromStG stellen.
Die stromsteuerrechtliche Bewertung ist dabei insgesamt stark einzelfallabhangig und muss stets anhand der kon-
kreten Umstande des jeweiligen Eigenversorgungskonzepts genau geprift werden. Pauschale Aussagen kdnnen

hier kaum getroffen werden

Die EEG-Forderung (Marktpramie, Einspeisevergiitung) kann dabei fiir den selbst verbrauchten Strom nicht bean-
sprucht werden. Wird jedoch nicht der gesamte erzeugte Strom fiir den Eigenverbrauch benétigt, kann der sog.

,Uberschussstrom” ins Netz eingespeist und fiir diesen die EEG-Férderung geltend gemacht werden. Diese Rege-
lung ist neu. Das sog. Eigenversorgungsverbot, dass bis zur EEG-Novelle 2023 bestand (§ 27a), definierte, dass sich
ein ausschreibungsbedingter Zahlungsanspruch und die Eigenversorgung ausschlieRen. Die Eigenversorgung war
geradezu zuschlagsvernichtend, denn wurde eine Eigenversorgung betrieben, reduzierte sich der Zahlungsan-
spruch auf null fir die Dauer des Kalenderjahres. Eine sinnvolle Begriindung gab es fiir dieses Verbot nicht wirklich,
denn so, wie die Belieferung an einen Dritten mit ausschreibungsbedingter Forderung gekoppelt werden kann,
sollte dies auch fir die Eigenversorgung moglich sein. Dem trug der Gesetzgeber Rechnung, indem 27a EEG 2023

gestrichen wurde.

6.2.2 Strombilanzkreismodell

Beim Strombilanzkreismodell handelt es sich um ein Abrechnungsmodell zur bilanziellen Nutzung von selbst er-
zeugtem, iberschiissigem Strom. Es erlaubt den Transfer von iberschiissigen Strommengen Uber das 6ffentliche
Stromnetz innerhalb des Liegenschaftsportfolios eines Eigentlimers, der in der Regel auch der Eigentiimer der Er-
zeugungsanalagen ist (alternativ Pachter, siehe weiter oben). Uberproduzierter Strom aus z.B. PV- oder Windkraft-
anlagen oder Blockheizkraftwerken wird hierbei ins 6ffentliche Stromnetz eingespeist (und nicht vergiitet) und

zeitgleich (unter 15 min) in anderen Liegenschaften, die keine eigenen Erzeugungsanlagen besitzen oder deren
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Strombedarf, die aktuelle lokale Erzeugung libersteigt, genutzt. Die Stromerzeugung und der zeitgleiche Stromver-

brauch in unterschiedlichen Liegenschaften wird hierbei bilanziell miteinander verrechnet.

Das Abrechnungsmodell wurde 2018 vom Main-Taunus-Kreis zusammen mit dem ortlichen Stromversorger, der
Siwag Energie AG, fir die eigenen kommunalen Liegenschaften des Landkreises entwickelt. Das Modell wurde in
der Zwischenzeit durch mehrere Kommunen lGbernommen (z.B. Landkreis Rostock) und ist nach Auffassung der
Verfasser grundsatzlich auch auf andere Akteure mit dhnlicher Konstellation Ubertragbar (z.B. Gewerbetreibende
mit einem geografisch verstreuten Immobilienportfolio).
Durch das Modell konnen folgende Ziele realisiert werden:

- die Wirtschaftlichkeit der Erneuerbare-Energien-Anlagen wird erhoht, da mehr Strom direkt genutzt wird

- es werden finanzielle Einsparungen durch die Reduzierung des Fremdstrombezuges erreicht

- Erhéhung des Versorgungsgrades mit selbst erzeugten, erneuerbaren Strom,

- Forderung der Akzeptanz fiir Anlagen zur Erzeugung klimaschonender Energien.

Fur die Etablierung des Modells wird ein Dienstleister (Energieversorger) benétigt, der hierfir vergilitet wird. Das
Energieversorgungsunternehmen tGbernimmt im Strombilanzkreismodell die Abrechnungsdienstleistung. Es wer-
den die Verbrauchs- und Erzeugungsmengen der Liegenschaften mit sogenannten Q4-Stromzahlern im 15-Minu-
ten-Takt erfasst. Dies ermdglicht die Zuweisung und Abrechnung der erzeugten Strommenge. Uberschiissiger —
nicht zeitgleich in einer anderen Liegenschaft verbrauchter Strom — ins 6ffentliche Netz eingespeister Reststrom
wird vergiitet. Die Differenz zwischen dem selbst erzeugten weitergeleiteten Strom und dem Strombezug an der
Verbrauchsstelle aus dem Netz wird dem jeweiligen Objekteigentiimer gutgeschrieben. Dadurch verringert sich

die Menge des hinzugekauften Stroms.
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Standort A

0

Betreiber Landkreis Rostock

Elnspelsen der
Uberproduktion von
2.500 kwh In das
sffentliche Netz

Lelstung PV/WKA: 160 kWp
Erzeugung: 22.500 kwh

Eigenverbrauch: 20.000 kWh

Abbildung 96: Strombilanzkreismodell (LK Rostock>3)

Stromguthabenzahler

[[o[2]¢] mwn

Betraiber bezieht
zeltgleich die
Strommenge 2.500 kWh
Ober sonstige
Direktvermarktung

Offentliches
Stromnetz
Reststrommenge von 10.000
kwh wird regular vom
Stromlieferanten bezogen
Stromguthabenzdhler
2[5] mwh
CLTE) mwn
2
Abgleich der Lastginge von beiden

6

Standorten Im X Stundentakt zur Wahrung
der Zeitgleichheit wvon Produktlon und
Verbrauch

Finanziell ergeben sich im Rahmen des Modells folgende Vorteile:

Standort B

h

Eigenverbrauch: 12.500 kWh

- Wegfall der Strombezugskosten (nicht der Netzentgelte und Umlagen; Beschaffung + Vertrieb & Marge in

Tabelle 62) fiir selbstgenutzten Strom (mehrere Gebaude werden bilanziell wie ein Gebdude mit einer

Erzeugungsanlage mit Eigenstromverbrauch behandelt)

- Voraussetzungen fir die Stromsteuerbefreiung:

1. nurim < 4,5 km Radius (kaufmannische bilanzielle Versorgung innerhalb des o6ffentlichen Netzes;

keine physische Direktlieferung des liberschiissigen Stroms)

bei Erzeugungsanlagen mit erneuerbaren Energien kleiner als 2 Megawatt und

3. beiErzeugungsanlage groRer als 1 Megawatt mit einer formlichen Erlaubnis moglich.

Details zur Stromsteuer sind mit dem zustandigen Hauptzollamt abzustimmen. Die hier gemachten Angaben beru-

hen auf den Regelungen, die vom Hauptzollamt Stralsund fir den LK Rostock getroffen wurden.

Voraussetzungen

Der von der Kommune ausgeschriebene und gewahlte Stromlieferant muss eine entsprechende Bilanzierung an-

bieten konnen. Der Markt entwickelt sich in diesem Bereich weiter und mehrere Stromlieferanten wollen ihr Port-

folio erweitern.

53 https://www.leka-mv.de/wp-content/uploads/2022/05/LEKA-MV_Strombilanzkreis-LRO_Hr.-Kaiser.pdf
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Mit Blick auf die erméRigte Stromsteuer ist darauf zu achten, dass die Anlagenstandorte fiir die Stromproduktion
und die Stromverbraucher der gleichen juristischen Person zugeordnet sind. Es ist jedoch grundsatzlich moglich,
Strommengen von Dritten oder aus einer Beteiligung an einer Fremdanlage — z.B. eine Kommune halt Anteile an
einer Windenergieanlage — in den Strombilanzkreis einzuspeisen und dann vor Ort zu verbrauchen. Eine solche
Einbindung von weiteren Anlagen ist jedoch mit dem Versorger abzustimmen und auch gesellschaftsvertraglich

eingehend zu regeln.

Je nach Vertragsmodell kdnnen zudem gewisse Anforderungen an die Strommengen bestehen, um das Modell
wirtschaftlich zu machen bzw. die Verwaltungskosten auszugleichen. Erfahrungswerte aus Kommunen, die dieses
Modell bereits etabliert haben zeigen, dass eine deutliche Uberproduktion im Vergleich zum Eigenverbrauch der
Liegenschaft notwendig ist, da sich ein Strombilanzkreismodell sonst nicht rechnet. Wenn ein monatlicher Grund-
preis festgelegt wird, dann sollte die frei verfligbare Strommenge im Bilanzkreis bei ca. 100.000 kWh pro Jahr
liegen, um das Modell wirtschaftlich betreiben zu kénnen. Die gesamte eigenproduzierte Strommenge im Strom-
bilanzkreis sollte dann bei etwa 400.000 kWh pro Jahr liegen, um auch ganzjahrig Strom fiir andere Liegenschaften
bereitstellen zu kénnen. Wenn das Strombilanzkreismodell Giber ein mengenabhéangiges Dienstleistungsentgelt ab-
gerechnet wird, kann es sich auch bei geringeren Mengen an frei verfliigbarem Strom lohnen. Eine Abstimmung

mit dem lokalen Versorger ist erforderlich, um den wirtschaftlichen Betrieb sicherzustellen.

Weitere Kosten sind mit der Zdhlerausstattung verknipft und hdangen davon ab, wie viele Zahlerwechsel, d.h. die
Umstellung von Standard-Lastprofil-Zdhlern (SLP-Zahler) auf eine Registrierende Leistungsmessung (RLM), not-
wendig sind. Fir das Strombilanzkreismodell muss der Zahler alle 15 Minuten den Leistungswert messen kénnen.
Der Netzbetreiber erhilt diese regelmaRig registrierten Werte zur Abrechnung des Bilanzkreises und gibt sie zur
Rechnungslegung an den Stromanbieter weiter. Die meisten Gewerbekund/innen und Endverbrauchenden mit ei-
nem Jahresverbrauch unter 100.000 kWh pro Jahr haben SLP-Z&hler. Ebenfalls konnen erhéhte Gebihren beim
Netzbetreiber entstehen, wenn man auf eigenen Wunsch eine registrierende Leistungsmessung an Standorten mit

einem Jahresverbrauch unter 100.000 kWh haben méchte.

Weitere Informationen inklusive Vorschlagen zu Formulierung von Ausschreibungen fiir entsprechende Dienstleis-

tungen findet man auf der Seite der LEKA MV: https://www.leka-mv.de/themen/strombilanzkreismodell/

6.2.3 Fordermodelle mit Einspeiseverglitung

Die einfachste Form der monetaren Partizipation an der Energiewende, stellt die Inanspruchnahme der im Rahmen

des EEG enthaltenen Férderungen der Einspeisevergiitung dar.

Der Anspruch auf die Zahlung der Einspeisevergtitung (nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 EEG) besteht nach EEG im
Regelfall fiir Strom aus Anlagen mit einer installierten Leistung von bis zu 100 kW, deren anzulegender Wert (For-

derung) gesetzlich bestimmt worden ist.

Die EEG-Forderung in Form der Einspeisevergltung besteht fir PV-Anlagen mit einer installierten Leistung bis 100

kW in zwei Varianten:
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- Teileinspeisung/Uberschusseinspeisung — hier wird nur die nicht selbst genutzte Stromerzeugung in das
offentliche Netz eingespeist
- Volleinspeisung — die gesamte Erzeugung wird in das offentliche Netz eingespeist, der Eigenverbrauch ist
nicht moglich.
Fiir Solaranlagen in der Teileinspeisung (Uberschusseinspeisung) gelten die reguliren Férdersatze. Fiir Solaranla-

gen in der Volleinspeisung gelten erhdhte Férdersatze (Tabelle 63).

Tabelle 63: Vergiitungssditze PV-Anlagen (BNA)

Bei Inbetriebnahme ab 1. Februar 2025 bis 31. Juli 2025 (§ 21 Abs. 1, § 53 Abs. 1 EEG)

Art der Anlage Installierte Leistung Teileinspeisung Volleinspeisung
(kW) bis (ct/kWh) (ct/kWh)

Gebaude oder Lirmschutz- 10 7,94 12,60
wdande 40 6,88 10,56
(548 Abs. 2, 2a EEG 2023) 100 5,62 10,56
Sonstige Anlagen (§ 48 Abs. 1 100 6,39 6,39

EEG 2023)

Hinweis:

Die anzulegenden Werte berlicksichtigen noch nicht die im Solarpaket | vorgesehene Erhéhung um 1,5 ct/kWh fur
Anlagen ab 40 kW Leistung. Die erhohte Forderung wird erst dann rechtlich wirksam, wenn sie beihilferechtlich
von der Europdischen Kommission genehmigt wurde. Die entsprechende Genehmigung wurde noch nicht erteilt.
Ob Anlagen, die nach Inkrafttreten des Solarpaketes | am 16. Mai 2024, aber vor der beihilferechtlichen Genehmi-
gung in Betrieb genommen werden, ebenfalls von den erhéhten Fordersatzen profitieren kénnen, hangt von der

beihilferechtlichen Genehmigung der Europadischen Kommission ab.
Kleine Windkraftanlagen

Fir kleine Windkraftanlagen, die unterhalb der Schwelle der Direktvermarktung liegen, entspricht die Hohe der
Einspeisevergitung dem vom der Bundesnetzagentur bestimmten Hochstwert fiir ausschreibungspflichtige Wind-
kraftanlagen (2025: 7,35 ct/kWh, Tabelle 71). Aufgrund der insbesondere gegeniiber PV-Anlagen sehr hohen Tech-
nologiekosten (ca. 6.000-7.000 £/kW>?), die insbesondere im Binnenland nicht mit entsprechend héheren Ertrigen

einhergehen, wird die Hohe der Verglitung als unattraktiv eingestuft.

Biomasseanlagen

Fir die Stromerzeugung durch Biomasseanlagen bis einschlieBlich einer Bemessungsleistung von 150 kW wird eine
Einspeiseverglitung (§ 42EEG) gezahlt. Die Verglitung wurde im EEG 2023 auf 12,67 ct/kWh festgesetzt und ver-
ringert sich erstmals ab dem 1. Juli 2024 jéhrlich um 0,5 %. Sie betragt ab 1. Juli 2025 somit 12,54 ct/kWh. Der
Anspruch flr Strom aus Biomasse besteht fiir Biomasseanlagen, die nicht gleichzeitig KWK-Anlagen sind nur, wenn
der Anlagenbetreiber vor der Inbetriebnahme dem Netzbetreiber nachweist, dass fiir die Anlage keine kosteneffi-

ziente Moglichkeit zur Nutzung als hocheffiziente KWK-Anlage besteht.

54 Dispan, 2025: Markteinschitzung Kleinwindkraftanlagen; https://www.imu-institut.de/fileadmin/user_up-
load/2025-01_EMN-KWKA-Markt-IMU.pdf
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Wasserkraftanlagen
Die Stromerzeugung aus Wasserkraft wird ebenfalls vergiitet (§40 EEG). Die anzulegenden Werte verringern sich
ab dem 1. Januar 2024 jahrlich jeweils fiir die nach diesem Zeitpunkt in Betrieb genommenen oder ertiichtigten

Anlagen um 0,5 %. Die anzulegenden Werte sind in Tabelle 64 dargestellt.

Tabelle 64: Anzulegende Werte fiir die Férderung der Wasserkraft (BNA)

Leistung Anzulegender Wert ab 1. Juli 2025
< 500 kW 11,91 ct/kWh

>500 kW bis 2 MW 7,85 ct/kWh

>2 MW bis 5 MW 6,01 ct/kWh

Es werden auch grofRere Anlagen gefordert, die jedoch im Kontext des Untersuchungsgebietes nicht relevant sind.

Strom aus Anlagen, die Anspruch auf die Einspeisevergiitung haben und die die gesetzlich vorgesehene Dauer der
Einspeisevergiitung Gberschreiten (ausgeforderte Anlagen), wird ebenfalls vergiitet. Die Vergitung fiir ausgefor-
derte Altanlagen, die der jeweilige Netzbetreiber zahlt, richtet sich nach dem Borsenstrompreis, dem sogenannten
Jahresmarktwert (JM). Dieser wird jéhrlich ermittelt und ist auf maximal 10 ct/kWh gedeckelt. Fir 2024 betragt
dieser Betrag fur PV-Strom (JM Solar) 4,624 ct/kWh, fir Wind auf dem Land (JM Wind) 6,293 ct/kWh. Davon wer-
den Vermarktungskosten des Netzbetreibers abgezogen, derzeit 1,8 ct/kWh und bei Haushalten mit einen Smart
Meter halbiert sich der Wert (Stand 2025).

Mieterstromzuschlag fiir Solaranlagen
Die EEG-Forderung des Mieterstromzuschlags kann unter bestimmten Voraussetzungen fiir die direkte Belieferung
von Hausbewohnern mit Solarstrom (Direktbelieferung) in Anspruch genommen werden. Durch den Zuschlag soll

der Mehraufwand kompensiert werden, der mit der Verwaltung und Abrechnung einhergeht.

Tabelle 65: Férderung — Mieterstromzuschlag (BNA)

bei Inbetriebnahme ab 1. Februar 2025 bis 31. Juli 2025 (§ 21 Abs. 3 EEG)

Installierte Leistung (kW) bis Ho6he des Mieterstromzuschlags (ct/kWh)
(&8 48a EEG 2023)

10 2,59

40 2,41

1.000 1,62

6.2.4 Marktpramienmodell ohne Ausschreibungsverfahren (geférderte Direktvermarktung)

Die Direktvermarktung zielt darauf ab, eine bedarfsgerechte Erzeugung von Strom und einen wettbewerbsfahigen
Markt fiir Erneuerbare Energien zu generieren. Die Direktvermarktung stellt wie die Einspeisevergiitung eine Ver-
duBerungsform nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) dar. Unter dem Begriff , Direktvermarktung” ver-

steht man die VerduRerung von Strom aus erneuerbaren Energien an Dritte (Direktvermarkter).
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Es gibt zwei Formen der Direktvermarktung:

- Die Geforderte Direktvermarktung — Marktpramienmodell (nach § 20 EEG)
- Die Sonstige Direktvermarktung (nach § 21a EEG)

Das Modell sieht vor, dass der Anlagenbetreiber einen Vertrag mit einem Direktvermarkter abschlieRt. Der Direkt-
vermarkter hat einen Zugang zur Strombérse (z. B. Spotmarkt EEX), an welcher der Strom gehandelt und verkauft
werden kann. Der erzeugte Strom aus erneuerbaren Energien wird hier neben konventionell erzeugtem Strom
gehandelt und zum selben Marktpreis verkauft. Alternativ ist ein OTC-Handel mdglich. Keine Direktvermarktung
ist ein Selbstverbrauch durch Dritte, wobei der Strom in unmittelbarer raumlicher Ndhe zur Anlage verbraucht und

nicht durch ein 6ffentliches Netz durchgeleitet wird (Direktleitung).

Die Direktvermarktung ist fir alle Anlagen >100 kWp verpflichtend. Anlagen < 100 kWp steht dies frei. Ein Wechsel
zwischen Direktvermarktung und Einspeisevergiitung (wenn die Anlage einen Anspruch auf diese hat) ist unter
Einhaltung des Fristenmonats moglich. Aufgrund der mit der Direktvermarktung einhergehenden Kosten fir
Dienstleistung und Zahlerinfrastruktur lohnt sich die Direktvermarktung jedoch in der Regel fiir kleine Anlagen

nicht.

Der Eigentimer der Anlage bekommt fir die ins Netz eingespeiste Menge vom Direktvermarkter einen Marktwert.
Der Marktwert ist der durchschnittliche Preis, der fiir den Energietrager an der Strombdrse erzielt wurde. Je nach
Angebot und Nachfrage schwankt der Erlés und kann ober- oder unterhalb der gedeckelten Einspeisevergiitung
liegen. Fallt der Borsenmarktwert des verkauften Stroms unter das Niveau der fixen Einspeisevergiitung, zahlt der
Netzbetreiber dem Anlagenbetreiber zusatzlich eine Marktpramie nach EEG. Sie gleicht die Differenz zwischen dem
monatlichen Durchschnittspreis an der Stromborse (Marktwert) und dem anzulegenden Wert fiir die jeweilige An-
lage/Erzeugungstechnologie gemaR EEG aus. GemaR EEG ist der anzulegende Wert fiir die Férdersatze von Solar-
anlagen nach dem Marktpramienmodell 0,4 ct/kWh hoher als die Fordersatze der Einspeisevergiitung (Manage-
mentpramie). Die Einnahmen aus dem Verkauf von Solarstrom sind seit 2023 bei kleineren PV-Anlagen zudem

steuerfrei.
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Marktpramie
Marktpramie R Marktwert

(Borsenpreis)

Marktwert

Marktwert (Bérsenpreis)

(Borsenpreis)

Abbildung 97: Funktionsweise Marktprdmienmodell (ENBW)>>

Die Hohe der gleitenden Marktpramie wird auf Grundlage des jeweiligen ,,anzulegenden Wertes” fiir die Solaran-
lage ermittelt. Die in Tabelle 66 dargestellten anzulegenden Werte gelten fiir Solaranlagen mit einer installierten
Leistung bis einschlieRlich 1.000 kW (1 MW).

Tabelle 66: Anzulegende Werte — Marktprédmie — nicht ausschreibungspflichtige PV-Anlagen (BNA)

Bei Inbetriebnahme ab 1. Februar 2025 bis 31. Juli 2025 (§ 20 EEG)

Art der Anlage Installierte Leistung Teileinspeisung Volleinspeisung
(kW) bis (ct/kWh) (ct/kWh)
10 8,34 13,00

Gebiude oder Lirmschutz- 40 7,28 10,96

wande 100 6,02 10,96

(§ 48 Abs. 2, 2a EEG 2023) 400 6,02 9,12
1.000 6,02 7,86

Sonstige Anlagen (§ 48 Abs. - 6,79 6,79

1EEG 2023)

Fiir Solaranlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 1.000 kW, die an Ausschreibungen teilnehmen, be-

rechnet sich die Héhe der anzulegenden Werte auf Grundlage der erteilten Zuschlage.

Flr Solaranlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 1.000 kW, die nicht an Ausschreibungen teilnehmen
mussen (Burgerenergieanlagen) berechnen sich die anzulegende Werte auf Grundlage der Zuschlagswerte voran-
gegangener Ausschreibungen. Dafir wird der Durchschnitt aus den im Vorjahr jeweils hochsten bezuschlagten
Geboten gebildet (§ 48 Abs. 1a EEG). Flr das Jahr 2025 werden die Ausschreibungsergebnisse des Jahres 2024

verwendet.

55 https://www.interconnector.de/direktvermarktung-strom/
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Tabelle 67: Anzulegende Werte — Freiflcichen-PV Biirgerenergieanlagen (BNA)

Gebotsrunde Gebotswert des hochsten bezuschlagten Gebots Durchschnittswert
2024 (ct/kWh) (ct/kWh)

Marz 5,49

Juli 5,24

Dezember 4,95 5,23

Tabelle 68: Anzulegende Werte — Aufdach-PV Biirgerenergieanlagen

Solaranlagen des zweiten Segments (Aufdach-Anlagen)

Gebotsrunde Gebotswert des hochsten bezuschlagten Gebots Durchschnittswert
2024 (ct/kWh) (ct/kWh)

Februar 9,48

Juni 10,19

Oktober 9,69 9,79

Nicht ausschreibungspflichtige Windenergieanlagen an Land (Marktpramie)
Fiir Windenergieanlagen an Land, die an Ausschreibungen teilnehmen, berechnet sich die Hohe der anzulegenden

Werte auf Grundlage der erteilten Zuschlage.

Fir Windenergieanlagen an Land, die nicht an Ausschreibungen teilnehmen missen (Kleinanlagen bis 1.000 kW,
Birgerenergie- und Pilotwindenergie-Anlagen) berechnen sich die anzulegende Werte aus den Zuschlagswerten
vorangegangener Ausschreibungen. Dafiir wird der Durchschnitt aus den im Vor-Vorjahr jeweils hochsten bezu-
schlagten Geboten gebildet (§ 46 Abs. 1 EEG); dieser Wert bildet mit dem Korrekturfaktor des Giitefaktors (Refe-
renzertragsmodell, § 36h EEG und § 46 Absatz 3 EEG) den anzulegenden Wert der einzelnen Anlage, der dadurch
je nach Standort deutlich hoher oder deutlich niedriger ausfallen kann als in der folgenden Tabelle angegeben.

Flr das Jahr 2025 werden die Ausschreibungsergebnisse des Jahres 2023 verwendet.

Tabelle 69: Anzulegender Wert — Windkraft (BNA)

Gebotsrunde Gebotswert des hochsten bezuschlagten Gebots Durchschnittswert
2023 (ct/kwh) (ct/kwh)
Februar 7,35
Mai 7,35

7,35
August 7,35
November 7,35
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https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/start.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/start.html#FAQ995014

6.2.5 Marktpramienmodell mit Ausschreibungsverfahren (geforderte Direktvermarktung)

EE-Anlagen deren Leistung die zuvor genannten Schwellenwerte iberschreiten, missen sich um die Férderung
Uber das Marktpramienmodell in Ausschreibungsverfahren bewerben. Auch KWK-Anlagen mit einer Leistung >100

kW, sind davon betroffen.

Die Bundesnetzagentur fiihrt Ausschreibungen zur Ermittlung der anzulegenden Werte fiir Strom aus unterschied-
lichen EE-Anlagen durch. Der ermittelte anzulegende Wert dient als Berechnungsgrundlage fiir die Hohe des Zah-
lungsanspruchs (Marktpramie). Das Ausschreibungsvolumen definiert zugleich die maximale GréRe der in einem

Jahr neu zu errichtenden férderfahigen Leistung.
Tabelle 70: Gebotstermine, Ausschreibungsvolumen der einzelnen Technologien (BNA)

Technologie Gebotstermine  Ausschreibungs- Tatsachliches Liste
volumen (MW) Ausschreibungs-

volumen? (kW)

Solar Freiflache (1. Segment) 1. Marz 3.300 2.625.069 03/2025
1. Juli 3.300 2.266.466%3
1. Dezember 3.300 2.266.466%3
Solar Aufdach (2. Segment) 1. Februar 367 315.405 02/2025
1. Juni 3674 282.7212%3
1. Oktober 367* 282.721%3
Wind an Land 1. Februar 2.500 4.093.586 02/2025
1. Mai 2.500 3.443.164
1. August 2.500 3.443.164%3
1. November 2.500 3.443.164%3
KWK-Anlagen 1. Juni 75 89.980
1. Dezember 75 noch zu bestimmen
Innovative KWK-Systeme 1. Juni 25 29.970
1. Dezember 25 noch zu bestimmen
Biomasse 1. April 200° 187.028
1. Oktober 200° 363.3042
Biomethan 1. April 300 26.032
1. September 300 300.000%3
Innovation 1. Mai 450 485.713
1. September 450 485.7133

! Nach Verrechnung der Abzugs- und Zusatzmengen. Bei KWK-Anlagen und innovativen KWK-Systemen kann das tatséchli-
che Ausschreibungsvolumen nach den Bestimmungen des § 3 KWKAusV vom Regelausschreibungsvolumen abweichen.
Fur die Gebotstermine 1. Juni und 1. Dezember wurde jeweils das Ausschreibungsvolumen fiir KWK-Anlagen gem. &

3 Abs. 5 KWKAusV und fiir innovative KWK-Systeme gem. § 3 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 KWKAusV angepasst.

2 Das tatsdchliche Ausschreibungsvolumen kann sich noch um die nach dem 31. Dezember 2022 bezuschlagten und vor
der jeweiligen Bekanntmachung entwerteten Gebotsmengen erhéhen.

3 Das tatsachliche Ausschreibungsvolumen kann sich noch verringern, wenn die Bundesnetzagentur das Volumen bei einer

drohenden Unterzeichnung reduziert.
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https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/Solaranlagen1/start.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/Solaranlagen1/GtMaerz2025/start.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/Solaranlagen1/GtJuli2025/start.html
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Ausschreibungen/Solar1/Zuschlagslisten/ListeZuschlaegeMrz2025.html?nn=860662
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/Solaranlagen2/start.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/Solaranlagen2/GtFeb2025/start.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/Solaranlagen2/Juni2025/start.html
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Ausschreibungen/Solar2/Zuschlagslisten/ZuschlagslisteFeb2025.html?nn=860662
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/Wind_Onshore/start.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/Wind_Onshore/BeendeteAusschreibungen/2025/GT1022025/start.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/Wind_Onshore/GT1052025/start.html
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Ausschreibungen/Onshore/Zuschlagslisten/ListeZuschlaegeFeb2025.html?nn=860662
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/KWK/start.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/KWK/KWK01062025/start.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/KWK/start.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/KWK/iKWK01062025/start.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/Biomasse/start.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/Biomasse/GtApr2025/start.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/Biomethan/start.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/Biomethan/Apr_2025/start.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/Innovation/start.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/Innovation/GT1052025/start.html

4 Die Erh6hung des Ausschreibungsvolumens fiir Solaranlagen des zweiten Segments durch das Solarpakets | steht unter
dem Vorbehalt der beihilferechtlichen Genehmigung durch die Europdische Kommission. Bis zu dieser Genehmigung ist
das Ausschreibungsvolumen nach der am 15. Mai 2024 geltenden Fassung des EEG anzuwenden.

° Die Erhéhung des Ausschreibungsvolumens fiir Biomasseanlagen durch das Biogas-Paket steht unter dem Vorbehalt der
beihilferechtlichen Genehmigung durch die Europdische Kommission. Bis zu dieser Genehmigung ist das Ausschreibungs-

volumen nach der am 24. Februar 2025 geltenden Fassung des EEG anzuwenden.

Die Bundesnetzagentur bestimmt zudem fir jedes Jahr den Hochstwert fiir die Ausschreibungen einzelner Tech-

nologien.

Tabelle 71: Hochstwerte fiir Ausschreibungspflichte Anlagen (BNA)

Technologie Hochstwert 2025
PV 1. Segment (Freiflache) ab 1.001 kWp 6,8 ct/kWh

PV 2. Segment (Gebdude, Larmschutzwande) ab 1.001 kWp 10,4 ct/kWh
Wind an Land ab 1.001 kWp 7,35 ct/kWh
KWK (>500 kWel <= 50 MW)) 7 ct/kWh
Innovative KWK 12 ct/kWh
Biomasseanlagen (>150 kW bis 20 MW) 19,43 ct/kWh
Biomethananlagen (>150 kW bis 20 MW) 21,03 ct/kWh

In den Ausschreibungsverfahren wird die Hohe der anzulegenden Werte als Berechnungsgrundlage fiir die Zah-
lungsanspriiche (Marktpramie) fiir Strom aus den Anlagen der jeweiligen Technologie auf Basis von Geboten be-
stimmt. Der ermittelte anzulegende Wert dient als Berechnungsgrundlage fiir die Hohe des Zahlungsanspruchs
(Marktpramie). Es handelt sich um sog. Pay-as-bid Verfahren. Die Gebote mit den niedrigsten Gebotswerten er-
halten einen Zuschlag, bis das Volumen des jeweiligen Gebotstermins erreicht ist. Es werden jedoch nur Gebote
bericksichtigt, die unterhalb des festgesetzten Hochstwerts liegen. Die Hohe der Marktpramie, die die Anlagen-
betreiber erhalten, gleicht dann — im Falle einer negativen Abweichung - die Differenz zwischen ihrem Angebots-

preis und dem tatsachlich realisierten Borsenpreis aus.

Thiiringer Windbeteiligungsgesetz

Der Ausbau der Windenergie am Land ist vielerorts mit Vorbehalten und Widerstdanden seitens der lokalen Bevol-
kerung verbunden. Im Kern liegt die Unzufriedenheit darin, dass keine lokale Partizipation an der Wertschopfung
erfolgt, obwohl man die negativen Konsequenzen zu tragen hat. Ein Ansatz zur Steigerung der Akzeptanz in den
betroffenen Gemeinden und bei deren Biirgerinnen und Birgern beruht in der finanziellen Beteiligung an den
Ertragen der Erzeugungsanlagen. In Thiringen wurde hierzu im Jahr 2024 das Thiiringer Windbeteiligungsgesetz
(ThirwindBeteilG) verabschiedet. Es regelt, dass Thiiringer Kommunen verpflichtend an den Ertragen von Wind-
energieanlagen in ihrem Umfeld finanziell beteiligt werden. Mit diesem Gesetz geht der Freistaat weit Gber die

freiwilligen Beteiligungsmoglichkeiten des Bundesgesetzes §6 EEG 2023 hinaus.

Das Thiringer Windbeteiligungsgesetz verpflichtet die Vorhabentrager von neu errichteten oder repowerten

Windenergieanlagen, Kommunen eine finanzielle Beteiligung von 0,2 ct/kWh auszuzahlen. Anspruchsberechtigt
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sind alle Kommunen, die sich in einem Radius von 2,5 Kilometer um eine Windenergieanlage befinden. Die Hohe
der Verglitung richtet sich dabei nach dem Flachenanteil, den die Kommunen vom Flachenstandort um die Wind-
energieanlage einnimmt. Solange der Vorhabentrager seinen Verpflichtungen nicht oder nicht in vollem Umfang
nachkommt, haben die Gemeinden das Recht, ihn mit Bescheid zur Zahlung einer Ausgleichsabgabe von 0,5 Cent
pro Kilowattstunde fiir die tatsachlich eingespeiste Strommenge und fir die fiktive Strommenge nach Nummer 7.2
der Anlage 2 EEG 2023 zu verpflichten.

Kommune B
28%

&

WKA
Kommune A 7.2 MW 15.4 % Kommune D
554 % . 12%~

Kommune C

Abbildung 98: Beispielhafte Darstellung der finanziellen Beteiligung nach dem ThiirWindBeteilG (Thega)

6.2.6 Sonstige Direktvermarktung und PPAs

Die letzte Option bildet die (sonstige) Direktvermarktung (EEG § 21a). Diese Option steht jedem Anlagenbesitzer
offen. D.h. prinzipiell kbnnen EE-Anlagen unbegrenzt errichtet und nach diesem Verfahren vermarktet werden.
Meistens handelt es sich hierbei aktuell um Anlagen, die nach 20 Jahren aus der geférderten Vermarktung rausge-
fallen sind. Moglich ist aber auch eine Vereinbarung zwischen dem Erbauer einer neuen Anlage und einem Strom-
abnehmer, zu besseren Konditionen, als sie im Rahmen der Direktvermarktung auf Basis des Marktpramienmodells

erreichbar waren. In der sonstigen Direktvermarktung wird keine Férderung nach dem EEG ausgezahlt.
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Eine besondere Variante/Vertragsform der sonstigen Direktvermarktung stellen sog. PPA- (Power-Purchase-Ag-
reements) bzw. Stromkaufvereinbarungen dar. Es handelt sich um oft langfristige Stromliefervertrage zwischen
zwei Parteien in denen alle Konditionen geregelt werden — etwa der Umfang der zu liefernden Strommenge, die
ausgehandelten Preise, die bilanzielle Abwicklung und die Strafen bei Nichteinhaltung des Vertrags. Da es sich um
einen bilateralen Vertrag handelt, kann ein PPA viele Formen annehmen und auf die Vertragspartner abgestimmt
werden. Stromlieferungen kdnnen physisch oder bilanziell erfolgen. Damit PPAs Marktpreisrisiken reduziert wer-
den kénnen, finden sie insbesondere bei grofen Stromverbrauchern sowie bei geplanten groRen Investitionen in

den Aufbau oder Weiterbetrieb von Anlagen der erneuerbaren Energien Anwendung.

Es sind unterschiedliche Konstellationen vorstellbar. Der Betreiber von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Ener-
gien PPAs kann entweder ein Abkommen mit einem verbrauchenden Unternehmen abschlieRen (,, Corporate PPA”)
oder mit einem Direktvermarkter oder Energieversorger, der den produzierten Strom abnimmt (,Merchant / Cor-
porate PPA“). Der Stromhandler kann den Strom entweder an einen definierten Stromverbraucher weiterleiten,
wodurch der Vertrag wieder zu einem ,,Corporate PPA” wird, den Strom an der Borse vermarkten oder die Strom-

mengen in einen Stromtarif integrieren.

Die grofRe Vielfalt denkbarer aber auch praktizierter Vertragsausgestaltungen erschwert die Definition verschiede-
ner Arten von PPAs. Hinzu kommt, dass verschiedene Eigenschaften von PPAs nicht trennscharf in einer Systematik

abgegrenzt werden kdnnen.

Physische PPAs (auch: physical PPAs)
Es werden drei Typen von physischen PPAs genannt, die sich teilweise liberschneiden kénnen. Gemeinsam haben
sie, dass eine im PPA festgesetzte Strommenge verkauft und geliefert wird. Sie unterscheiden sich lediglich in ihrem

Lieferweg.

- On-site PPA - Bei einem On-site Power Purchase Agreement findet eine direkte physische (und nicht nur
eine bilanzielle) Stromlieferung statt (Direktleitung). Eine raumliche Nahe ist notwendigerweise vorhan-
den. Sie besteht daraus, dass sich die Erzeugungsanlage hinter dem Zahlpunkt des Verbrauchers, also
beispielsweise auf dem Betriebsgeldnde selbst, befindet. Bei einem On-site PPA kénnen Abgaben wie
Netzentgelte fiir den von der errichteten Anlage produzierten Strom entfallen oder verringert werden, da
dieser durch eine direkte Stromleitung und eben nicht liber das 6ffentliche Netz an den Abnehmer flief3t.
Die Dimensionierung der Anlage und somit das Power Purchase Agreement orientiert sich meist am Ver-
brauchsprofil des Verbrauchers. Uberschiissiger Reststrom darf dann ins 6ffentliche Stromnetz einge-
speist werden. Da der erzeugte Strom bei einem On-site PPA direkt den Verbrauch eines Unternehmens
mindert, sind alle On-site PPAs auch Corporate PPAs. Beispiel: Ein Industriebetrieb verfiigt auf dem Be-
triebsgelande Uber ein geeignetes Hallendach und mdéchte die Strombezugskosten senken. Der Betrieb
winscht jedoch nicht selbst eine Photovoltaikanlage auf dem Dach zu errichten, sondern méchte die In-
vestitions-, Projekt- und Betriebsrisiken auslagern. Dazu schlief3t er einen On-site PPA mit einem Projek-
tierer ab, der nun die Photovoltaikanlage auf dem Hallendach errichtet und den dort generierten Strom
an den Industriebetrieb verkauft.

- Off-site PPA - Off-site PPAs stellen keine unmittelbare physische Stromlieferung zwischen Anlage und na-

hegelegenem Verbraucher dar, sondern lediglich die Vereinbarung tiber die bilanzielle Abnahme einer im
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PPA definierten physischen Strommenge. Im Gegensatz zu On-site PPAs liefert der Erzeuger den Strom
durch das 6ffentliche Stromnetz an den Verbraucher. Daher ist eine zuséatzliche Abwicklung Gber die Bi-
lanzkreise der stromerzeugenden Anlage und des abnehmenden Verbrauchers notig. Die Erzeugungsan-
lage muss nicht in rdumlicher Nahe zum Stromabnehmer errichtet werden. Dies gibt zusétzlich Flexibilitat,
da der Anlagenbetreiber nun fiir eine Wind- oder Photovoltaikanlage Standorte mit optimalen Bedingun-
gen oder eine bereits existierende Anlage wahlen kann. Auch kann eine Anlage mehrere Power Purchase
Agreements mit unterschiedlichen Abnehmern abschlieRen, die Giber ihre Bilanzkreise Teile der Strom-
produktion gutgeschrieben bekommen. Der Preis fiir die Stromlieferungistim PPA ausgehandelt. Dadurch
haben alle Teilnehmer eine langfristige Preissicherheit. Abgaben und Netzentgelte werden weiterhin an
den Netzbetreiber entrichtet. Die bei der Stromproduktion anfallenden Griinstromzertifikate konnen und
werden zumeist an den Abnehmer (bertragen. Beispiel: Ein Unternehmen aus Stiddeutschland méchte
Grinstrom beziehen und dabei nicht von der Preisentwicklung an der Strombdrse oder seines bisherigen
Versorgers abhdngen. Es schliet daher einen Off-site PPA mit einem Projektierer in Norddeutschland.
Dieser errichtet nun in Schleswig-Holstein einen Windpark und liefert die vertraglich vereinbarten Strom-
mengen der dortigen Gesamtproduktion oder auch die Gesamtproduktion in den Bilanzkreis des Unter-
nehmens aus Stddeutschland. Eine direkte physikalische Lieferung erfolgt somit nicht, daher sind auch
alle Gblichen Abgaben auf die Stromlieferung fallig.

Sleeved PPA - Ein Sleeved PPA ist einfach gesprochen ein Off-site PPA, bei dem ein Energiedienstleister
verschiedene Prozesse libernimmt und als Intermediar zwischen Erzeuger und Verbraucher fungiert. Er
erbringt zum Beispiel folgende Dienstleistungen: die Bilanzkreisfihrung, das ZusammenschlieRen ver-
schiedener Stromproduzenten zu einem Anlagenportfolio, die Lieferung von Reststrommengen oder der
Verkauf von Uberschussmengen, die Erstellung von Einspeiseprognosen, die Vermarktung von
Grinstromzertifikaten oder auch die Ubernahme von verschiedenen Risiken, die sich etwa aus Ausgleichs-
energiekosten oder Ausfallrisiken eines Vertragspartners (Insolvenz) ergeben.

Synthetische PPAs (auch: Virtual oder Synthetic PPA) - Synthetische PPAs entkoppeln die physischen

Stromfliisse von den finanziellen Stromfliissen und erlauben somit noch flexiblere Vertragsausgestaltung-
en. Bei synthetischen Power Purchase Agreements (auch SPPA) einigen sich wie bei physischen PPAs Er-
zeuger und Abnehmer auf einen Preis pro Kilowattstunde Strom. Allerdings wird der Strom nicht direkt
von der energieerzeugenden Anlage an den Verbraucher geliefert. Stattdessen nimmt der Energiedienst-
leister des Erzeugers (etwa ein Stromhéandler) den produzierten Strom in seinen Bilanzkreis und handelt
ihn weiter, z.B. an der Spotborse. Der Energielieferant des Verbrauchers (etwa ein Stadtwerk) beschafft
fiir den PPA-Partner auf Verbraucherseite exakt das Einspeiseprofil, das der Erzeuger an seinen Energie-
dienstleister geliefert hat, auch beispielweise durch einen Einkauf am Spot-Markt. Im synthetischen PPA
wird nun dieser Stromfluss ergédnzt durch einen sog. Contract for Difference. In diesem verpflichten sich
die PPA-Vertragspartner zusatzliche finanzielle Ausgleichszahlungen zu leisten und zwar in dem Malle,
den der Spotmarkt-Preis (mit dem die Stromfliisse verglitet worden sind) von ihrem bilateral ausgehan-
delten Preis abweicht. Somit hat jeder PPA-Vertragspartner zwei Zahlungsstrome (einmal mit dem jewei-
ligen Energiedienstleister und einmal mit dem PPA-Vertragspartner), welche jeweils in Summe den ein-
gangs definierten PPA-Preis ergeben und somit die gewiinschte Preissicherheit auf beiden Seiten erreicht
wird. Durch den Wegfall einer direkten physischen Lieferung zwischen den Vertragspartnern wie bei ei-
nem On-Site-PPA und dem Wegfall einer direkten bilanziellen Verkniipfung der beiden Vertragspartner

wie bei einem Off-Site-PPA stellt diese Form des PPAs eine einfache und administrativ aufwandsarme Art
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eines PPA dar und eignet sich beispielsweise fiir den Fall, dass der Produzent keinen eigenen Bilanzkreis

fuhrt oder er6ffnen méchte.
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Abbildung 99: Schematische Darstellung unterschiedlicher PPA-Formen (enplify)

Durch den PPA-Vertrag wird in der Regel ein pauschaler Betrag fiir jede eingespeiste MWh Strom + die dazu geho-

rigen Herkunftsnachweise Uber die gesamte Vertragslaufzeit vereinbart. Dieses Preismodell nennt sich , pay-as-

produced”. Der pauschale Betrag setzt sich aus unterschiedlichen Komponenten zusammen:
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Die Grundlage fur den PPA-Preis bilden die Marktpreise an der Stromborse (z.B. EEX) zum Zeitpunkt der Anfrage.
Es handelt sich hierbei bspw. um den Baseload-Preis, also den Marktpreis einer Anlage, welcher sich aus zukinfti-
gen Preiserwartungen am Terminmarkt abziglich des Wertes des eingespeisten Stroms im Vergleich zum durch-
schnittlichen Monatsmarktwert errechnet. Hinzu kommen Kosten fiir die Vermarktung, die Anlagenbilanzierung
sowie Risikoaufschlage, um z.B. Marktpreisschwankungen abzusichern. AbschlieRend wird die Pramie fiir die Her-

kunftsnachweise addiert, um den finalen PPA-Preis zu erhalten.

Die Basis fiir die Preisbildung eines PPAs ist die Preiserwartung am Terminmarkt fiir den festgelegten Zeitraum, die
Prognose der zukiinftigen Strompreise dient dabei als Ausgangspunkt fiir die Berechnung. Von der prognostizier-
ten Preiserwartung wird die Profilwertigkeit der Anlage abgezogen. Die Profilwertigkeit beschreibt, wie gut die
Erzeugung der Anlage mit der Nachfrage im Markt korreliert. Eine Anlage mit einer schlechteren Profilwertigkeit

als der Marktpreis hat demnach einen geringeren tatsachlichen Marktwert.

Wenn zum Beispiel eine Anlage eine Profilwertigkeit hat, die unter dem durchschnittlichen Marktpreis liegt, flihrt
dies zu einer Reduktion des urspriinglichen Marktwerts der erzeugten Energie. Vom ermittelten Marktwert wer-
den dann die Kosten fiir die Vermarktung der Anlage und die Bilanzierung abgezogen. Diese Kosten beinhalten
auch die langfristigen Risiken, die durch Wetter- und Klimaschwankungen entstehen kénnen. Zu dem ermittelten
Wert der Erzeugung werden die Herkunftsnachweise (Guarantees of Origin) addiert. Diese Nachweise dokumen-
tieren, dass der erzeugte Strom aus erneuerbaren Energien stammt und kénnen einen zusatzlichen Wert auf dem
Markt haben. Von dem Wert der Erzeugung, einschlieBlich der Herkunftsnachweise, werden schlieRlich die Kosten
fur die Risikoabsicherung abgezogen. Diese Kosten gewahrleisten, dass Gber den gesamten Vertragszeitraum ein
fixer Preis garantiert werden kann, um Preisschwankungen am Markt zu kompensieren. Der finale PPA-Preis ergibt
sich somit aus der Summe der erwarteten Marktpreise, vermindert um die Profilwertigkeit und die Kosten fiir

Vermarktung, Bilanzierung und Risikoabsicherung, zuziiglich der Herkunftsnachweise.

Vorteile von PPAs

Die Vorteile eines Power Purchase Agreements fiir Akteure am Energiemarkt sind unter anderem: langfristige
Preissicherheit, Moglichkeiten zur Finanzierung von Investitionen in neue Stromerzeugungskapazitaten oder Re-
duzierung von Risiken bei Stromverkauf und -einkauf. AuBerdem kann eine spezifische physische Lieferung von
Strom mit bestimmten regionalen Eigenschaften und Herkunftsnachweisen erfolgen. Dadurch ergeben sich fiir

Abnehmer Moglichkeiten ihre Marke nachhaltiger und griiner zu gestalten.

Auch ergibt sich durch die Offenheit der vertraglichen Gestaltung ein groRer Spielraum, um individuelle Praferen-
zen von Anlagenbetreiber und Stromabnehmer abzubilden. Dies gilt auch in Bezug auf die preisliche Ausgestaltung:
PPAs konnen zu festen Preisen abgeschlossen werden oder eine starkere Partizipation an Marktrisiken und -chan-

cen erlauben.

Nachteile von PPAs
PPAs sind komplexe Vertrage und benotigen oft viel Zeit und Absprache, um tatsachlich abgeschlossen zu werden.
Da PPAs langfristige Vertrage sind, sind beide Parteien auch an langfristige Laufzeiten gebunden. Dies kann zu

Nachteilen fiihren, wenn sich die Preise fiir eine der beiden Parteien negativ entwickeln. Ebenfalls ist die Strom-
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produktion insbesondere von Wind und Photovoltaik fluktuierend. Sollten eventuell nicht die lange im Voraus ab-
gesprochenen Strommengen zum Lieferzeitpunkt zur Verfligung stehen, muss der Anlagenbetreiber dies finanziell

oder physisch ausgleichen kdnnen oder an eine dritte Partei, etwa einen Stromhandler, auslagern.

Stromdirektleitung als besondere Form der PPA (On-site-PPA) in Abgrenzung zur Kundenanlage

Anders als fir Eigenerzeugung enthalt weder das EnEG noch das EEG eine Definition der Stromdirektlieferung. Sie
muss daher in Abgrenzung zu den Definitionen der Eigenerzeugung und der Direktvermarktung gesehen werden.
Direktvermarktung ist die Einspeisung von Strom in das Netz der allgemeinen Versorgung und Belieferung eines
Abnehmers, der nicht mit dem Anlagenbetreiber identisch ist (Direktvermarkter, Stromhéandler, Kunde). Eigenver-
sorgung ist der Verbrauch des Stroms vor Ort durch die selbe natirliche oder juristische Person, die auch die Anlage

betreibt.

In Abgrenzung zur Direktvermarktung und Eigenerzeugung besitzt Direktlieferung drei wesentliche Charakteristika:

1. die Lieferung von Strom an einen Dritten
2. die unmittelbare rdaumliche Nahe zwischen Erzeugung und Verbrauch

3. keine Durchleitung durch ein Netz der 6ffentlichen Versorgung

Das EnWG definiert die Direktleitung in § 3 Nr. 12 als eine Leitung, die einen einzelnen Produktionsstandort mit
einem einzelnen Kunden verbindet oder eine Leitung, die einen Elektrizitdtserzeuger und ein Elektrizitatsversor-
gungsunternehmen zum Zwecke der direkten Versorgung mit ihrer eigenen Betriebsstatte, Tochterunternehmen

oder Kunden verbindet.

Direktlieferung ist demnach die Belieferung eines Abnehmers mit Strom, der nicht mit dem Anlagenbetreiber iden-
tisch ist, Gber eine Direktleitung vor Ort. In diesem Fall entfallen die Netzentgelte und Umlagen sowie bei Anlagen

<2 MWp im Umkreis von 4,5 km die Stromsteuer.

Rechtlich ist ein On-Site-PPA als Kaufvertrag im Sinne der §§ 433 ff. BGB einzuordnen. Die langfristige Bindung der
Vertragsparteien fiihrt zu einem Dauerschuldcharakter, wodurch Vorschriften der Dauerschuldverhéltnisse im BGB
wie z. B. das Kiindigungsrecht aus wichtigem Grund gemal} § 314 BGB anwendbar sind. Kernbestandteile eines
solchen PPA-Vertrages sind Regelungen zur Laufzeit (Vertrags- und Lieferbeginn), zum Umfang der Belieferung
(Mengenverpflichtung) und zur Abnahmepflicht, zu Kiindigungsrechten und zur Vertragsanpassung, zu Preisrege-
lungen und zur Abrechnung, zur Weitergabe von Herkunftsnachweisen (HKN), zur Risikoverteilung und Haftung,
zu Schadensersatz und Sicherheiten. Des Weiteren unterliegt ein PPA grundsatzlich der zivilrechtlichen Vertrags-
freiheit, mit den allgemeinen Einschrankungen u. a. aus dem AGB-Recht (Allgemeine Geschéaftsbedingungen) bei
Verwendung von Vertragsmustern (§§ 307 ff. BGB), dem Energierecht (§§ 40 ff. ENWG) und der Preisangabenver-
ordnung (PAngV).

Zu beachten sind zahlreiche Pflichten und Vorgaben, z. B. bei der Vertragsgestaltung, Rechnungsgestaltung, Strom-
preisgestaltung und den Messvorgaben. Ebenso ergeben sich flr die Produzenten erhebliche administrative An-
forderungen, wie z. B. Informationspflichten, Dokumentationspflichten und Meldepflichten. Zudem begriindet die

Lieferung an Dritte grundsatzlich energiewirtschaftsrechtliche Pflichten als Energieversorgungsunternehmen im
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Sinne des EnWG, als Versorger im Sinne des StromStG, als Stromlieferant im Sinne des § 3 Nr. 31a EnWG und als

Energiehandler.

Wesentliches Kriterium der Direktlieferung ist, dass der Strom in ,,unmittelbarer raumlicher Nahe” zur Anlage ver-
braucht wird. Da das Kriterium der unmittelbaren raumlichen Nahe weder gesetzlich noch durch Rechtsprechung
klar definiert ist, sind die Anforderungen im konkreten Einzelfall immer wieder streitig. In der Praxis hindert das

rechtliche Risiko, das durch den unbestimmten Rechtsbegriff besteht, regelmaRig substanzielle Investitionen.

Mit Blick auf die definitorischen Unklarheiten und die umfangreichen Pflichten fordern Verbande die Anpassung

des EnWG und EEG, um die Direktlieferung rechtssicher und attraktiver zu gestalten.>®

6.2.7 Kundenanlagen als Quartiersversorgungsldsungen unter aktueller Rechtslage

Die Kundenanlage kann als besondere Form der Stromdirektleitung verstanden werden, wobei hier nicht eine ein-
zelne Leitung, sondern ein separates vom offentlichen Stromnetz getrenntes Netz fiir die Versorgung in einem

raumlich begrenzten Gebiet dient.

Die Diskussion der Moglichkeiten zur eigenstandigen d.h. vom Netzbetreiber unabhangigen Stromversorgung in
einem bestimmten Gebiet bedarf zuerst der Definition des zu versorgenden Gebietes. Hierzu soll behilfsmaBig der
Begriff des Quartieres genutzt werden. Ublicherweise versteht man darunter ein Teilgebiet einer Gemeinde oder
Stadt, dass mindestens mehrere Gebaude, meist aber mehrere StraRenziige umfasst. Dabei ist ein Quartier ein
raumlich zusammenhangendes Gebiet, dessen geografische Grenzen allerdings manchmal nicht eindeutig festge-
legt sind und meist nicht mit administrativen Grenzen lbereinstimmen. Fiir die energetische Betrachtung eines
Quartiers ist es wichtig festzustellen, dass dessen Gebiet in der Regel nicht mit den Gebietseinheiten der Energie-
versorgungsstrukturen tibereinstimmt und dass auch die verschiedenen Sektoren der Energieversorgung in unter-
schiedlichen Gebietseinheiten organisiert sind. Eine Versorgungseinheit bzw. ein Versorgungsgebiet ist im
Stromsektor ein Verteilnetzgebiet, das von einem Ortsnetztrafo versorgt wird. Die Ausdehnung der Energienetze
ist ein wichtiges Kriterium zur energiebezogenen Gebietsdefinition, allerdings ist auch zu bedenken, dass in einem
Quartier zwar alle Gebaude an das Stromnetz angeschlossen sein miissen. Neben diesen physikalischen, durch die
Energieverteilnetze definierten Gebietsgrenzen, sind aus energetischer Sicht zusatzlich auch die Gebietsgrenzen
wichtig, innerhalb derer der Betrieb der Energieanlagen gesteuert wird. Im Stromnetz steuert der Netzbetreiber
nicht einen einzelnen Trafo und den dadurch definierten Netzabschnitt, sondern Gber eine Netzleitwarte eine gro-
Bere Zahl von Netzabschnitten. Dies macht deutlich, dass das Erreichen einer energetischen Zielsetzung fiir ein
Quartier, wie z.B. die Klimaneutralitat oder Autarkie auf diesem Gebiet zu erreichen, einerseits eine klare Benen-
nung der Gebietsgrenzen erforderlich macht, andererseits aber auch vor allem als bilanzielle Zielsetzung zu ver-
stehen ist, die das Quartier nicht isoliert betrachtet, sondern die Einbindung in die umliegenden Energiesysteme

und die Interaktion mit diesen beriicksichtigt.

%6 Hierzu siehe bspw: BWE: Positionspapier Stromdirektbelieferung fiir Unternehmen stirken.
https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publikationen-oeffentlich/themen/03-sektoren-
kopplung/20250602_BWE_Positionspapier_Industriedirektbelieferungen_aktualisiert.pdf
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Bislang sind Quartiere im Energierecht als lokale Organisations- und Handlungsebene zwischen den Letztverbrau-
chern und den Energieversorgern und Netzbetreibern nicht vorhanden. Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) re-
gelt z. B. durch die Grundversorgungspflicht die Beziehung zwischen Energieversorger und Haushaltskunden. Nach
§ 36 Absatz 1 EnWG haben Energieversorgungsunternehmen fiir Netzgebiete, in denen sie die Grundversorgung
von Haushaltskunden durchfiihren, die Pflicht, jeden Haushaltskunden zu versorgen. Nach § 36 Absatz 2 EnWG ist
das Energieversorgungsunternehmen der Grundversorger, das die meisten Haushaltskunden in einem Netzgebiet
der allgemeinen Versorgung beliefert. Dies wird alle drei Jahre neu festgestellt. Die Bereitstellung von Energienet-
zen regelt § 11 Absatz 1 EnWG, nach dem die Betreiber von Energieversorgungsnetzen verpflichtet sind, ein siche-
res, zuverldssiges und leistungsfahiges Energieversorgungsnetz diskriminierungsfrei zu betreiben, zu warten und
bedarfsgerecht zu optimieren, zu verstarken und auszubauen, soweit es wirtschaftlich zumutbar ist. Die dezentrale
Erzeugung erneuerbarer Energien regelt das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Nach § 8 Absatz 1 EEG missen
Netzbetreiber Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien an ihr Netz anschlieRen. Nach § 11
Absatz 1 EEG 2021 sind die Netzbetreiber auch verpflichtet, den gesamten Strom aus erneuerbaren Energien, der
in der Form einer Marktpramie, einer Einspeisevergiitung, einem Mieterstromzuschlag oder einer sonstigen Di-

rektvermarktung veraulRert wird, unverziglich vorrangig physikalisch abzunehmen.

Im EnWG findet sich der Quartiersbegriff nicht und im EEG nur in § 21 Absatz 3. Dort ist geregelt, dass ein Anspruch
auf die Zahlung des Mieterstromzuschlags auch dann besteht, wenn der Letztverbraucher, dem der Mieterstrom
geliefert wird, sich in Gebduden in demselben Quartier befindet wie das Geb&ude, auf dem sich die Solaranlage,
mit der der Mieterstrom erzeugt wurde, installiert ist, soweit die Lieferung ohne Durchleitung durch ein Netz (der

allgemeinen Versorgung) erfolgt.

Um das Erreichen unterschiedlicher lokaler Ziele — Autarkie, Klimaneutralitat, glinstigere Stromkosten durch Weg-
fall von gewissen Strompreisbestandteilen — in einem Quartier sicherzustellen, kdnnte ein eigenstandiges Energie-
system (ein eigenstandiges Stromnetz) im Quartier aufgebaut und betrieben werden. Eine solche Losung kennt das
Energierecht bislang jedoch nicht. Das deutsche Recht unterscheidet beim Betrieb von Stromnetzen (und Gasnet-
zen) zwischen den (unregulierten) Kundenanlagen (§ 3 Nr. 24a und b EnWG) und den (teilweise oder vollstdndig)
regulierten Stromnetzen (und Gasnetzen). BehelfsmaRig setzen Projektentwickler in Quartieren zur Realisierung
der zuvor genannten Ziele daher sogenannte Kundenanlagen (friiher Arealnetze) nach Definition des EnWG um.

Kundenanlagen sind nach § 3 Nr. 16 EnWG nicht Teil des Energieversorgungsnetzes, die Betreiber solcher Anlagen
sind entsprechend von den Netzbetreiberpflichten ausgenommen. Demgegeniber gelten fiir den Netzbetrieb re-
gulatorische Anforderungen, Netzentgelte mussen kalkuliert und verlangt werden (nebst netzbezogenen Umlagen
und Abgaben) und der Netzbetrieb setzt eine Genehmigung der Energieaufsichtsbehdrde voraus. Der Betrieb einer

Kundenanlage ist somit deutlich weniger aufwandig als der Netzbetrieb und auch wirtschaftlich attraktiver.

Nach § 3 Nummer 24a EnWG sind Kundenanlagen ,Energieanlagen zur Abgabe von Energie, die sich

a) auf einem raumlich zusammengehdérenden Gebiet befinden,
b) mit einem Energieversorgungsnetz oder mit einer Erzeugungsanlage verbunden sind,
c) fur die Sicherstellung eines wirksamen und unverfalschten Wettbewerbs bei der Versorgung mit Elektri-

zitat (und Gas) unbedeutend sind und
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d) jedermannzum Zwecke der Belieferung der angeschlossenen Letztverbraucher im Wege der Durchleitung
unabhangig von der Wahl des Energielieferanten diskriminierungsfrei und unentgeltlich zur Verfigung

gestellt werden.

Abbildung 100 zeigt im linken Schaubild die Gbliche Stromversorgung durch Energieversorger im Rahmen von Ein-
zelvertragen mit den Haushaltskunden, wobei ein unabhangiger Netzbetreiber das Stromnetz bereitstellt und be-
treibt. Wird dagegen, wie auf dem rechten Schaubild dargestellt, eine Kundenanlage im Quartier installiert, be-
treibt ein lokaler Akteur das Stromnetz im Quartier und kann auch Strom aus eigenen Stromerzeugungsanlagen an
die Haushalte verkaufen. Dabei muss der einzelne Haushalt auch diskriminierungsfrei einen anderen Stromversor-
ger wahlen kénnen (d.h. keine Monopolstruktur). Der Netzbetreiber sorgt fiir den Anschluss der Kundenanlage am
Ubergabepunkt. Der Betreiber der Kundenanlage versorgt die angeschlossenen Letztverbraucher mit lokal erzeug-
tem Strom und, soweit erforderlich, mit importiertem Strom, den er (iber einen Stromliefervertrag mit einem Ener-

gieversorger bezieht.

Die Einordnung als Kundenanlage hat aus Sicht des Anlagenbetreibers und der Nutzer im Vergleich zum klassischen

Netzanschluss diverse Besonderheiten:

- Da die Kundenanlage nicht Teil des &ffentlichen Stromnetzes ist, unterliegt sie nicht der komplexen und
umfangreichen energierechtlichen Regulierung des Netzbetriebs sowie den damit einhergehenden Pflich-
ten (von Bredow Valentin Herz Rechtsanwilte, 2018).

- Fir den innerhalb der Kundenanlage erzeugten und dort an Verbraucher gelieferten Strom fallen keine
netzgekoppelten Strombestandteile an d.h. Netzentgelte sowie die weiteren netznutzungsbezogenen
Umlagen und Abgaben (gilt nicht fiir den extern zugekauften Strom).

- Die Kundenanlage muss den Verbrauchern diskriminierungsfrei und unentgeltlich zur Verfligung gestellt
werden.

- Esliegen Vorteile fiir den EEG-Umlage-privilegierten Eigenverbrauch vor.

Dem wirtschaftlichen Vorteil, der dem ,Vor-Ort-Strom” im Vertrieb die Konkurrenzfahigkeit sichert, steht aller-

dings aus Sicht des Gesamtsystems auch Fragen der Endsolidarisierung entgegen.

Ubliche Stromversorgung im Quartier Stromversorgung im Quartier im Rahmen einer Kundenanlage
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Abbildung 100: Stromversorgungsmodelle: libliche Versorgung (links), Versorgung in einer Kundenanlage (rechts) (Frauenho-
ver ISE)
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Gegenwartig besteht noch eine relativ groRe Rechtsunsicherheit, wenn es darum geht, bestimmte Energieleitun-
gen als Kundenanlage zu qualifizieren. Das liegt zum einen daran, dass der Gesetzgeber die maligebliche gesetzli-
che Vorschrift des § 3 Nr. 24a EnWG erst 2012 in das Energiewirtschaftsgesetz aufgenommen hat. Zum anderen
existiert bislang nur eine Gberschaubare Rechtsprechungsbasis. In dieser macht der BGH darauf aufmerksam, dass
es sich bei § 3 Nr. 24 EnWG um eine eng auszulegende Ausnahmevorschrift handelt. Diese Erkenntnis fihrt im
Ergebnis dazu, dass die vier Tatbestandsvoraussetzungen fir das Vorliegen einer Kundenanlage (réaumlich zusam-
menhangendes Gebiet, diskriminierungsfreie Durchleitung, unentgeltliche Nutzung, fehlende Wettbewerbsrele-

vanz) wohl nicht allzu groRzligig gehandhabt werden diirfen.

Beim Einsatz von Kundenanlagen in Quartieren sind einige Aspekte strittig, wie z.B. das Kriterium des raumlich
zusammenhangenden Gebiets sowie die Wettbewerbsrelevanz, zu denen der Bundesgerichtshof (BGH) am
11.12.2019 ein Urteil geféllt hat. Das Kriterium raumlich zusammenhangendes Gebiet wird dabei eine untergeord-
nete Bedeutung zugemessen, nach BGH liege dieses insbesondere auch dann vor, wenn sich die Kundenanlage
Gber mehrere Grundstiicke erstrecke und diese Grundstiicke so gut wie ausschlieBlich Gber die Kundenanlage ver-
sorgt werden. Dies sei insbesondere dann der Fall, wenn Grundstlicke aneinandergrenzen und nicht verstreut lie-
gen. Dabei sei es unschadlich, wenn ein derart abgegrenztes Gebiet StralRen, dhnlich 6ffentliche Raume oder ver-
einzelte, nichtins Gewicht fallende andere Grundstiicke einschlieft, die nicht liber die Kundenanlage versorgt wer-
den. Aufwendige Einzelfallbetrachtungen, die rdumliche Gegebenheiten abwéagen und gewichten, sollten somit
entbehrlich sein. Vielmehr ist letztlich eine rein versorgungseitige Betrachtung maRgeblich. (Beschluss EnVR 66/18;
Richter und Herms, 2020)

MaRgeblich fir die Beurteilung der Wettbewerbsrelevanz sollen laut Urteil des BGH neben der Anzahl der ange-
schlossenen Letztverbraucher auch die Menge der durchgeleiteten Energie sowie die geographische Ausdehnung
der Energieanlage sein. Danach scheide — vorbehaltlich der durch den Tatrichter jeweils durchzufihrenden Ge-
samtwiirdigung — im Regelfall eine Einordnung als fiir den Wettbewerb unbedeutend aus, wenn mehrere hundert
Letztverbraucher angeschlossen sind, die Energieanlage eine Fliche von deutlich Giber 10.000 m? versorgt, die jahr-
liche Menge durchgeleiteter Energie voraussichtlich 1.000 MWh deutlich (ibersteigt und mehrere Gebaude ange-
schlossen sind. Bleibt die Energieanlage hingegen in mehreren dieser Punkte hinter den genannten Werten zurtick,
soll es sich regelmaRig um eine fiir die Sicherstellung eines wirksamen und unverfalschten Wettbewerbs bei der
Versorgung mit Elektrizitdt und Gas unbedeutende Kundenanlage handeln. (Hoffmann Liebs Partnerschaft von
Rechtsanwalten mbH, 2020)

Mit Urteil vom 28.11.2024 — C-293/23 (Vorabentscheidungsverfahren) — hat der Europaische Gerichtshof entschie-
den, dass die Konstruktion der Kundenanlage als privilegiertes Netz fiir kleinere, dezentrale Erzeugungsanlagen
nicht vereinbar mit der Elektrizititsbinnenmarktrichtlinie ist.>” Der Européische Gerichtshof befand, dass die deut-
schen Bestimmungen des EnWG nicht mit der Elektrizitatsbinnenmarktrichtlinie (Richtlinie 2019/944 vom
05.06.2019 wie auch deren Vorgangerrichtlinie) vereinbar seien. Die sog. Verteilernetze diirfen nach der Richtlinie

nur hinsichtlich der Spannungsebene und der Kategorie von Kunden, an die die Elektrizitat weitergeleitet wird,

57 Anlass war ein Vorhaben einer Zwickauer Wohnungsbaugenossenschaft, die vier Wohnblécke mit 96 Wohnein-
heiten auf einer Flache von 9000 m? und sechs Wohnblécke mit 160 Wohneinheiten auf einer Flache von

25500 m? (iber zwei Kraft-Warme-Kopplungsanlagen mit glinstiger Energie und Wirme versorgen wollte. Der
ortliche Netzbetreiber verweigerte den Anschluss als privilegierte Kundenanlage unter Verweis auf die GroRe
und Struktur.
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unterschieden werden. Zusatzliche Kriterien hatte Deutschland nicht heranziehen oder selbst schaffen durfen.
Ausnahmen von der Pflicht zur Gleichbehandlung aller Netze kdnnte nur die Richtlinie selbst eréffnen (bspw. fr
Birgerenergiegenossenschaften oder geschlossene Verteilernetze fir Industrie- und Gewerbekunden). Die deut-
sche Konstruktion der Kundenanlage erfillt diese Ausnahmevoraussetzungen nicht. Der deutsche Gesetzgeber
durfte daher die Kundenanlagen nicht anders behandeln als die tGbrigen Verteilnetze. Die einheitliche Anwendung

der Elektrizitatsbinnenmarktrichtlinie misse sichergestellt werden. Das gebietet auch der Gleichheitsgrundsatz.

Das Urteil wirkt zundchst nur zwischen den Parteien des Rechtsstreits und damit nicht unmittelbar fiir samtliche
Betreiber oder Beglinstigte von Kundenanlagen. Es handelte sich um ein Vorabentscheidungsverfahren, das eine
bestimmte Rechtsfrage in einem bestimmten Rechtsstreit beantworten soll. Der deutsche Gesetzgeber ist nun
aber gezwungen zu handeln, da innerstaatliche Gerichte diese Normen des EnWG zuk(inftig nicht mehr ihren Ur-
teilen zu Grunde legen diirfen. Insbesondere die Netzbetreiber werden die Bestimmungen des EnWG zu den Kun-
denanlagen nicht mehr anwenden. Eine erhebliche Rechtsunsicherheit fiir bestehende und geplante Anlagen und
deren Betreiber ist die Folge. Ob und auf welche Weise der Gesetzgeber Abhilfe schafft, ist noch offen. Die beste-

henden Ausnahmeregelungen der Kundenanlagen diirften aber der Vergangenheit angehoren.

Nach jetzigem Stand sind die Betreiber von Kundenanlagen zukinftig verpflichtet, alle Regelungen fiir Verteiler-
netzbetreiber zu erfillen, von der Genehmigungspflicht Giber die Erhebung von Netzentgelten und Umlagen bis zu
den Melde- und Publikationspflichten der Netzbetreiber. Auch fiir den Anschluss von Photovoltaik-Anlagen an
diese ortlichen Netze war die Einordnung als Kundenanlage von Bedeutung. Dies wird insbesondere Mehrbelas-
tungen an Aufwand und Kosten verursachen. Betreiber sind gehalten, ihre Vertrage und Gestaltungsmoglichkeiten

bereits jetzt zu priifen.(vgl. Wilms®8)

Der Bundesgerichtshof hat sich dem EuGH Urteil am 13. Mai 2025 (Verfahren EnVR 83/20) angeschlossen. Eine
Kundenanlage kénne demnach nur dann gegeben sein, wenn sie kein Verteilernetz im Sinne der europarechtlichen
Vorgaben darstellt. Ein Verteilernetz ist nach der Rechtsprechung des EuGH aber immer dann gegeben, wenn die
Leitungsanlagen der Weiterleitung von Elektrizitdt und dem Verkauf an Endkunden dienen. Energieanlagen, die
Strom aus Energieerzeugungsanlagen bspw. an Mieter mehrerer Wohnblocke verkaufen und weiterleiten, sind
somit nicht als von Netzbetreiberpflichten befreite ,Kundenanlagen” gemal § 3 Nr. 24a EnWG einzustufen, da sie
die Kriterien eines Verteilernetzes nach EU-Recht erfillen. Eine Energieanlage zu errichten und Kunden mit dieser
Energieanlage zu versorgen und sie an diese anzuschlieRen ist entsprechend der Entscheidung des BHG als Schaf-
fung eines den Regulierungsvorschriften unterliegenden Verteilnetzes zu betrachten. Eine Kundenanlage liegt
demgegeniber nur dann vor, wenn nach Art. 2 Nr. 28 der Elektrizitdtsbinnenmarktrichtlinie kein Verteilnetz vor-

liegt (z.B. Direktleitung).

Solange der Gesetzgeber nicht tatig wird, bleibt der gesetzliche Status quo zunachst bestehen. Jedoch kdnnen
Behorden, Netzbetreiber und Gerichte Leitungsinfrastrukturen, mit denen Kunden mit Elektrizitdt versorgt wer-

den, als Verteilernetze einstufen. Verweigert ein Netzbetreiber beispielsweise den Anschluss einer EE- Anlage un-

58 Wilms (2024-12-04): Das Ende der Kundenanlage (?); https://www.fgvw.de/neues/archiv-2024/energierecht-

das-ende-der-kundenanlage
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ter Verweis darauf, dass der Betreiber der Kundenanlage Netzbetreiber und somit selbst fiir den Anschluss zustan-
dig ist, kommt es auf eine behordliche bzw. gerichtliche Klarung dieser Verweigerung an. In diesem Fall ist die

EuGH-Rechtsprechung dann im Sinne der europarechtskonformen Auslegung anzuwenden.

Durch die Entscheidung ist eine Vielzahl an Projekten und moglichen Versorgungskonstellationen betroffen. Dies

kénnen bspw.:

- Quartiersentwickler im Immobilienbereich,

- Verteilanlagen (Campuskonzepte) in

- Einkaufszentren,

- Universitaten,

- Forschungseinrichtungen,

- Krankenhdusern und Kliniken, Rehazentren, Pflegeheimen (insbesondere mit Drittnutzung wie outge-
sourcet Kantine, Wascherei)

- Wind- oder PV-Parkbetreiber, die mit Blick auf das EEG dezentrale Versorgungskonzepte liber Arealnetze

bzw. Direktleitungen in Verbindung mit einer Uberschusseinspeisung betreiben. (B6hme, Ertel 2025%).

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Kundenanlagen nach aktueller Rechtslage diversen quantitati-
ven und qualitativen Beschrankungen unterliegen und nur fiir kleine Quartiere mit in der Regel weniger als 100
Letztverbrauchern (nicht Gebdude) in Frage kommen, wobei die Auslegung des Rechtsrahmens teilweise noch un-
sicher ist. Die Entscheidung des EuGHs und darauf aufbauend des BGHs entziehen dem Versorgungsmodell zudem
regulatorische und wirtschaftliche Vorteile, die es gegenliber einem klassischen Verteilnetzanschluss besal3. Somit
sind Kundenanlagen mittlerweile nur flr einen geringe Anzahl an Quartierslésungen als Basis einer eigenstandigen

Vor-Ort-Versorgung relevant und weisen nach neuster Rechtslage keine besonderen Vorteile auf.®°

6.2.8 Mieterstrommodelle

Mieterstrom-Modelle sind in der Praxis verschieden ausgestaltet. Gemeinsam ist diesen Vermarktungsmodellen

im Allgemeinen, dass

- der Strom vor Ort mit einer Solaranlage, einem BHKW oder einer dhnlichen Erzeugungsanlage erzeugt,
- vorrangig an die Hausbewohner (ohne Nutzung des Netzes) innerhalb der Kundenanlage geliefert und im
Gebdaude verbraucht sowie

- im Ubrigen als ,,Uberschusseinspeisung” in das Netz gespeist wird.

Modelle dieser Art werden seit vielen Jahren praktiziert. Es gibt sie in verschiedenen Varianten mit und ohne EEG-

Forderung. Gemeinsam ist den Modellen, dass auf den innerhalb der Kundenanlage erzeugten, gelieferten und

59 Béhme, Ertel (2025-05-20): Auf einen Blick: nach EuGH-Urteil nun BGH-Beschluss zur Kundenanlage nach § 3
Nr. 24a EnWGhttps://www.taylorwessing.com/de/insights-and-events/insights/2025/05/nach-eugh-urteil-nun-
bgh-beschluss-zur-kundenanlage

80 https://www.taylorwessing.com/de/insights-and-events/insights/2025/03/auswirkung-des-eugh-urteils-zur-

kundenanlage-auf-den-ausbau-erneuerbarer-energien
DSK / Seite 187

Energieregion sudliches Saaletal



verbrauchten ,Mieterstrom” keine Netzentgelte, Umlagen, Abgaben anfallen. Ein wesentlicher Teil der Rentabili-
tat resultiert in der Regel aus diesen Einsparungen. Mit dem Entfall der EEG-Umlage zum 1. Januar 2023 (und ihrer
vorherigen Absenkung auf null Euro zum 1. Juli 2022) hat sich die wirtschaftliche Attraktivitat fiir Mieterstrom-
Lieferungen erhoht. Die Umlage war zuvor auch bei Lieferungen innerhalb der Kundenanlage zu zahlen. Die ent-

fallene EEG-Umlage entlastet somit alle Mieterstrom-Lieferanten unmittelbar.

Bei Mieterstrom-Modellen mit Solaranlagen kann der Anlagenbetreiber nach den gesetzlichen Vorgaben des EEG

eine zweifache Forderung in Anspruch nehmen:

- zum einen den ,Mieterstromzuschlag” fiir die Mieterstrom-Liefermengen und

- zumanderen die Einspeisevergiitung (oder Marktpramie) fiir die Uberschusseinspeisung ins Netz.

Grundmodell: EEG-geforderte Mieterstromlieferung des Anlagenbetreibers

Stark vereinfacht dargestellt, liefert der Betreiber der Solaranlage in diesem Grundmodell seinen selbst erzeugten
(Mieter-) Strom nach Verfluigbarkeit und Bedarf an die Letztverbraucher des Hauses, auf dem die Solaranlage er-
richtet wurde. Ergdnzend liefert er auch alle anderen Strommengen, die diese verbrauchen, wenn die Sonne nicht
scheint oder der Solarstrom nicht ausreicht, indem er diesen (Zusatz-) Strombezug aus dem Netz zukauft. Der An-
lagenbetreiber ist in diesen Modellen zugleich der Stromlieferant der Hausbewohner und muss die damit verbun-
denen Pflichten einhalten. Dazu gehoren u. a. besondere verbraucherschutzrechtliche Anforderungen an EEG-ge-

forderte Mieterstromvertrage. Es bleibt ihm freigestellt, die Hilfe eines Dienstleisters in Anspruch zu nehmen.
Die (Uberschuss-) Einspeisung ins Netz wird im Fall der Einspeisevergiitung vom Netzbetreiber bilanziert und tiber

den EEG-Ausgleichsmechanismus zugunsten des EE-Kontos vermarktet. Im Falle einer Direktvermarktung kiimmert

sich der beauftragte Direktvermarkter um die Bilanzierung und Vermarktung.

Grundmodell: Mieterstromlieferung des Anlagenbetreibers
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Abbildung 101: Schematische Darstellung: Mieterstromlieferung des Anlagenbetreibers (BNA)
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Lieferkettenmodell: EEG-geférderte Mieterstromlieferung liber Dritten

Betreiber von Solaranlagen, die ab dem 1. Januar 2021 in Betrieb genommen wurden, kénnen auch die Variante
des sogenannten Lieferketten-Modells nutzen. Im Vergleich zum Grundmodell kann der Anlagenbetreiber in dieser
Variante den Mieterstromzuschlag fiir den Strom aus seiner Solaranlage auch erhalten, wenn er den Strom (ohne
Netzeinspeisung) innerhalb der Kundenanlage an einen Dritten weitergibt, der diesen Strom wiederum nachweis-
lich unter Einhaltung der Voraussetzungen des Mieterstromzuschlags an die teilnehmende , Mieterstromkund-

schaft” (Letztverbraucher) liefert. Dieser Dritte ist in diesem Fall der verantwortliche Stromlieferant.

Lieferkettenmodell: Mieterstromlieferung tiber dritten Stromlieferanten

' Mieter
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Abbildung 102: Schematische Darstellung: Mieterstrommodell (iber dritten Stromlieferanten (Liefer kettenmodell) (BNA)

Gesetzliche Vorgaben zum Mieterstromzuschlag

Fiir die Inanspruchnahme des Mieterstromzuschlags sind die gesetzlichen Anforderungen zu beachten, die nach
dem Inbetriebnahmedatum fir die jeweilige Solaranlage malgeblich sind. Fiir Solaranlagen, die nach dem 1. Ja-
nuar 2023 in Betrieb genommen werden, sind insbesondere die Anforderungen nach § 19 Abs. 1 Nr. 3, § 21 Abs.
3, § 21b EEG 2023 relevant.

Die Bundesnetzagentur hat 2017 den Hinweis 2017/3 zum Mieterstromzuschlag (Version 1.1)%! veréffentlicht. Ge-
setzliche Anderungen an den Berechnungsgrundlagen des Mieterstromzuschlags vom 17. Dezember 2018 hatten
eine punktuelle Anpassung des Hinweispapiers zur Berechnung des Mieterstromzuschlags erforderlich gemacht.
Im Hinweispapier zum Mieterstromzuschlag werden die Grundziige der Mieterstrom-Férderung nach dem EEG

2017 erldutert. Fur Anlagen, die vor dem 1. Januar 2021 in Betrieb genommen wurden, gelten weiterhin diese

61 https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_lInstitutionen/Erneu-
erbareEnergien/Mieterstrom/Hinweis_Mieterstrom.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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rechtlichen Regelungen, wie sie im Hinweispapier erldutert werden. Die gesetzlichen Regelungen zum Mieter-
stromzuschlag wurden jedoch seitdem mehrfach angepasst. Das Hinweispapier dient dennoch als Orientierungs-
hilfe, um eine einheitliche Anwendungspraxis zu férdern und Rechtsunsicherheiten zu vermindern. Im Folgenden

werden lediglich einige der seitdem erfolgten Anderungen skizziert.

- Quartiersbezug: der Strom kann nach dem EEG 2021 nicht nur in demselben Gebaude oder Wohngebau-
den bzw. Nebengebduden im unmittelbaren raumlichen Zusammenhang, sondern auch ,,in demselben
Quartier, in dem auch dieses Gebaude liegt” verbraucht werden. MaRgeblich ist demnach, dass der Strom
innerhalb des Quartiers, in dem das Gebdude mit der neuen Solaranlage steht, nach den weiteren Vo-
raussetzungen des Mieterstromzuschlags geliefert und verbraucht wird. Die Beschrankung des EEG 2017
auf den ,,unmittelbaren raumlichen Zusammenhang mit diesem Gebdude” wurde durch den Quartiersbe-
zug abgelost. Es bleibt jedoch zu beachten, dass auch bei der Belieferung von Letztverbrauchern innerhalb
desselben ,,Quartiers” die Nutzung eines Netzes fiir die allgemeine Versorgung (§ 3 Nr. 35 EEG 2021) die
Zahlung des Mieterstromzuschlages ausschlief3t.

- Teilweise Anderung der Zusammenfassungsregelung: Bei einer neuen Mieterstromanlage werden fiir die
Bestimmung der Forderhdhe des Mieterstromzuschlags zur Ermittlung der GréRe der neuen Solaranlage
— unabhéngig von der Betreibereigenschaft — mehrere Anlagen ausnahmsweise nicht nach MaRgabe des
§ 24 Abs. 1 S. 1 EEG 2021 zusammengefasst, soweit sie nicht an demselben Anschlusspunkt (i. S. v. § 55
Abs. 5 MsbG) betrieben werden (§ 24 Abs. 1 S. 4 EEG 2021). Anlagen, die an demselben Anschlusspunkt
(i. S. v. § 55 Abs. 5 MsbG) betrieben werden, sind hingegen weiterhin nach § 24 Abs. 1 S. 1 EEG 2021
zusammenzufassen. Fir die Bestimmung der Férderhdhe fir die Uberschusseinspeisung in das Netz,
bleibt es unabhangig von dem Betrieb an einem oder an mehreren Anschlusspunkten bei der allgemeinen
Zusammenfassung nach § 24 Abs. 1 S. 1 EEG 2021. Auch fiir die Bestimmung der Forderfahigkeit als Mie-
terstromzuschlag ist die Einhaltung der 100 kW-Grenze weiterhin nach der spezielleren Zusammenfas-
sungsregelung des § 21 Abs. 3 EEG 2021 zu ermitteln.

- Mit dem EEG 2023 wird die Begrenzung fiir Mieterstromanlagen von 100 kW auf einem Gebaude aufge-
hoben.

- Mitdem EEG 2023 wurden die Fordersatze fiir den EEG-geférderten Mieterstrom fir Solaranlagen, die ab
dem 1. Januar 2023 in Betrieb genommen werden, neu festgelegt. Die Bundesnetzagentur veréffentlicht
die jeweils geltenden Solaranlagen-Fordersatze fiir den Mieterstromzuschlag sowie fiir die Einspeisever-

gltung bzw. die Marktpramie. MaRgeblich ist jeweils das Datum der Inbetriebnahme der Anlage.

Der Betrieb eines Mieterstrommodells in Eigenregie durch WBG oder WOBAG wird als zu aufwandig angesehen.
Es wird somit die Einbindung eines externen Dienstleisters empfohlen. Dabei sind grundsatzliche zwei Varianten

vorstellbar:

- Errichtung der Anlage durch die WBG oder WOBAG und Einbindung eines Dienstleisters, der den Strom
abkauft und die Versorgung der Mieter libernimmt — die Dienstleister werben damit, dass sie den erzeug-
ten PV-Strom vom Anlagenbetreiber zu hoheren Preisen abkaufen als die Einspeisevergitung plus Mie-
terstromzuschlag

- Contracting-Modell — Anlage wird durch den Mieterstromanbieter gebaut und dieser Gbernimmt dann

auch die Versorgung der Mieter
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Eine Marktabfrage von unterschiedlichen Mieterstromanbietern zur Klarung von Konditionen und Geschaftsmo-
dellen wird angeraten. Eine weitere grolRe Hiirde, die Vermieter davon abhalt, ihre Mieter mit griinem und giins-
tigen Solarstrom zu versorgen, ist das Gewerbesteuerprivileg. Denn die Einnahmen aus dem Mieterstrom zdhlen
als Nicht-Mieteinnahmen und fiihren zum Verlust der gekiirzten Gewerbesteuer, sofern sie 10 % der Mieteinnah-
men Ubersteigen. Mit der Starkung der Teilversorgung durch die Gemeinschaftliche Gebaudeversorgung ist bereits
ein wichtiger Ansatz geschaffen, um diese Beflirchtung aus dem Weg zu raumen. Eine Aufhebung der ,,gewerbe-
steuerlichen Infizierung” durch Mieterstrom ist auf jeden Fall notwendig, obwohl bei den in diesem Konzept be-

trachteten Objekten ein derartiger Effekt unwahrscheinlich ist.

Gemeinschaftliche Gebdudeversorgung

Im Ergebnis des im Mai 2024 verabschiedeten Solarpaketes wurde § 42 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) um den
Zusatz b erweitert, welcher die ,,Gemeinschaftliche Gebdudeversorgung” regelt. Hier wird, vereinfacht gesagt, fest-
gelegt, dass Mieter eines Mehrfamilienhauses ein Mieterstrommodell mit Teilversorgung wahrnehmen konnen,
sofern der Verbrauch des Mieters viertelstiindlich gemessen wird. Die wesentliche Unterscheidung zum klassi-
schen Mieterstrommodell ergibt sich aus Abs. 3: ,,Der Betreiber der Gebdudestromanlage ist nicht verpflichtet, die
umfassende Versorgung der teilnehmenden Letztverbraucher mit Strom sicherzustellen.” Damit entféllt die im klas-
sischen Mieterstrommodell geltende Pflicht fiir Anbieter der Mieterstrommodelle, ein vollumfanglicher Versorger
zu werden, sie missen nicht fiir eine 100% Deckung des Strombedarfs der Mieter aufkommen. Die Mieter kénnen

den restlichen Strombedarf tGber ihren gewohnlichen Stromtarif abdecken.

Mieterstrom Gemeinschaftliche Gebdudeversorgung
Mieterstromvertrag ’
- . - ® Gebdudestromnutzungsvertrag
‘&‘ - ‘&a‘ destrol ZUNESWETt » @ -
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Stromnetz —— Energieversorger VNB Stromnetz % Vertrag Energieversorger VNB
Abbildung 103: Schema Mieterstrom vs. Gemeinschaftliche Gebdudeversorgung (Frauenhoferé?)

Restst

Das mit den gesetzlichen Anderungen zum ,Solarpaket” eingefiihrte Modell der ,,gemeinschaftlichen Gebiude-
versorgung” nach § 42b Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) schlieRt die Inanspruchnahme der EEG-Forderung des
»Mieterstromzuschlags“ ausdriicklich aus. Dennoch ergeben sich in diesem Modell diverse Vorteile. Der glinstig
entstandene Strom der Solaranlage auf den Dachern der Mehrfamilienhduser muss nicht zu geringen Einspeise-
vergilitungen in das Netz eingespeist werden. Stattdessen kann der Strom zu deutlich héheren Preisen an die Mie-
ter direkt verkauft werden und dabei kann der Netzstrompreis trotzdem deutlich unterboten werden, um dem
Mieter einen splrbaren geldwerten Vorteil zu gewdhren und direkt an der Energiewende zu beteiligen. Zusatzlich

entfallen alle Pflichten, als Vollversorger aktiv zu werden.

62 https://www.buendnis-buergerenergie.de/fileadmin/user_upload/konvent_2024/12_WS01_Gemeinschaftli-

che_Gebaeudeversorgung.pdf
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Die gemeinschaftliche Gebdudeversorgung ermoglicht die Verteilung der PV-Erzeugungsmengen auf Basis von Auf-

teilungsschlisseln:

- Dynamisch: ordnet einen individuellen Teil proportional zum aktuellen Verbrauch zu.
- Statisch: ordnet in jedem Zeitschritt den gleichen Anteil der PV-Energie einer Partei zu (selbst wenn diese

im konkreten Zeitpunkt keinen Verbrauch aufweist).

Auswertungen zeigen, dass das dynamische Modell gegeniliber dem statischen vorteilhaft ist.

6.2.9 Energiegemeinschaften im EU-Recht

Die Optimierung der Stromversorgung innerhalb eines Quartiers und Erreichung eines méglichst hohen Anteils an
lokaler Nutzung erneuerbarer Energien kann nicht nur durch den beschriebenen Aufbau einer vom Netz der allge-
meinen Versorgung separierten Quartiersversorgung mit eigenstandig betriebenem Stromnetz als Kundenanlage
nach EnWG erreicht werden. Moglich ist auch, dass unter unveranderter Nutzung des Netzes der allgemeinen Ver-
sorgung der Strombezug und die Stromlieferung nicht nur bilateral zwischen den Letztverbrauchern und einem
Ublicherweise Uberregional tatigen Energieversorger erfolgt, sondern auch der lokale Austausch von Strom zwi-
schen den Letztverbrauchern im Quartier erméglicht wird. Da das Stromnetz dabei unverandert bleibt, andert sich
der physikalische Stromfluss moglicherweise nur wenig. Allerdings werden durch die buchhalterischen Lieferungen
von Strommengen zwischen den lokalen Akteuren Anderungen sowohl in der Betriebsweise des Energiesystems
und im Verbrauchsverhalten der Akteure als auch in der Struktur des lokalen Energiesystems durch Stimulation
von Investitionen z.B. in Solaranlagen, Batteriespeicher, Warmepumpen oder E-Fahrzeugen ausgeldst. Vorausset-
zung hierfir ist jedoch, dass der Vor-Ort-Austausch von Strom zwischen den Akteuren niederschwellig moglich ist

und deutliche Kostenvorteile bei den Netzgebiihren, Steuern und Abgaben mit sich bringt.

Das Konzept des privilegierten Stromaustausches zwischen Letztverbrauchern wurde in den letzten Jahren auf eu-
ropdischer Ebene unter dem Begriff ,, Energiegemeinschaften” entwickelt. Im Rahmen des ,,Clean Energy Package”
der EU im Jahr 2018 wurde die EU-Richtlinie zur Forderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen
(Renewable Energy Directive, RED Il) verabschiedet, die in Artikel 22 die Einfiihrung von ,Erneuerbare-Energie-
Gemeinschaften” vorsieht (Européisches Parlament und Rat 2018). Darliber hinaus wurde im Jahr 2019 die EU-
Richtlinie fur den Elektrizitdtsbinnenmarkt (Common Rules for the Internal Market for Electricity Directive, IEMD)
verabschiedet, die die Mitgliedsstaaten in Artikel 16 zum Erlass eines Regulierungsrahmens fiir , Biirgerenergie-
gemeinschaften” verpflichtet (Europaisches Parlament und Rat 2019). Beide Energiegemeinschaften haben zum
Ziel, die Erzeugung durch und den Austausch von Energie zwischen lokalen Erzeugern sowie Verbrauchern zu er-

moglichen bzw. zu erleichtern.

Biirgerenergiegemeinschaften
Nach Artikel 22 Absatz 2 RED Il miissen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass sich Endkunden und insbesondere
Haushalte an einer Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft beteiligen diirfen und dass diese berechtigt sind, (a) erneu-

erbare Energie zu produzieren, zu verbrauchen, zu speichern und zu verkaufen; und (b) innerhalb der Erneuerbare-
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Energie-Gemeinschaft die mit eigenen Produktionseinheiten produzierte erneuerbare Energie gemeinsam zu nut-
zen. Nach Artikel 22 Absatz 4 RED Il werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, einen Regulierungsrahmen zu schaf-
fen, der es ermoglicht, die Entwicklung von Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften zu unterstiitzen und voranzu-
bringen. Mit diesem Rahmen ist u.a. sicherzustellen, dass der jeweilige Verteilernetzbetreiber mit Erneuerbare-
Energie-Gemeinschaften zusammenarbeitet, um Energielibertragungen innerhalb von Erneuerbare-Energie-Ge-
meinschaften zu erleichtern; dass sich Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften angemessen und ausgewogen an den
Systemgesamtkosten beteiligen und die Beteiligung an Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften allen Verbrauchern

offensteht, auch jenen, die in einkommensschwachen oder bedirftigen Haushalten leben.

Die IEMD-Richtlinie besteht beziiglich der Biirgerenergiegemeinschaften vornehmlich aus Kann-Regelungen. So
kénnen die Mitgliedsstaaten z.B. vorschreiben, dass diese das Recht haben, innerhalb der Gemeinschaft Elektrizitat
gemeinsam zu nutzen, die mit Erzeugungsanlagen im Eigentum der Gemeinschaft erzeugt wird (Artikel 16 Nummer
3e IEMD). Die Mitgliedstaaten kdnnen weiter beschlieBen, Biirgerenergiegemeinschaften das Recht zu erteilen, in
ihrem Tatigkeitsgebiet Verteilernetze zu betreiben (Artikel 16 Nummer 4 IEMD). Generell kbnnen Birgerenergie-
gemeinschaften in den Bereichen Erzeugung, einschlieflich aus erneuerbaren Quellen, Verteilung, Versorgung,
Verbrauch, Aggregierung, Energiespeicherung, Energieeffizienzdienstleistungen oder Ladedienstleistungen fir
Elektrofahrzeuge tatig sein oder andere Energiedienstleistungen fiir ihre Mitglieder oder Anteilseigner erbringen
(Artikel 2 Nummer 11c IEMD).

Biirgerenergiegemeinschaften entsprechend der IEMD-Richtlinie sind eine Rechtsperson, deren Mitglieder natir-
liche Personen, Gebietskorperschaften, einschlieRlich Gemeinden, oder Kleinunternehmen sein konnen (Artikel 2
Nummer 11a IEMD). Die Mitgliedstaaten kénnen im Regelungsrahmen fir Birgerenergiegemeinschaften vor-
schreiben, dass Blirgerenergiegemeinschaften fir die ldandertbergreifende Teilnahme offen sind (Artikel 16 Num-
mer 2a IEMD). Somit kénnen sich Haushalte und sonstige lokale Akteure in Blirgerenergiegemeinschaften zusam-
menschlieRen, die Birgerenergiegemeinschaften konnen sich jedoch weit liber ein Quartier und eine Stadt hinaus

ausbreiten und evtl. sogar landeriibergreifend arbeiten.

Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft

Eine Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft ist eine Rechtsperson, deren Anteilseigner oder Mitglieder natirliche Per-
sonen, lokale Behorden einschlieBlich Gemeinden, oder KMU sind, die in der Ndhe der Projekte im Bereich erneu-
erbare Energie angesiedelt sind, deren Eigentimer und Betreiber diese Rechtsperson ist (Artikel 2 Nummer 16 RED
I). Eine genaue Definition, was Projektndhe bedeutet, liegt nicht vor, da aber u.a. auch der Betrieb von Wind- und
Bioenergieanlagen moglich ist, ist davon auszugehen, dass Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften regional tatig
sein werden und Aktivitdten Uber die Stadtgrenzen hinaus entfalten. Dabei ist zwischen der raumlichen Ausdeh-
nung der Standorte der Mitglieder (Verbraucher) und der Standorte der Erneuerbare-Energien-Anlagen der Ge-

meinschaft zu unterscheiden.

Somit kdnnen nach Schaffung der rechtlichen Grundlagen sowoh| Biirgerenergiegemeinschaften als auch Erneu-
erbare-Energie-Gemeinschaften innerhalb eines Quartiers zur Optimierung der Energieversorgung des Quartieres
gegriindet werden. Da Haushalte und Letztverbraucher jedoch aktiv einer Rechtsperson beitreten missen und

diese Mitgliedschaft natrlich freiwillig ist, kann davon ausgegangen werden, dass nicht alle Akteure in einem
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Quartier Mitglieder werden. Dariiber hinaus kann die Energiegemeinschaft auch Verbraucher auRerhalb des Quar-
tiers aufnehmen und Erneuerbare-Energien-Anlagen aulRerhalb des Quartiers betreiben. Somit kann das von der
Energiegemeinschaft betriebene Energiesystem weitgehend mit dem Quartiersenergiesystem Ubereinstimmen,

muss dies aber nicht und kann auch sehr stark davon abweichen.

Die Struktur einer lokalen Energiegemeinschaft ist schematisch in Abbildung 35 dargestellt. Die physikalische
Stromversorgung erfolgt vollstandig Gber das Netz der allgemeinen Versorgung. Der buchhalterische Austausch
von Strommengen erfolgt zwischen den beteiligten Akteuren, wobei beispielhaft dargestellt ist, dass ein Teil der
Letztverbraucher nicht Teil der Energiegemeinschaft ist und die Energiegemeinschaft Solar- und Windkraftanlagen

auRerhalb des Quartiers betreibt.

Kiinftiges Geschaftsmodell Sromversorgung im Quartier
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Abbildung 104: Biirgerenergiegemeinschaft (Frauenhofer ISE)

6.2.10 Birgerenergiegesellschaften (Deutsches Recht)®3

Auf EU-Ebene gibt es zwei mogliche Arten von Energiegemeinschaften. Dies sind Citizen Energy Communities (Bur-
gerenergiegemeinschaften) und Renewable Energy Communities (Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften). In
Deutschland wird nicht zwischen beiden unterschieden, sondern es gibt nur eine Definition: die Biirgerenergiege-
sellschaften. Mit den Anderungen und Ergénzungen des Begriffs der Biirgerenergiegesellschaft in § 3 Nr. 15 EEG
2023 wird die Biirgerenergiegesellschaft kompatibel zum Begriff der Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft aus der
europaischen Erneuerbare-Energien-Richtlinie (Richtlinie (EU) 2018/2001 des Européischen Parlaments und des
Rates vom 11.12.2018 zur Férderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen, Abl. L 328 vom
21.12.2018, Seite 82).

8 DeiRler, Weinke (07/2022): Biirgerenergiegesellschaften im EEG 2023; https://kapellmann.de/de/bei-

traege/buergerenergiegesellschaften-im-eeg-2023
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Voraussetzungen einer Biirgerenergiegesellschaft (BEG)

Die Voraussetzungen der Biirgerenergiegesellschaft werden in & 3 Nr. 15 EEG 2023 definiert und dienen insbeson-
dere dazu, dass die lokale Verankerung von Biirgerenergiegesellschaften durch eine moglichst breite Biirgerbetei-
ligung gestarkt wird. Dies soll der lokalen Akzeptanzsteigerung und der lokalen Wertschopfungssteigerung dienen.
Beitragen sollen hierzu sowohl die Anhebung der Anzahl natiirlicher Personen vor Ort als Mitglieder oder Anteils-

eigner einer Birgergesellschaft als auch die Erhohung einer Mindestbeteiligung von natiirlichen Personen.

Nach § 3 Nr. 15 (a) EEG 2023 muss die BEG aus 50 natiirlichen Personen als stimmberechtigte Mitglieder oder

stimmberechtigte Anteilseigner bestehen.

Nach § 3 Nr. 15 (b) EEG 2023 sollen 75 % der Stimmrechte bei natiirlichen Personen liegen, die in einem Postleit-
zahlengebiet, das sich ganz oder teilweise im Umkreis von 50 Kilometern um die geplante Anlage befindet, nach
dem Bundesmeldegesetzes mit einer Wohnung gemeldet sind. Bei Solaranlagen wird der Abstand vom &duf3eren
Rand der jeweiligen Anlage und bei Windenergieanlagen von der Turmmitte der jeweiligen Anlage gemessen. Da-

mit ermdglicht der Gesetzgeber auch Regelungen fiir Projekte, die landkreisiibergreifend betrieben werden sollen.

§ 3 Nr. 15 (c) EEG 2023 legt Anforderungen fiir Stimmrechte fest, die nicht bei natiirlichen Personen liegen. Diese
konnen sich nur dann an einer Biirgerenergiegesellschaft beteiligen, soweit es sich hierbei ausschlieflich um Klein-
stunternehmen, kleine oder mittlere Unternehmen (KMU: <250 Mitarbeiter und <50 Mio. € Umsatz oder 43 Mio.
€ Bilanzsumme) handelt. AuRerdem koénnen sich auch kommunale Gebietskorperschaften sowie deren rechtsfahi-

gen Zusammenschliisse beteiligen.

Nach § 3 Nr. 15 (d) EEG 2023 darf kein Mitglied oder Anteilseigner der Blrgerenergiegesellschaft mehr als zehn
Prozent der Gesellschaft halten. Zugleich muss mit den Stimmrechten in der Regel auch eine entsprechende tat-
sachliche Méglichkeit der Einflussnahme auf die Gesellschaft und der Mitwirkung an Entscheidungen der Gesell-

schafterversammlung verbunden sein.

Beim Zusammenschluss von mehreren juristischen Personen oder Personengesellschaften zu einer Gesellschaft,
muss jeder der Mitglieder der Gesellschaft die Voraussetzungen nach den vorangegangenen Buchstaben — (a) bis
(d) — erfiillen. Bei einer Gesellschaft, an der eine andere Gesellschaft 100 % der Stimmrechte hilt, reicht es aus,

wenn die letztere die Voraussetzungen nach den vorangegangenen Buchstaben — (a) bis (d) — erfullt.

Wesentlich ist auch die Neuregelung, wonach Biirgerenergiegesellschaften auch fiir Solaranlagen geformt werden
kénnen (§ 3 Nr. 15 (b) EEG 2023)

Privilegierung der Biirgerenergiegesellschaften nach § 22b EEG

Durch die Einordnung der Birgerenergiegesellschaft als Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft konnen Blirgerener-
giegesellschaften unter bestimmten Voraussetzungen von dem Erfordernis der Ausschreibung ausgenommen wer-
den. Dies sehen namlich die neuen Klima-, Energie- und Umweltbeihilfe-Leitlinien der europdischen Kommission
vom 27.01.2022 (C (2022) 481 final) (Energiebeihilfeleitlinien) vor. Hierfir ist insbesondere die Einfligung des

neuen § 3 Nr. 15 lit. (c) EEG 2023 notwendig. Nach den Energiebeihilfeleitlinien diirfen namlich neben natirlichen
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Personen ausschlieBlich KMU oder ,lokale Behorden einschlieBlich Gemeinden” Anteilseigner oder Mitglieder der
Erneuerbaren-Energien-Gemeinschaft sein.

GemaR § 22b Abs. 1 und Abs. 2 EEG 2023 iVm § 22 Abs. 2 S. 2 Nr. 3 EEG 2023 sind Biirgerenergiegesellschaften
grundsétzlich vom Erfordernis der Teilnahme an Ausschreibungen ausgenommen, sofern die Biirgerenergiegesell-
schaften die dort genannten Voraussetzungen erfiillen. Fir Windenergieanlagen gilt dies bis zu einer GréRRe von
18 MW (§ 22 Abs. 2 Nr. 3 EEG 2023), fiir Solaranlagen bis zu einer GroRRe von 6 MW (§ 22 Abs. 3 Nr. 3 EEG 2023).
Die kiinstliche Aufspaltung der Projekte in kleinere Einheiten wird dabei verhindert. Zur Ermittlung der Anlagen-
groRe im Rahmen der Beurteilung der Ausnahme vom Zuschlagserfordernis fiir Blirgerenergiegesellschaften (§ 22
Abs. 2S.S. 2 Nr. 3und Abs. 3 S. 2 EEG 2023) werden demnach die Anlagen mit allen Anlagen, die innerhalb der
letzten 24 Monate innerhalb eines 2km-Radius in Betrieb genommen wurden, zusammengerechnet. Nur wenn
diese so zusammengerechneten Anlagen bei Windenergieanlagen unter 18 MW und bei Solaranlagen unter 6 MW
bleiben, sind die zugebauten Wind- oder Solaranlagen vom Zuschlagserfordernis ausgenommen. Auch wenn der
Wortlaut hier nicht eindeutig ist, kann systematisch nur die Zusammenrechnung der jeweiligen Technologien ge-
meint sein. Eindeutig ist der Wortlaut hingegen diesbeziiglich, dass nicht nur die im Rahmen von Biirgerenergie-
projekten innerhalb der letzten 2 Jahre im 2km-Umbkreis realisierten MW zusammengerechnet werden, sondern
auch die sonstigen, nicht als Biirgerenergieanlagen realisierten Windenergieanlagen. Dies kann vom Gesetzgeber
so kaum intendiert gewesen sein, der Wortlaut steht einer Begrenzung der Zusammenrechnung auf Biirgerwind-
energieanlagen aber im Weg. Insgesamt muss man den Regelungsansatz als verfehlt bezeichnen: Denn allein eine
raumliche und zeitliche Nahe der Realisierung von Anlagen ist kein geeignetes Kriterium zur Verhinderung einer
kiinstlichen Aufspaltung. Hier wéren qualitative Kriterien wie z.B. eine gemeinsame Planung oder die gemeinsame

Nutzung von Infrastruktureinrichtungen geeigneter gewesen.

Die Vorhabentrager missen hier —sowohl im Bereich der Wind- als auch der Solarenergie — insbesondere auf eine
saubere Kommunikation mit der BNetzA achten: So muss bei Windenergieanlagen spatestens drei Wochen nach
Erteilung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung der BNetzA mitgeteilt werden, dass die Anlage eine Biir-
gerenergiegesellschaftist (§ 22 Abs. 1 Nr. 1 und 2 EEG 2023). Diese Frist ist aulRerst kurz bemessen. Die Gesellschaft
muss damit bereits zu diesem Zeitpunkt und damit faktisch zum Zeitpunkt der Genehmigungserteilung 50 Perso-
nen umfassen. Bei Solaranlagen muss der spatestens drei Wochen nach Inbetriebnahme mitgeteilt werden, dass
die Anlage eine Birgerenergiegesellschaft ist (§ 22 Abs. 2 Nr. 1 EEG 2023).

Hinzukommt eine weitere in § 22 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Nr. 2 EEG 2023 festgelegte Anforderung: Die Privilegie-
rungstatbestande sollen gerade erfahrenere Marktteilnehmer ausschlieRen, da in § 22b Abs. 1 Nr. 3 EEG 2023
solche Teilnehmer ausgeschlossen werden, die in den vorangegangenen fiinf Jahren Windenergieanlagen errichtet
haben undin § 22b Abs. 2 Nr. 3 EEG 2023 solche Teilnehmer ausgeschlossen werden, die in den vorangegangenen

drei Jahren Solaranlage desselben Segments errichtet haben.

Der Ausschluss bezieht sich dabei jeweils sowohl auch die Biirgerenergiegesellschaft selbst sowie ihre Mitglieder
und Anteilseigener und die mit diesen jeweils verbundenen Unternehmen. Nicht gemeint ist, auch ausweislich der
Gesetzesbegriindung, die Beteiligung der an der Biirgerenergiegesellschaft beteiligten Personen an weiteren Biir-
gerenergiegesellschaften. Da in der Regel pro Projekt eine eigene Gesellschaft gegriindet wird, scheint dieses Er-
fordernis in der Praxis daher umsetzbar zu sein und eine Erleichterung zur vorhergehenden Regelung darzustellen.

§ 22b Abs. 5 EEG statuiert auRerdem eine Art ,,Sperrfrist” fiir Blirgerenergiegesellschaften sowie deren Mitglieder
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und Anteilseigener. Diese dirfen fur drei Jahre nach einer Mitteilung einer Blirgerenergiegesellschaft an die
BNetzA keine EEG-Forderung fir weitere Anlagen in Anspruch nehmen. Unklar bleibt warum eine so lange Frist
gewahlt wurde und damit gerade erfahrene und erfolgreiche Projektgesellschaften gehindert werden, weitere
Projekte umzusetzen. Laut der Gesetzesbegriindung sollen damit insbesondere kleinere und lokale Blrgerenergie-
gesellschaften in den Fokus genommen werden. Maoglich ist aber, dass gerade mit dem Ausschluss erfahrener lo-

kaler Akteure die intendierte Geschwindigkeit des Ausbaus wieder verlangsamt wird.

§ 22b Abs. 4 EEG 2023 regelt, fir welche Zeitrdume die jeweiligen Anforderungen nachzuweisen sind. Dort ist
vorgesehen, dass alle Anforderung nach § 3 Nr. 15 EEG 2023 zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme und danach alle
finf Jahre gegeniiber dem Netzbetreiber nachzuweisen ist. Die Nachweise missen sich jeweils auf die vorherge-
gangenen zwolf Monate beziehen, d.h. dass gem. § 22 Abs. 4 Nr. 1 EEG 2023 bei der erstmaligen Nachweisfiihrung
die zwolf Monate in Bezug genommen werden, die der Meldung bei der Bundesnetzagentur vorangehen. Hier lasst
das Gesetz aber eine Ausnahme fiir die Anforderungen nach § 3 Nr. 15 lit. (a) (50 natirliche Personen), lit. (c)
(Stimmrechte die nicht bei natiirlichen Personen liegen) und lit. (d) (kein Mitglied oder Anteilseigner hat mehr als
zehn Prozentder Stimmrechte) zu: Hier reicht der Nachweis auch aus, wenn er sich auf den Zeitraum des Bestehens
der Biirgerenergiegesellschaft bezieht, wenn dieser Zeitraum kirzer als zwolf Monate betragt. Der Erstnachweis
kann auBerdem durch Eigenerklarung abgegeben werden. Bei allen anderen Nachweisfiihrungen sind gem. § 22b
Abs. 4 Nr. 2 EEG 2023 jeweils die zwolf Monate in Bezug zu nehmen, die dem Zeitpunkt der Nachweisfiihrung
vorangegangen sind. In welcher Form die weiteren Nachweise zu erfolgen haben, ist nicht geregelt. Rechtsfolge
bei fehlendem Nachweis, ist ein Wegfall des Zahlungsanspruchs ab dem 3. Monat. Diese Sanktion ist deutlich stren-

ger als die bisherige Regelung, nach der die Férderung auf den jeweiligen Gebotswert reduziert wurde.

SchliefRlich enthalt § 22b Abs. 6 die vormals in § 36g Abs. 5 EEG 2021 verankerte Landeroffnungsklausel. Deren
Anwendungsbereich bleibt nach dem Wortlaut unverandert weit (,,zur Steigerung der Akzeptanz”). Einschrankun-
gen der Reichweite ergeben sich moglicherweise aus der systematischen Stellung im Bereich der Ausschreibungs-

bedingungen.

Vergitung fiir Biirgerenergiegesellschaft

Die mit dem EEG 2023 eingefiihrte Ausnahme vom Zuschlagerfordernis flhrt dazu, dass sich die Vergltungshdhe
fir die Biurgerenergiegesellschaft fir Windenergie an Land nach § 46 EEG 2023 bestimmt. Die Verglitungshdhe
bestimmt sich damit nach dem Durchschnitt aus den Gebotswerten des jeweils hochsten noch beaufschlagten
Gebots der Gebotstermine im Vorvorjahr fiir Windenergieanlagen an Land. Der Zeitpunkt der Meldung bei der
BNetzA ist damit relevant. Fiir Solaranlagen hingegen richtet sich die Vergiitung nach den neu gefassten § 48 Abs.
1a S. 1 und 2 EEG 2023, der auf den Durchschnitt der jeweils hochsten noch beaufschlagten Gebotswerte des

jeweiligen Segments im Vorjahr der Inbetriebnahme abstellt.

Grundsaétzlich sind unterschiedliche Formen der Beteiligung an der BEG moglich. Blrger konnen z. B. als Verein,
Gesellschaft birgerlichen Rechts, Energiegenossenschaft oder GmbH & Co. KG eine Birgerenergiegesellschaft
griinden oder sich daran beteiligen. Laut der Gesetzesbegriindung sollen die Biirgerenergiegesellschaften als of-
fene Publikumsgesellschaften ausgestaltet werden. Das bedeutet, dass die Blirgerenergiegesellschaften in der Re-

gel als GmbH & Co. KGs ausgestaltet werden und die KG-Anteile den berechtigten Blirgern angeboten werden
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sollen. In der Regel wird das 6ffentliche Angebot der KG-Anteile der Prospektpflicht nach dem VermAnIG unterlie-
gen. Ein solcher Prospekt ist von der Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu billigen. Aufgrund
der immer wieder verscharften Anforderungen an die Prospektpflicht in den letzten Jahren und der Diffizilitat der
Prospekterstellung aufgrund sich hdufig andernder Merkblatter der BaFin kann dieses Thema auf lokale und uner-
fahrene Akteure besonders abschreckend wirken. Hinzukommt der grofRe Zeitdruck: Bei Windenergieanlagen muss
die Beteiligung der mindestens 50 Birger quasi bereits mit Genehmigungserteilung abgeschlossen sein, da die
Biirgerenergiegesellschaft nach der BImSchG-Genehmigung nur 3 Wochen Zeit hat, die Blirgerenergiegesellschaft
bei der BNetzA zu melden. Diese Vorgabe steht in einem gewissen Spannungsverhéltnis zu § 5b Abs. 2 VermAnIG.
Die Regelung, die mit dem ,Gesetz zur weiteren Starkung des Anlegerschutzes” am 18.08.2021 in Kraft getreten
ist, verbietet das 6ffentliche Angebot von Vermégensanlagen, wenn das Anlageobjekt nicht konkret bestimmt ist.
Nach der Auslegung der BaFin muss das Projekt dazu einen nachweisbaren Realisierungsgrad aufweisen. Dieser ist
z.B. durch abgeschlossene Vertrage nachzuweisen. Die nach dem EEG 2023 erforderliche , friihe” Birgerbeteili-

gung kann hier zu Abgrenzungsschwierigkeiten fiihren, die im Einzelfall genau beurteilt werden missen.

Es ware deswegen wiinschenswert, dass der Gesetzgeber den unbestritten wichtigen Anlegerschutz fur lokale Ak-
teure machbar(er) gestaltet. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich die im EEG 2023 angelegte Forderung der
Birgerenergiegesellschaften nicht so stark niederschlagt, wie vom Gesetzgeber intendiert. Es ist deswegen begri-
RBenswert, dass der Gesetzgeber selbst die Novelle nicht als Schlusspunkt versteht, sondern ausweislich der Geset-

zesbegriindung bereits weitergehende MaBnahmen fiir die nachste EEG-Novelle vorbereitet.

Férderung Bundesebene
Das BMWK hat mit dem Forderprogramm ,,Biirgerenergiegesellschaften” bei Windenergie an Land ein Instrument
zur Unterstlitzung der Vorprojektphase geschaffen. Ziel des Programms ist es, Biirgerenergiegesellschaften bei den

hohen Kosten in der Planungs- und Genehmigungsphase von Windenergieanlagen zu unterstitzen.

Forderfahig im Sinne der Forderrichtlinie sind Kosten fiir die Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen
an Land bis zu einer GesamtgrofRe von 25 MW pro Antragsteller. Dabei sind alle im Folgenden genannten forder-
fahigen Kosten, die bis zum Zeitpunkt der Abgabe eines Gebots im wettbewerblichen Ausschreibungsverfahren
nach dem geltenden EEG bzw. bis zur Registrierung der Genehmigung des Projekts im Marktstammdatenregister
nach § 22b EEG 2023 bei der Bundesnetzagentur entstehen, anrechnungsfahig, sofern hierzu Nachweise und liber-

prifbare Unterlagen vorgelegt wurden.

Die Hohe der Férderung betragt 70 % der gesamten Planungs- und Genehmigungskosten, jedoch maximal 300.000
€ (De-minimis-Beihilfen-Hochstbetrag gemaR Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission). Sofern die Férderung
die nach der De-minimis-Verordnung zuldssige Hochstgrenze von 300.000 € (iberschreitet, wird sie entsprechend

gekirzt und erfolgt als Anteilfinanzierung.

Im Einzelnen forderfahig sind insbesondere:

- samtliche Vorplanungskosten, z.B. fiir Machbarkeitsstudien, Standortanalysen, Kosten der Gutachten fir
die Anderung der Bauleitplanung, Kosten fiir die Datenermittlung fiir das jeweilige Projekt und Wirtschaft-

lichkeitsberechnungen
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- Kosten fur notwendige Gutachten im Rahmen einer zur Umsetzung des Projektes erforderlichen Bebau-
ungsplan-Anderung

- Kosten fiir Rechts- und Steuerberatungsleistungen im Zusammenhang mit dem Projekt, soweit diese
grundlegenden Fragen betreffen und nicht mit der Griindung einer (Blirgerenergie-)Gesellschaft verbun-

den sind

Nicht gefordert werden

- die Investition in den Bau und Betrieb der Windenergieanlage

- offentlich-rechtliche Gebihren, z.B. fiir Genehmigungen

- Kosten, die mit der Griindung einer Gesellschaft oder anderer Unternehmensformen verbunden sind

- Kosten fiir jegliche Dienstverhdltnisse oder Arbeitsverhaltnisse mit Personen, die in Unternehmen be-
schaftigt sind, die am Zusammenschluss beteiligt sind

- Eigenleistungen des Zuwendungsempfangers, bei kommunaler Beteiligung an der Biirgerenergiegesell-
schaft sind dies z.B. die Leistungen der eigenen Verwaltung

- Verwaltungskosten der Zuwendungsempfanger (einschlieRlich Bauherrenaufgaben)

Weitere Informationen: https://www.bafa.de/DE/Wirtschaft/Beratung Finanzierung/Buergerenergiegesellschaf-

ten/buergerenergiegesellschaften node.html

Férderung Landesebene: Thiiringer Biirgerenergiefonds

Auf Landesebene wird die Umsetzung von Energieprojekten durch partizipative genossenschaftliche Modelle
ebenfalls geférdert. Thiiringen sieht den Bedarf die Biirger starker am Ausbau der erneuerbaren Energien zu be-
teiligen. Die Starkung der Blrgerenergie, die eng verbunden ist mit mehr Akteursvielfalt und regionaler Wertschop-
fung, geht auch mit der Verbesserung der Teilhabe vor Ort und starken die Moglichkeiten einer Projektbeteiligung
und -einflussnahme. In diesem Zusammenhang kann auch die Akzeptanz des E-Ausbaus gesteigert werden. Fir
diese Zwecke wurde der Birgerenergiefonds, als Zuschuss-Fonds fiir die Forderung von Projekten in ihrer Planung-
und Startphase eingefihrt.

Antragsberechtigt sind:

- Biirgerenergiegenossenschaften

- Projektgesellschaften, die mehrheitlich von Blirgerenergiegenossenschaften gegriindet wurden

Das zu fordernde Projekt muss in Thiiringen durchgefiihrt werden. Die Blirgerenergiegenossenschaften missen als
Mitglieder mindestens sieben natiirliche Personen haben, deren Erstwohnsitz in dem Gemeindegebiet oder in den
Gemeindegebieten, in dem oder denen das Projekt durchgefiihrt werden soll, oder in einem Umbkreis von funf
Kilometern liegt.

Einen Zuschuss konnen Genossenschaften fiir die Planungs- und Startphase von Projekten erhalten, insbesondere

fur:

- Machbarkeitsstudien,

- Standortanalysen,
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- Wirtschaftlichkeitsberechnungen,
- Gutachten und andere Leistungen im Zusammenhang mit der erforderlichen Bauleitplanung und dem Ge-
nehmigungsverfahren
Die Zuwendung wird als nicht riickzahlbarer Zuschuss gewahrt. Es handelt sich um eine Projektférderung in Form

einer Anteilsfinanzierung.

Der Fordersatz betragt bis zu 80 % der zuwendungsfahigen Ausgaben. Der maximal mogliche Zuschuss je Projekt
liegt bei 200.000 €. Projekte, deren zuwendungsfahige Ausgaben unter 10.000 € liegen, werden nicht geférdert.

Weitere Informationen: https://umwelt.thueringen.de/ministerium/unsere-foerderprogramme/buergerenergie-

fonds

6.2.11 Zusammenfassende Betrachtung

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass aktuell diverse Férderméglichkeiten bestehen, die die Errich-
tung bzw. Stromerzeugung aus EE-Technologien fordern. Festzuhalten aber ist auch, dass durch die Forderbedin-
gungen - anders als noch in der Vergangenheit — nur ein kontrollierter Kapazitdtsausbau stimuliert werden soll und
die Rolle von marktbasierten Elementen (Ausschreibungsverfahren) zunehmend an Bedeutung gewinnt. Letzteres
ist wichtig, um die Kosten der Stromerzeugung zu senken und die Belastung der Steuerzahler und Endverbraucher
zu beschranken. Die Gesetzgebung enthalt jedoch auch einige wenige privilegierte Regelungen, die darauf abzie-
len, die Beteiligung der Biirger an der Energiewende zu erleichtern. Hier kann bspw. die bevorzugte Behandlung
von Blrgerenergieprojekten genannt werden, auch unterliegt der Ausbau kleiner Erzeugungsanlagen (insbeson-

dere PV) aktuell keinen Kapazitatsobergrenzen.

AuBerhalb der geférderten Stromerzeugung weist die regulatorische Landschaft jedoch nur sehr geringe Spiel-
rdaume auf, die eine Senkung oder Umgehung einzelner Bestandteile der Stromkosten durch die normalen Endver-
braucher ermdglichen. Als Ausnahme kann hier lediglich das Bilanzkreismodell genannt werden, wobei sich der
Kostenvorteil hier lediglich auf die Stromsteuer und den damit einhergehenden Anteil der Mehrwertsteuer be-
schrankt. Weitere Optionen, die zur Umgehung von Netzentgelten und Umlagen fiihren, sind extrem limitiert (Di-
rektleitung) und das bis vor kurzem noch im beschrankten Rahmen dehnbar eingesetzte Modell von Arealnetzen,

ist vor dem Hintergrund der europaischen und deutschen Rechtsprechung nur noch exklusiv anwendbar.

Da aktuell in der deutschen Gesetzgebung auch keine Moglichkeiten zum sog. Stromsharing bestehen, kdnnen
auch keine furr einen Endverbraucher ohne eigene Erzeugungsanlage finanziell vorteilhaften Ansétze zur Partizipa-
tion an der EE-Stromerzeugung identifiziert werden. Die einzige Ausnahme bildet hier das Modell der gemein-

schaftlichen Gebaudeversorgung, die jedoch lediglich auf Bewohner eines Objektes limitiert ist.

Mit Blick auf die Rahmenbedingungen in der KAG bedeutet dies, dass sich fiir die lokalen Endverbraucher keine
relevanten Moglichkeiten ergeben, an der sehr hohen lokalen Stromerzeugung durch attraktivere Strombezugs-
kosten bzw. Endverbrauchertarife zu partizipieren. Grundsatzlich erscheinen Endverbraucher in Regionen mit ho-
her EE-Stromerzeugung aktuell finanziell sogar benachteiligt zu sein, da die Kosten fiir den erforderlichen Netzinf-

rastrukturausbau in Form von héheren Netzentgelten auf die lokalen Strompreise wirken.

DSK / Seite 200

Energieregion stdliches Saaletal


https://umwelt.thueringen.de/ministerium/unsere-foerderprogramme/buergerenergiefonds
https://umwelt.thueringen.de/ministerium/unsere-foerderprogramme/buergerenergiefonds

Tabelle 72: Zusammenfassung Optionen zur Monetarisierung der EE-Stromerzeugung

Zielgruppe

Ziel

Weitere Hinweise

Monaterer Vorteil

Eigenverbrauch

Uberschusseinspeisung

Volleinspeisung

mit

(820

Direktvermarktung

Marktpramienmodell

EEG) ohne Ausschreibungs-
pflicht

Direktvermarktung mit
Marktpramienmodell (820

EEG) mit Ausschreibungs-
pflicht

Sonstige Direktvermarktung
(821a EEQG)

Privatpersonen, Gebietskorper-
schaften, Gewerbe mit Eigenver-
brauch

Privatpersonen, Gebietskorper-
schaften, Gewerbe mit Eigenver-

brauch

Insbesondere Investoren inkl. Biir-
germodelle, ggf. Landwirtschaftli-
che Betriebe ohne Eigenverbrauch

In der Regel Investoren

In der Regel Investoren

Investoren, Gewerbe, Besitzer aus-

geférderter EE-Anlagen

Minimierung des Strombezuges von

Drittanbietern aus dem offentlichen Netz

Einsparung gegenlber Strombezug, Ein-

speisevergitung

Garantierte Rendite liber Einspeisevergi-

tung

Garantierte Rendite Uber Marktpramien-

modell

Garantierte Rendite Uber Marktpramien-

modell

Verkaufserl@s, Direktversorgung von GroR-

abnehmern

Bei Anlagen > 2MW kann die Stromsteuer von 2,05

ct/kWh anfallen

Fur kleine PV-Anlagen kaum wirtschaftlich

Pflicht ab 100 kWp

Keine Mengenbeschrdankung beim Kapazitatszubau

PV und Wind > 1.000 KWp; Biomasse >150 KW

KWK >100 kWel

Kapazitatszubau durch Ausschreibungsvolumen limi-
tiert; max. Hohe des anzulegenden Wertes wird vor-
gegeben; Zuschlag bekommen die glinstigsten Bieter
Mit Einbindung eines Direktvermarkters oder Direkt-
lieferung moglich; keine Kapazitatsbeschrankungen

flir Zubau, keine Férderung

Keine Strombezugskosten fiir

Eigenverbrauch

Keine Strombezugskosten fir
Eigenverbrauch; Einspeisever-
gltung nach EEG fiur Netzein-
speisung

bei PV erhohte Einspeisever-

gltung nach EEG

Marktpramie soll gewahrleis-
ten, dass mind. die Hohe des
anzulegenden Wertes (Ein-
speiseverglitung) erzielt wird
Marktpramie soll gewahrleis-
ten, dass mind. die Hohe des

angebotenen Preises erzielt

wird

erzielter Preis
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Mieterstrommodell (Kunden-

anlage §3 24a EnWG)

Gemeinschaftliche Gebaude-

versorgung (§ 42b EnWG)

Direktlieferung/-leitung

Arealnetz/geschlossenes Ver-
teilnetz (Kundenanlage §3

24b EnWG)

Quartiersversorgung/Areal-
netz (Kundenanlage §3 24a
EnWG)

Strombilanzkreismodell

Energiegemeinschaften (EU-

Recht)

Blirgerenergiegemeinschaf-

ten (§ 3 Nr. 15 EEG)

Wohnunternehmen

Wohnunternehmen

Gewerbe

Gewerbe

Quartiere/i.d.R. Neubaugebiete

Gebietskorperschaften, Unterneh-

men mit verteilten Standorten

Kleinere Endverbraucher und Erzeu-
ger (natlrliche Personen, Gebiets-

korperschaften, kleines Gewerbe)

Privatpersonen

Verkaufserlos, Partizipation der Mieter

Verkaufserlos, Partizipation der Mieter an
Stromerzeugung
Kostenglinstige Stromversorgung unter
Umgehung des offentlichen Netzes

Versorgung raumlich zusammenhdngender

Bereiche

Versorgung raumlich zusammenhangender

Bereiche

Nutzung eigener EE-Strommengen auch in

Objekten ohne EE-Erzeugungsanlagen

Stromaustausch unter Nutzung des beste-

henden o6ffentlichen Netzes

Investitionsmodell

Vollversorgung: Reststrom muss vom Betreiber ge-
stellt werden; Mehraufwand wird durch Mieter-
stromzuschlag kompensiert

Mieter behalten Versorger fur Residualstrom

Bei Anlagen< 2MW Wegfall Stromsteuer von 2,05
ct/kWh

Keine privaten Haushalte

eigenstandiges Verteilnetz hinter einem Trafo, er-
hebliche Limitierung beziiglich Anzahl Abnehmer,
Ausdehnung, Strommenge. Nicht im Einklang mit
EU-Recht und daher nichtmehr umsetzbar

Anlagenbetreiber = Liegenschaftsbesitzer & Ver-

braucher

EU-Recht, nicht im vollen Umfang im Bundesrecht

umgesetzt. In Deutschland aktuell nicht vorgesehen.

Analog Direktvermarktung mit Marktpramienmodell
aber Anlagen missen nicht an Ausschreibungen teil-

nehmen; Forderung fir Wind-Gemeinschaften

Mieter: glinstiger Strom
Anbieter: Erl6s aus Stromver-
kauf

Mieter: glnstiger Strom
Anbieter: Erlds aus Stromver-
kauf

Keine Netzentgelte, Umlagen,
Abgaben

Keine Netzentgelte, Umlagen,
Abgaben, gemeinsame Nut-
zung von Strom aus EE-Anla-
gen

Keine Netzentgelte, Umlagen,
Abgaben, gemeinsame Nut-
zung von Strom aus EE-Anla-
gen

Wegfall Energiebeschaffungs-
kosten, bei < 4,5 km auch der

Stromsteuer

Vergitung auf Basis des

Marktpramienmodells
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6.3 Gesellschaftsrechtliche Formen zur Umsetzung von Energieprojekten durch kommu-
nale Akteure

Die Transformation der Energieversorgung kann als eine der zentralen kommunalen Zukunftsaufgaben bezeichnet
werden. Besonders landliche Regionen stehen dabei vor der Herausforderung, wirtschaftlich tragfahige Modelle
zur lokalen Stromerzeugung und -vermarktung zu entwickeln, um an der Wertschopfung zu partizipieren und somit
im besten Fall eine gemeinwohlorienterte Energieversorgung zu erméglich. Gleichzeitig zeigt sich eine wachsende
Bereitschaft in der Bevdlkerung, sich aktiv an der Energiewende zu beteiligen — sei es durch Einspeisung von Strom

aus privaten Photovoltaikanlagen oder durch finanzielles Engagement in Blirgerprojekten.

Bestandteil des vorliegenden Konzeptes ist daher auch die Betrachtung von Moglichkeiten zum Aufbau einer kom-
munal oder birgerlich getragenen Umsetzungsstruktur zur lokalen Energieproduktion und -vermarktung. Ziel ist
es, lokal erzeugten Strom aus erneuerbaren Energien zu biindeln, wirtschaftlich zu vermarkten und preisglinstig
sowie dezentral bereitzustellen. Gleichzeitig soll den Biirgern ermoglicht werden, sich an Projekten zu beteiligen —

sowohl organisatorisch als auch wirtschaftlich.

Die Vielzahl der Organisationsform ermdglicht es, fiir das konkrete Projekt der wirtschaftlichen Betatigung die pas-
sende Rechtsform auszuwahlen. Bei der Entscheidung hieriber kénnen die unterschiedliche Kriterien relevant

werden, anhand derer die einzelnen Rechtsformen zu priifen sind:

- Welche Moglichkeiten hat die Gemeinde, auf das Unternehmen Einfluss zu nehmen und es zu steuern?
Wie groR ist ihr Kontrollbedurfnis?

- Wie groR ist das Haftungsrisiko? Insbesondere bei der wirtschaftlichen Betadtigung von Gemeinden mit
angespannter Haushaltssituation ist dieses Kriterium von ausschlaggebender Bedeutung.

- Wie grof8 soll die geplante Unternehmung sein? Verschiedene Organisationsformen sind auf den Betrieb
einer groReren Unternehmung zugeschnitten, wahrend andere auf die kleinteilige Unternehmung mit ge-
ringem Investitionsvolumen und Umsatz zugeschnitten sind.

- Bestehen Beteiligungsmoglichkeiten Dritter? Bestimmte Organisationsformen sind weniger oder gar nicht
geeignet, wenn Biirger oder private Investoren an der Unternehmung beteiligt werden sollen.

- Gibt es Anforderungen an die Kapitalausstattung der Unternehmung oder Restriktionen hinsichtlich des
Ergebniszuflusses an den Gemeindehaushalt? Sieht das Gesetz also vor, dass bestimmte Mindesteinlagen
von den Gesellschaftern zu leisten sind bzw. zuerst Riicklagen innerhalb der Gesellschaft geschaffen wer-
den miissen, bevor Uberschiisse an die Gesellschafter verteilt werden kdénnen oder ist die Gesellschaft

bei der Entscheidung Uber die Kapitalausstattung und Ergebnisverwendung frei?

Ziel ist es, die moglichen Betreiberstrukturen nachfolgend systematisch darzustellen, ihre Eignung fir die lokalen
Rahmenbedingungen zu bewerten und realistische Modelle fiir Beteiligung und Wachstum aufzuzeigen. Weitere
Geschaftsfelder wie Warmenetze, Ladeinfrastruktur oder kommunale Mobilitdtsldsungen werden mitgedacht,

sind jedoch nicht vorrangig Teil der jetzigen Betrachtung.
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Fir die von der Auftraggeberseite verfolgten Ziele kommen grundsatzlich sehr verschiedene Rechtsformen in Be-
tracht, wobei deren Eignung sehr unterschiedlich ausféllt. Die Moglichkeit der unternehmerischen Tatigkeit von
Kommunen wird in der Thiringer Kommunalordnung — (ThiirkKO) geregelt.-Nach § 71 Abs. 1 kann die Gemeinde

auBerhalb ihrer allgemeinen Verwaltung Unternehmen

1. als Eigenbetrieb,
2. als kommunale Anstalt des 6ffentlichen Rechts,

3. in den Rechtsformen des Privatrechts

griinden oder ibernehmen oder sich an solchen Unternehmen beteiligen. Dabei kann die Gemeinde Unternehmen

nur griinden, Gibernehmen oder erweitern, wenn

1. der o6ffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,

2. das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhaltnis zu der Leistungsfahigkeit der
Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht,

3. die dem Unternehmen zu Ubertragenden Aufgaben fiir die Wahrnehmung auRerhalb der allgemeinen
Verwaltung geeignet sind,

4. der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen anderen erfillt wird oder erfillt werden kann.
Dies gilt nicht bei einem Tatigwerden im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge, insbesondere im
Bereich der Gesundheitsversorgung und -vorsorge, des 6ffentlichen Personennahverkehrs, des o6ffentli-
chen Wohnungsbaus sowie der Strom-, Gas- und Warmeversorgung einschlieBlich einer Betdtigung auf
dem Gebiet der Erzeugung, Speicherung und Einspeisung erneuerbarer Energien sowie der Verteilung
von hieraus gewonnener thermischer Energie; hiermit verbundene Dienstleistungen sind zuldssig, wenn
ihnen im Vergleich zum Hauptzweck eine untergeordnete Bedeutung zukommt. Gegebenenfalls ist ein
Markterkundungsverfahren unter Einbindung der betroffenen ortlichen Betriebe in Landwirtschaft, Han-

del, Gewerbe und Industrie durchzufihren.

Die Unternehmen der Gemeinde diirfen dabei keine wesentliche Schadigung und keine Aufsaugung selbstandiger
Betriebe in Landwirtschaft, Handel, Gewerbe und Industrie bewirken (§ 71 Abs. 3 ThiirKO).

Den Gemeinden wird auch gestattet mit ihren Unternehmen auRerhalb des Gemeindegebiets tatig zu werden.
Tatigkeiten aulRerhalb des Gemeindegebiets soweit es die Versorgung mit Strom und Gas betrifft, sind der Rechts-
aufsichtsbehorde anzuzeigen (§ 71 Abs. 5 ThiirkO).

Mit Blick auf §71 Abs. 1 ThriiKO stehen der Kommune fiir die Umsetzung ihrer Ziele also Organisationsformen des
offentlichen Rechts, d.h. Eigenbetriebe und Kommunalunternehmen, oder die sehr vielfaltigen Organisationsfor-
men des Privatrechts zur Wahl. Hierunter fallen in erster Linie die GmbH, GmbH & Co.KG sowie die Genossenschaft.
Anders an in einzelnen anderen Bundesldandern (z.B. Mecklenburg-Vorpommern) wird die Form der Aktiengesell-
schaft nicht explizit ausgeschlossen. Personengesellschaften (GbR, OHG und KG), die Ebenfalls zu den Organisati-
onsformen des o6ffentlichen Rechts zéhlen, erfiillen dagegen nicht die erforderlichen Kriterien. Denn die TharKO
sieht Unternehmungen der Gemeinde in Form von Personengesellschaften grundsatzlich nicht als favorisierte

Form vor. Hierzu sind die Bestimmungen im §73 von Bedeutung.

DSK / Seite 204

Energieregion stdliches Saaletal



Demnach (§73 Abs. 1 ThirKO) darf die Gemeinde Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts nur griin-

den, deren Zweckbestimmung andern oder sich an solchen Unternehmen nur beteiligen, wenn:

1. die Voraussetzungen des § 71 Abs. 2 und 3 vorliegen,

2. die Gemeinde angemessenen Einfluss im Aufsichtsrat oder in einem entsprechenden Gremium erhalt,

3. die ibernommenen Verpflichtungen der Gemeinde in einem angemessenen Verhaltnis zu ihrer Leistungs-
fahigkeit stehen,

4. die Gemeinde sich insbesondere nicht zur Ubernahme von Verlusten in unbestimmter oder unangemes-
sener Hohe verpflichtet und

5. die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt ist; die Rechtsaufsichtsbehorde kann

von der Haftungsbegrenzung in begriindeten Fallen befreien.

Die Bestimmungen in § 73 Abs. 1 Nr. 5 sind grundsatzlich nur bei Organisationsformen méglich, bei denen die
Gesellschafter nicht persénlich, unmittelbar und unbegrenzt haften. Dies ist bei der Gesellschaft biirgerlichen
Rechts (GbR), bei der offenen Handelsgesellschaft (OHG) und bei der Kommanditgesellschaft (KG), soweit es sich

um die Gesellschafterstellung eines Komplementars handelt, nicht gegeben.

In der Literatur®® werden daher Personengesellschaften fiir eine wirtschaftliche Betétigung von Gemeinden als
nicht geeignet angesehen. Dies Uiberzeugt auch angesichts des Wortlautes von § 73 Abs. 1 Nr. 5 ThiirKO, wonach
die Haftung der Gemeinde begrenzt werden muss. Zwar sind theoretisch auch Falle einer uneingeschrankt leis-
tungsfahigen Gemeinde denkbar, die insoweit auch hohe wirtschaftliche Risiken tragen kann. Und auch §73 Abs.
1 Nr. 5 ThiurKO erméglicht in begriindeten Fallen Ausnahmeregelungen der Rechtsaufsichtsbehdrde. Dennoch ist
festzuhalten, dass Sinn und Zweck der gesetzlichen Vorschrift ist es aber, die Gemeinden vor unkalkulierbaren
finanziellen Risiken zu bewahren. Dies kann nur durch eine auch Dritten gegeniiber wirksame Haftungsbegrenzung
erfolgen, unabhangig von der Leistungsfahigkeit der Gemeinde. Eine solche Haftungsbegrenzung ist bei Personen-

gesellschaften nicht moglich.

Ungeachtet dessen stellt die ThirKO fir privatrechtliche Unternehmungen ausdriicklich fest, dass die Verpflich-
tungen der Gemeinde, die diese durch die Unternehmung eingeht, in einem angemessenen Verhaltnis zu ihrer
Leistungsfahigkeit stehen miissen. Wie oben ausgefiihrt soll diese Anforderung die Gemeinde vor zu grofRen finan-
ziellen Verpflichtungen, die ihre Leistungsfahigkeit tGbersteigen, bewahren. Ratsam ist es daher im Rahmen der
Satzung MaRnahmen zur Begrenzung von Einzahlungsverpflichtungen der Gemeinde (Deckelung auf Hochstbetrag,

Freistellung von Nachschusspflichten, 0.3.) festzulegen.

Unklar ist dabei, ab welchem Grad der Beteiligung eine Beteiligung ,,angemessen” im Sinne der Norm ist.

Im Folgenden soll eine kurze Ubersicht iber die einzelnen Organisationsformen und deren Eignung als Instrumente

zur Umsetzung kommunaler Ziele geboten werden.

54 Moench, Lippert, 2014: Leitfaden zu den kommunalrechtlichen Anforderungen an die wirtschaftliche Betiti-

gung von Kommunen im Energiebereich in Mecklenburg-Vorpommern
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6.3.1 Eigenbetrieb

Der Eigenbetrieb ist eine Form des Sondervermdgens der Gemeinde ohne eigene Rechtspersonlichkeit (§ 1 Abs. 1
Thiringer Eigenbetriebsverordnung ThUrEBV). Als unselbstdndiger Teil der Verwaltung kann er grundsatzlich im
Namen der Gemeinde Verwaltungsakte erlassen. Anforderungen an die konkrete Ausgestaltung des Eigenbetrie-

bes finden sich in der Thiringer Eigenbetriebsverordnung (ThirEBV).

Einflussméglichkeiten

Der Eigenbetrieb bietet der Gemeinde umfassende Kontrollméglichkeiten. Da er lediglich eine begrenzte Selbstan-
digkeit aufweist, ist er — auch was die malRgeblichen Entscheidungsprozesse anbelangt — eng an die Gemeinde
angebunden. Eine Unternehmung, die in einer solchen Form betrieben wird, ist zwar organisatorisch, aber nicht
rechtlich von der Gemeindeverwaltung getrennt. Hierbei verbindet sich die Méglichkeit umfassender politischer

Kontrolle mit der Option kaufméannischen Wirtschaftens.

Die Moglichkeiten zur umfassenden Steuerung durch die Gemeinde wird in der Entscheidungsstruktur des Eigen-
betriebes deutlich. Entscheidungen in wichtigen Angelegenheiten trifft die Gemeindevertretung (Gemeinderat)
bzw. ein Werksausschuss (§ 76 Abs. 1 ThiirKO). Der Gemeinderat kann sich die Entscheidung allgemein vorhalten
oder im Einzelfall an sich ziehen. Der Werkausschuss ist ein beschliefender Ausschuss im Sinne der §§ 26 und 43
ThurkO.

Da der Eigenbetrieb keine eigene Rechtspersonlichkeit hat, miisste die Vertretung nach aufSen grundsatzlich durch
die Kommune selbst erfolgen. Hiervon wird nach § 76 Abs. 1 ThiirKO eine Ausnahme gemacht, indem der Werks-
leitung AuRenvertretungskompetenz verliehen wird, diese also die Gemeinde in Angelegenheiten des Betriebs ver-

treten kann. Dies dient dazu, die Bewegungsfreiheit des Eigenbetriebes zu starken.

Der Gemeindevertretung bleibt aber nach § 76 Abs. 1 ThirKO immer die Mdglichkeit Gberlassen tber Entschei-

dungen betreffend des Eigenbetriebes selbst zu beschlieRen.

Haftung
Der Eigenbetrieb ist zwar ein Sondervermdgen der Gemeinde, dies flihrt haftungsrechtlich allerdings nicht zu einer
Sonderbehandlung. Fiir durch den Eigenbetrieb eingegangene Verbindlichkeiten haftet die Gemeinde daher um-

fassend. Schulden des Eigenbetriebes sind rechtlich gesehen Schulden der Tragerkommune.

GréRle

Die umfassende Kontrolimdglichkeit durch die Gemeinde geht mit einer geringeren Flexibilitat einher. Als Teil der
Verwaltung kann der Eigenbetrieb am Markt im Vergleich zu privatrechtlichen Organisationsformen weniger flexi-
bel auftreten. Die Mitarbeiter unterliegen grundsatzlich den gleichen Regeln wie die lbrigen Mitarbeiter der Kom-
munalverwaltung. Zusammen mit der fehlenden Haftungsbeschrdankung fihrt dies dazu, dass sich der Eigenbetrieb

eher weniger fur groRere, in einem wettbewerbsintensiven Markt agierende Unternehmungen eignet.

Beteiligungsmoglichkeiten Dritter

Eine Beteiligung Dritter ist beim Eigenbetrieb nicht moglich.
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https://landesrecht.thueringen.de/bsth/document/jlr-KomOTH2003V26P26/format/xsl?oi=qkUa6baDfm&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://landesrecht.thueringen.de/bsth/document/jlr-KomOTH2003V33P43/format/xsl?oi=qkUa6baDfm&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D

Kapitalausstattung und Ergebniszufluss

Die Gemeinde ist verpflichtet, den Eigenbetrieb bei der Griindung mit Kapital auszustatten. GemaR § 5 ThiurEBV
muss das Eigenkapital in Bezug auf den Gegenstand und den Betriebsumfang des Eigenbetriebes angemessen sein.
Mit Grindung des Eigenbetriebes hat die Gemeindevertretung zu entscheiden, welches Vermogen und gegebe-
nenfalls damit im Zusammenhang stehende Verpflichtungen und Verbindlichkeiten in das Sondervermégen zu
Uberfiihren sind. Sofern Stammbkapital gebildet wird, ist die Hohe des Stammkapitals in der Betriebssatzung fest-

zusetzen.

Das dem Eigenbetrieb gewahrte Eigenkapital sollte weitgehend im Betrieb gebunden bleiben. Die Gemeinde darf
das Eigenkapital zum Zweck der Riickzahlung nur ausnahmsweise und nur dann vermindern, wenn dadurch die
Erfillung der Aufgaben und die zukiinftige Entwicklung des Eigenbetriebs nicht beeintrachtigt werden. Hierlber
entscheidet der Gemeinderat. (§ 6 Abs. 3 ThUrEBV).

Der Eigenbetrieb soll insbesondere zur Bildung der Riicklagen nach & 6 Abs. 2 Satz 1 THUrEBV einen Jahresgewinn
mindestens in Hohe einer marktiblichen Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaften. Entsteht ein Jahresverlust,
ist er mit den Gewinnvortragen aus Vorjahren zu verrechnen. Ein danach noch nicht ausgeglichener Jahresverlust
ist auf neue Rechnung vorzutragen, wenn in den Folgejahren Gewinne erwartet werden. Anderenfalls ist er durch
Abbuchung von den Ricklagen auszugleichen, wenn das die Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebs zuldsst.
Sonst ist der Verlust aus Haushaltsmitteln der Gemeinde auszugleichen. Gleiches gilt fiir einen nach Ablauf von
funf Jahren noch nicht getilgten Verlustvortrag. Gewinne sind vollstandig zur Verminderung eines Verlustes zu

verwenden.

Zusammenfassung

Vorteile

- Befugnis zum Erlass von Verwaltungsakten und Erhebung 6ffentlich-rechtlicher Gebiihren.
- Gemeinde hat groRe Steuerungsmaoglichkeiten, u. U. auch in das operative Geschaft hinein.

- Nicht insolvenzfahig, Zwangsvollstreckung genehmigungsbediirftig.

Nachteile

- Volles wirtschaftliches Risiko bei der Gemeinde.

- Gemeinde muss Eigenbetrieb mit angemessenem Kapital ausstatten.
- rechtliche Vorgaben limitieren Spielraum fir individuelle Losungen.
- Nur eingeschrankter Zugriff auf Betriebsgewinne.

- Keine Beteiligung dritter moglich

- Eigenbetrieb ist weniger flexibel als andere Organisationsformen
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6.3.2 Kommunalunternehmen — Anstalt des 6ffentlichen Rechts

Ein Kommunalunternehmen ist ein rechtlich selbstdandiges Unternehmen in der Rechtsform einer Anstalt 6ffentli-
chen Rechts (AGR). Mit der Einfliihrung eines Kommunalunternehmens bzw. einer kommunalen Anstalt wird bun-
desweit der Trend verfolgt, die AGR, die vormals nur Sparkassen zuganglich war, auf den gesamten Bereich wirt-
schaftlicher Betdtigung von Gemeinden zu erweitern. Ziel ist es, der Verwaltung eine Organisationsform an die
Hand zu geben, die eine groRere Flexibilitdt als der Eigenbetrieb bietet und mit der GmbH vergleichbar ist, ohne
dabei die Vorteile der Organisation als Teil der Verwaltung aufzugeben. Wie der Eigenbetrieb ist das Kommunal-
unternehmen weiterhin Teil der Verwaltung und kann u. a. Verwaltungsakte erlassen und Gebihren erheben, so-
weit es sich bei der Gbertragenen Aufgabe um einen Teil der Hoheitsverwaltung handelt (§18 Abs. 2 und § 76 Abs.
2 ThirKO). Im Unterschied zum Eigenbetrieb ist das Kommunalunternehmen aber eine eigenstédndige juristische
Person, welche sich auch an anderen Unternehmen beteiligen kann (§76 Abs. 1 ThiirKO) und in ihren Handlungen

grundsatzlich von der Verwaltung unabhangig ist.

Steuerung

Mit der héheren Flexibilitdt des Kommunalunternehmens gegeniiber dem Eigenbetrieb geht zwar eine geringere
Steuerungsmoglichkeit seitens der Gemeinde einher, dennoch sind die Kontroll- und Einwirkungsmdglichkeiten
der Gemeinde immer noch vergleichsweise hoch. Das Kommunalunternehmen weist eine zweigliedrige Struktur
auf, bei der die Kompetenzen zwischen Vorstand und Verwaltungsrat geteilt sind. Wahrend der Vorstand das Un-
ternehmen eigenverantwortlich leitet (§ 76B Abs. 1 ThiirKO), kommen dem Verwaltungsrat in erster Linie Kontroll-
funktionen zu, mit denen die Steuerung der Gemeinde sichergestellt wird. Der Verwaltungsrat besteht gemaR

§ 76b Abs. 3 ThirKO in der Regel aus dem Bilirgermeister als Vorsitzendem und weiteren Mitgliedern, die von der

Gemeindevertretung bestimmt werden.

Der Verwaltungsrat bestimmt die Richtlinien der Geschaftspolitik und Giberwacht die Geschaftsfiihrung des Vor-
standes. Weiterhin entscheidet er gemall § 76b Abs. 2 u. a. Uber die Festsetzung allgemein geltender Tarife und
Entgelte fir die Leistungen und die Beteiligung des Kommunalunternehmens an anderen Unternehmen. Be-
stimmte, weitreichende Entscheidungen wie der Erlass von Satzungen, die Beteiligung an anderen Unternehmen
und die Entscheidung Gber die Ergebnisverwendung (§ 76 b Abs. 2 Satz 3 ThiirKO) bediirfen dariber hinaus einer
vorherigen Genehmigung durch die Gemeindevertretung (§ 76 b Abs. 2 Satz 4 ThiirkO).

Haftung

Die Gemeinde haftet fur die Verbindlichkeiten der kommunalen Anstalt unbeschrankt (§76 Abs. 5), soweit nicht
Befriedigung aus deren Vermogen zu erlangen ist (Gewahrtragerschaft). Die Anstalt darf keine Biirgschaften, Ver-
pflichtungen aus Gewahrvertragen oder Rechtsgeschafte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen, Gibernehmen

sowie keine Sicherheiten zugunsten Dritter bestellen.

Bei sog. Gemeinsamen kommunalen Anstalten haften die einzelnen beteiligten Gemeinden als Trager fiir die Ver-
bindlichkeiten der gemeinsamen kommunalen Anstalt als Gesamtschuldner. Der Ausgleich im Innenverhaltnis rich-
tet sich vorbehaltlich einer abweichenden Regelung in der Unternehmenssatzung nach dem Verhaltnis der Stamm-

einlagen zueinander.
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GréRle

Das Kommunalunternehmen eignet sich von seiner organschaftlichen Struktur grundsatzlich fir alle Betriebsgro-
Ren. Will die Gemeinde ein Kommunalunternehmen griinden, sollte sie aber hinterfragen, ob dessen Struktur fir
die geplante Unternehmung auch erforderlich ist. Hierbei ist insbesondere der im Vergleich zum Eigenbetrieb gro-
Rere Grindungsaufwand aufgrund der gesetzlichen Vorgaben fiir die Unternehmenssatzung zu beachten. Zwar
bleibt die konkrete Ausgestaltung der Satzung der Gemeinde (iberlassen. Allerdings macht der Gesetzgeber fiir
Kommunalunternehmen hinsichtlich Informations- und Berichtspflichten in § 76 ¢ ThiirKO detaillierte Vorgaben.
Daraus folgt, dass insbesondere bei kleinen Unternehmungen ohne groRen Investitionsaufwand und ohne erheb-

liches finanzielles Risiko die Wahl des Kommunalunternehmens nicht erforderlich erscheint.

In Bezug auf die personalwirtschaftlichen Aspekte gelten die Ausflihrungen zum Eigenbetrieb entsprechend. Aller-
dings ist zu beachten, dass dem Kommunalunternehmen Dienstherrenfahigkeit verliehen werden kann, wenn es
hoheitliche Befugnisse ausibt (§ 76B Abs. 4 ThiirkKO).

Beteiligungsmoglichkeiten Dritter

Beteiligungsmoglichkeiten Privater bestehen nach Verstandnis derzeitiger Rechtslage nicht. Die kommunale An-
stalt kann sich nach MalRgabe der Unternehmenssatzung und in entsprechender Anwendung der fiir die Gemeinde
geltenden Vorschriften an anderen Unternehmen beteiligen, wenn das dem Unternehmenszweck dient (§ 76 a
Abs. 1 ThirKO). Mehrere Kommunen kénnen zudem gemeinsame kommunale Anstalten des 6ffentlichen Rechts
grinden. Eine gemeinsame kommunale Anstalt des 6ffentlichen Rechts ist ein selbststandiges Unternehmen in der
Rechtsform einer Anstalt des 6ffentlichen Rechts, das von mehreren kommunalen Gebietskérperschaften getragen
wird (§ 2 ThirKGG).

Kapitalausstattung und Ergebniszufluss

Das Kommunalunternehmen ist mit eigenem Stammkapital sowie eigenen Personal- und Sachmitteln ausgestattet.
Bezliglich der Kapitalausstattung des Kommunalunternehmens kénnen macht die ThiirKO keine konkreten Vorga-
ben, sodass hier die Ausfiihrungen fiir den Eigenbetrieb analog geltend gemacht werden kénnen. Prinzipiell sind
auch die allgemeinen Haushaltsgrundsatze sowie das Gebot der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit fiir das Kom-
munalunternehmen anwendbar. Das Kommunalunternehmen sollte durch die Gemeinde finanziell so ausgestattet
werden, dass es die ihm zugewiesenen Aufgaben nachhaltig erfiillen kann. Eine Mindestkapitalisierung, wie sie bei
der GmbH gesetzlich vorgeschrieben ist, besteht beim Kommunalunternehmen nicht. Fiir den Ergebniszufluss an
die Gemeinde bestehen keine besonderen Regelungen. Ein Ergebniszufluss an die Gemeinde sollte jedoch nicht zu

einer Unterkapitalisierung des Kommunalunternehmens fiihren.

Zusammenfassung

Vorteile

- —Aufgrund der groRReren Selbstandigkeit als eigene Rechtspersonlichkeit und der eigenverantwortlichen
Leitungsfunktion des Vorstandes flexibleres Auftreten am Markt méglich.

- Klare Aufgabentrennung zwischen Vorstand (operative Aufgaben) und Verwaltungsrat (Kontrollfunktion).

- Erlass von Verwaltungsakten und 6ffentlich-rechtlichen Gebiihren maglich.

- Nicht insolvenzfahig, Zwangsvollstreckung genehmigungsbediirftig.
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Nachteile

- Unbeschrankte Haftung der Gemeinde fiir Verbindlichkeiten des Kommunalunternehmens

- Gemeinde muss Kommunalunternehmen mit angemessenem Stammbkapital ausstatten, Beteiligung pri-
vater Dritter nach derzeitiger Rechtslage nicht moglich.

- Einfluss der Gemeinde im Vergleich zum Eigenbetrieb geringer

- ImVergleich zum Eigenbetrieb weitergehende Bilanzierungspflichten

6.3.3 Formen der Kommunale Gemeinschaftsarbeit

Die Zusammenarbeit zwischen Kommunen durch interkommunale Zusammenarbeit kann aus Sicht der Risikomin-
imierung oder der Lastenteilung sinnvoll sein. Gerade kleinen Gemeinden wird empfohlen, Risiken und Lasten zu
verteilen, um so auch bei einer méglicherweise schwierigen Ausgangssituation wirtschaftliche Betatigung realisie-

ren zu kénnen.

Die kommunale Gemeinschaftsarbeit wird durch das Thiiringer Gesetz tber die kommunale Gemeinschaftsarbeit

(ThirKGG) geregelt. Fir die kommunale Gemeinschaftsarbeit konnen demnach

- kommunale Arbeitsgemeinschaften,
- Zweckvereinbarungen
- Zweckverbdnde sowie

- gemeinsame kommunale Anstalten des 6ffentlichen Rechts

gebildet werden (§2 Abs. 1 ThiirKGG).

Bei den Arbeitsgemeinschaften sind dabei zwei Formen zu unterscheiden:

- Einfache Arbeitsgemeinschaft (§4 ThirKGG) wird durch einen &ffentlich-rechtlichen Vertrag gegriindet
und befasst sich mit Angelegenheiten, welche die an ihr Beteiligten gemeinsam berihren. Sie dient ins-
besondere dazu, Planungen der einzelnen Beteiligten und das Tatigwerden von Einrichtungen aufeinan-
der abzustimmen, gemeinsame Flachennutzungsplane vorzubereiten und die gemeinsame wirtschaftliche
und zweckmaRige Erflillung der Aufgaben in einem groReren nachbarlichen Gebiet sicherzustellen. Durch
die Beteiligung an einer Arbeitsgemeinschaft werden die Rechte und Pflichten der Beteiligten als Trager
von Aufgaben und Befugnissen gegenliiber Dritten nicht berihrt.

- Besondere Arbeitsgemeinschaften (§5 ThiirKGG): entsteht im Zuge einer Vereinbarung, wonach die Be-
teiligten an Beschliisse der Arbeitsgemeinschaft gebunden sind, wenn alle Beteiligten dem zugestimmt
haben. Ferner kann vereinbart werden, dass die Beteiligten an Beschliisse Giber Angelegenheiten der Ge-
schaftsfiihrung und des Finanzbedarfs, Verfahrensfragen und den Erlass von Richtlinien fiir die Planung
und Durchfiihrung einzelner Aufgaben gebunden sind, wenn die Mehrheit der zustdndigen Organe der

beteiligten Gebietskdrperschaften diesen Beschlissen zugestimmt hat.
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Zweckgemeinschaften entstehen, wenn Gemeinden und Landkreise durch einen 6ffentlich-rechtlichen Vertrag
eine Zweckvereinbarung schlieBen. Auf dieser Grundlage kdnnen die beteiligten Gebietskodrperschaften einer von
ihnen einzelne oder alle mit einem bestimmten Zweck zusammenhangenden Aufgaben (ibertragen; eine Gebiets-
kérperschaft kann dabei insbesondere gestatten, dass die Ubrigen eine von ihr betriebene Einrichtung mitbenut-
zen. Auf Grund einer Zweckvereinbarung kdnnen die beteiligten Gebietskorperschaften einzelne oder alle mit ei-
nem bestimmten Zweck zusammenhangenden Aufgaben gemeinschaftlich durchfiihren und hierzu gemeinschaft-
liche Einrichtungen schaffen oder betreiben (§ 7 ThirKGG).

Weder durch kommunale Arbeitsgemeinschaften noch durch Zweckvereinbarungen entstehen neue Rechtsper-
sonlichkeiten. Beide Formen sind grundsatzlich nicht fiir unternehmerisches Handeln gedacht. Durch eine Zweck-
vereinbarung kann jedoch bestimmt werden, dass die Gebietskdrperschaft im Geltungsbereich der von ihr erlas-
senen Satzung oder Verordnung alle zu deren Durchfiihrung erforderlichen MaRnahmen wie im eigenen Gebiet
treffen kann (§10 ThiirKGG). Somit kdnnen Zweckvereinbarung zur Schaffung rechtlicher Rahmenbedingungen die-
nen, auf deren Grundlage bspw. der Eigenbetrieb einer Gemeinde Zustandigkeiten in einer anderen Gemeinde

Ubernimmt.

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit kommen ein gemeinsames Kommunalunternehmen (kommu-
nale Anstalt) und ein Zweckverband als Formen fiir unternehmerische Aktivitaten in Betracht. Da sich auf die ge-
meinsame kommunale Anstalt mit Blick auf die wirtschaftlichen Tatigkeiten die Bestimmung der kommunalen An-

stalt beziehen, wird im Folgenden lediglich ndher auf den Zweckverband eingegangen.

6.3.4 Zweckverband

Zweckverbande werden im 4. Teil der ThirKGG geregelt. Gemeinden und Landkreise sowie andere Kérperschaften,
Anstalten und Stiftungen des o6ffentlichen Rechts konnen sich zu einem Zweckverband zusammenschlieBen und
ihm einzelne Aufgaben oder alle mit einem bestimmten Zweck zusammenhangende Aufgaben (bertragen (§ 16
Abs. 1 und 2ThirKGG).

Im Verhiltnis zu seinen Mitgliedern ist der Zweckverband rechtlich verselbststidndigt. Der Zweckverband wird
durch 6ffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen den Beteiligten errichtet. Dieser bedarf der Genehmigung durch die
Rechtsaufsichtsbehorde. In dem Vertrag missen die 6ffentlich-rechtlichen Aufgaben, die auf den Zweckverband
Ubertragen werden sollen, aufgelistet werden. Zu unterscheiden ist einerseits der Zweckverband, der eine hoheit-
liche Aufgabe erfiillt, und ein solcher, dessen Zweck auf den Betrieb eines wirtschaftlichen Unternehmens gerich-
tet ist.

In der Praxis schlieBen sich Kommunen meist in den klassischen kommunalen Aufgaben der Daseinsvorsorge zu
einem Zweckverband zusammen; denkbar ist ein Zweckverband zur Energieversorgung. Der Zweckverband verflgt
Uber hoheitliche Befugnisse, insbesondere geht mit der Aufgabenibertragung auch das Satzungsrecht der Ver-
bandsmitglieder grundsatzlich tiber (§ 20 ThiirKGG), Vermégensrechte gehen hingegen nicht automatisch tber. So

misste z. B. das Eigentum an einer Anlage auf den Zweckverband lbertragen werden.
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Das Recht und die Pflicht der Verbandsmitglieder, die dem Zweckverband Gbertragenen Aufgaben zu erfillen und
die dazu notwendigen Befugnisse auszulben, gehen auf den Zweckverband tber. Der Zweckverband erhalt dabei
das Recht an Stelle der Verbandsmitglieder Satzungen und Verordnungen fiir das Ubertragene Aufgabengebiet zu

erlassen.

Der Zweckverband kann als Korperschaft des offentlichen Rechts als Trager eines Unternehmens auftreten. Ge-
meinden, Amter und Landkreise kdnnen sich daher als Mitglieder des Zweckverbandes zusammenschlieRen, um
mittelbar, durch den Zweckverband als Unternehmenstrédger ein gemeinsames Unternehmen zu begriinden. Auch
natlrliche und juristische Personen des Privatrechts kénnen Verbandsmitglieder sein, wenn die Erfillung der Ver-
bandsaufgaben dadurch gefordert wird und Griinde des 6ffentlichen Wohls nicht entgegenstehen (§ 16 Abs. 2
ThurkGG).

Steuerung

Organe des Zweckverbandes sind gemaR ThirKGG die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher. Dabei
ist die Verbandsversammlung das oberste Willensbildungs- und Beschlussorgan des Zweckverbandes. Die Ver-
bandsversammlung ist flr alle wichtigen Angelegenheiten des Zweckverbandes zustdndig und liberwacht die
Durchfiihrung der Entscheidungen. Die Verbandsversammlung wahlt aus ihrer Mitte fr die Dauer ihrer Wahlperi-
ode den Verbandsvorsteher sowie zwei Stellvertreter. Der Verbandsvorsteher fihrt die laufenden Geschéfte und
vertritt den Zweckverband nach auBen (§ 33 ThirkGG).

Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Betitigung

GemaR § 36 Abs. 1 ThirKGG fihrt der Zweckverband einen eigenen Haushalt (fir die Verbandswirtschaft gilt 4
Abschnitt der ThiirKO). Zudem gelten die Grundsatze Gber die Haushaltswirtschaft der Gemeinden fir die Haus-
haltswirtschaft des Zweckverbandes entsprechend. Fir die Zwecke seiner Aufgabenwahrnehmung steht dem
Zweckverband das Recht zur wirtschaftlichen Betatigung nach MalRgabe § 36 Abs. 1 zu. Da diese Vorschrift die
entsprechende Anwendung der §§ 71 bis 77 ThirKO anordnet, kann der Zweckverband als Unternehmenstrager
auf die Organisationsformen zuriickgreifen, die die ThiirKO den einzelnen Kommunen zur Verfiigung stellt. Zweck-
verbande konnen Kommunalunternehmen errichten oder sich privatrechtsformiger Unternehmen zur Ausfiihrung
der ihnen Ubertragenen Aufgaben bedienen. GemaR § 36 Abs. 1 gelten fiir die Wirtschaftsfiihrung des Zweckver-
bandes die fur die Eigenbetriebe geltenden Vorschriften entsprechend, wenn die Hauptaufgabe des Zweckverban-
des im Betreiben eines gemeinsamen Unternehmens liegt, § 36 Abs. 1 Satz 2 ThirKGG. Dies hat z. B. zur Folge,
dass in diesen Féllen anstelle der Haushaltssatzung der Wirtschaftsplan und an die Stelle der Rechnung der Jahres-

abschluss tritt.

Finanzierung

Die Finanzierung des Zweckverbands erfolgt Gber primare und sekundare Finanzierungsmittel. Zur Finanzierung
seiner Aufgaben kann der Zweckverband primar auf eigene Einnahmen zurtickgreifen, insbesondere auf Gebihren,
Beitrage und Entgelte. Insoweit gelten die allgemeinen Haushaltsgrundsatze und die Grundsatze zur Einnahmen-
beschaffung auch fiir den Zweckverband.
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Sofern die eigenen Einnahmen nicht ausreichen, hat der Zweckverband gemal § 37 Abs. 1 ThirKGG zwingend eine
Verbandsumlage zu erheben (sekundéare Finanzierung). Der Bemessungsmalstab fir die Umlage ist in der Ver-
bandssatzung nach vorab festgelegten transparenten Kriterien zu ermitteln und soll sich nach dem Verhaltnis des

Nutzens fir einzelne Mitglieder bestimmen, § 37 Abs. 2.

Haftung
Zweckverbande sind rechts- und geschaftsfahig und konnen daher Rechtsgeschafte auf dem Gebiet des 6ffentli-
chen wie auch des privaten Rechts selbststandig wahrnehmen. Daraus resultierende Verbindlichkeiten (Verbands-

schulden) sind aus dem Vermégen des Zweckverbandes zu erfillen.

Reicht das Verbandsvermoégen zur Befriedigung der Glaubiger nicht aus, trifft die einzelnen Mitglieder des Zweck-
verbandes eine Nachschusspflicht entsprechend der in der Verbandssatzung gemals § 37 Abs. 3 bestimmten Ver-
bandsumlage. § 37 Abs. 1 erdffnet die Moglichkeit, die Umlagepflicht einzelner Verbandsmitglieder auf einen
Hochstbetrag zu beschranken. Zu beriicksichtigen ist aber, dass die Beschrankung der Umlagepflicht eines Ver-
bandsmitglieds spiegelbildlich dazu fiihrt, dass die anderen Verbandsmitglieder sich dazu verpflichten, den Fehl-
betrag in voller Hohe zu kompensieren. Es ist also nicht moglich, eine Haftungsbegrenzung zu Gunsten aller Ver-
bandsmitglieder zu schaffen. Eine der GmbH angenaherte Haftungssituation zum ,,Nulltarif“ widersprache der Stel-

lung des Zweckverbandes als Kérperschaft des 6ffentlichen Rechts.

Fazit

Eine Gemeinde, die nicht alleine die Verantwortung und das Risiko fiir eine eigene wirtschaftliche Unternehmung
tragen will, kann eine interkommunale Zusammenarbeit eingehen. Im Rahmen der interkommunalen Zusammen-
arbeit konnen Kommunen sowohl das gemeinsame Kommunalunternehmen als auch den Zweckverband wahlen.
Die Bildung eines Zweckverbandes kann sinnvoll sein, wenn fiir die Aufgabenwahrnehmung die Beteiligung meh-
rerer Gemeinden, Amter und Landkreise von Bedeutung ist. Die juristische Verselbststindigung des Zweckverban-
des fiihrt zu einem Entlastungseffekt, da die primare Verantwortung fiir die Aufgabenerfillung nicht mehr bei den
jeweiligen Gebietskorperschaften, sondern bei den Organen des Zweckverbands liegt. Hinzu kommt, dass die Be-
teiligung privater Dritter an einem Zweckverband aufgrund der ausdriicklichen gesetzlichen Ermachtigung in § 16
Abs. 2 ThirKGG problemlos méglich ist, wahrend dies beim Kommunalunternehmen nach Auffassung der derzei-
tigen Gesetzeslage nicht moglich ist. Insgesamt wird die Eignung eines Zweckverbandes fir eine interkommunale
Kooperation aber eher unglinstig beurteilt. Im Zentrum der Kritik steht dabei die Schwerfalligkeit der Entschei-
dungsprozesse. Insbesondere ist die Entscheidungszustandigkeit des Verbandsvorstehers nicht mit der eines Vor-
stands eines Kommunalunternehmens vergleichbar. Dariliber hinaus bezieht sich auf die Mitglieder die Nach-
schusspflicht, die grundsatzlich keiner beschrankten Haftung entspricht und somit das wirtschaftliche Risiko auf

die Verbandsmitglieder Gbertragt.

6.3.5 GmbH

Die GmbH ist eine der meistverbreiteten Organisationsformen des deutschen Privatrechts. Sie ermoglicht den Ge-
sellschaftern die Teilnahme am Wirtschaftsverkehr unter einer eigenen Firma, das heilt, die GmbH tritt als eigen-
standige juristische Person im Rechtsverkehr gegeniiber Dritten auf und kann eigenstdndig Rechte und Pflichten
erwerben. Dies ist verbunden mit der fiir die GmbH charakteristischen Haftungsbeschrankung. Der Gesetzgeber
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stellt an die Organisation der GmbH nur wenige Anforderungen, dadurch kann die Satzung gut an die individuellen
Bedurfnisse der Gesellschafter angepasst werden. Die GmbH bietet damit aus gesellschaftsrechtlicher Perspektive

grolRen Spielraum.

Die GmbH ist, auch wenn sie ganz oder teilweise von der Gemeinde getragen wird, eine privatrechtlich organisierte
Einheit und als solche nicht Teil der kommunalen Verwaltung. Die Unabhangigkeit und Flexibilitat der privatrecht-
lichen Organisationsform geht aber mit einer Begrenzung der unmittelbaren Einflussmoglichkeiten auf die Unter-

nehmensfiihrung — verglichen mit den 6ffentlich-rechtlichen Organisationsformen — einher.

Steuerung

Die Gemeinde kann innerhalb einer GmbH relativ hohen Einfluss ausiiben, soweit dies im Gesellschaftsvertrag
verankert ist. Im Unterschied zu den 6ffentlich-rechtlichen Organisationsformen, die selbst Teil der Verwaltung
sind, kann bei der GmbH aber ein grundsatzlicher Interessenkonflikt entstehen: Organe der GmbH sind grundsétz-
lich nur der GmbH selbst verpflichtet. Die Interessen der GmbH missen dabei nicht zwangslaufig mit denen der
Tragerkommune (ibereinstimmen. Neben den kommunalrechtlichen Vorschriften zur Sicherstellung des Einflusses

bietet die Satzung der GmbH grofl3e Gestaltungsmaoglichkeiten.

Zwingend vorgeschriebene Organe der GmbH sind die Geschaftsfiihrung und die Gesamtheit der Gesellschafter.
Wie die Kompetenzverteilung zwischen Geschaftsfihrung und Gesellschafterversammlung erfolgt, insbesondere
welche Entscheidungen bei den Gesellschaftern verbleiben, kann im Gesellschaftsvertrag weitgehend frei festge-
legt werden. Diese Autonomie erméglicht es, eine Trennung zwischen Unternehmensfiihrung und —Kontrolle her-
zustellen. Auch ein Gesellschafter kann gemall § 6 GmbHG Geschaftsfihrer sein, als solcher hat er allerdings die
Interessen der GmbH wahrzunehmen und muss nach § 43 GmbHG in Angelegenheiten der Gesellschaft die Sorgfalt

eines ordentlichen Geschaftsmannes anwenden.

Neben Gesellschafterversammlung und Geschaftsfliihrung kann im Rahmen der Satzung auch die Einrichtung eines
Aufsichtsrats vorgesehen werden. Fir diesen gelten gemaR § 52 Abs. 1 GmbHG, vorbehaltlich spezieller Regelun-
gen im Gesellschaftsvertrag, die aktienrechtlichen Bestimmungen. Insbesondere bei der Beteiligung mehrerer 6f-
fentlicher Trager als Gesellschafter der GmbH bietet sich der Aufsichtsrat als Gremium an, in dem Vertreter der

beteiligten Kommunen ihre Aufsicht ausiiben kénnen.

Haftung

Das Haftungsrisiko der Gemeinde bei der GmbH ist sehr begrenzt. Als eigene juristische Person haftet die GmbH
fir Verbindlichkeiten selbst, & 13 Abs. 2 GmbHG. Eine Haftung der Gesellschafter besteht dagegen grundsatzlich
nicht Das finanzielle Risiko der Gemeinde beschrankt sich daher auf den Totalverlust der eingesetzten Stammein-
lage in das Gesellschaftsvermogen. Diese betragt, soweit die GmbH allein von der Gemeinde gegriindet wurde,
wenigstens 25.000 €.

Auch fur den Fall der Insolvenz einer kommunalen GmbH kommen auf die Kommune keine Regressanspriiche zu.
Es wird insoweit sogar angenommen, dass eine Kommune, die eine in finanzielle Schieflage geratene kommunale
GmbH unterstitzt beihilferechtswidrig handelt. Eine Ausnahme wird diesbeziiglich lediglich in den Fallen gemacht,
in denen die GmbH kommunale Pflichtaufgaben erfiillt oder trotz Tatigkeit der GmbH Anschluss- und Benutzungs-

zwdnge angeordnet wurden.
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GréRle

Die GmbH eignet sich fir alle BetriebsgroRen. Sowohl relativ kleine Unternehmungen, ohne weitere Gesellschaf-
ter, als auch grofRe Unternehmungen mit vielen Beteiligten konnen in der Rechtsform der GmbH organisiert wer-
den. Gemal § 1 GmbHG kann die GmbH, im Unterschied zu anderen privatrechtlichen Organisationsformen, be-
reits mit nur einer Person gegriindet werden. Die GmbH bietet eine hohe Flexibilitdt in Bezug auf die Ausgestaltung

der Satzung, wodurch diese an die tatsachlichen Verhaltnisse der GmbH angepasst werden kann.

Hinsichtlich der Personalfiihrung ist zu beachten, dass die GmbH als privater Arbeitgeber keine Beamten beschaf-
tigen kann. Auch gelten die Tarifvertrage fiir den 6ffentlichen Dienst nicht automatisch. In der Praxis vereinbaren
kommunale Gesellschaften aber oftmals die Ubernahme entsprechender tarifvertraglicher Regelungen. Dariiber
hinaus gehoren kommunale Gesellschaften regelmaRig Arbeitgeberverbanden an, die ihrerseits Mitglied der Ver-
einigung kommunaler Arbeitgeberverbande sind. Dies hat zur Folge, dass auch fir sie das Dienstrecht fiir Arbeiter

und Angestellte des 6ffentlichen Dienstes gilt.

Beteiligungsmoglichkeiten Dritter

Die GmbH ist grundsatzlich offen fiir die Beteiligung Dritter. Als privatrechtliche Gesellschaft unterliegt die GmbH
nicht den Einschrankungen der 6ffentlich-rechtlichen Organisationsformen. Bei der Beteiligung Privater muss al-
lerdings im Rahmen der Satzung der kommunale Einfluss auf das operative Geschaft und die strategische Ausrich-
tung der Gesellschaft gewahrt bleiben (§ 73 Abs. 1 Nr. 2 ThirKO). Im Rahmen der Satzung sollten diesbeziiglich
Vetorechte der Vertreter der Gemeinde oder in jedem Fall an Gemeindevertreter zu vergebende Sitze in Vorstand
und/oder Aufsichtsrat sowie Priifungs- und Auskunftsrechte der Gemeinde bzw. der Gemeindevertretung gegen-

Uiber der Gesellschaft verankert werden.

Kapitalausstattung und Ergebniszufluss
§ 5 GmbHG weist ein Mindeststammkapital der GmbH in Hohe von 25.000 € aus. Das Stammkapital ist von den
Gesellschaftern zu leisten, wobei die jeweilige HOhe der Stammeinlage durch den Gesellschaftsvertrag bestimmt

wird.

Das Gesetz fordert von den GmbH-Gesellschaftern zwar das Stammkapital und den Nennwert der von jedem Ge-
sellschafter ibernommenen Gesellschaftsanteile im Gesellschaftsvertrag in Euro-Betragen anzugeben, hinsichtlich
der Art der konkreten Leistung der Stammeinlage sind die Gesellschafter allerdings frei. Sie kann neben der Geld-
leistung auch durch die Einbringung von Sachen oder anderen Vermaogenswerten geleistet werden (Sacheinlage),
z. B. in Form von Grundstiicken oder Forderungen und Rechten. Auch kdénnen als Einlage dauerhafte Nutzungs-
rechte verschafft werden. Dies bedeutet, dass der GmbH fiir einen bestimmten oder unbestimmten Zeitraum er-
moglicht wird, eine Sache zu nutzen, ohne dass ihr das Eigentum hieran tibertragen wird. So kdnnen zum Beispiel
kommunale Dachflachen zur Stromerzeugung oder kommunale Feldgrundstiicke zur landwirtschaftlichen Bewirt-
schaftung mit Energiepflanzen zur Verfligung gestellt werden. Entscheidend ist, dass die jeweilige Einlage korrekt
bewertet ist, damit es zu keiner Unterkapitalisierung der Gesellschaft kommt. Eine fehlerhafte, zu hohe Bewertung

I6st eine Nachschusspflicht des Gesellschafters aus, § 9 GmbHG.

Die Ergebnisverwendung wird in §§ 29 ff. GmbHG geregelt. Hiernach haben die Gesellschafter einen Anspruch auf

Ausschittung der Ertrage, soweit diese nicht aufgrund Gesetzes oder Gesellschafterbeschlusses dem Kapital der
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GmbH zuflieBen. §75 ThiirKO definiert in diesem Zusammenhang eine Erwartungshaltung an die Beteiligung der
Kommune an privatrechtlichen Unternehmen. Diese sollen einen Ertrag fiir den Haushalt der Gemeinde abwerfen.
Die Einnahmen jedes Unternehmens sollen mindestens alle Aufwendungen decken und neben einer marktiiblichen
Verzinsung des Eigenkapitals angemessene Riicklagen erméglichen. Zu den Einnahmen gehdren auch angemes-
sene Verglitungen fir die Leistungen des Unternehmens an die Gemeinde oder an andere gemeindliche Unter-
nehmen mit eigener oder ohne eigene Rechtspersonlichkeit. Zu den Aufwendungen gehoren auch die Steuern, die
Zinsen fir die zu Zwecken des Unternehmens aufgenommenen Kredite, angemessene Betrage fir den Unterhal-
tungs- und Versorgungsaufwand, angemessene Abschreibungen, angemessene Verglitungen fiir die Leistungen
und Lieferungen der Gemeinde sowie anderer gemeindlicher Unternehmen mit eigener oder ohne eigene Rechts-

personlichkeit, ferner angemessene Aufwands- und Gefahrenrickstellungen.

Zusammenfassung

Vorteile

- Hohe Flexibilitdt bei Gestaltung der Satzung
- Haftungsrisiko der Gemeinde eher gering, kein tGber die eingezahlten Einlagen hinausgehendes Risiko.
- Mindestkapitalausstattung von 25.000 € gesetzliches vorgegeben.

- Flexible Beteiligung privater Dritter moglich.

Nachteile

- Geringere Kontrolle
- GmbH ist kein Teil der Verwaltung, keine Verwaltungsaktbefugnis.

- Erhéhter Grindungsaufwand

6.3.6 GmbH & Co. KG

Die GmbH & Co. KG eignet sich besonders, soweit eine breite Beteiligung privater Investoren angestrebt wird. Die
GmbH & Co. KG ist eine Sonderform einer Personengesellschaft. lhre Grundform ist die Kommanditgesellschaft
(KG). Wesentliches Kriterium der KG ist die Unterscheidung zwischen zwei Arten von Gesellschaftern: persénlich
unbeschrankt haftende Komplementare und auf ihre Stammeinlage beschrankt haftende Kommanditisten, § 171
HGB. Das HGB sieht eine grundsatzliche Geschéftsfliihrungsbefugnis der Komplementére vor, § 164 HGB und folgt
damit dem Grundsatz, dass ein Mehr an unternehmerischer Kontrolle mit einem hoheren wirtschaftlichen Risiko

einhergeht.

Von einer KG unterscheidet sich die GmbH & Co. KG dahingehend, dass personlich haftender Komplementar keine
natlrliche Person ist, sondern eine beschrinkt haftende GmbH. Dies hat den Vorteil, dass die unbeschrankte per-
sonliche Haftung des Komplementars von der GmbH {ibernommen wird. Als eigenstandige juristische Person haf-
tet diese aber nur mit ihrem Gesellschaftsvermogen. Eine dariiberhinausgehende personliche Haftung der GmbH-

Gesellschafter findet nicht statt. Die Kommune wird hierbei in der Regel als GmbH-Gesellschafter tatig sein.

DSK / Seite 216

Energieregion stdliches Saaletal



Zu beachten ist aber, dass den Initiator der Unternehmung, hier also die Kommune bzw. das kommunale Unter-
nehmen als Komplementars-GmbH gegeniiber den Kommanditisten gegebenenfalls eine Prospekthaftung trifft.
Potentiellen Kommanditisten als Eigenkapitalinvestoren miissen vor ihrem finanziellen Engagement tiber Chancen
und Risiken im Rahmen eines Verkaufsprospekts entsprechend den Vorgaben des Vermdgensanlagegesetzes
(VermAnIG) aufgeklart werden, soweit die Unternehmung nicht unter eine der in § 2 VermAnIG genannten Aus-
nahmeregelungen fallt. Typischerweise erfolgt die Umsetzung in der Praxis in der Gestalt, dass die Kommune bzw.
ein kommunales Unternehmen eine Projektgesellschaft griindet, an der sich private Investoren als Kommanditis-
ten beteiligen. Dies hat fiir die Kommune den bereits beschriebenen Vorteil des begrenzten wirtschaftlichen Risi-
kos als GmbH-Gesellschafter. Gleichzeitig profitiert sie von den begrenzten Einflussmaoglichkeiten der Kommandi-
tisten nach § 164 HGB und kann sich lber die GmbH die Federfiihrung im operativen Geschaft der Gesellschaft
sichern. Entsprechende Vorkehrungen zur Sicherung des Einflusses der Kommune, etwa hinsichtlich der Bestellung
der GmbH als geschaftsfiihrender Gesellschafterin kénnen ohne weiteres im Rahmen der Unternehmenssatzung
verankert werden. Fiir private Dritte, etwa Einwohner, die sich als Kommanditisten beteiligen, hat die GmbH & Co.
KG den Vorteil, dass sie mit geringem finanziellen Aufwand am wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmung teilha-
ben kdnnen, gleichzeitig ihr Risiko auf die Hohe ihrer Beteiligung begrenzt ist. Damit eignet sich die GmbH & Co.
KG besonders fir grolRe Projekte, in denen einerseits ein hoher Kapitalbedarf besteht und andererseits eine grofle

Birgerbeteiligung oder die Beteiligung anderer Investoren gewlinscht ist.

Zusammenfassung

Vorteile

- Wirtschaftliches Risiko der Gemeinde ist auf Stammeinlage der Komplementar-GmbH begrenzt.

- Gute Bedingungen zur Einwohnerbeteiligung bei abgestuften Beteiligungsrechten (Gemeinde kann sich
gegeniber Einwohnern mehr Einfluss sichern).

- Effektive Fihrung moglich (insbes. bei groReren Projekten wichtig).

- Vergleichsweise einfache Entscheidungsablaufe (insbes. bei vielen Beteiligten wichtig).

Nachteile

- Kein Teil der Verwaltung, keine Verwaltungsaktbefugnis.

- Vergleichsweise hoher Griindungsaufwand, unter Umstdanden Prospekthaftung.

6.3.7 Genossenschaft

Die Genossenschaft (eG) ist ein Zusammenschluss mehrerer (mindestens dreier) natirlicher oder juristischer Per-
sonen zur Férderung eines gemeinsamen Zwecks Als Sonderform eines rechtsfahigen Wirtschaftsvereins ist die eG
korperschaftlich organisiert. Sie ist langfristig orientiert und darauf ausgelegt, ihre Mitglieder bei der Erreichung
ihrer wirtschaftlichen Ziele zu unterstiitzen. Dies zeigt sich daran, dass die durch die Mitgliedschaft erworbenen
Anteile an der Genossenschaft grundsatzlich nicht verduRerlich sind und dass Leistungen, die von der Genossen-
schaft im Rahmen ihres Geschaftsbetriebs erbracht werden, in erster Linie ihren Mitgliedern zugutekommen sol-
len. Ein Beitritt zur Genossenschaft ist nur als Griindungsmitglied, durch Beitrittserklarung nach § 15 GenG oder
durch Erbschaft der Mitgliedschaft nach § 77 GenG moglich.
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Der jeweilige Forderzweck ergibt sich iber den von den Griindungsmitgliedern bestimmten Unternehmensgegen-
stand. Zulassige Forderzwecke nach dem GenG sind u. a. die Forderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mit-
glieder. Dies ist dann gegeben, wenn die Einnahmen der Mitglieder vermehrt oder ihre Ausgaben vermindert wer-
den, was etwa durch die Abnahme von Waren und Dienstleistungen oder durch die Vermittlung giinstiger Kredite
oder Produktionsmittel erfolgen kann. Denkbar ist auch die eigene Energieversorgung durch Birger-Energiegenos-
senschaften, in denen sich auch die Birger selbst als Genossenschafter engagieren. Insoweit kann auch die Unter-
stlitzung der Mitglieder in der privaten Haushaltsflihrung erfasst sein, beispielsweise durch kostenglinstige Zurver-

figungstellung von Lieferungen und Leistungen fir den privaten Lebensbedarf wie Strom oder Warme.

Die gesetzliche Ausrichtung auf den Forderzweck schlieBt die Erzielung von Gewinnen nicht aus. Die Gewinnerzie-
lungsabsicht darf aber nicht Selbstzweck sein, sondern muss ein Mittel zur Erfiillung des Forderzwecks sein. Die
Genossenschaft muss, in Abgrenzung zu anderen Gesellschaften, darauf gerichtet sein, den Férderzweck unmittel-
bar durch einen gemeinschaftlichen Geschéftsbetrieb zu erreichen, und nicht nur mittelbar durch die Erzielung von
Gewinnen. Der Geschéftsbetrieb wird durch den Unternehmensgegenstand definiert, der als solcher auch zwin-

gender Satzungsinhalt ist, § 6 Nr. 2. GenG.

Die Genossenschaft bedarf zur wirksamen Errichtung der Eintragung in das Genossenschaftsregister. Dadurch er-
langt sie auch eine eigene Rechtspersonlichkeit, § 17 Abs. 1 GenG. Im Rahmen der Eintragung prift das Register-

gericht, ob die Satzung der Genossenschaft den Mindestanforderungen des § 6 GenG entspricht.

Die Uberpriifung des Registergerichts umfasst auch den Férderauftrag der Genossenschaft, dieser muss im Rah-
men des Unternehmensgegenstandes genau bezeichnet sein. Bei einer wirtschaftlichen Betatigung bspw. im Rah-
men erneuerbarer Energien kann ein entsprechender Forderauftrag etwa in der gemeinschaftlichen Energieerzeu-

gung oder in der Weiterleitung der erzeugten Energie zu glinstigen Preisen an die Mitglieder liegen.

Steuerung

Die Genossenschaft wird gemaR § 24 GenG durch den Vorstand geleitet und vertreten, der —vorbehaltlich anderer
Regelungen in der Satzung — aus zwei Personen besteht, die gemal § 25 GenG die Genossenschaft nur gemein-
schaftlich vertreten kénnen. Die Bestellung nur einer Person als Vorstand ist gemalt § 24 Abs. 2 Satz 3 GenG nur

bei Genossenschaften mit weniger als 20 Mitgliedern zuldssig.

Die Generalversammlung ist das zentrale Organ der eG, in der die Mitglieder ihre Mitgliedsrechte austiben. Hier-
durch werden Selbstverwaltungs- und Demokratieprinzip, die die Genossenschaft pragen, verwirklicht. Neben der
Bestellung und Abberufung des Vorstandes (§ 24 GenG) und des Aufsichtsrates (§ 34 GenG) entscheidet die Gene-
ralversammlung gemaR § 16 GenG Uber alle Satzungsanderungen. Dariliber hinaus missen die wesentlichen Ent-
scheidungen, wie etwa die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung etwaiger Uberschiisse, von ihr

beschlossen werden.

Im Rahmen der Satzung konnen die Rechte der Generalversammlung nicht frei erweitert werden. Vielmehr be-
stimmt § 18 GenG, dass der Generalversammlung nur insoweit Rechte zugestanden werden diirfen, als im GenG
keine anderweitige Regelung getroffen sind. Hierdurch darf insbesondere keine grundlegende Verschiebung der

Aufgaben zwischen den einzelnen Organen der Genossenschaft erfolgen.
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Weiteres gesetzlich zwingend vorgesehenes Organ der Genossenschaft ist der Aufsichtsrat gemall § 9 GenG. So-
weit die Genossenschaft nicht mehr als 20 Mitglieder hat, kann nach § 9 Abs. 1 GenG auf einen Aufsichtsrat ver-
zichtet werden. Aufgabe des Aufsichtsrats ist gemal § 38 Abs. 1 GenG die Uberwachung des Vorstands des bei
dessen Tatigkeit. Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat miissen Genossenschaftsmitglieder sein, § 9 Abs. 2
GenG. Dieses Verbot der Fremdorganschaft kann eine professionelle Flihrung der Genossenschaft erschweren, da

das personliche finanzielle Engagement von Vorstand und Aufsichtsrat erforderlich ist.

Zu beachten ist, dass gemal § 43 GenG grundsatzlich das sogenannte genossenschaftliche Demokratieprinzip gilt,
nach dem jedes Mitglied nur eine Stimme hat. Allerdings kann im Rahmen der Satzung ein Mehrstimmrecht von
bis zu drei Stimmen fiir solche Mitglieder eingefiihrt werden, die den Geschéaftsbetrieb besonders férdern. Eine
besondere Forderung liegt beispielsweise in der Zurverfiigungstellung wesentlicher Betriebsmittel. Mehr als drei
Stimmen konnen gemall § 43 Abs. 3 S. 3 Nr. 2 GenG bei Unternehmergenossenschaften gewdhrt werden. Dies

setzt voraus, dass wenigstens 75% der Mitglieder Unternehmer im Sinne von § 14 BGB sind.

Bei Mehrstimmenrechten ist zu beachten, dass bei einer Beteiligung der Gemeinde dem Gebot des angemessenen
Einflusses im Aufsichtsrat nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 ThiirKO Rechnung getragen wird. Dies wird vor allem mit Blick auf
Satzungsdanderungen relevant. Denn bestimmte Satzungsanderungen erfordern nach § 16 Abs. 2 GenG eine Mehr-
heit von mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen. Zu diesen gehéren unter anderem die Anderung des
Unternehmensgegenstandes, die Erhéhung des Geschéaftsanteils und die Verpflichtung der Mitglieder zur Leistung
von Nachschiissen. Das erforderliche Quorum kann im Rahmen der Satzung ausweislich von § 16 Abs. 2 Satz 2
GenG erhoht und an weitere Anforderungen gekniipft werden. Dies kann notwendig sein, um die in § 76 ThirkO
verlangten Voraussetzungen — vor allem die Sicherstellung eines angemessenen Einflusses der Kommune —zu er-

fallen.

Haftung

Die wirtschaftliche Betatigung im Rahmen einer Genossenschaft flihrt nur zu begrenzten Risiken, denn ahnlich wie
bei der GmbH haftet auch die Genossenschaft nur mit ihrem Gesellschaftsvermégen, § 2 GenG. Eine personliche
Haftung der Mitglieder besteht nicht. Auch Nachschusspflichten bestehen nur dann, wenn dies ausdriicklich in der
Satzung vorgesehen ist. Vor dem Hintergrund der kommunalverfassungsrechtlichen Vorgaben der Haftungsbe-
grenzung ist eine kommunale Beteiligung an einer Genossenschaft damit nur moglich, wenn diese keine oder eine
begrenzte Nachschusspflicht vorsieht. Eine Durchgriffshaftung wird von der Rechtsprechung nur in eng begrenzten

Ausnahmefillen zugelassen.

GroRe

Die Genossenschaft ist, ebenso wie die GmbH, variabel in Bezug auf die BetriebsgréRe und die Mitgliederzahl.
Genossenschaften miissen mindestens drei, kdnnen aber auch tber tausend Mitglieder haben. Allerdings muss die
wirtschaftlich tatige Kommune sicherstellen, dass der von der ThiirKO geforderte Einfluss erhalten bleibt. In Ab-
hangigkeit von der anvisierten GréRe der Genossenschaft, bzw. der Anzahl ihrer Mitglieder muss die Kommune im
Rahmen der Satzung den von der ThirKO geforderten Einfluss durch Mehrstimmenregelungen, Mehrheitserfor-
dernisse und Vetorechte bei entscheidenden Fragen der Genossenschaft (Unternehmenszweck, Ergebnisverwen-

dung, Nachschusspflichten) sicherstellen.
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Beteiligungsmoglichkeiten Dritter

Charakteristisch fir die Genossenschaft ist gemaR § 1 Abs. 1 GenG die nicht geschlossene Mitgliederzahl. Auch die
Struktur der Gesellschaft mit dem Organ der Generalversammlung ist auf eine Beteiligung Vieler angelegt. Hier-
durch bietet sich die Genossenschaft insbesondere fiir eine Einwohnerbeteiligung an. Diese kdnnen ohne groflen
finanziellen Aufwand und ohne grofRes wirtschaftliches Risiko Mitglied der Genossenschaft werden. Erforderlich
hierfir ist lediglich eine Beitrittserklarung, die den Anforderungen der §§ 15, 15a GenG geniigt. Die Beitrittserkla-
rung wird vom Vorstand gepriift und angenommen. Mit dem Beitritt ist automatisch die Ubernahme eines oder

mehrerer Geschiftsanteile verbunden, das Vermégen der Genossenschaft erhoht sich also.

Kapitalausstattung und Ergebniszufluss
Grundsatzlich gibt es keine gesetzlich festgelegte Mindestkapitalausstattung. Allerdings kann gemaR § 8a GenG in
der Satzung ein Mindestkapital der Genossenschaft festgeschrieben werden, welches nicht durch Ausschiittungen

an die Mitglieder unterschritten werden darf.

Die Genossenschaft ermoglicht den bestandigen Ein- und Austritt von Mitgliedern. Dadurch andert sich das Eigen-
kapital der Genossenschaft. Dieses besteht aus den Geschaftsguthaben der Mitglieder, also deren Einzahlungen
auf ihre Genossenschaftsanteile und den Ergebnisriicklagen. Um eine stabile finanzielle Ausstattung der Genos-
senschaft zu gewdhrleisten und sicherzustellen, dass ausreichend Haftungskapital vorhanden ist, empfiehlt sich

daher die Festschreibung eines Mindestkapitals im Rahmen der Satzung.

Die Gewinn- und Verlustverteilung bestimmt sich nach §§ 19 ff. GenG. Danach werden Gewinne und Verluste auf
die Mitglieder in Abhangigkeit ihrer geleisteten Einlagen verteilt. Soweit der Gemeinde danach Anteile am Gewinn

der Genossenschaft zustehen, flieRen diese als Ausschiittung dem Gemeindehaushalt zu.

Zusammenfassung

Vorteile

- Ermoglicht die gleichrangige Beteiligung vieler Einwohner.
- Aufgrund die Beschrankung der Haftung auf die Einlagen der Genossenschaft Giberschaubares finanzielles

Risiko fir Gemeinde.
Nachteile
- Hoherer Griindungsaufwand im Vergleich zu anderen Gesellschaftsformen.

- Organe der Genossenschaft miissen grundsétzlich selbst Mitglieder sein.

- Einfluss der Gemeinde schwer sicherzustellen.
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6.3.8 Sonstige privatrechtliche Organisationsformen

BGB-Gesellschaft

Die BGB-Gesellschaft (Gesellschaft blrgerlichen Rechts, GbR) eignet sich generell flr kleine Unternehmungen mit
wenigen Gesellschaftern. Sie entsteht durch die vertragliche Verpflichtung der Gesellschafter den im Gesellschafts-
vertrag genannten gemeinsamen Zweck zu fordern und die vereinbarten Beitrage zu leisten, § 705 BGB. Mit der
GbR konnen allerdings nur solche Zwecke verfolgt werden, die keinen Betrieb eines in kaufmannischer Weise ein-
gerichteten Geschaftsbetriebes erfordern, da fir diese die OHG (bzw. die KG bei Haftungsprivilegierung einzelner

Gesellschafter) vorgesehen ist.

Die GbR wird den Anforderungen der ThiirKO in Bezug auf eine angemessene Haftungsbeschrdankung nicht gerecht.
Gesellschafter einer GbR haften fur Verbindlichkeiten der Gesellschaft entsprechend §§ 128 ff. HGB, und zwar
grundsatzlich unmittelbar, unbeschrankt und gesamtschuldnerisch, §§ 427, 431 BGB. Eine interne Haftungsfrei-
stellung zwischen den Gesellschaftern ist im AuBenverhaltnis gegeniber Glaubigern nicht wirksam und schiitzt die

Kommune als Gesellschafterin nicht davor, in Anspruch genommen zu werden.

Offene Handelsgesellschaft

Fiir die OHG gilt dhnliches wie fir die GbR. Sie stellt eine in den §§ 105 ff. HGB geregelte Sonderform der GbR dar,
deren Zweck auf den Betrieb eines Handelsgewerbes gerichtet ist. Gemeinsam haben beide Organisationsformen
aber die unbeschrankte Haftung der Gesellschafter (§ 128 HGB). Auch die OHG wird damit der in der ThiirkKO ge-

forderten Haftungsbegrenzung nicht gerecht.

Kommanditgesellschaft
Die Kommanditgesellschaft (§ 161 ff. HGB) entspricht von ihrer Grundstruktur im Wesentlichen der OHG. Beide

bieten im Rahmen der konkreten Ausgestaltung der Satzung groRe Spielrdume fiir individuelle L6sungen.

OHG und KG unterscheiden sich aber hinsichtlich der Haftung der Gesellschafter. Bei der KG wird zwischen zwei
Arten von Gesellschaftern unterschieden, Komplementaren und Kommanditisten. Letztere haften nur beschréankt

bis zur Hohe ihrer jeweils geleisteten Vermégenseinlage (§ 171 HGB).

Fiir die wirtschaftliche Betatigung von Kommunen kommt wegen der kommunalrechtlichen Vorgaben allein eine
Beteiligung als Kommanditist in Betracht. Nach§ 164 HGB sind Kommanditisten allerdings grundsatzlich von der
Geschéftsfiihrung und Vertretung der Gesellschaft ausgeschlossen. Diese Regelung ist allerdings dispositiv, im Rah-
men der Satzung kdnnen die Gesellschafter abweichende Regelungen treffen. Diese kdnnen auch so weit gehen,
dass die Geschiftsflihrung allein einem Kommanditisten obliegt, wahrend die Komplementare von der Geschafts-

fihrung ausgeschlossen sind.

Die kommunale Betatigung im Rahmen einer Kommanditgesellschaft ist damit nur mit umfangreichen Anpassun-
gen der Unternehmenssatzung maéglich. Zugleich wird ein Partner benétigt, der bereit ist, das wirtschaftliche Risiko

zu tragen, ohne gleichzeitig die volle unternehmerische Kontrolle zu besitzen.
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Aktiengesellschaft
Die Aktiengesellschaft (AktG) eignet sich aufgrund des komplexeren Griindungsprozesses, der Anforderungen an

die organisatorische Ausgestaltung sowie der Berichtspflichten eher fiir grofle Unternehmungen.

Wesentliches Merkmal der AG ist, dass sie ein in Aktien zerlegtes Grundkapital besitz, wobei die Aktien die antei-
ligen Beitrage der Gesellschafter (Aktionare) zum Grundkapital darstellen. Fiir Verbindlichkeiten der AG haftet den
Glaubigern ausschlieflich das Gesellschaftsvermégen. Der Rickgriff der Glaubiger ist nicht nur auf das Grundkapi-

tal, sondern auf das gesamte Vermogen der AG moglich, nicht jedoch auf das Privatvermogen der Aktionare.

Mit der Aktiengesetznovelle 1994 wurden die Sonderregeln zur sog. "kleinen AG" geschaffen. Es wurde zwar keine
neue Gesellschaftsform geschaffen, jedoch die Aktiengesellschaft auch fiir mittelstandische und kleine Unterneh-
men als Gesellschaftsform attraktiv gemacht. So ist die Ein-Personen-Griindung erlaubt. Weiterhin ist die Einberu-
fung und Abhaltung der Hauptversammlung, die Beurkundung von Hauptversammlungsbeschliissen bei nicht-bor-

sennotierten AG'en, die Verwendung des Jahresabschlusses u. &. vereinfacht worden.

Die Gesellschafter einer AG (Aktionare) konnen natirliche und juristische Personen sowie auch Personenhandels-
gesellschaften sein. Die Beteiligungsverhiltnisse der einzelnen Aktiondre genieBen Anonymitdt, da sie nicht im

Handelsregister erfasst sind. Eine Ausnahme bildet die Ein-Personen-AG.

Das in Aktien zerlegte Grundkapital der AG betragt mindestens 50.000 €. Das Kapital kann in Form von Bar- oder
Sacheinlagen erbracht werden. Bei Sacheinlagen ist der Nennbetrag der fiir die Einlage zu gewahrenden Aktien in
der Satzung festzulegen. Der Nennbetrag einer Aktie betragt mindestens 1 €. Die Ausgabe nennwertloser Stlickak-
tien ist zuldssig. Die Aufbringung des Grundkapitals erfolgt, indem die Griinder die Aktien ibernehmen. Hierdurch
wird die AG errichtet. Die Aktien kdnnen auf den Inhaber oder den Namen des Aktionars lauten. Der Ausgabebe-

trag wird in der Satzung bestimmt, darf aber nicht unter dem Nennbetrag liegen.

Die AG ist dreigliedrig organisiert, namlich in den Vorstand, den Aufsichtsrat und die Hauptversammlung. Zudem
bestehen diverse Berichts- und Veroffentlichungspflichten. So miissen der festgestellte Jahresabschluss, der Lage-
bericht, der Bericht des Aufsichtsrates und der Gewinnverwendungsbeschluss spatestens vor Ablauf von 12 Mo-
naten nach Ende des Geschéftsjahres auf der Plattform des elektronischen Bundesanzeigers offenzulegen. Darliber
hinaus bestehen insbesondere fir borsennotierte Aktiengesellschaften weitere umfangreiche, Veréffentlichungs-

pflichten.

Im Vergleich zur GmbH zeichnen sich Aktiengesellschaften durch

- einen hohen Grindungs- und Verwaltungsaufwand aus

- einen hoheren Grundkapitalbedarf

- einen erhohten organisatorischen Aufwand, da drei Gremien (Vorstand, Aufsichtsrat, Hauptversamm-
lung) nebeneinander arbeiten

- Publizitatspflichten, geringe lokale Verankerung.

- geringer Gestaltungsspielraum, da der Anteil des zwingenden Rechts sehr hoch ist
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- wegen der Weisungsunabhangigkeit des Vorstands gegeniiber den Gesellschaftern (Aktionaren) geringe-
rer Einfluss der Gesellschafter auf die Geschaftsfiihrung

- Eherfir groRe, kapitalmarktorientierte Unternehmen.

Unternehmensgesellschaft

Die Unternehmergesellschaft (UG (haftungsbeschrankt)) ist eine Unterform der GmbH und in § 5a GmbHG gere-
gelt. Sie wurde vom Gesetzgeber 2008 geschaffen und zeichnet sich dadurch aus, dass auf sie zwar grundsatzlich
alle Regelungen, die die GmbH betreffen anwendbar sind, sie allerdings von der Mindestkapitalsumme in Hohe
von 25.000 € befreit ist.

Das Stammkapital bei der UG (haftungsbeschrankt) kann damit auch nur einen Euro betragen. Die genaue Summe
muss in der Satzung festgehalten werden und wird als Teil dieser auch notariell beurkundet. Aus praktischen Er-
wagungen wird meist eine hdhere Kapitalisierung als ein Euro erforderlich sein. Denn auch fiir die UG gelten die
Regelungen der Insolvenzordnung: Nach § 19 Abs. 2 InsO liegt eine Uberschuldung vor, wenn das Vermégen des
Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt, es sei denn die Fortfilhrung des Unternehmens
ist nach den Umstanden Gberwiegend wahrscheinlich. Eine nur sehr geringe Kapitalisierung konnte zur Zahlungs-
unfihigkeit oder Uberschuldung fiihren, die eine Insolvenzantragspflicht nach sich zieht. Dariiber hinaus ist die
Kommune grundsatzlich nicht davon befreit, die UG (haftungsbeschrankt) angemessen finanziell auszustatten. An-

ders als bei der GmbH sind Sacheinlagen nicht moglich.

Die UG (haftungsbeschrankt) haftet, wie die GmbH, nur mit ihrem Gesellschaftsvermdgen, eine Haftung der Ge-
sellschafter besteht grundsatzlich nicht. Hinsichtlich der Ergebnisverwendung muss die UG (haftungsbeschrankt)
ihr Stammbkapital sukzessive auf das Mindeststammkapital der GmbH erhohen; die UG (haftungsbeschrankt) soll
zur GmbH heranwachsen. § 5a Abs. 3 GmbHG bestimmt daher, dass die UG (haftungsbeschrankt) jeweils ein Viertel
des um den Verlustvortrag geminderten Jahresiiberschusses in eine gesetzliche Riicklage einzustellen hat.

Zusammenfassend erscheint die UG (haftungsbeschrankt) als ,,Mini-GmbH” fir die Félle interessant, in denen Pro-
jekte mit geringem Investitionsvolumen und ohne grofRen Kapitaleinsatz seitens der Kommune mittels privatrecht-
licher Gesellschaftsform realisiert werden sollen. Allerdings ist die Kommune hinsichtlich der Ergebnisverwendung
gewissen Einschrankungen unterworfen. Daneben kann die Rechtsform der UG (haftungsbeschrankt) aufgrund ih-
res geringeren Haftungskapitals flir mogliche Geschaftspartner weniger attraktiv und damit bei der wirtschaftli-

chen Betatigung unter Umstanden hinderlich sein.
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6.3.9 Zusammenfassende Betrachtung

Grundsaétzlich ist festzuhalten, dass fiir das Tatigwerden der Kommune sowie fiir die Beteiligung der Bevolkerung
mehrere Unternehmensformen in Frage kommen. Das Kommunalrecht schafft mit dem Eigenbetrieb und der An-
stalt des 6ffentlichen Rechts zwei Konstrukte, die eine hohe Kontrolle durch die Kommune ermdoglichen, sich je-
doch aufgrund der Haftungsbestimmungen eher wenig fir das privatunternehmerische Handeln von Kommunen
eignen. Auch der Ausschluss der Beteiligung privatwirtschaftlicher Unternehmen, die insbesondere bei komplexen
Projekten entsprechendes Knowhow und Eigenkapital einbringen kdnnen, ist hier als negativ zu bewerten. Somit
sind diese Formen insbesondere fiir aufwandige Projekte weniger geeignet. Trotz der kommunalrechtlichen An-
forderungen an Unternehmungen in Privatrechtsform sind diese fiir kommunale Vorhaben duferst relevant. Den
kommunalrechtlichen Vorgaben kann in der Regel durch eine entsprechende Gestaltung der Satzung Rechnung
getragen werden (so insbesondere bei der GmbH). Sie ermdglichen in der Regel eine hohe Flexibilitat beim Auftre-
ten am Markt und bieten vergleichsweise hohe organisatorische Freiheiten. Das Haftungsrisiko ist gesetzlich be-
schrankt oder lasst sich durch individuelle Regelungen begrenzen. Darliber hinaus ist in der Regel die Beteiligung
Dritter moglich. Konkret erscheint hdufig die GmbH & Co. KG fiir eine effiziente kommunale Betatigung als beson-
ders geeignet. Die Genossenschaft ist insbesondere aufgrund der demokratischen Ausrichtung der Entscheidungs-
findung sehr gut fiir die Beteiligung der Birger geeignet. Die regulatorische Vorgabe an kommunale Unterneh-
mungen, wonach die Kommune in diesen einen angemessenen Einfluss sicherstellen soll, kann in diesen Fall nur
erschwert Rechnung getragen werden. Alternativ ist die Option einer kommunalen Genossenschaft denkbar, d.h.
die Mitglieder sind hier nur Gemeinden, ein relevanter Vorteil gegenliber der GmbH-Option (mit Ausnahme der
geringeren Kapitalausgestattungspflicht) ergibt sich daraus jedoch nicht. Aus steuerlicher Sicht ergeben sich hier
ebenfalls keine Vorteile. Nachteilig ist hier die geringe Attraktivitat fir die Beteiligung anderer Unternehmen zu

sehen, die auf die Stimmrechtregelung zuriickzufiihren ist.
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Tabelle 73: Vergleich ausgewdhlter Rechtsformen mit Blick auf relevante Parameter

Rechtsform Juristi-  Steuer-  Biirgerbe- Beteili- Kontrolle  Haftung Eignung
sche pflicht teiligung gung Kom-
Person dritter mune
Eigenbetrieb Nein Ja* Nein Nein Sehr hoch  Unbe- Nur be-
schrankt dingt ge-
eignet
Anstalt des offentli- Ja Ja* Einge- Nein Sehr hoch  Unbe- Gemein-
chen Rechts (AGR) schrankt schrankt wohlmo-
dell
GmbH Ja Ja Nein Leicht Hoch Be- Gut geeig-
schrankt net
GmbH & Co. KG Ja Ja Moglich Leicht Hoch Be- Gut geeig-
schrankt net
Genossenschaft (eG) Ja Ja Hoch Moglich Niedrig Be- Flr Burge-
schrankt renergie
Unternehmergesell- Ja Ja Nein Moglich Hoch Be- Uber-
schaft (haftungsbe- schrankt gangsform

schrankt) / UG

*AuBerhalb hoheitlicher Aufgaben, wenn Betrieb gewerblicher Art vorliegt

6.4 Formen der Biirgerbeteiligung

Wurden zuvor insbesondere Formate betrachtet, die in erster Linie das Tatigwerden oder die Beteiligung der kom-
munalen Ebene an der Umsetzung von Energieprojekten ermdglichen sollten, wird im Folgenden die Perspektive
verandert und explizit auf die diversen Moglichkeiten der Biirgerbeteiligung an Energieprojekten eingegangen. Die

Ausfiihrung basieren auf den Ergebnissen einer durch EU-Mittel finanzierten Studie im Rahmen des Projektes Biir-

gergeld/Burger-PPP.%

Nicht jede Form einer Biirgerbeteiligung ist fiir jedes Projekt gleichermalien geeignet. Eine Grundsatzfrage, die vor
jedem Beteiligungsprozess geklart werden muss, ist, in welcher Form die Beteiligung erfolgen kann oder muss. Im

ersten Schritt kann unterschieden werden, ob die Biirgerbeteiligung lediglich auf der Entscheidungsebene oder

auch auf der Leistungseben erfolgen soll.

1. Birgerbeteiligung auf der Entscheidungsebene:

e Formelle Beteiligung und damit Einbindung in Bau(leit)- und Regionalplanungsverfahren sowie in Raum-

ordnungs- und Planfeststellungsverfahren.

8 Diirr: Birgerfinanzierungsmodelle fiir Erneuerbare Energien und Energieeffizienz
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Formelle Beteiligung Informelle Beteiligung Passiv/Indirekt

z.B. Bauleitplanung, 2.B. Info-Veranstaltungen, Biirger als Geldgeber, reine
Regionalplanung Umfragen, Foren Finanzanlage

Die Birgerbeteiligung ist bei diesen Verfahren, abhangig vom Genehmigungsverfahren, zum Teil zwin-
gend vorgeschrieben und tragt nachhaltig zur Akzeptanz und Transparenz bei.

Eine informelle Beteiligung kann beispielsweise erfolgen, wenn ein Projektentwickler die Bevolkerung
Uber ein Vorhaben informieren will, fiir das das Genehmigungsrecht keine Birgerbeteiligung im eigentli-
chen Sinn vorsieht, diese jedoch dem Projekt zutraglich ist.

Beispiele hierfiir sind die Errichtung von Warmenetzen oder der Aufbau von PV-Dachanlagen.

Blirgerbeteiligung auf der Leistungsebene:

Klassische Anwendungsfalle flir eine indirekte Beteiligung sind beispielsweise groRe Freiland-PV-Anlagen,
die haufig als GmbH & Co. KG betrieben werden. Die Anleger bzw. Geldgeber sind dabei in der KG, die
Geschiftsfiihrung in der GmbH organisiert. Ahnlich verhilt es sich bei Sparbriefen oder Genussrechten,
die fiir entsprechende Vorhaben herausgegeben werden.

Ein klassisches Beispiel fiir die direkte Beteiligung sind Energiegenossenschaften. Hier ist jedoch zu be-
achten, dass je nach Unternehmensstruktur beispielsweise die Genossenschaft auch auf die Rolle eines

reinen Geldgebers reduziert werden kann.

Beteiligungsoptionen

Entscheidungsebene Leistungsebene

Aktiv/Direkt

Biirger als Geldgeber und
Miteigentiimer, direkte
Unternehmensbeteiligung

Abbildung 105: Méglichkeiten der Biirgerbeteiligung

Zwischen den beiden Extremen ,,100% indirekte Beteiligung” und ,100% aktive Beteiligung” gibt es viele Mischfor-

men. Im Folgenden soll ein Uberblick dariiber geboten werde, welche grundsatzlichen Beteiligungsmodelle fiir die

Einbindung der Biirger bestehen und fir welche Vorhaben sich die jeweiligen Beteiligungsformen anbieten. Wel-

che Art der Beteiligung letztlich angewendet wird, hdngt in groRem Umfang von dem jeweiligen Vorhaben ab.

Zudem ist zu klaren, ob und wenn ja, in welcher Form sich auch die Kommune an den jeweiligen Vorhaben betei-

ligen mochten. Die nachfolgend in kiirze dargestellten gesellschaftsrechtlichen Formen entsprechen denen im vor-

hergegangen Kapitel. Der Unterschied besteht in der eingenommenen Perspektive, die hier nicht die Beteiligung

der Kommune, sondern der Biirger fokussiert.
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6.4.1 Gesellschaft birgerlichen Rechts (GbR)

Die einfachste, schnellste und kostenglinstigste Rechtsform einer Betreibergesellschaft fiir eine Blirgerenergiean-
lage ist die Gesellschaft biirgerlichen Rechts (GbR). Sie griindet sich auf den Paragrafen 705ff. des Biirgerlichen
Gesetzbuches (BGB), und wird deshalb auch BGB-Gesellschaft genannt. Prinzipiell reichen zwei Personen aus, um
sie griinden zu kdnnen. Dabei brauchte es nicht einmal einen schriftlichen Gesellschaftsvertrag. Er kann aber ein
solides Handlungsfundament bieten und schwierige Situationen wie das Ausscheiden, den Verkauf oder die Uber-
tragung von Gesellschafteranteilen oder sogar den Tod eines Gesellschafters im Vorfeld regeln. Alle Gesellschafter
vertreten die GbR gemeinsam, d.h. auch, dass bei Vertragsunterzeichnungen alle Gesellschafter unterschreiben
missen. Um solche oft aufwandig zu organisierenden Geschaftsvorgange zu erleichtern, wird einzelnen Gesell-
schaftern die Geschaftsfiihrung mittels einer Vollmacht Gbertragen. Dies muss jedoch gesondert vertraglich gere-

gelt werden — vor allem sollte dabei die gesamtschuldnerische Haftung bedacht werden.

"GbR-Losungen" werden haufig bei Gemeinschaftsphotovoltaikanlagen eingesetzt. Haufig wird argumentiert, dass
die PV-Anlage Uber entsprechende Versicherungen abgedeckt ist und deshalb ein Ausfall kein Problem sei. Aus
einem anderen Blickwinkel betrachtet zeigt sich jedoch ein deutlicher Nachteil dieser Rechtsform: die gesamt-
schuldnerische Haftung, die eben nicht durch eine Ausfallversicherung der PV-Anlage abgedeckt ist. Dieser Um-
stand sollte in jedem Fall vor dem Eintritt genau bedacht werden. Typischer Weise wird bei einer GbR die Einspei-
severgltung, beispielsweise einer PV-Anlage, durch die GbR vereinnahmt. Der nach Abzug der Kosten verbleibende
Uberschuss wird dann anteilig an die Gesellschafter ausgeschiittet. Die Details hierzu kénnen im Gesellschafter-
vertrag geregelt werden. Grundsatzlich hat jeder Gesellschafter jederzeit das Recht auf Einsicht in die Biicher der
Gesellschaft und kann jederzeit Informationen (iber den Geschaftsverlauf anfordern. Wie bereits ausgefiihrt, haf-
ten die Gesellschafter gesamtschuldnerisch, d.h. in vollem Umfang auch mit ihrem Privatvermoégen. Eine hundert-
prozentige Absicherung gibt es in diesem Fall nicht, sodass der Einzelne Chancen und Risiken bei der Beteiligung
an einer GbR genau fir sich abwagen sollte. Das Bereitstellen von detaillierten Informationen zum GbR-Vorhaben
ist deshalb ein Muss. Es kann auch eine Pflicht zum Erstellen eines Verkaufsprospekts fir die Vermdgensanlage

bestehen.

Es gibt verschiedene Konstellationen, die dazu beitragen sollen, die Risiken zu entkoppeln. So werden einige Blir-
gersolaranlagen als Kombinationen von GbR und einem eingetragenen Verein betrieben. Dem Verein kommt die
Rolle des Dienstleisters zu, wahrend die eigentliche Anlage im Eigentum der GbR bleibt. Da der Verein als Dienst-
leister fungiert, (ibernimmt er in gewissen Grenzen auch die Haftung. Ein moglicher Vorteil, der sich aus dieser
ungewohnlichen Konstellation ergibt, ist in der Haftungsbeschrankung des Vereins zu sehen, der nur mit dem Ver-
einsvermogen haftet. An dieser Stelle sei je doch grundsatzlich angemerkt, dass solch komplizierte Konstellationen
mit der Wahl einer anderen Rechtsform leichter zu bewaltigen sind. Grundsatzlich kann eine GbR bei kleineren
Gemeinschaftsanlagen, deren Investitionsvolumen Gberschaubar ist, trotz aller beschriebenen Nachteile eine ge-

eignete Rechtsform sein.
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Tabelle 74: Steckbrief GbR

Griindungsaufwand Verwaltungsaufwand

Sehr geringer Aufwand: Mindestens 2 Personen not-  Geringer Aufwand: Gewinnermittlung und Buchfiih-
wendig; formloser Vertrag reicht aus; keine Eintra- rung notwendig; keine Veroffentlichungspflichten.

gung in ein Register notwendig.

Ein- und Austritt Gesellschafterhaftung

Problematisch: Bei Ein- und/oder Austritt von Gesell- Problematisch: Alle Gesellschafter haften gesamt-
schaftern erlischt die Gesellschaft; abweichende Re- schuldnerisch mit ihrem Privatvermogen.

gelungen durch Vertragsgestaltung moglich.

Mitspracherechte Mindestkapital

Sehr gut: Alle Gesellschafter vertreten und fiihren die  Kein Mindestkapital notwendig
Gesellschaft gemeinsam; vertraglich kénnen abwei-

chende Regelungen getroffen werden.

Beispiel aus der Praxis:

Biirgerkraft-Werk Weimar

- Rechtsform Betreibergesellschaft: GbR

- Anzahl der beteiligten Personen: 18 Gesellschafter

- Realisiertes Projekt: PV-Anlage 6,27 kWp

- Investitionssumme: 33.000 €

- Eigenkapitalanteil: 92,5 Prozent

- Beteiligungsform: Anteile ab 500 Euro, Ertrag etwa 7 %, Beteiligungshohe je Gesellschafter etwa 1.700 €

- Fremdfinanzierung: 2.500 € Férderzuschuss der Stadt Weimar

6.4.2 Gesellschaft mit beschrénkter Haftung (GmbH)

Die Gesellschaft mit beschrankter Haftung (GmbH) ist nach deutschem Recht eine juristische Person und gehort
zu den Kapitalgesellschaften. Im Gegensatz zur GbR tragt die GmbH die Haftungsbeschrinkung bereits im Namen.
Zur Griindung einer GmbH ist mindestens eine Person notwendig, es kénnen sich theoretisch jedoch beliebig viele
weitere Personen an der GmbH beteiligen. Die moglichen Gesellschafter kdnnen sowohl nattirliche als auch juris-
tische Personen oder andere rechtsfahige Gesellschaften wie beispielsweise eine OHG, KG oder eine GbR sein.

Notwendig sind in jedem Fall ein Gesellschaftsvertrag sowie die Eintragung in das Handelsregister. In dem Gesell-
schaftsvertrag ist beispielsweise auch geregelt, welche Rechte und Pflichten die einzelnen Teilhaber haben, wer

die Gesellschaft als Geschaftsfiihrer vertritt und ob es einen Aufsichtsrat geben soll oder nicht.

Der oder die Geschéftsfiihrer vertreten die Gesellschaft nach auRen und fiihren die GmbH nach den Weisungen
der Gesellschafterversammlung. Besonders fiir Beteiligungsmodelle ist die sogenannte gemischte Gesamtvertre-
tung interessant, bei der die Vertretung der Gesellschaft entweder durch die Geschéftsflihrer gemeinschaftlich
oder durch einen Geschéaftsfiihrer mit einem Prokuristen erfolgt. Diese Variante kann zwar zu mehr Kontrolle fiih-

ren, hat aber gegebenenfalls den Nachteil, dass Geschiaftsprozesse langer dauern.
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Im Gegensatz zur GbR haftet die GmbH mit ihrem Gesellschaftsvermdgen. Die Privatvermogen der Gesellschafter
sind in diesem Haftungsstock nicht eingebunden. Dieser Vorteil wird jedoch mit einem groBeren Aufwand bei der
Unternehmensfiihrung (Buchfiihrung, Bilanzen, Rechnungswesen, Geschéftsflihrung etc.) erkauft. Bei PV-Anlagen
ist die GmbH in der Regel erst bei groReren Vorhaben mit hohem Finanzvolumen interessant. Ganz anders stellt
sich die Situation bei Warmenetzen, Biomasse- oder Biogasanlagen dar. Hier bestehen Haftungsrisiken, die durch

die GmbH im Gegensatz zur GbR eindeutig begrenzt werden kénnen.

Die GmbH eignet sich als Rechtsform also immer dann, wenn eine Haftungsbeschrdankung ein wichtiges Kriterium
bei der Projektentwicklung und -umsetzung ist. Zu beachten ist, dass der Gesetzgeber seit 2008 mit einer Reform
des GmbH-Rechts die Unternehmergesellschaft (haftungsbeschrankt) als GmbH mit einem geringeren Startkapital
eingefihrt hat. Fur die UG (haftungsbeschrankt) gelten im Wesentlichen die Regelungen der GmbH, jedoch sind

einige Besonderheiten bei der Griindung und Firmierung zu beachten.

Tabelle 75: Steckbrief GmbH

Griindungsaufwand

Verwaltungsaufwand

Hoherer Aufwand: Eintragung in das Handelsregister
notwendig; notariell beglaubigte Gesellschaftsver-
trage; Griindung unter Umstanden mit Musterformu-
lar moglich.

Ein- und Austritt

Mittlerer Aufwand: Geschéaftsanteile konnen verkauft
oder vererbt werden; Rickzahlungen der Einlagen
sind im Gesellschaftsvertrag gesondert auszufiihren.
Mitspracherechte

Sehr gut: Weitreichende Gestaltungsspielraume in
der Mitsprache (z. B. durch Vertretungsrechte, Ge-

sellschafterversammlung, ggf. Aufsichtsrat).

Hoherer Aufwand: Jahresabschliisse missen erstellt
werden; genau definierte Prifungs- und Publizitats-

vorschriften.

Gesellschafterhaftung
Gut: Beschrankt auf die jeweiligen Kapitaleinlagen;

keine Haftung mit Privatvermdogen.

Mindestkapital
Bei GmbH: 25.000 Euro
Bei UG: 1 Euro

Beispiel aus der Praxis: Solverde Biirgerkraftwerke GmbH

- Kosten Solarstromanlagen gesamt 116.000 €

- Interne Projektierungskosten, netto: 8.000 € (ca. 6,45 % der Gesamtprojektkosten)

- Finanzierungsvolumen gesamt, netto: max. 121.000 €

- Artder Finanzierung: mindestens 50—100 % Birgerbeteiligung Gber Solarbausteinvertrage (partiarische

Nachrangdarlehen)
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6.4.3 Kommanditgesellschaft (KG)

Die Kommanditgesellschaft (KG) ist eine Personengesellschaft, die von mindestens zwei natlrlichen oder juristi-
schen Personen (Beispiel: GmbH & Co. KG) gegriindet wird, wobei mindestens einer der Gesellschafter die Rolle
des Komplementars (d.h. Vollhafter) und mindestens ein weiterer Gesellschafter die Rolle des Kommanditisten

(d.h. Teilhafter) einnimmt. Die KG ist keine juristische Person.

Ein wesentliches Merkmal der KG ist die Regelung der Haftung. Der Komplementar haftet auch mit seinem Privat-
vermogen, wahrend der Kommanditist nur mit seiner Einlage haftet. Bei der Nichtleistung der Kommanditeinlage

ist die Haftung des persdnlichen Vermdgens des Kommanditisten auf eine bestimmte Haftsumme beschrankt.

Reine Kommanditgesellschaften spielen bei der Biirgerbeteiligung eine untergeordnete Rolle, sie werden jedoch

haufig in der Form einer GmbH & Co. KG angewendet, um grofRere Vorhaben realisieren zu konnen.

Tabelle 76: Steckbrief Kommanditgesellschaft (KG)

Griindungsaufwand Verwaltungsaufwand

Mittlerer Aufwand: Gesellschaftsvertrag; Eintragun-

gen ins Register erforderlich..

Ein- und Austritt

Mittlerer Aufwand: Auflosung der Gesellschaft sowie
Ein- bzw. Austritt von Gesellschaftern kann im Ge-

sellschaftsvertrag geregelt werden.
Mitspracherechte

Problematisch: Die Kommanditisten sind gesell-

Mittlerer Aufwand: Buchflihrung; abhangig von der
Anzahl der beteiligten Gesellschafter ist auch héherer

Aufwand moglich
Gesellschafterhaftung

Mindestens ein Gesellschafter ist Vollhafter.

Mindestkapital

Keine Mindesteinlage notwendig.

schaftsrechtlich von der Fiihrung der Geschafte aus-
geschlossen und zur Vertretung der Gesellschaft
nicht ermachtigt. Es ist jedoch denkbar, durch ver-
tragliche Regelungen entsprechende Rechte einzu-

raumen.

6.4.4 Kombination von GmbH und KG (GmbH & Co. KG)

Bei vielen Birgerenergieanlagen hat sich bei gréBeren und damit zumeist komplexeren Projekten eine Kombina-
tion einer GmbH mit einer KG etabliert. Mit héheren Investitionssummen, haufig in die Millionen gehend, werden

auch die unternehmerischen Risiken grofRRer.

Um eine ausreichende Haftungsbeschrankung fiir Gesellschafter zu erreichen und eine Einbindung zahlreicher Ka-
pitalgeber zu férdern, bietet die GmbH & Co. KG die ideale Voraussetzung. Meist sind dabei die GmbH-Gesellschaf-
ter die Projektinitiatoren. Sie sind neben einem hauptamtlichen Geschéftsfiihrer Teil der Geschéftsfiihrung. Sie

Gbernehmen in der Kommanditgesellschaft die Rolle der haftenden Komplementére.
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Die andere Form des Gesellschafters in einer Kommanditgesellschaft sind die Kommanditisten. Sie haften nur in
Hohe des von ihnen eingebrachten Kapitals und wirken nicht an der Unternehmensleitung mit. Dadurch ist diese
Gesellschaftsmischform ideal fiir Anleger — und um solche anzulocken. AuRerdem kdnnen — wie bei der GbR — die
Gesellschafter bzw. Kommanditisten die Buchfiihrung einsehen und Informationen tUber den Geschaftsverlauf er-

halten.

Kommanditanteile kdnnen dariiber hinaus an ausgewahlte Personen vergeben werden. Dadurch lassen sich lokale
Meinungsfiihrer und mogliche Gegner zu Projektbeteiligten machen. Bei eingeschrianktem Kapitaleinsatz konnen
die Kommanditisten — unter Berlicksichtigung des Kapitalverlustrisikos — Giber Gewinnausschittungen eine Rendite

erzielen. Die Kapitalanlage ist langfristig ausgelegt.

Es gilt auch hier, friihzeitig ausfiihrliche Informationen einzuholen, wenn man sich an solch einem Projekt beteili-
gen mochte. Die Bereitstellung eines gepriften Verkaufsprospekts gemal Paragraf 6 des Vermégensanlagegeset-
zes empfiehlt sich.

Der Aufwand, der mit Griindung und Verwaltung der GmbH & Co. KG einhergeht, ist nicht unerheblich. Dazu zahlt
neben Gesellschaftsvertragen fiir GmbH und GmbH & Co. KG eine notarielle Beurkundung des GmbH-Vertrags und
eine Eintragung ins Handelsregister fir GmbH und GmbH & Co. KG. Fiir die GmbH muss ein Stammbkapital von
25.000 Euro erbracht werden. Danach miissen — anders als bei der GbR — Jahresabschliisse erstellt werden, die
den gesetzlichen Prifungs- und Veroffentlichungsvorschriften entsprechen. Erleichterungen gibt es dabei nur fir

kleine und mittelgroRe Kapitalgesellschaften.

Exkurs: UG & Co. KG

Wie bereits oben ausgefiihrt, besteht neben der GmbH auch die Moglichkeit, durch eine UG (haftungsbeschrankt)
eine Gesellschaft mit beschrankter Haftung zu initileren. Wie auch bei der GmbH & Co. KG ist das primare Ziel der
gesellschaftsrechtlichen Konstruktion, die Haftungsrisiken fiir die hinter der Gesellschaft stehenden Personen aus-
zuschlieen oder zu begrenzen. Bei der UG kommt als weitere Besonderheit hinzu, dass durch das Konstrukt der
Co. KG die fiir die UG vorgeschriebene Riicklagenbildung faktisch vermieden werden kann. Die Rechtsform der UG
(haftungsbeschrankt) & Co. KG wird deshalb haufig dann gewahlt, wenn aus steuerlicher Sicht eine gewerbliche
Pragung vorhanden ist, jedoch die Gesellschafter keine Liquiditat zur Verfligung stellen mochten oder diese nicht

bendtigt wird.
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Tabelle 77: Steckbrief GmbH & Co. KG

Griindungsaufwand

Verwaltungsaufwand

Hoher Aufwand: mindestens zwei Gesellschafter;
Gesellschaftsvertrage jeweils flir GmbH und GmbH &
Co. KG; GmbH muss notariell beurkundet werden;
Eintragung ins Handelsregister fliir GmbH sowie
GmbH & Co. KG

Ein- und Austritt

Bei GmbH: wie bei GmbH beschrieben; eher schwie-
rig

Bei Kommanditisten: mittel, da Kiindigung oder
Ubertragung méglich ist; Riickzahlungen kénnen im

Gesellschaftsvertrag geregelt werden; jedoch Ande-

rungen im Handelsregister notwendig
Mitspracherechte

GmbH-Gesellschafter: sehr gut (vgl. oben) Komman-

ditisten: nur geringe bis keine Mitspracherechte

Hoher Aufwand: Pflicht zur Erstellung von Jahresab-
schliissen fiir GmbH sowie GmbH & Co. KG; detail-

lierte Prifungs- und Publizitdtsvorschriften

Gesellschafterhaftung

Sehr gut: beschrankt auf die jeweiligen Gesellschaf-

teranteile

Mindestkapital

Stammbkapital fiir GmbH (25.000 Euro) notwendig;
alternativ: Stammkapital UG mindestens 1 Euro; kein

Stammbkapital fir Kommanditisten

Beispiel aus der Praxis: Windpark Roter Berg im Eichsfeld

- Rechtsform: GmbH & Co. KG

- Anzahl beteiligte Personen: unter 50 Kommanditisten

- Realisiertes Projekt: 3 Windkraftanlagen mit 5,6 MW Gesamtleistung

- Investitionssumme: 13,9 Millionen €

- Eigenkapitalanteil: ca. 26 Prozent

- Beteiligungsform: Kommanditanteile unterschiedlicher Hohe

- Fremdfinanzierung: Volksbank Mitte eG, Commerzbank

Hinweis zur UG: Wie oben ausgefiihrt, ist die UG & Co. KG genauso denkbar wie eine GmbH & Co. KG, um entspre-

chende Projekte umzusetzen. Das Konstrukt UG & Co. KG ist in Deutschland aber noch relativ neu und wurde

deshalb bisher selten im Kontext von Erneuerbaren Energien oder Energieeffizienzprojekten angewendet. Deshalb

wurde an dieser Stelle kein Beispiel fir die Umsetzung dargestellt.
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6.4.5 Eingetragene Genossenschaft

Eine weitere beliebte Form fiir gréRere Blrgerenergieanlagen ist die eingetragene Genossenschaft (eG). Die Ge-
nossenschaft gilt als besonders demokratische Rechtsform. Denn bei der Generalversammlung hat hier jedes Mit-
glied — unabhangig von seiner Kapitaleinlage — nur eine Stimme. Damit ist der Umfang an der Teilhabe groRer als
bei der GmbH & Co. KG.

Die Genossenschaft ist dem Genossenschaftsgesetz unterstellt. Die Haftung der Mitglieder kann — wie bei der
Rechtsform der GmbH & Co. KG — auf die Kapitaleinlage beschrankt werden. Im Gegensatz dazu besteht hier keine
Pflicht zu einem Vermogensanlage-Verkaufsprospekt. Die Mitglieder werden nicht in ein 6ffentliches Register ein-
getragen, sodass die Aufnahme weiterer Mitglieder etwa nach der Griindung problemlos erfolgen kann. Die Sat-
zung muss nicht notariell beglaubigt werden. Der Vorstand der Genossenschaft ist zugleich die Geschaftsfiihrung.
Mit der Griindung einer Genossenschaft geht allerdings ein groRerer Aufwand einher. Der zustandige Genossen-
schaftsverband prift dabei Businessplan und Satzungseignung. Gleichzeitig berat der Genossenschaftsverband.

Erst danach kann die Eintragung in das Genossenschaftsregister vorgenommen werden.

Der intensiven begleitenden Beratung ist es wohl geschuldet, dass Insolvenzen bei eingetragenen Genossenschaf-
ten kaum eintreten. Obwohl bei begrenztem Kapitaleinsatz das Risiko des Kapitalverlusts — wie bei der GmbH &
Co. KG —besteht, diirfte die Genossenschaft damit auch die sicherste Form der aktiven Beteiligung an Biirgerener-
gieanlagen sein. Die Mitglieder kénnen sich in dieser Rechtsform mittels der Generalversammlung, die jahrlich
einmal stattfinden muss, iber den Geschaftsverlauf und die Jahresabschliisse (mit kostenintensiver jahrlicher
Pflichtpriifung) informieren — und dort auch Uber die Zusammensetzung von Aufsichtsrat und gegebenenfalls Vor-
stand mitentscheiden sowie mitdiskutieren. Bei Erfolg besteht die Rendite fiir die Mitglieder in der jahrlichen Di-
vidende fiir die gezeichneten Genossenschaftsanteile. Bei Einhaltung der Kiindigungsfrist ist die Kiindigung von
Genossenschaftsanteilen moglich. Es besteht Anspruch auf Anteilsriickzahlung. Weitere Informationen zur einge-

tragenen Genossenschaft finden sich tGber den Internetauftritt des Genossenschaftsverbandes.

Tabelle 78: Steckbrief Genossenschaft

Griindungsaufwand Verwaltungsaufwand

Hoher Aufwand: mindestens drei Mitglieder; Prifung
von Businessplan und Satzung durch Genossen-
schaftsverband; Eintragung in das Genossenschafts-

register.
Ein- und Austritt

Einfach: Austritt ohne Zustimmung moglich; Eintritt
von Mitgliedern nur mit Zustimmung der Genossen-
schaft moglich; Anspruch auf Rickzahlung der Ge-
nossenschaftsanteile

Mitspracherechte

Mittel: Mitglieder wahlen Vorstand und Aufsichtsrat;
Antrags-, Rede-, Stimm- und Auskunftsrechte der

Mitglieder in der Genossenschaftsversammlung

Hoch: Prifung durch Genossenschaftsverband;
Pflicht zur Erstellung von Jahresabschliissen; detail-
lierte und gesetzlich geregelte Priifungs- und Publizi-
tatspflichten

Gesellschafterhaftung

Sehr gut: Beschrankung der Haftung der Mitglieder

auf Genossenschaftsanteile je nach Satzung maoglich

Mindestkapital

Gut: kein festes Stammbkapital notwendig
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Beispiele aus der Praxis: Biirgerenergie Gotha eG

- Rechtsform: eG

- Anzahl beteiligte Personen: 26

- Realisiertes Projekt: 13 PV-Anlagen mit insgesamt 330 kWp

- Investitionssumme: 737.000 Euro

- Eigenkapitalanteil: 7 Prozent

- Beteiligungsform: 1 Anteil = 100 Euro + das Neunfache des Anteils als Nachrangdarlehen

- Fremdfinanzierung: Raiffeisenbank Gotha eG, Zuschiisse (iber das 1.000-Dacher-Programm der Thiirin-

ger Aufbaubank

Beispiele aus der Praxis: Bioenergiedorf Schiében eG

- Rechtsform: eG
- Anzahl beteiligte Personen: 92
- Realisiertes Projekt:
Zentrale Warmevollversorgung der Ortsteile Schlében und Z6ttnitz durch:
o Biogasanlage mit 795 kW
o 3 Blockheizkraftwerke a 365 kW, davon 2 im Satellitenverbund tGber 1,6 km Biogasleitung
o Reaktiviertes Heizhaus (LPG-Brache) mit 550 kW thermischer Holzhackschnitzelkessel fir Mit-
tellast
o 30.000 | Pufferspeicher
o 5,8 km Nahwarmenetz mit 70 % Anschlussgrad
o Weitere Synergieprojekte: Mitverlegung eines FTTH-Breitbandnetzes, Erdverlegung Stromka-
bel, Ertlichtigung der Wasser-/Abwasserleitung
- Investitionssumme: etwa 5,5 Millionen Euro
- Eigenkapitalanteil: etwa 5 Prozent
- Beteiligungsform:
Genossenschaftsanteile in Hohe von 500 Euro
Mindestbeteiligung fir Warmeanschluss: 4 Anteile
Beteiligung auch ohne Warmeanschluss moglich

- Fremdfinanzierung: Deutsche Kreditbank AG
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6.4.6 Die Aktiengesellschaft (AG)

Grundsaétzlich ist auch eine Aktiengesellschaft fiir die Realisierung von Birgerenergievorhaben denkbar. Jedoch ist
die vergleichsweise komplexe Struktur einer Aktiengesellschaft vor allem dann sinnvoll, wenn gleich mehrere Pro-
jekte mit hohem Finanzvolumen umgesetzt werden sollen und eine Genossenschaft nicht zweckmaRig ist. Die AG
ist — wie beispielsweise die GmbH — eine Kapitalgesellschaft. Sie kann durch eine oder mehrere natirliche oder
juristische Personen bzw. eine rechtskraftige Personengesellschaft erfolgen. Der Gesellschaftsvertrag bzw. die Sat-
zung muss in jedem Fall notariell beurkundet werden. Das Grundkapital betragt mindestens 50.000 Euro. Gefiihrt

wird die AG durch den Vorstand, der wiederum durch den Aufsichtsrat (iberwacht wird.

Interessant flr Beteiligungsmodelle ist die AG vor allem bei groReren Vorhaben. Die Aktionare sind Inhaber eines
Anteils der Aktiengesellschaft und statten das Unternehmen mit Eigenkapital aus. Als Aktiondre haben sie das
Recht auf Dividenden, das Bezugsrecht sowie einen Anteil am Liquidationserlds bei einer Auflésung der AG. Dar-
Uber hinaus haben sie sogenannte , Verwaltungsrechte”, wie z. B.: Teilnahme- und Antragsrecht in Hauptversamm-
lungen, Stimm- und Auskunftsrecht bei Gesellschaftsangelegenheiten oder Anfechtungsrecht bei Verdacht auf

nicht satzungsgemaRe Beschlussfassungen.

Im Hinblick auf Blirgerbeteiligungsmodelle konnen Aktiengesellschaften eine Rolle spielen. Jedoch sind die Anfor-
derungen an Unternehmensgriindung und -fihrung relativ hoch. In jedem Fall ist abzuwagen, ob die relativ einfa-

che Kapitalbeschaffung durch die Ausgabe von Aktien die hohen Verwaltungsanforderungen aufwiegt.

Tabelle 79: Steckbrief Aktiengesellschaft

Griindungsaufwand Verwaltungsaufwand

Hoher Aufwand: Griindung erfolgt in verschiedenen Hoher Aufwand: verschiedene Kontrollgremien sowie

Stufen, die auch eine Griindungspriifung beinhalten.  hohe Anforderungen an Publizitatspflichten

Ein- und Austritt Gesellschafterhaftung

Relativ einfach: Verkauf oder Riickgabe der Aktien Sehr gut: Haftung ist auf den Nennwert der Aktien be-
schrankt

Mitspracherechte Mindestkapital

Mittel bis gut: je nach Ausgestaltung und Verteilung Stammbkapital: mindestens 50.000 Euro

der Stimmrechte nach Aktien

Beispiel aus der Praxis

Solarcomplex AG

Die Solarcomplex AG besitzt und betreibt u.a. folgenden Kraftwerkspark:

- rund 4 MW Photovoltaik, davon rund 1 MW Dachanlagen an tber 30 Standorten
- rund 2,5 MW Freiland-Solarkraftwerke an 3 Standorten

- Biogasanlage Hof Bucheli, Gailingen, mit 250 kW
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- ca. 57 Kilometer Nahwarmenetze und Heizzentralen in den Bioenergieddrfern Mauenheim, Lipperts-
reute, Schlatt, Randegg, Lautenbach, Weiterdingen, Blsingen und Emmingen sowie in der Kleinstadt
Messkirch

- rund 30 Holzenergieanlagen im Contracting, gesamt rund 12 MW

- Windkraftanlage St. Georgen mit 2,3 MW

6.4.7 Beteiligung der Blrger an kommunalen Unternehmen

Mit Hinblick auf die im vorangegangen Kapitel betrachteten Optionen zum Aufbau kommunaler Umsetzungsstruk-
turen stellt sind berechtigterweise die Frage nach den Moglichkeiten der Partizipation der lokalen Bevdlkerung an
einer derartigen Unternehmung oder an den durch diese realisierten Projekten. Prinzipiell bestehen viele verschie-

dene Moglichkeiten fiir Beteiligungsmodelle.

Beispiel 1: Stadtwerke, Kommune und GmbH & Co. KG

Aus dem Zusammenspiel von Stadtwerken, der Kommune und einer GmbH & Co. KG kann sich ein interessantes
Modell fir die Burgerbeteiligung entwickeln. Eine Projektgesellschaft, in diesem Fall die GmbH & Co. KG, setzt das
Projekt zur Nutzung Erneuerbarer Energien um. Die GmbH & Co. KG setzt sich dabei aus einem Komplementir,

den die Stadtwerke stellen, und einem Kommanditist bzw. den Einlagen der Biirger zusammen.

Kommune

Buarger

Stadtwerke

GmbH & Co. KG

Komplementar Kommanditist
(GmbH) (Burger)

Abbildung 106: Beteiligung liber Eigenbetriebe der Kommune als GmbH & Co. KG

Auf diese Weise konnen sich Kommunen indirekt an der Umsetzung von Erneuerbaren-Energien-Projekten betei-
ligen. Diese Option bietet dariiber hinaus den Vorteil, dass bekannte und erprobte Modelle wie die GmbH & Co.

KG-L6sung genutzt werden kénnen.
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Beispiel 2: Stadtwerke, Kommune und Genossenschaft

Eine Genossenschaft kann aber auch aus Griinden der Beteiligung an Stadtwerken gegriindet werden, die sich
besonders der Forderung regenerativer Energien verschrieben haben. Dies ware ebenfalls eine Mdglichkeit der
Einflussnahme von Biirgern an der Energiegewinnung. Die Genossenschaft kauft dabei Anteile an einem entspre-
chenden Stadtwerk. Finanziert wird der Kauf mittels der Einlagen, die die Birger bei ihrem Eintritt in die Genos-
senschaft vornehmen. Der Vorteil fir das Stadtwerk ist offensichtlich: Es fiihrt zu einer starkeren Identifizierung
der Biirger mitihrem Stromproduzenten vor Ort und damit auch zu einer starkeren Verankerung. Von den Anteils-

eignern kénnen dariber hinaus Impulse fiir weitere Ideen und Geschéaftsmodelle ausgehen.

Beispiele

BiirgerEnergie Jena eG

e Rechtsform: eG

e Anzahl beteiligte Personen: > 800

e Realisiertes Projekt: Beteiligung an der Stadtwerke Energie Jena-P6Rneck GmbH

e Investitionssumme: > 8 Millionen €

e Eigenkapitalanteil: etwa 100 Prozent

e Beteiligungsform: Genossenschaftsanteile in Hohe von 500 Euro; maximal 100 Anteile pro Genossen-

schaftsmitglied, prognostizierter Ertrag: 4 Prozent

6.4.8 Schuldrechtliche Beteiligung

Neben diesen Beteiligungsformen mittels Eigenkapital gibt es flir die Forderung von Birgerenergieanlagen auch
die des Fremdkapitals sowie Mischformen von Eigen- und Fremdkapital, das sogenannte Mezzanine-Kapital. Im
Folgenden sollen dabei die Inhaberschuldverschreibung, das nachrangige Darlehen, der Genussschein und die stille

Beteiligung kurz erlautert werden.

Statt der zuvor angefiihrten Anleihe bietet die Inhaberschuldverschreibung einem Stadtwerk eine weitere Mog-
lichkeit der Einbindung von Biirgerkapital. Das Unternehmen verpflichtet sich dabei, den Zeichnern der Schuldver-
schreibungen den gezeichneten Betrag zum Laufzeitende inklusive vereinbarter Zinsen zurlickzuzahlen. Fiir die
Zeichner gibt es dabei allerdings keinerlei Mitspracherechte bei der Geschaftsfiihrung oder gar Informations-

rechte. Deshalb ist hier eine sorgfaltige Vorabinformation mittels Vermogensanlage-Verkaufsprospekt notwendig.

Neben der schon beschriebenen Form der Genossenschaft als Kaufer von Anteilen etwa an Stadtwerken kann die
Genossenschaft, wenn sie die Geschaftsanteile relativ niedrig halt (Beispiel: Mitgliedschaftsanteile bei 30 Prozent
und nachrangige Darlehen bei 70 Prozent), nachrangige Darlehen zur Finanzierung bestimmter Projekte im Bereich
der Erneuerbaren Energien aufnehmen. Die Genossenschaftsmitglieder missen diese der Genossenschaft gewah-

ren. Die Darlehen werden Uber die Laufzeit des damit finanzierten Projekts sukzessive zuriickgezahlt.

Dies bietet der Genossenschaft auch die Moglichkeit, gezielt Kapital bei ihren Mitgliedern fiir anstehende Projekte

aufnehmen zu kénnen — und das Kapital langfristig zu binden, denn in der Regel gilt eine Laufzeit von mindestens
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funf Jahren. Die Mitglieder profitieren wiederum dadurch, dass eine héhere Rendite erzielt werden kann. Zudem

liegt bei der Kombination von Genossenschaft und Nachrangdarlehen keine Verkaufsprospektpflicht vor.

Bei nachrangigen Darlehen gilt es zu beachten, dass im Fall einer Liquidation oder Insolvenz die Riickerstattung
erst dann durchgefihrt werden darf, nachdem alle nicht nachrangigen Darlehen riickerstattet wurden. Nachran-
gige Darlehen miissen jedoch vor dem Eigenkapital riickerstattet werden. Eine Rangordnung wird fiir den Fall fest-
gelegt, dass die Vermogenswerte des Unternehmens — hier also der Genossenschaft — nicht ausreichen, um alle
Forderungen zu bedienen. Die Nachrangigkeit wird durch die Vereinbarung eines Rangricktritts erreicht. Das nach-
rangige Darlehen ist dem Mezzanine-Kapital zugeordnet.

Ebenfalls im Bereich des Mezzanine-Kapitals bewegt man sich beim sogenannten Genussschein. Er kann — je nach
Ausgestaltung der verbrieften Genussrechte — eher einer Aktie und damit Eigenkapital oder einer Anleihe und
damit Fremdkapital ahneln. Dennoch beinhaltet der Genussschein kein Mitspracherecht bei der Geschaftsfiihrung
und kein Stimmrecht. Auch Genussscheine werden in der Regel nachrangig ausgestaltet. Das bedeutet, dass bei
einer Insolvenz erst die Forderungen der anderen Fremdkapitalglaubiger bedient werden miissen. Deswegen —
und wegen der gewinnabhangigen Verzinsung — wird das Genusskapital wirtschaftlich als Eigenkapital gesehen.
Im Gegensatz hierzu findet sich bei Genossenschaften neben dem nachrangigen Darlehen eher noch die Méglich-
keit, sich Gber stille Beteiligung zu finanzieren. Diese Art von Beteiligung aus dem Mezzanine-Kapitalbereich bietet
viel Gestaltungsfreiheit. Stille Gesellschafter sind (in der Regel) nicht an der Geschaftsfiihrung beteiligt. Sie haben
weniger Kontrollrechte als etwa Kommanditisten. Stille Gesellschafter haften nur mit dem umgelegten Kapital. Die
Gewinnbeteiligung wird vertraglich festgelegt. Dennoch kommt es haufiger vor, dass stille Gesellschafter an Ver-
lusten der Gesellschaft beteiligt werden. Eine Beteiligung an der Veranderung des Unternehmensvermdogens wird
als ,,atypische stille Beteiligung” bezeichnet. Fiir das Unternehmen bedeutet eine stille Gesellschaft eine Erweite-

rung der Kapitalbasis.
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6.4.9 Beteiligung durch Sparbriefe

Eine weitere Form der Forderung von Birgerenergieanlagen bietet der speziell Umwelt- und Klimaschutzaspekten
dienende Sparbrief. Neben der Umweltbank haben inzwischen auch Sparkassen sowie Volks- und Raiffeisenbanken
Angebote mit 6kologischem wie regionalem Anspruch aufgenommen. So werden Kredite fiir die Finanzierung von
Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien vergeben. Die — beispielsweise — Sparkasse verwendet die Sparbrief-
Einlage fur diese Kredite. Dabei werden Energieanlagen im Verbreitungsgebiet der Bank — oft ein Landkreis — bis

zur Hohe der insgesamt gezeichneten Sparbriefe finanziert.

Der Zusammenhang zwischen Sparbrief und Energieanlage bleibt indirekt. Damit ist dies die schwachste Form der
Biirgerbeteiligung. Zins- und Riickzahlungsanspriiche der Sparbriefinhaber bestehen nur zur sparbriefausgebenden
Bank. Diese ist auch allein fiir die Vermarktung zustdndig. Sie bietet aber eine Absicherung tGber ihren Einlagensi-

cherungsfonds. Die Verzinsung fallt gering aus.

Greifbarer und interessanter kann eine solche indirekte Verkniipfung von Geldanlage mit einer Anlage zur Gewin-
nung Erneuerbarer Energien bei einer Kooperation von Bank und etwa Stadtwerk vor Ort sein. Dabei kann ein
Sparbrief konzipiert werden, der exklusiv den Kunden des Stadtwerks angeboten wird. Der Kunde wirkt letztlich zu

seinem eigenen Vorteil, indem er den Ausbau des Stadtwerkangebots an Erneuerbaren Energien fordert.

Beispiel

Erfurter Zuwachssparen UmweltPlus Solar

- Ausgebende Gesellschaft: Sparkasse Mittelthiiringen
- Realisiertes Projekt: Freiflichen-PV-Anlage in Erfurt-Ost (Kiessee)
- Zeichnungssumme: 1,25 Millionen Euro
- Beteiligungsform:
Sparvertrag, 6 Jahre Laufzeit
Anteile von 1.000 Euro bis maximal 5.000 Euro
Verzinsung: 1 % im ersten Jahr, 4,5 % im sechsten Jahr

Im letzten Jahr zusatzlich ein Bonus von 2 % auf das eingezahlte Kapital durch die Stadtwerke Erfurt
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6.4.10 Zusammenfassung

Zusammenfassend lasst sich festhalten, dass die Entscheidung flr die Rechtsform im Wesentlichen von mehreren

Faktoren abhangt, wie die Risikobewertung des Projekts, der Gesamtinvestition und Anzahl der Beteiligten oder

davon, ob es ein Einzelprojekt oder ein Portfolio von Projekten ist.

Tabelle 80: Zusammenfassende Darstellung der Biirgerbeteiligungsformen

Projekttyp Charakteristika geeignete Hinweise
Rechtsformen
Kleine bis mittlere Gemein- Einzelne Aufdachanlage mit  GbR, (KG), UG Typisch ist die GbR. KG o-

schafts-Photovoltaikanlage

Portfolio an kleineren bis
mittleren Photovoltaikanla-

gen

Grole Freiland-Photovoltaik-

anlagen

Biogas-Gemeinschaftsanla-

gen

Warmenetze

klar definierten Investoren

Mehrere Aufdachanlagen im
Portfolio. Keine Freilandan-

lagen.

Einzelne Freiland-PV-Anla-
gen mit hohem Investitions-

volumen

Eine einzelne Gemein-

schaftsbiogasanlage

Abgeschlossenes Warme-
netz ohne zukiinftige Erwei-

terungen

KG, UG, GmbH,
GmbH & Co.
KG, Genossen-
schaft

GmbH & Co. KG

GmbH & Co. KG

GmbH, UG,
GmbH & Co.
KG, UG & Co.
KG, Genossen-
schaft

der UG waren denkbar,
wenn sich damit Vorteile
bei der jeweiligen Projek-
tumsetzung ergeben.

Bei einem immer grolRer
werdenden Portfolio kann
es zu Anderungen in den
Beteiligungsverhaltnissen
kommen. Komplexere
Vorhaben mit h6herem
Verwaltungsaufwand
rechtfertigen GmbH & Co.
KG oder UG & Co. KG.
Typische Beteiligungs-
form bei Blrgerprojekten.
Die Grindung einer Ge-
nossenschaft fur ein Ein-
zelprojekt ist meist zu
aufwandig.

Haufig gewahlt, da er-
probte Vertragswerke
vorliegen.

Wegen notwendiger Haf-
tungsbegrenzung (z. B.
Verlegung im StralRenkor-
per) empfiehlt sich GmbH
oder UG. Bei Biirgerbetei-
ligung: GmbH & Co. KG o-
der UG & Co. KG.
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GrolRe Biomasseanlagen (z. B.

Hackschnitzelheizwerke)

Windkraftanlagen

Portfolio verschiedener Anla-

gentypen

Burgerkredite, Birgergeld,

Schuldverschreibungen

GroRe Anlagen mit hohem
Kapitalbedarf

Einzelne oder mehrere

Windkraftanlagen

Mix aus Windkraft, PV, Bio-

gas, Warmenetzen

Finanzinstrumente zur Kapi-

talgewinnung

GmbH, UG,
GmbH & Co.
KG, UG & Co.
KG

GmbH & Co. KG

Genossen-
schaft, AG

Fokus auf Haftungsbe-
schréankung und die Mog-
lichkeit zur Einbindung
externen Kapitals.

Haufig projektbezogene
Gesellschaftsgriindung
nur fiir das einzelne Vor-
haben.

GroRes Finanzvolumen
und komplexe Projekte
rechtfertigen Mehrauf-
wand in Fihrung und Or-
ganisation. Doméane der
Genossenschaft oder AG.
Kénnen nicht ohne Um-
setzungsgesellschaft be-
stehen. Werden meist
von Unternehmen oder
Zweckgesellschaften
emittiert. Keine isolierte

Betrachtung moglich.
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7. Projekte und Handlungsempfehlungen

Im Folgenden sollen Handlungsempfehlungen und MalBnahmen dargestellt werden, die die KAG im Bereich der
regenerativen Energieerzeugung vorantreiben kann. Der Charakter der MaRnahmen ist unterschiedlich. Der Hand-
lungskatalog umfasst eine Palette an Empfehlungen, die von Schritten zum Aufbau formeller Strukturen, Gber Ak-
tivitdten im Bereich der Informationsarbeit, Motivation und Wissensvermittlung bis hin zu konkreten Investitions-
projekten reicht. Einzelne Mallnahmen bauen aufeinander auf oder bedingen sich gegenseitig. Zuerst sollen drei
konkrete Projektvorschlage dargestellt werden, die aufgrund der Komplexitdt nur unzureichend in einem Steck-
brief abgebildet werden kdnnen. AnschlieRend erfolgt die Skizzierung der im Katalog enthaltenen Handlungsemp-

fehlungen in Form von Steckbriefen.

Auf Grundlage der vorangegangenen Untersuchungen und in Abstimmung mit Vertretern der Auftraggeberin wur-
den insgesamt 31 Handlungsempfehlungen formuliert. Die kdnnen in drei ibergeordnete Cluster gegliedert wer-
den:

- Umsetzungsstrukturen und Verstetigung (V)— hier fallen Handlungsempfehlungen, die in erster Linie da-
rauf abzielen die Handlungsfahigkeit der kommunalen Akteure und sowie der Bevolkerung zur Umsetzung
konkreter Vorhaben zu schaffen. Als zentrale Empfehlungen konnen die Implementierung des Umset-
zungsmanagements und der Aufbau einer Umsetzungsstruktur genannt werden

- Beratung (B) — hier sind MaRnahmen zu finden, die durch Bereitstellung von Informationen stimulierend
auf die Umsetzung von MalRnahmen in Bereichen dienen sollen, in denen die Kommunen keinen direkten
Einfluss haben

- Projekte (P)—stellen dagegen Handlungsempfehlungen dar, die entweder im direkten Einflussbereich der
Kommune liegen, durch ihr Handeln bei den Akteuren stimuliert oder durch die zu griindenden kommu-

nalen oder biirgerlichen Strukturen umgesetzt werden kénnen

Die meisten der MaRnahmen kdnnen bereits kurzfristig initiiert werden. Mit Blick auf den damit einhergehenden

Zeitaufwand kommt der Etablierung eines Umsetzungsmanagements daher eine hohe Bedeutung zu.

Tabelle 81: Mafsnahmenkatalog

MaBnahmenliste Umsetzungszeitraum Prioritat
Vi Umsetzungsmanagement kurzfristig hoch

V2 AG Energie kurzfristig hoch
V3 Kommunales Energiemanagement kurzfristig hoch
\Z: Umsetzungsstruktur (kommunale Hol- kurzfristig hoch

ding)

V5 Austausch mit Netzbetreibern kurzfristig mittel
V6 Finanzierungsmodell in Kooperation Mittel- bis langfristig mittel

mit lokalen Banken/Sparkassen

V7 Unternehmensstammtisch Energie kurzfristig Mittel
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V8

V8.1

V8.2

V8.3

B1

B2

B3

B4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

Beratung / Initiierung der Griindung
von genossenschaftlichen Strukturen in

den KAG Mitgliedsgemeinden

Nutzung bestehender genossenschaftli-

cher Strukturen fur Energieprojekte

Initiierung / Beratung zur Griindung

von Birgerenergiegesellschaft(en)
Einkaufs/Verkaufsgenossenschaften

Beratungsangebot PV und Speicher fiir

Eigenheimbesitzer und Gewerbe

gezieltes Beratungsangebot fiir PV und

Speicher auf Denkmalgebauden
Beratungsangebot Stromsparen
Informationsanagebot fir Birger
PV auf kommunalen Liegenschaften

PV-Ersatzstromanlagen fiir kritische

Infrastruktur

Bilanzkreismodell fur kommunale Lie-

genschaften und StraBenbeleuchtung
Modernisierung StralRenbeleuchtung
PV auf Mehrfamilienhdusern

Mieterstrommodelle / gemeinschaftli-

che Stromversorgung
Balkonkraftwerke (propagieren)
PV und Speicher auf EFH fordern
PV-Dach-Borse/Kataster
PV-Dach-Potenzialkarte

Prufung Wasserkraftprojekte an den

Flissen der 1. und 2. Ordnung

Repowering bestehender Windkraftan-

lagen
Lokaler Strommarkt

Direktlieferung an zentrale Warmeer-

zeugungsanalgen
Direktlieferung an Gewerbetreibende

Grofspeicher an Umspannwerken

kurzfristig

kurzfristig

kurzfristig

kurzfristig

kurzfristig

kurzfristig

kurzfristig
kurzfristig
kurzfristig

kurzfristig

mittelfristig

Weiterfiihrung
Weiterfiihrung

kurzfristig

kurzfristig
kurzfristig
kurzfristig
bestehend

mittelfristig

Mittelfristig

kurzfristig

langfristig

mittelfristig

kurzfristig

hoch

hoch

mittel

niedrig

mittel

hoch

niedrig
mittel
hoch

mittel

hoch

hoch
Hoch

mittel

mittel
gering
gering
gering

gering

hoch

mittel

hoch

hoch

hoch
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7.1 Mogliche Ausgestaltung einer kommunalen Umsetzungsstruktur

Fir die Blindelung der Aktivitdten mit energetischer Ausrichtung — sowie dartiber hinaus — der Stadt Kahla und der
VG Sudliches Saaletal bzw. einzelner VG-Mitglieder empfiehlt sich die Grindung einer eigenstandigen juristischen
Person bzw. Gesellschaft. Ziel der Gesellschaft ware es, die Partnerkommunen unter einem organisatorisch-insti-

tutionellen Dach zu vereinen und zugleich eine rechtliche Hiille fir weitergehende Aktivitdten zu schaffen.

Moglich ist, dass:
- (1) sich die Partnerkommen zuerst in der Form eines Zweckverbandes organisieren, der dann anschlie-
Rend eine Organisationsform des privaten Rechts griindet oder

- (2) dass die Partnerkommunen, direkt eine Organisationsform des privaten Rechts griinden.

Dem Zweckverband wiirde hier nur die Funktion der organisatorischen Zusammenfiihrung der Kommunen zukom-
men. Aufgrund der Flexibilitdt bei der Gestaltung weiterer Strukturen, der einfachen Griindung, der Handlungsef-
fizienz oder der steuerlichen Behandlung von Kapitalertragen bietet sich fiir die Organisationsform des privaten
Rechts die GmbH an. Aus Sicht der Konzeptverfasser hatte die zusatzliche Entscheidungsebene des Zweckverban-
des Einfluss auf die Entscheidungsfindung und —Geschwindigkeit und ware zugleich mit einem organisatorischen
Mehraufwand verbunden, sodass das Modell 2 als vorteilhafter angesehen wird. Zumal die Entscheidungsfindung

zwischen den Partnerkommunen auch direkt auf dieser Ebene erfolgen kann (Gesellschafterversammlung).

Der Gesellschaft wiirde die Funktion einer Holding zukommen. Fir die Durchfiihrung konkreter Investitionspro-
jekte wirden dann von ihr eigensténdige Projektgesellschaften (Tochtergesellschaften) gegriindet werden. Alter-
nativ kdnnte sich die Holding auch an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Projektgesellschaften kénnten
dann neben der Muttergesellschaft/Holding auch externe Partnerunternehmen oder bspw. in genossenschaftli-

chen Strukturen organisierte Bewohner einschlieRen.

Im Falle der direkten Beteiligung der Kommunen an der Holding GmbH, kann die Aufteilung der Stimmrechte und
zugleich der finanziellen Belastung (z.B. Stammbkapital im Falle der GmbH) bspw. proportional auf Basis der Ein-
wohnerzahl der teilnehmenden Kommunen erfolgen. Als Kooperationspartner kdnnte (1) entweder die Stadt Kahla
und die VG Sudliches Saaletal auftreten, oder (2) die Stadt Kahla und einzelne Kommunen der VG. Letzteres er-
scheint mit Blick auf die Erfahrungen im Zusammenhang mit der Griindung der KAG fiir die Durchfiihrung des
vorliegenden Projektes als die realistischere Variante. Im Vergleich zum Zweckverband zeichnet sich die GmbH
durch eine einfachere Entscheidungsfindung und somit eine héhere Handlungseffektivitat und -Fahigkeit aus. Auf-
grund der beschrankten Haftung konnten zudem auch auf Ebene der Holding direkte finanzielle Verpflichtungen

eingegangen werden, ohne dass sich daraus Haftungsrisiken fiir die Kommunen ergeben wiirden.

Sollten die Mitglieder auch die Tatigkeiten in weiteren Themenfeldern organisatorisch biindeln wollen, kann unter
der Holding-Ebene eine Cluster-Ebene in Form von GmbH oder GmbH &Co KG-Tochterunternehmen etabliert wer-
den, die zur organisatorischen Trennung nicht verwandter Handlungsfelder dienen wiirde (die Ebene kann grund-
satzlich auch nachtraglich eingefiihrt werden). Bereits auf dieser Ebene kann in den Bereichen, in denen externes
Knowhow oder Kapital erforderlich sein, die Einbindung weiterer externer Partner erfolgen. Im Handlungsfeld

Energie kbnnte es sich bei den Partnern bspw. um ein externes EVU und / oder auch eine Genossenschaft handeln.
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Beispiele fir letzteres bilden bspw. die Stadtwerke Jena-P6Rneck mit Beteiligung der BirgerEnergielena eG oder

Stadtwerke Wolfhagen mit der BiirgerEnergieGenossenschaft Wolfhagen eG.

Die Gesellschaft der Clusterebene wiirde dann fiir das Vorantreiben konkreter Projekte zustandig sein. Die Projekte
kénnten entweder unmittelbar durch die Gesellschaft der Clusterebene realisiert werden oder alternativ konnte
die Gesellschaft hierzu Projektunternehmen griinden, wenn die Einbeziehung externer Partner sinnvoll ware oder

bspw. um Haftungsrisiken zu mindern.

gef. Zweckverband, oder einzelne Zweckeverb
K and Unser

ommunen Saaletal

Holdingebene "Urse:

Saaletal"

(100% kommunal) GmbH

[ |
| | | 1

Clusterebene Energie Tourismus Mobilitat
(>50% kommunal) GmbH GmbH GmbH
1 —
I T T 1
v
: Freifliche Wind- u Ladeinfra- .
Projektebene Smor & €

Abbildung 107: Beispiel organisatorische Umsetzung einer Unternehmensstruktur

Beispielhaft fur eine kommunale Holdingstruktur wird an dieser Stelle die NOSA Holding der Stadt Halberstadt
erwahnt, wobei dhnliche Strukturen auch in anderen Kommunen zu finden sind (z.B. Stadt Nienburg, GroRRe Kreis-
stadt Oelsnitz/Vogtl.). Um kommunale Entwicklungsinteressen optimal mit den unternehmerischen Zielen der
Stadt und der bereits bestehenden stadtischen Tochterunternehmen zu verbinden, wurde von der Stadt im Jahr
1996 eine Holding gegriindet, in die alle stadtischen Mehrheitsbeteiligungen einflossen. Hierzu bediente sich die
Stadt einer bereits bestehenden stadtischen GmbH. So wurde die durch die Stadt gehaltene Nordharzer Stahl- und
Apparatebau GmbH durch einen Stadtratsbeschluss von einer stadtischen Gesellschaft in die stadtische Holding-
Gesellschaft NOSA GmbH — Holding der Stadt Halberstadt umgewandelt und somit zur ,Mutter” aller stadtischen
Tochtergesellschaften entwickelt. Die stadtischen Anteile an den bisherigen stadtischen Einzelgesellschaften (Ha-
WoGe, Stadtwerke Halberstadt GmbH, Abwassergesellschaft Halberstadt GmbH und der Halberstadter Ver-
kehrs-gesellschaft mbH) wurden in die neue Holding eingebracht. Die Vorteile liegen vor allem im betriebswirt-
schaftlichen Bereich, insbesondere in der Ausnutzung von Steuervorteilen. Die in der NOSA zusammengefassten
Einzelgesellschaften finanzieren sich ,,gegenseitig”. Es flieRen weniger Steuern ab, der Zuschussbedarf der Einzel-

gesellschaften verringert sich und es stehen wieder Mittel fir die Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben zur Verfu-

gung.
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Frotxelt- und Sportzeatium

Halbarstadt mbH

Abbildung 108: Holdingsstruktur NOSA Holding der Stadt Halberstadt GmbH

In die Holdingstruktur wurden in diesem Fall auch Unternehmen eingebunden, die Aufgaben der kommunalen
Daseinsvorsorge erfiillen, welche keine Gewinnerzielung ermaoglichen. Mit den Tochterunternehmen (HSW, AWH,
HVG und BFSH) wurden Beherrschungs- und/oder Ergebnisabfiihrungsvertrage geschlossen, liber die die Holding-
gesellschaft als Organtragerin verpflichtet wird, eintretende Jahresfehlbetrdge der Organgesellschaften zu (ber-
nehmen, andererseits sind die Organgesellschaften verpflichtet, erzielte Jahresiiberschiisse an die Organtragerin
abzufiihren. Die steuerlichen Beziehungen zwischen den Unternehmen innerhalb des Verbundes sind zum Teil un-
terschiedlich geregelt. Neben der beschriebenen gewerbe- und korperschaftsteuerlichen Organschaft, die als
Grundlage des steuerlichen Querverbundes fungiert, besteht zwischen einzelnen Unternehmen zudem auch eine

umsatzsteuerliche Organschaft.

Als weiteres Beispiel fiir eine Holdingstruktur kann die Inselwerk F6hr-Amrum GmbH genannt werden. Hierbei
handelt es sich um eine Gesellschaft, die das wirtschaftliche Handeln der Gemeinden und des Amtes Fohr-Amrum
auf den gleichnamigen Inseln organisieren soll. Die Besonderheit in diesem Fall ist die Regelung zur Beteiligung
zahlreicher Gemeinden an dem Unternehmen. An der Holdinggesellschaft, die in Form einer GmbH ausgestaltet
ist und 100% kommunal ist, beteiligt sich das Amt und die Gemeinden. Die Anteilsverteilung der Gemeinden erfolgt

auf Basis der Einwohnerzahl zum im Griindungsvertrag festgelegten Stichtag.
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Antedsverteilung
* Amt FoheAmrum GmbH: 51%
*  Gemeinden Fehr-Amvun: 49%

Abbildung 109: Holdingstruktur Inselwerke Féhr-Amrum GmbH

Unterhalb der Holdinggesellschaft befinden sich operative Gesellschaften, die teils unterschiedliche externe Part-

ner einschlieBen kdnnen oder auch ohne diese auskommen.

Vorteile der Holdingstruktur

Die Holdingstruktur bietet mehrere steuerliche Vorteile. Wird die Untergesellschaft operativ titig und erzielt Ge-
winne, unterliegen diese dann auf Unternehmensebene der Kérperschaftssteuer inkl. Solidaritatszuschlag und Ge-
werbesteuer in kumulierter Hohe von ca. 30 %. Auf dieser Ebene besteht folglich noch kein Unterschied zu einer
normalen GmbH, die sich nicht in einer Holdingstruktur befindet. Der Unterschied zeigt sich, wenn die operative
GmbH ihre Gewinne an ihre Gesellschafterin die Holdinggesellschaft ausschittet (Dividende). In dieser Konstella-
tion greift die Vorschrift, des § 8b Absatz 1 KStG in Verbindung mit Absatz 5 KStG. Ist die Muttergesellschaft in
Hoéhe von mindestens 15 % an der jeweiligen Tochtergesellschaft beteiligt, sind die ausgeschitteten Dividenden
zu 95 % steuerfrei fur die Holding. Einzig auf die verbleibenden 5 % werden Gewerbesteuer und Koérperschaftsteuer
(inkl. Solidaritatszuschlag) fallig. Da beide jeweils knapp 15 % betragen, werden die steuerpflichtigen 5 % der Divi-

denden nur zu ca. 30% versteuert. Das ergibt eine Gesamtsteuerbelastung von 1,5 bis 2 %.

In dem Fall, dass die Holding-GmbH weniger als 15 % der Anteile an ihren Tochtern halt, fallt die Besteuerung der
Dividenden etwas weniger vorteilhaft aus. Bei einer Beteiligung von unter 15 % bis zu 10 % bleiben zwar weiterhin
95 % von der Kérperschaftsteuer befreit. Die Gewerbesteuer allerdings wird in voller Hohe fallig. Bei einer Beteili-

gung unter 10 % entstehen keine steuerlichen Vorteile mehr, die Dividenden werden regular besteuert.

Besonders im Vergleich mit einer Unternehmensstruktur ohne Holdinggesellschaft, wird der Steuervorteil deutlich.
Fir den Fall, dass die Dividende der operativen GmbH direkt an die natiirliche Person oder Kommune abgefiihrt
wird, wird diese mit 25 % Abgeltungssteuer (natiirliche Person) bzw. 15% Kapitalertragssteuer (Gemeinden) be-
steuert. Die juristische Person kann eine 95%ige Steuerbefreiung in Anspruch nehmen. Durch die Steuerbefreiung
fur die Holdinggesellschaft bleibt dieser also wesentlich mehr Kapital, das reinvestiert werden kann. Zu beachten
ist, dass sich der erhaltene Betrag in der Holding befindet. Sofern sie auf diesem Level der Holdingstruktur verblei-
ben und reinvestiert werden sollen, greifen die bereits beschriebenen Vorteile und dank der Holdingstruktur kon-
nen Steuern gespart werden. Sollen die Gewinne jedoch an Ubergeordnete Entitaten der Holdingstruktur (Gesell-
schafter) ausgeschittet werden, missen sie auch entsprechend versteuert werden. Daher lohnt es sich, den Ge-

winn auf der Ebene der Holding zu halten.

Nicht nur bei Ausschiittung werden Holdinggesellschaften beglnstigt, sondern auch beim Verkauf der operativen

GmbH. Es greift ebenfalls die Steuerfreistellung zu 95 %. Im Gegensatz zur Besteuerung der Dividenden ist beim
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Verkauf von Anteilen die Hohe der Beteiligung der Holding-GmbH an der entsprechenden Tochtergesellschaft ir-

relevant. Unabhangig von der Hohe der Beteiligung kdnnen die steuerlichen Vorteile hier geltend gemacht werden.

Die erzielten Gewinne aus Dividenden oder VerduRerungen sollten erst einmal nur von den operativen Tochterun-
ternehmen an die Holding-GmbH, respektive die Muttergesellschaft, weitergegeben werden. Die Art und Weise,
wie die Gewinne weitergeben werden ist entscheidend dafiir, wie hoch die steuerliche Belastung ausfallt. Bei der
direkten Ausschiittung von Gewinnen einer Holding-GmbH an Gesellschafter gelten diese im Regelfall als Kapital-
ertrdge und werden dadurch pauschal mit der geltenden Kapitalertragsteuer besteuert. Die Steuerlast lasst sich
zum Beispiel liber jdhrliche Auszahlungen seitens der Holding-GmbH an ihre Gesellschafter realisieren. Dabei
kommt das Teileinkiinfteverfahren als steuerlich attraktive Alternative zur géngigen Besteuerung durch die Kapi-
talertragssteuer zum Tragen. Im Rahmen des Teileinkiinfteverfahrens werden nur 60 % der ausgeschuitteten Divi-
denden besteuert — demnach bleiben 40 % steuerfrei. Die steuerpflichtigen 60 % werden reguldr mit dem indivi-

duellen Einkommensteuersatz des Gesellschafters besteuert.5°

Vereinbart die Holding Gewinnabfiihrungsvertrage mit den Tochtergesellschaften, so konnen Gewinne einer Toch-
ter mit den Verlusten einer anderen verrechnet werden und somit die Steuerlast senken (steuerlicher Querver-
bund). Neben mdglichen Steuerersparnissen sind hierbei aber auch Risiken zu beriicksichtigen. Denn infolge eines
Gewinnabfiihrungsvertrages besteht ein voller Haftungsdurchgriff durch so miteinander verbundene Gesellschaf-
ten. Das Vermogen in der Holding steht damit im operativen Risiko. Im Regelfall ist daher vor dem Abschluss eines
Gewinn- und Verlustabfiihrungsvertrages innerhalb Holdingstrukturen zu warnen.®” Der Sachverhalt ist somit im
Vorfeld mit dem Finanzamt zu kldren und mittels einer verbindlichen Auskunft zu untermauern. Somit soll dem

Risiko der Riickforderung etwaiger steuerlicher Entlastungen vorgebeugt werden.

Die Bildung eines steuerlichen Querverbundes in Form von Gewinnabfiihrungsvetrdgen sollte nicht im Vorder-
grund der Holdingstruktur stehen und kann bei Bedarf auch nachtréaglich eingefiihrt werden. Aufgabe der Holding-
gesellschaft ist im ersten Schritt weitere Projekte voranzutreiben und bei Bedarf auch externe Partner fiir deren

Umsetzung zu finden. Hier sind unterschiedliche Betatigungsfelder und Akteurskonstellationen vorstellbar, z.B.:

- Projektgesellschaft flir die Warmeversorgung in einer Gemeinde zusammen mit einem externen EVU

- Projektgesellschaft firr die Warmeversorgung in einer Gemeinde zusammen mit einer lokalen Genossen-
schaft

- Projektgesellschaft fur eine PV-Freiflachenanlage zusammen mit Projektentwickler und Biirgergenossen-
schaft

- Stromnetzgesellschaft zusammen mit einem Netzpartner

- Usw.

% Gieron & Partner: Holding GmbH: Wie lassen sich mit einer GmbH-Holding Steuern sparen? https://www.gie-
ron.de/unternehmen/holding gmbh mit_einer_holding gmbh steuern sparen e1405/; JuhnPartner: Holding-
Gmbh: Vorteil, Gewinnausschiittung, Verkauf, Gestaltung; https://www.juhn.com/fachwissen/holdinggesell-
schaften-konzerne/holding/

57 https://www.rosepartner.de/doppelstoeckige-holding.html
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7.2 Regionaler Strommarkt

Im Rahmen der Abstimmungen mit der KAG wurde der Ansatz der Etablierung eines regionalen Strommarktes, der
die Vermarktung lokaler Strommengen und deren Bereitstellung fiir Verbraucher in der Region ermoglichen
wirde, besprochen. Die Mallnahmen bedirfen nicht der Etablierung der zuvor beschriebenen kommunalen Um-
setzungsstruktur, sondern kann auch liber die kommunale Verwaltung in Kooperation mit einem externen Dienst-

leister initiiert werden.

Der regionale Strommarkt stellt keinen physischen Netzbetrieb dar und ist auch nicht mit eine physischen bzw.
direkten Strombezug zu verwechseln. Ebenso handelt es sich nicht um einen Markt bzw. um eine Verkaufsplatt-
form. Vielmehr ist darunter eine kommerzielle Biindelung von lokalen Stromerzeugungsanlagen bzw. der damit
erzeugten Strommengen und deren Bereitstellung an lokale Abnehmer in Form eines gesonderten Stromtarifes.
Kern des Modelles ist, dass lokale Erzeuger in die Direktvermarktung aufgenommen werden. Somit sind hierfir
insbesondere Anlagen >100 kWp sowie Anlagen, die aus der Einspeiseverglitung ausgelaufen sind, relevant. Der
Direktvermarkter stellt diesen Strom dem fiir den regionalen Stromtarif zustandigen Energieversorgungsunterneh-
men (EVU) zur Verfiigung (ggf. handelt es sich um dasselbe Unternehmen). Das EVU biindelt die somit vertraglich
gebundenen Strommengen in einem Tarif und gleicht eventuelle Fehlbetrige tiber Zukiufe aus. Ubersteigt die
aktuelle Nachfrage die lokale Stromerzeugung wird Strom nach ausgewahlten Kriterien hinzugekauft (z.B. nur EE-
Strom). Der Zukauf kann an der Borse (Spot- oder Terminmarkt) oder tiber den OTC-Handel (Spot- oder Termin-
kontrakte) erfolgen. Wer Regionalstrom beziehen will, wechselt dann einfach den Stromtarif. Die Bindelung der
Strommengen und die Belieferung sind bilanziell, d.h. obwohl die Herkunft des Stroms anhand von Herkunftszer-

tifikaten nachgewiesen werden kann, erhélt der Endverbraucher dem Strom aus dem allgemeinen Netz.

Im Zusammenhang mitdem Strommarkt miissen neben der Bereits genannten Direktvermarktung mehrere Dienst-
leistungen erbracht werden. Hierbei handelt es sich insbesondere um das Bilanzkreismanagement und das Ener-

giedatenmanagement mit dem anschlieBenden Abrechnungswesen.

Bilanzkreismanagement: Die Belieferung von Kunden mit elektrischer Energie erfolgt im Rahmen von Bilanzkrei-
sen. Ein Bilanzkreis ist die kleinste Einheit des Energiemarktmodells und bezeichnet ein virtuelles Energiemengen-
konto in der Energiewirtschaft. Dieses Konto dient als Instrument zur Organisation des Strommarktes. Ein Bilanz-
kreis besteht aus Entnahmen und/oder Einspeisungen. Der Bilanzkreisverantwortliche ist dafiir verantwortlich,
dass in jeder %-Stunden-Messperiode die Leistungsbilanz des Bilanzkreises ausgeglichen ist. Die Leistungsbilanz ist
dabei die Summe der Entnahmen einerseits sowie die Summe der Einspeisungen andererseits. Im Prinzip geht es
darum, eine beliebige Anzahl von Energieeinspeisungen und -entnahmen in bestimmten Zeiteinheiten ausgegli-
chen zu halten.®® Das Bilanzkreismanagement lbernimmt entweder das Energieversorgungsunternehmen
(EVU/Stromanbieter) oder ein von diesem beauftragter Dienstleiter. Denn auch fir einzelne EVUs kann das Bilanz-

kreismanagement zu komplex sein.

% Der Ubertragungsnetzbetreiber (50Hertz Transmission GmbH, Amprion GmbH, TransnetBW GmbH und der Ten-
net TSO GmbH) gleicht innerhalb seiner Regelzone den Gesamtsaldo der Abweichungen aller Bilanzkreise tiber den

Einsatz von Regelleistung in vertraglich verpflichteten Kraftwerken aus.
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Energiedatenmanagement: stellt die Erfassung, Verarbeitung und Speicherung von Energiedaten wie Zahlerstan-
den, Energiemengen, Fahrplandaten und Bilanzkreisdaten dar. Diese Daten sind essenziell fiir das Bilanzkreisma-
nagement, da sie die Grundlage fiir die Prognosen und die Abrechnung bilden. Letztendlich ist diese Dienstleistung

auch fir das Abrechnungswesen und den Kontakt mit den Endkunden erforderlich.

Flr die Einrichtung eines regionalen Strommarktes ist somit ein (oder mehrere) Dienstleister erforderlich, der den
Aufkauf der lokal erzeugten Energiemengen und deren Blindelung zu einem Stromtarif Gbernimmt, sowie die
Strombeschaffung in Phasen, in denen die Abnahme das lokale Angebot libersteigt. Zudem muss das BKM, das

EDM und der Kundenkontakt (Abrechnungswesen) gewahrleistet werden.

Die Dienstleistungen miissen in den Stromtarif eingepreist werden, sodass Regionalmarkte mit gréReren Bilanz-
kreisen und einem entsprechend grolem Kundenkreis Vorteile aufweisen. In Gesprachen mit Genossenschaftsver-
tretern, die entsprechende Markte realisieren oder wollten, wurden Gebihren in Hohe von ca. 40.000 €/a flr das

BKM und EDM bei einer GroRe von ca. 1.000 Abnahmestellen genannt.

Auf dem Markt kénnen unterschiedliche Dienstleister gefunden werden, die Dienstleistungen im Zusammengang
mit dem Aufbau eines regionalen Strommarktes bzw. Tarifes Glbernehmen (z.B. Bayernwerk Regio Energie GmbH,
Netxt Kraftwerke GmbH). In der Regel wird in diesem Zusammenhang auch eine entsprechende Plattform zur Ta-
rifauswahl bereitgestellt, auf der zugleich auch die lokal beteiligten EE-Anlagen inkl. einiger Basisinformationen zur
Leistung und Erzeugungsmenge dargestellt werden (Beispiel: https://www.bayernwerk.regionaler-strom-
markt.de/nauen). Die Tarife konkurrieren nicht Gber den Preis, der in der Regel h6her ist, als glinstige Angebote
kommerzieller Lieferanten oder Okostromanbieter, sondern eher tiber die lokale Verbundenheit. Teilweise inklu-

dieren sie auch Komponenten, zur Unterstltzung lokaler Projekte.

7.3 Bilanzkreismodell fiir kommunale Liegenschaften

Analog zum Landkreis Rostock oder dem Taun-Main-Kreis kann fiir die kommunalen Liegenschaften der VG Siidli-
ches Saaletal und der Stadt Kahla ein Strombilanzkreismodell etabliert werden. Infrastrukturelle Voraussetzung ist,
dass entsprechende EE-Erzeugungskapazitdten geschaffen und die Gebdude zugleich mit entsprechenden Zéhlern

ausgestattet werden.

Es muss eine politische Mehrheit dafiir gewonnen werden, eine Priifung zu veranlassen, ob die eigenen Liegen-
schaften fiir ein Strombilanzkreismodell geeignet sind. Dann sollte ein Zustdndiger oder ein hauptverantwortliches

Team fir die Prifung gefunden und ein Rahmen fiir das Budget festgelegt werden.

Im nédchsten Schritt werden existierende Stromerzeugungsanlagen, fiir PV—Anlagen geeignete Dachflache und die
dem Bilanzkreis zuzurechnenden Stromabnehmer, wie Schulen, Feuerwehrhauser, Verwaltungsobjekte und wei-
tere kommunale Einrichtungen, festgelegt. Hierzu sind Aufstellungen und Auswertungen der Verbrauchs- und Er-
zeugungsdaten erforderlich. Zugleich konnen Ertragsberechnungen fiir noch nicht existierende Potenzialanlagen

erfolgen.
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Parallel dazu wird Kontakt zum Versorger aufgenommen um zu klaren, ob und unter welchen Voraussetzungen
sowie zu welchen Konditionen ein Strombilanzkreismodell unterstiitzt wird. Falls der aktuelle Stromanbieter einen
Bilanzkreis nicht unterstiitzt, kann man den Versorger in der nachsten Ausschreibung wechseln. Wie bereits dar-
gestellt ist die Fihrung des Strombilanzkreises in Abhangigkeit von der GréRe mit zusatzlichen Kosten verbunden,
sodass nach Erhalt der Informationen auch eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zu den finanziellen Einspareffekten

durchgefiihrt werden sollte.

Nach der Entscheidung fir die Etablierung eines Bilanzkreises ist anhand der Produzenten- und Verbraucherliste
zu priorisieren, in welcher Reihenfolge regenerative Erzeugungsanlagen auf kommunalen Gebauden oder Flachen

errichtet und anschlieBend in das Bilanzkreismodell aufgenommen werden.

Die LEKA MV bietet Hilfen fiir die Formulierung von Ausschreibungsaufforderungen an das Strombilanzkreismo-
dell: https://www.leka-mv.de/themen/strombilanzkreismodell/#1719297441977-4b9e16b3-efc4

Die Schritte im Zusammenhang mit dem Ausschreibungsverfahren sehe wie gefolgt aus:

- Bearbeitung Beschaffungsantrage, Erarbeitung der Vergabeunterlagen (Aktualisierung der energiewirt-
schaftlichen Daten, Eignungsunterlagen, Vertrag, Leistungsbeschreibung, Listen), Beginn Dokumentation
des Vergabeverfahrens

- Finale Fassung Vergabeunterlagen (Abstimmung und ggf. Einarbeitung von Anderungen)

- Absendung der Auftragsbekanntmachung (mind. 30 Tage ab Bekanntmachung, ge. § 151l IV VgV)

- Bereitstellung der Vergabeunterlagen z.B. auf energie-handelsplatz.de

- ALLRIS Vorlage erstellen zum Bearbeiten von Bieterfragen (Hinweis: nicht alle Kommunen nutzen Allris)

- Ende der Angebotsfrist (erste Phase)

- Offnung, Prifung und Wertung der Angebote; Beteiligung Bedarfsstelle und Dienstleister fiir Ausschrei-
bung, ggf. Nachforderungen von Unterlagen, Fertigung Vergabevorschlag

- Vergabeentscheidung hochladen

- Interne Zuschlagserteilung z

- Absendung der Bieterinformationsschreiben, d.h. Mitteilung an unberiicksichtigte Bieter und begiinstig-
ten Bieter (Zuschlagserteilung)

- Bekanntmachung des vergebenen Auftrags und Meldung zur Vergabestatistik

- Vertragsunterzeichnung und Vertragsbeginn
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7.4 MalRnahmensteckbriefe

Handlungsfeld 1: Umsetzungsstrukturen und Verstetigung

V1: Umsetzungsmanagement

Beginn der MaBnahme: Prioritat:
Kurzfristig hoch
Ziel:

Aufbau einer Stabstelle in der Verwaltung, die die Implementierung wesentlicher Manahmen aus dem Kon-

zept koordiniert und vorantreibt.

Kurzbeschreibung:

Das Vorantreiben der Handlungsempfehlungen aus dem vorliegenden Konzept erfordert erhebliche zeitliche
und personelle Kapazitaten sowie Knowhow. Trotz hohem Engagements kann eine kleine Verwaltung dies
kaum parallel zu ihrem Tagesgeschaft leisten. Das Umsetzungsmanagement soll die Verwaltung der Stadt

Kahla und der KAG hierbei unterstitzen.

Beitrag zur Erreichung des Zieles:

Wesentlich fiir den Aufbau von Kapazitdten, die das weitere Handeln ermdglichen

Erforderliche Umset- | ®  Projektantrag fir Férdermittel im Rahmen der Férderrichtlinie des TMIL zu
Projekten und MalRnahmen der Regionalentwicklung und zur Gestaltung der
Folgen des demografischen Wandels

e Vergabeverfahren

zungsschritte

Akteure Verwaltung Stadt Kahla, VG Sudliches Saaletal, Hauptamt, Klimaschutzmanagement

Zielgruppen Verwaltung Stadt Kahla, VG Sudliches Saaletal

Kostenabschitzung Gering, abhangig von Dauer und Stundenumfang, ca. 250.000 € fiir 3 Jahre (exkl.

Forderung)

Fordermoglichkeiten | Forderrichtlinie des Thiringer Ministeriums fur Infrastruktur und Landwirtschaft zu
Projekten und MalRnahmen der Regionalentwicklung und zur Gestaltung der Folgen
des demografischen Wandels sieht die Moglichkeit der Férderung eines Umsetzungs-
managements fiir einen Zeitraum von bis zu drei Jahren vor. Die Férderung der Pro-
zessbegleitung kann in begriindeten Fallen ausnahmsweise zwei Mal um jeweils bis
zu drei Jahre fortgesetzt werden.

Flankierende Aktivi- | ® AG Energie

taten
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Handlungsfeld 1: Umsetzungsstrukturen und Verstetigung

V2: AG Energie

Beginn der MaBnahme: Prioritat:
Kurzfristig hoch
Ziel:

Blindelung der Kompetenzen in der Verwaltung zur Implementierung wesentlicher MaRnahmen aus dem Kon-

zept. Verringerung des Abstimmungsaufwandes.

Kurzbeschreibung:

Das Vorantreiben der Handlungsempfehlungen aus dem vorliegenden Konzept erfordert erhebliche zeitliche
und personelle Kapazitaten sowie Knowhow. Trotz hohem Engagements kann eine kleine Verwaltung dies
kaum parallel zu ihrem Tagesgeschaft leisten. Auch kdnnen die Aufgaben nicht von einem einzelnen Mitarbei-
ter erbracht werden. Die Handlungsempfehlungen sind vielfaltig und greifen in unterschiedliche Zusténdig-
keiten bzw. Tangieren verschiedene Handlungsfelder. Somit betreffen sie in der Verwaltung unterschiedliche
Abteilungen. Zur besseren Abstimmung und Koordinierung der Schritte soll daher eine Gruppe von Verant-
wortlichen aufgebaut werden. Die AG dient nach der Etablierung des Umsetzungsmanagements zudem als

Netzwerk, das als Multiplikator innerhalb der Verwaltung funktioniert.

Beitrag zur Erreichung des Zieles:

Wesentlich fiir den Aufbau von Kapazitdten, die das weitere Handeln ermdglichen

e Identifizierung relevanter Mitarbeitender
e Einflhrung periodischer Abstimmungsrunden

Erforderliche Umset-

zungsschritte

Akteure Verwaltung Stadt Kahla, VG Sudliches Saaletal, Hauptamt, Klimaschutzmanagement,
Bauamt

Zielgruppen Verwaltung Stadt Kahla, VG Sudliches Saaletal, Hauptamt, Klimaschutzmanagement,
Bauamt

Kostenabschatzung keine

Fordermoglichkeiten | keine

Flankierende Aktivi- | U1l Umsetzungsmanagement

taten
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Handlungsfeld 1: Umsetzungsstrukturen und Verstetigung

V3: Kommunales Energiemanagement

Beginn der MaBnahme: Prioritat:
Kurzfristig Hoch
Ziel:

Aufbau einer prazisen Datenbasis zu kommunalen Verbrauchern. Priorisierung von EffizienzmaRnahmen und

Identifizierung von Einsparpotenzialen.

Kurzbeschreibung:

Das kommunale Energiemanagement (KEM) dient der Systematisierung und Auswertung von Daten fiir kom-
munale Objekte und Infrastrukturen (Verbrauch, aber auch weitere Daten). Auf dieser Basis konnen Effizienz-
malnahmen priorisiert und deren Wirkung ausgewertet werden. In Verbindung mit Sensorik kann eine Echt-
zeitliberwachung und -steuerung der Gebaude Erfolgen und eventuelle Probleme identifiziert und behoben

werden. Der Umfang reicht von einer einfachen Excel-Tabelle bis hin zu einer durch Sensorik und Messtechnik

unterstitzte Software. Die Einfiihrung kann durch die Thega unterstitzt werden.

Beitrag zur Erreichung des Zieles:

Wesentlich fiir den Aufbau von Kapazitdten, die das weitere Handeln ermdoglichen.

Erforderliche Umset-

zungsschritte

e Benennung eines zustandigen Mitarbeitenden
e  Beratungsangebot der Thega in Anspruch nehmen
e Datenerfassung und Systematisierung

Akteure Verwaltung Stadt Kahla, VG Sudliches Saaletal, Hauptamt, Klimaschutzmanagement,
Bauamt

Zielgruppen Verwaltung Stadt Kahla, VG Sudliches Saaletal, Hauptamt, Klimaschutzmanagement,
Bauamt

Kostenabschitzung Je nach Ausgestaltung. Keine Kosten bis hoher Investitionsaufwand

Die Excel basierte Systematisierung der Daten ist mit keinen Kosten verbunden. Be-
sondere Management Software ist mit jahrlichen Lizenzgebiihren abhangig von der
GroRe des Gebdudeportfolios und Funktionsumfang verbunden, ab ca. 200 €/Monat
Ausstattung der Gebaude mit Sensorik und Messtechnik kann je nach Komplexitat

ab ca. 300 € fiir einfache Datenlogger bis >10.000 € pro Gebaude betragen.

Fordermoglichkeiten

Kommunalrichtlinie — fordert Personalkosten fiir die Einfihrung, Anschaffung der

Software und teilweise auch Sensorik fir limitierte Anzahl von Objekten

Flankierende Aktivi-

taten

V2 AG Energie

P1 PV auf kommunalen Liegenschaften

P2 PV-Ersatzstromanlage fur kritische Infrastruktur

P3 Bilanzkreismodell fiir kommunale Liegenschaften und Straenbeleuchtung

P4 Modernisierung StraRenbeleuchtung

Weiterfiihrende In-

formationen

https://www.thega.de/themen/kommunaler-klimaschutz/kommunales-energiema-

nagement/
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Handlungsfeld 1: Umsetzungsstrukturen und Verstetigung

V4: Umsetzungsstruktur

Beginn der MaBnahme: Prioritat:
Kurzfristig hoch
Ziel:

Aufbau eines kommunalen Unternehmens, das als Instrument zur Umsetzung investiver Projekte und der
wirtschaftlichen Betatigung der Kommune dient und zugleich die projektbezogene Kooperation mit externen

wirtschaftlichen Akteuren ermdglicht.

Kurzbeschreibung:

Fir die wirtschaftliche Betatigung der Kommune bspw. in Form der Umsetzung von Investitionsprojekten,
oder dem Aufbau eines Dienstleistungsportfolios wird die Griindung eines kommunalen Unternehmens emp-
fohlen. Somit kénnen Aktivitaten, die mit kommerziellen Risiken verbunden sind und somit Haftungsfragen
nach sich ziehen, gesondert angegangen werden. Das Unternehmen kann die Form einer Holding einnehmen.
Diese bietet steuerliche Vorteile insbesondere in Bezug auf die Moglichkeiten der Reinvestition von Ertragen.
Zudem wird eine Struktur geschaffen, die die Einbindung externer Partner oder auch der Bevolkerung in un-

terschiedlichen Projektgesellschaften erlaubt.

Beitrag zur Erreichung des Zieles:

Wesentlich fiir die Umsetzung von Investitionsprojekten.

Konkretisierung der Idee und Erstellung einer Grobskizze

Vorabstimmung mit Kommunalaufsicht

Information und Billigung durch kommunale Gremien

Die wirtschaftliche Betadtigung von Kommunen sowie die einzuhaltenden auf
dem Weg zur Griindung einer Unternehmung werden in der Thiringer Kom-
munalordnung definiert

e Die Grindung der GmbH wird im GmbH-Gesetz geregelt

Erforderliche Umset-

zungsschritte

Akteure Verwaltung Stadt Kahla, VG Sudliches Saaletal, Hauptamt, ggf. externe Partner

Zielgruppen Verwaltung Stadt Kahla, VG Sudliches Saaletal, Bevolkerung in der Region

Kostenabschitzung Bei Griindung einer neuen GmbH 25.000 € Kapitaleinlage, Kosten fiir Notar, Regis-

teranmeldung usw. bis zu 1.000 €

Férdermaoglichkeiten | Keine

Flankierende Aktivi- | V1 Umsetzungsmanagement
taten V2 AG Energie
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Handlungsfeld 1: Umsetzungsstrukturen und Verstetigung

V5: Austausch mit Netzbetreibern

Beginn der MaBnahme: Prioritat:
Kurzfristig mittel
Ziel:

Verbesserung der Informations- und Datenbasis zur besseren Koordination von Umsetzungsprojekten

Kurzbeschreibung:

Eine Abstimmung zwischen Verwaltung und Netzbetreibern besteht bereits. Diese funktioniert jedoch aktuell
auf einer ab hoc Basis. Es wird die Einfiihrung eines regelmaRigen Gesprachstermins empfohlen (z.B. 1 x Halb-
jahr oder Quartal). Ziel ist es, eine hohere Transparenz bspw. in Bezug auf Infrastrukturpldane der Netzbetrei-
ber zu erreichen. Zugleich kann die Kommunalverwaltung tGiber eventuelle Projektanfragen dritter oder eigene
Projekte informieren, die ggf. Auswirkungen auf die Netzinfrastruktur haben. Es kann auch die Datenqualitat

fiir das Controlling verbessert werden.

Beitrag zur Erreichung des Zieles:

relevant fur die Umsetzung von Investitionsprojekten.

Erforderliche Umset- | Bestimmung eines Zustiandigen, Abstimmung mit Netzbetreibern zur Institutionali-

zungsschritte sierung eines regelmafigen Austausches.
Akteure Blrgermeister, Verwaltung Stadt Kahla, VG Siidliches Saaletal, TEN, SW)
Zielgruppen Verwaltung Stadt Kahla, VG Sudliches Saaletal, TEN, SWJ

Kostenabschatzung Keine Kosten

Fordermoglichkeiten | Keine

Flankierende Aktivi- | V1 Umsetzungsmanagement

titen V2 AG Energie

V4 Umsetzungsstruktur
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Handlungsfeld 1: Umsetzungsstrukturen und Verstetigung

V6: Finanzierungsmodell in Abstimmung mit lokalen Banken/Sparkassen

Beginn der MaBnahme: Prioritat:
Mittel bis Langfristig mittel
Ziel:

Finanzielle Beteiligung der lokalen Bevolkerung an der Wertschopfung. Erleichterung der Projektfinanzierung.

Steigerung der Akzeptanz fiir Energieprojekt in der Region.

Kurzbeschreibung:

In Kooperation mit einem lokalen Geldinstitut kdnnen Instrumente entwickelt werden, durch das die Bevol-
kerung in die Finanzierung von Projekten eingebunden wird und zugleich an der Rendite partizipiert. Moglich
ist beispielsweise die Finanzierung konkreter Projekte auf Basis von Anleihen. Eine weniger konkrete - d.h.
nicht mittelbar mit einem Projektverbundene — Finanzierungsinstrument stellen Sparbriefe dar. Diese kdnnen
so ausgelegt werden, dass das eingesammelte Kapital fiir die Finanzierung von EE-Projekten in der Region
genutzt wird. Die Idee ist, die Finanzierungsinstrumente mit den Projekten der kommunalen Umsetzungs-
struktur zur verkniipfen. Sie kénnen jedoch grundsatzlich auch fir die Finanzierung von Fremdprojekten ge-

nutzt werden.

Beitrag zur Erreichung des Zieles:

relevant fiir die Umsetzung von Investitionsprojekten.

Erforderliche Umset- | Abstimmung mit lokalen Geldinstituten

zungsschritte

Akteure Umsetzungsstruktur, Sparkasse/lokales Geldinstitut

Zielgruppen Bevolkerung, kleines Gewerbe

Kostenabschatzung Keine Kosten

Férdermoglichkeiten | Keine

Flankierende Aktivi- | V4 Umsetzungsstruktur

taten
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Handlungsfeld 1: Umsetzungsstrukturen und Verstetigung

V7: Unternehmensstammtisch Energie

Beginn der MaBnahme: Prioritat:
kurzfristig mittel
Ziel:

Verbesserung des Informationsaustauschs. Identifizierung und Nutzung von Synergien.

Kurzbeschreibung:

Die Gewerbetreibenden in der Stadt Kahla sind bereits in der sog. Gewerbegemeinschaft Kahla eV organisiert,
die sich als Plattform fiir diese MalRnahme anbietet. Ziel ist es, das Thema Energie und die sich in diesem
Zusammenhang ergebenden Synergien explizit in einem regelmaRigen Austausch zu behandeln. Die Stadt
sollte sich an den Austauschrunden aktiv beteiligen, um tber ihre eigenen Vorhaben im energetischen Bereich
zu informieren. Auch die Einbindung von Netzbetreibern in diesen Austausch kann punktuell sinnvoll sein, da

die Netzinfrastruktur Auswirkungen auf die Planung gewisser Projekte haben kann.

Beitrag zur Erreichung des Zieles:

relevant fur die Umsetzung von Investitionsprojekten.

Erforderliche Umset- | Identifizierung relevanter Gewerbetreibender

zungsschritte Institutionalisierung eines regelmaRigen Austauschformates
Akteure Blrgermeister, Verwaltung, Hauptamt, Gewerbetreibende, Netzbetreiber
Zielgruppen Gewerbetreibende

Kostenabschatzung Keine Kosten

Fordermoglichkeiten | Keine

Flankierende Aktivi- | V1 Umsetzungsmanagement
titen V2 AG Energie

V4 Umsetzungsstruktur

V5 Austausch mit Netzbetreibern
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Handlungsfeld 1: Umsetzungsstrukturen und Verstetigung

V8: Initiierung der Griindung von genossenschaftlichen Strukturen in den

KAG Mitgliedsgemeinden

Beginn der Mallnahme: Prioritat:
kurzfristig hoch
Ziel:

Aktive Einbindung der lokalen Bevdlkerung in die Umsetzung von Projekten und Gestaltung der lokalen Ener-
giewende. Finanzielle Beteiligung der lokalen Bevolkerung an der Wertschopfung. Steigerung der Akzeptanz

fiir Energieprojekt in der Region.

Kurzbeschreibung:

Der Ausbau von EE-Anlagen aullerhalb der eigenen Immobilie kann durch den Zusammenschluss von Biirgern
vorangetrieben werden. Die Form der Genossenschaft bildet hier ein sehr verbreitetes und in einer Vielzahl
von Projekten erfolgreich erprobtes Modell dar. In Kooperation mit der Thega sollen die Biirger Gber die Mog-
lichkeit der Griindung von Genossenschaften und mogliche Projekt- und Beteiligungsmodelle informiert wer-
den. Hierzu zahlen nicht nur direkte Projektgesellschaften zur Umsetzung von konkreten Anlagen, sondern
auch unterschiedliche Formen von Finanzierungsbeteiligungen/-modellen. In die Durchfiihrung der Informa-
tionsveranstaltungen kdnnen auch lokale Genossenschaften eingebunden werden, die aus erster Hand Uber
den Griindungsprozess und die Funktionsweise im Alltag informieren kénnen. Wichtig erscheint, dass bereits
im Vorfeld Multiplikatoren/Befurworter identifiziert werden, also engagierte Personen, die sich eventuell an
der Griindung der Genossenschaft beteiligen konnten. Eine Diskussion des Themas in den Gemeindegremien

ist zielflhrend, da die Mitglieder sowie die Blrgermeister ebenfalls als Multiplikatoren fungieren kénnen.

Beitrag zur Erreichung des Zieles:

relevant fur die Umsetzung von Investitionsprojekten und Beteiligung von Biirgern.

Erforderliche Umset- | ® Abstimmung mit Thega liber Informationsangebot

e Abstimmung mit Birgermeistern und Gemeindegremien lber eventuelle Multipli-
katoren oder engagierte Personen

o Abfrage lokaler Genossenschaften hinsichtlich Bereitschaft zur Informationsver-

zungsschritte

mittlung
Akteure Umsetzungsmanagement, Thega, bestehende Genossenschaften in der Region
Zielgruppen Bevolkerung, kleines Gewerbe

Kostenabschatzung Keine Kosten

Fordermoglichkeiten | Die Griindung der Genossenschaft an sich ist nicht forderfahig. Der Thiringer Biirge-
renergiefonds férdert Machbarkeitsstudien, Standortanalysen, Wirtschaftlichkeits-
berechnungen, Gutachten und andere Leistungen im Zusammenhang mit der erfor-
derlichen Bauleitplanung und dem Genehmigungsverfahren. Der Férdersatz betragt
bis zu 80 % der zuwendungsfahigen Ausgaben. Der maximal mdogliche Zuschuss je
Projekt liegt bei 200.000 €. Projekte, deren zuwendungsfdhige Ausgaben unter
10.000 € liegen, werden nicht geférdert.

Flankierende Aktivi- | B3 Beratung zur Initiilerung genossenschaftlicher Strukturen
titen V1 Umsetzungsmanagement
V2 AG Energie
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Weiterfiihrende In- Thiringer Blrgerenergiefonds: https://umwelt.thueringen.de/ministerium/unsere-

formationen foerderprogramme/buergerenergiefonds

Handlungsfeld 1: Umsetzungsstrukturen und Verstetigung

V8.1: Nutzung vorhandener genossenschaftlichen Strukturen in den KAG

Mitgliedsgemeinden fiir Energieprojekte

Beginn der MalBnahme: Prioritat:
Kurzfristig hoch
Ziel:

Aktive Einbindung der lokalen Bevdlkerung in die Umsetzung von Projekten und Gestaltung der lokalen Ener-
giewende. Finanzielle Beteiligung der lokalen Bevdlkerung an der Wertschopfung. Steigerung der Akzeptanz

fiir Energieprojekt in der Region.

Kurzbeschreibung:

Analog zu MalRnahme V8 soll die Beteiligung der Biirger an der Energiewende durch genossenschaftliches
Engagement geférdert werden. Zu prifen ist, ob im Untersuchungsgebiet bereits vorhandene Genossenschaf-
ten auch nicht fir die Umsetzung von Energieprojekten geeignet sind bzw. in diesem Bereich tatig werden
mochten. Die Idee ist, dass durch die Nutzung einer Bereits bestehenden Struktur die Griindungshiirden ver-

mieden werden konnen. In Frage komme unterschiedliche Genossenschaften bspw. Agrargenossenschaften.

Beitrag zur Erreichung des Zieles:

relevant fur die Umsetzung von Investitionsprojekten und Beteiligung von Blrgern.

Erforderliche Umset- | ® Zusammenstellung von bestehenden Genossenschaften

. e Abstimmung mit Thega Uber Informationsangebot
zungsschritte

Akteure Umsetzungsmanagement, Thega, bestehende Genossenschaften in der Region

Zielgruppen Bevolkerung, kleines Gewerbe

Kostenabschatzung Keine Kosten

Fordermoglichkeiten | Die Grindung der Genossenschaft an sich ist nicht férderfahig. Der Thiringer Biirge-
renergiefonds férdert Machbarkeitsstudien, Standortanalysen, Wirtschaftlichkeits-
berechnungen, Gutachten und andere Leistungen im Zusammenhang mit der erfor-
derlichen Bauleitplanung und dem Genehmigungsverfahren. Der Férdersatz betragt
bis zu 80 % der zuwendungsfdhigen Ausgaben. Der maximal mogliche Zuschuss je
Projekt liegt bei 200.000 €. Projekte, deren zuwendungsfdhige Ausgaben unter
10.000 € liegen, werden nicht geférdert.

Flankierende Aktivi- | B3 Beratung zur Initiilerung genossenschaftlicher Strukturen
taten V1 Umsetzungsmanagement
V2 AG Energie
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Handlungsfeld 1: Umsetzungsstrukturen und Verstetigung

V8.2: Initiierung der Griindung von Biirgerenergiegesellschaften in den

KAG Mitgliedsgemeinden

Beginn der Mallnahme: Prioritat:
Kurzfristig mittel
Ziel:

Aktive Einbindung der lokalen Bevdlkerung in die Umsetzung von Projekten und Gestaltung der lokalen Ener-
giewende. Finanzielle Beteiligung der lokalen Bevolkerung an der Wertschopfung. Steigerung der Akzeptanz

fiir Energieprojekt in der Region.

Kurzbeschreibung:

Der Ausbau von EE-Anlagen aullerhalb der eigenen Immobilie kann durch den Zusammenschluss von Biirgern
vorangetrieben werden. Die Form der Genossenschaft bildet hier ein sehr verbreitetes und in einer Vielzahl
von Projekten erfolgreich erprobtes Modell dar. In Kooperation mit der Thega sollen die Biirger Gber die Mog-
lichkeit der Griindung von Genossenschaften und mogliche Projekt- und Beteiligungsmodelle informiert wer-
den. Hierzu zahlen nicht nur direkte Projektgesellschaften zur Umsetzung von konkreten Anlagen, sondern
auch unterschiedliche Formen von Finanzierungsbeteiligungen/-modellen. In die Durchfiihrung der Informa-
tionsveranstaltungen kdnnen auch lokale Genossenschaften eingebunden werden, die aus erster Hand Uber
den Griindungsprozess und die Funktionsweise im Alltag informieren kénnen. Wichtig erscheint, dass bereits
im Vorfeld Multiplikatoren/Befurworter identifiziert werden, also engagierte Personen, die sich eventuell an
der Griindung der Genossenschaft beteiligen konnten. Eine Diskussion des Themas in den Gemeindegremien

ist zielflhrend, da die Mitglieder sowie die Blrgermeister ebenfalls als Multiplikatoren fungieren kénnen.

Beitrag zur Erreichung des Zieles:

relevant fiir die Umsetzung von Investitionsprojekten und Beteiligung von Blrgern.

Erforderliche Umset- | ® Abstimmung mit Thega lber Informationsangebot

e Abstimmung mit Birgermeistern und Gemeindegremien lber eventuelle Multipli-
katoren oder engagierte Personen

o Abfrage lokaler Genossenschaften hinsichtlich Bereitschaft zur Informationsver-

zungsschritte

mittlung
Akteure Umsetzungsmanagement, Thega, bestehende Genossenschaften in der Region
Zielgruppen Bevolkerung, kleines Gewerbe

Kostenabschatzung Keine Kosten

Fordermoglichkeiten | Die Grindung der Genossenschaft an sich ist nicht férderfahig. Der Thiringer Birge-
renergiefonds fordert Blrgerenergieprojekte unabhangig des Energietrages, wenn
deren Umsetzung durch Genossenschaften oder Strukturen mit Mehrheitsbeteili-
gung von Genossenschaften vorangetrieben wird. Geférdert werden Machbarkeits-
studien, Standortanalysen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Gutachten und andere
Leistungen im Zusammenhang mit der erforderlichen Bauleitplanung und dem Ge-
nehmigungsverfahren. Der Férdersatz betragt bis zu 80 % der zuwendungsfahigen

Ausgaben. Der maximal mégliche Zuschuss je Projekt liegt bei 200.000 €. Projekte,

deren zuwendungsfahige Ausgaben unter 10.000 € liegen, werden nicht gefordert.
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Das BMWK férdert die Griindung von Biirgerenergiegesellschaften unabhangig ihrer
Rechtsform, jedoch nur im Zusammenhang mit der Umsetzung von Windkraftprojek-
ten. Die Hohe der Forderung betrdgt 70 % der gesamten Planungs- und Genehmi-

gungskosten, jedoch maximal 300.000 €.

Flankierende Aktivi-

taten

V1 Umsetzungsmanagement
V2 AG Energie

Weiterfiihrende

formationen

In-

Thiringer Blrgerenergiefonds: https://umwelt.thueringen.de/ministerium/unsere-

foerderprogramme/buergerenergiefonds

Birgerenergiegesellschaften:
https://www.bafa.de/DE/Wirtschaft/Beratung Finanzierung/ Buergerenergiegesell-
schaften/buergerenergiegesellschaften_node.html
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Handlungsfeld 1: Umsetzungsstrukturen und Verstetigung

V8.3: Einkaufs/Verkaufsgenossenschaften

Beginn der MaBnahme: Prioritat:
Kurzfristig niedrig
Ziel:

Biindelung der Energiemengen zur Steigerung der erzielten Erlése bei Direktvermarktung, Biindelung der

Nachfrage nach Anlagen zur Erhéhung der Verhandlungsmacht und Erzielung von Preisnachldssen

Kurzbeschreibung:

Eine besondere Funktion/Form von Genossenschaften stellen Einkaufs-/Verkaufsgenossenschaften dar. Ziel
dieser Organisationen ist es entweder die Nachfrage oder das Angebot zu Biindeln um somit eine bessere
Markt-/Verhandlungsposition zu erreichen. Zugleich kdnnen sich durch Skaleneffekte Kostenvorteile bei der
Verwaltung, Logistik usw. ergeben. Vorstellbar ist bspw., dass Anlagenbetreiber, die aus der EEG-Férderung
rausgefallen sind, sich im Marktpramienmodell mit Direktvermarktung oder in der ungeférderten Direktver-

marktung sind, ihre Kapazitaten biindeln.

Beitrag zur Erreichung des Zieles:

relevant fiir den Verlauf von EE-Strommengen und Einkauf von Waren und Dienstleistungen

Erforderliche Umset- | ® Abstimmung mit Thega liber Informationsangebot

e Abstimmung mit Birgermeistern und Gemeindegremien tber eventuelle Multipli-
katoren oder engagierte Personen

o Abfrage lokaler Genossenschaften hinsichtlich Bereitschaft zur Informationsver-

zungsschritte

mittlung
Akteure Umsetzungsmanagement, Thega, bestehende Genossenschaften in der Region
Zielgruppen Bevolkerung, kleines Gewerbe, bestehende Genossenschaften

Kostenabschatzung Keine Kosten

Férdermoglichkeiten | Keine

Flankierende Aktivi- | V1 Umsetzungsmanagement
taten V2 AG Energie
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Handlungsfeld 2: Beratungsangebot

B1: Beratungsangebot PV und Speicher fiir Eigenheimbesitzer und Gewerbe

Beginn der MaBnahme: Prioritat:
Kurzfristig mittel
Ziel:

Steigerung der installierten Leistung und Stromerzeugung von PV-Anlagen. Steigerung der Anzahl der Haus-

halte die direkt an der Energiewende partizipieren

Kurzbeschreibung:

Durch ein Beratungsangebot sollen die Hiirden zur Beschaffung einer eigenen PV-Anlage minimiert werden.
Inhalt des Angebotes kdnnen bspw. folgende Punkte sein: Vorschlag fiir eine optimale Auslegung einer PV-
Anlage (auch mit Speicher) auf Basis von Bedarfsauswertungen und Informationen zur Dachausrichtung/ -
grole, die Durchfiihrung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen fir PV-Anlagen (auch in Verbindung mit Spei-

chern), die unabhangige Prifung/Vergleich von bestehenden Installationsangeboten.

Beitrag zur Erreichung des Zieles:

Steigerung der lokalen EE-Erzeugung fiihrt zur héheren lokalen Verfligbarkeit von EE-Strom und Autarkie

e Abstimmung mit Thega tGber Moglichkeit der Unterstiitzung beim Aufbau des An-
gebotes

o Nach Installation des Umsetzungsmanagements kann das Angebot auch durch
dieses durchgefiihrt werden

Erforderliche Umset-

zungsschritte

Akteure Umsetzungsmanagement, Thega, Energieberater

Zielgruppen Bevolkerung, kleines Gewerbe

Kostenabschatzung Keine Kosten

Férdermoglichkeiten | Keine

Flankierende Aktivi- | V1 Umsetzungsmanagement

taten
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Handlungsfeld 2: Beratungsangebot

B2: Gezieltes Beratungsangebot PV und Speicher auf Denkmalgebduden

Beginn der MaBnahme: Prioritat:
Kurzfristig Hoch
Ziel:

Steigerung der installierten Leistung und Stromerzeugung von PV-Anlagen. Steigerung der Anzahl der Haus-

halte die direkt an der Energiewende partizipieren

Kurzbeschreibung:

Die Anforderungen des Denkmalschutzes stellen die Gebdudeeigentiimer vor besondere Herausforderungen,
wenn sie PV-Anlagen errichten wollen. Durch ein gezieltes Beratungsangebot sollen die Hiirden zur Nutzung
von PV-Anlage auf denkmalgeschiitzten Gebduden minimiert werden. Inhalt des Angebotes konnen bspw.
folgende Punkte sein: Kldrung der bestehenden Regelungen/Einschrankungen/Vorgaben, Vorschlage fir tech-
nische Losungen, die im Einklang mit den Anforderungen des Denkmalschutzes stehen, Vorschlag fiir eine
optimale Auslegung einer PV-Anlage (auch mit Speicher) auf Basis von Bedarfsauswertungen und Informatio-
nen zur Dachausrichtung/ -groRe, die Durchfihrung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen fur PV-Anlagen
(auch in Verbindung mit Speichern), die unabhingige Prifung/Vergleich von bestehenden Installationsange-
boten. Die MaBnahme kann durch die Erstellung einer kurzen Handreichung fiir PV-Anlagen fiir Denkmalge-

bduden in Kahla und der VG flankiert werden.

Beitrag zur Erreichung des Zieles:

Steigerung der lokalen EE-Erzeugung fiihrt zur hoheren lokalen Verfligbarkeit von EE-Strom und Autarkie

e Abstimmung mit Thega tGber Moglichkeit der Unterstiitzung beim Aufbau des An-
gebotes

o Nach Installation des Umsetzungsmanagements kann das Angebot auch durch
dieses durchgefiihrt werden

Erforderliche Umset-

zungsschritte

Akteure Umsetzungsmanagement, Thega, Energieberater

Zielgruppen Bevolkerung, kleines Gewerbe

Kostenabschatzung Keine Kosten

Fordermoglichkeiten | Keine

Flankierende Aktivi- | V1 Umsetzungsmanagement

taten
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Handlungsfeld 2: Beratungsangebot

B3: Beratungsangebot Stromsparen

Beginn der MaRBnahme: Prioritat:
Kurzfristig niedrig
Ziel:

Reduzierung des Stromverbrauches

Kurzbeschreibung:

Da auch EE-Strom nicht in unbegrenzter Menge zur Verfiigung steht und kiinftig zudem mit einer erheblichen
Steigerung der Stromnachfrage zu rechnen ist, sind Effizienzsteigerungen und Energieeinsparungen wesentli-
che Komponenten innerhalb der Energiewende und sind wichtig fiir das Erreichen der Energie- und Klima-
schutzziele. Durch die Verringerung des Stromverbrauches sinkt der Bedarf an Energie, die durch EE-Anlagen
erzeugt werden muss. Zudem fiihren Energieeinsparungen zur Verringerung der Kostenbelastung. In privaten
Haushalten bestehen weiterhin relevante Potenziale zur Verringerung des Stromverbrauchs. Das Beratungs-
angebot kann auch mit weiteren Formaten zur Sensibilisierung kombiniert werden, wie bspw. Informationsa-
nageboten bei Mieterfesten, regelmaRigen Beitragen in der Presse, das Bekanntmachen bestehender Bera-

tungsangebote wie ,,strompar-check” oder der Caritas usw.

Beitrag zur Erreichung des Zieles:
Reduzierung des Stromverbrauches leistet einen Beitrag zur Steigerung der Autarkie und tragt zudem positiv

zur Entwicklung der Netzkapazitdten bei

Erforderliche Umset- | ® Abstimmung mit Thega, Verbraucherzentrale, Caritas tiber Moglichkeiten der Un-
terstlitzung beim Aufbau des Angebotes

e Nach Installation des Umsetzungsmanagements kann das Angebot auch durch
dieses durchgefiihrt werden

zungsschritte

Akteure Umsetzungsmanagement, Thega, Caritas, Verbraucherzentrale, Energieberater

Zielgruppen Bevolkerung

Kostenabschatzung Keine Kosten

Férdermoglichkeiten | Keine

Flankierende Aktivi- | V1 Umsetzungsmanagement
taten B1 Beratungsangebot PV fiir Eigenheimbesitzer
B2 Beratungsangebot PV auf Denkmalgeb&duden

B4 Informationsveranstaltungen fiir Blrger

Weiterfiihrende In- | https://stromspar-check.de/

formationen
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Handlungsfeld 2: Beratungsangebot

B4: Informationsangebote fiir Biirger

Beginn der MaBnahme: Prioritat:
Kurzfristig mittel
Ziel:

Sensibilisierung und Information Uber Aktivitaten, Gesetzgebung und lokale Projekte im Zusammenhang mit

der Energiewende

Kurzbeschreibung:

Die Verwaltung soll in Kooperation mit weiteren Akteuren regelméaRig liber die Beratungsangebote und die
vorangetriebenen Projekte informieren. Die Instrumente sind vielfaltig und sollten idealerweise auf bereits
etablierten Formaten aufbauen. Hierzu kann eine digitale Plattform zur Biindelung der Informationen geschaf-
fen werden, es kann ein thematischer Stand bei kommunalen Festen angeboten werden, es kdnnen Vortrags-

reihen in Zusammenarbeit mit lokalen Wissenstragern, der Thega u.a. organisiert werden usw.

Beitrag zur Erreichung des Zieles:

Steigerung des Informationsniveaus erhoht die Beteiligungsbereit der Bevolkerung an den Projekten

e Abstimmung mit Thega, Verbraucherzentrale, lokale Experten tGber Moglichkeiten
der Unterstiitzung beim Aufbau des Angebotes

e Nach Installation des Umsetzungsmanagements kann das Angebot auch durch
dieses durchgefiihrt werden

Erforderliche Umset-

zungsschritte

Akteure Umsetzungsmanagement, Klimaschutzmanagement, Thega, Energieberater

Zielgruppen Bevolkerung

Kostenabschatzung Je nach Ausgestaltung keine oder nur geringe Kosten

Fordermoglichkeiten | Keine

Flankierende Aktivi- | V1 Umsetzungsmanagement
titen B1 Beratungsangebot PV fir Eigenheimbesitzer

B2 Beratungsangebot PV auf Denkmalgeb&duden

B4 Informationsveranstaltungen fiir Biirger
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Handlungsfeld 3: Projekte

P1: PV auf Kommunalen Liegenschaften

Beginn der MaBnahme: Prioritat:
Kurzfristig hoch
Ziel:

Steigerung der Eigenstromversorgung kommunaler Objekte. Verringerung der Strombezugskosten. Vorbild-

funktion.

Kurzbeschreibung:

Alle kommunalen Objekte mit geeigneten Dachfldchen und unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit sollen mit
PV-Anlagen und wenn wirtschaftlich sinnvoll Speichern ausgestattet werden. Die Priorisierung der Objekte
kann mittels der Daten des kommunalen Energiemanagements erfolgen. Die Weiterleitung des Stroms an
Objekte, die sich aus wirtschaftlichen oder bautechnischen Griinden nicht fiir PV-Anlagen eignen, kann das

Strombilanzkreismodell erfolgen.

Beitrag zur Erreichung des Zieles:

Steigert die Menge des lokal erzeugten EE-Stroms, erh6ht die lokale Autarkie.

o |dentifizierung und Priorisierung von Objekten

o Umsetzungsfahrplan

e Bestimmung der Zielsetzung (max. Erzeugung, max. Eigenstromnutzung, max.
Wirtschaftlichkeit usw.)

e VVergabeverfahren

Erforderliche Umset-

zungsschritte

Akteure Verwaltung, Umsetzungsmanagement, Klimaschutzmanagement

Zielgruppen Kommunale Verwaltung

Kostenabschitzung Abhangig von der AnlagengroRe fallend ca. 1.500 €/kWp fallend, Speicher ca. 500
€/kWh fallend

Fordermoglichkeiten | Die Forderung erfolgt liber Einspeisevergiitung
Kredit KfW 270 Erneuerbare Energien Standard

Flankierende Aktivi- | V1 Umsetzungsmanagement

taten V2 AG Energie

V3 Kommunales Energiemanagement

P2 PV-Ersatzstromanlage fiir kritische Infrastruktur

P3 Bilanzkreismodell fiir kommunale Liegenschaften und Infrastruktur
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Handlungsfeld 3: Projekte

P2: PV Ersatzstromanlagen fiir kritische Infrastruktur

Beginn der MaBnahme: Prioritat:
Kurzfristig mittel
Ziel:

Sicherstellung der Eigenstromversorgung in kommunalen Objekten, die zur kritischen Infrastruktur zdhlen.

Kurzbeschreibung:

Ein Ersatzstromsystem fur PV-Anlagen stellt bei Stromausféllen eine Stromversorgung bereit. Anders als her-
kémmliche PV-Anlagen, die bei Netzausfall aus Sicherheitsgriinden automatisch abschalten, ist ein Ersatz-
stromsystem so konzipiert, dass es das Objekt weiterhin mit Strom versorgen kann. Dies erfolgt durch die
Integration einer Batterie und eines intelligenten Wechselrichters, der den Stromfluss steuert und eine unter-
brechungsfreie Versorgung gewahrleistet. Fiir Ersatzstrom im eigentlichen Sinne sind neben ersatzstromfahi-
gem Wechselrichter und Batteriespeicher in aller Regel zusatzliche elektrotechnische Arbeiten im Zahler-
schrank erforderlich. Diese sind notig, damit der Wechselrichter das Objektnetz als geschlossenes System vom
offentlichen Stromnetz trennen kann (allpoligen Trennung). Die Stadt Kahla kann bereits erste Erfahrungen

mit einer Ersatzstromanlage (Feuerwehr) vorweisen.

Beitrag zur Erreichung des Zieles:

Steigert die Menge des lokal erzeugten EE-Stroms, erhoht die lokale Autarkie.

Erforderliche Umset- | ® ldentifizierung und Priorisierung von Objekten

e Umsetzungsfahrplan

e Bestimmung der Zielsetzung (max. Erzeugung, max. Eigenstromnutzung, max.
Wirtschaftlichkeit usw.)

o Vergabeverfahren

zungsschritte

Akteure Verwaltung, Umsetzungsmanagement, Klimaschutzmanagement

Zielgruppen Kommunale Verwaltung

Kostenabschatzung Ahnlich wie bei PV. Abhingig von der AnlagengréRe fallend ca. 1.500 €/kWp fallend,
Speicher ca. 500 €/kWh fallend, zuséatzlich Backup Controller und ggf. Interface (zu-

sammen ab ca. 600 €) sowie Elektroinstallationsarbeiten

Fordermoglichkeiten | Die Forderung erfolgt liber Einspeisevergiitung
Kredit KfFW 270 Erneuerbare Energien Standard

Flankierende Aktivi- | V1 Umsetzungsmanagement
titen V2 AG Energie
V3 Kommunales Energiemanagement

P1 PV auf kommunalen Liegenschaften

P3 Bilanzkreismodell fir kommunale Liegenschaften und Infrastruktur
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Handlungsfeld 3: Projekte

P3: Bilanzkreismodell fir kommunale Liegenschaften und Infrastruktur

Beginn der MaBnahme: Prioritat:
Mittelfristig Hoch
Ziel:

Steigerung des Stromeigenverbrauchs. Verringerung der Stromkosten.

Kurzbeschreibung:

Das Strombilanzkreismodell erlaubt die bilanzielle Nutzung des selbst erzeugten Stroms innerhalb des Gebau-
deportfolios eines Eigentiimers, auch wenn kein rdumlicher Zusammenhang zwischen Erzeugungsanlage und
verbrauchendem Objekt/Infrastruktur besteht. Es erlaubt die Steigerung des Eigenverbrauchs der Stromer-
zeugung und bei Entfernungen < 4,5 km auch den Wegfall der Stromsteuer. Die Netzentgelte und Umlagen

sind zu zahlen. Weitere Beschreibung siehe Kap. 7.3

Beitrag zur Erreichung des Zieles:

Steigert die Menge des lokal genutzten EE-Stroms, erhoht die lokale Autarkie.

o Erfordert Vorhandensein ausreichender Stromerzeugungskapazitdten
e Systematisierung der Stromverbrauchs- und Erzeugungsdaten

e Abfrage bei einem Anbieter (Stromversoger)

o Detaillierte Beschreibung siehe Kap. 7.3

Erforderliche Umset-

zungsschritte

Akteure Verwaltung, Umsetzungsmanagement, Klimaschutzmanagement

Zielgruppen Kommunale Verwaltung

Kostenabschatzung Eigener Bilanzkreis ab ca. 170 €/Monat. Kosten Abhéngig von GroRe des Bilanzkrei-

ses, Anzahl Geb&ude, Strommenge, weitere Dienstleistungen.

Fordermoglichkeiten | Keine

Flankierende Aktivi- | V1 Umsetzungsmanagement
titen V2 AG Energie
V3 Kommunales Energiemanagement

P1 PV auf kommunalen Liegenschaften

P2 PV-Ersatzstromanlage fiir kritische Infrastruktur
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Handlungsfeld 3: Projekte

P4: Modernisierung StraBenbeleuchtung

Beginn der MaBnahme: Prioritat:
Kurzfristig/kontinuierliche Weiterfihrung hoch
Ziel:

Verringerung des Stromverbrauchs der Kommune

Kurzbeschreibung:
Die StraRenbeleuchtung in den KAG-Mitgliedsgemeinden soll auf LED umgestellt werden. Ergdnzend sind wei-
tere Elemente wie Zeitschaltung, Teilabschaltung/Dimmung usw. méglich. Die Leuchten kénnen auch als So-

larleuchten ausgestaltet werden.

Beitrag zur Erreichung des Zieles:

Die Verringerung des Stromverbrauches leistet einen Beitrag zur Steigerung der Autarkie.

e Auswertung des Stromverbrauchs (Energiemanagement, idealerweise Leuchten-
kataster) und Priorisierung

e Definition der Anforderungen auf Basis einer Marktrecherche/umfrage

o Vergabeverfahren

Erforderliche Umset-

zungsschritte

Akteure Verwaltung, Umsetzungsmanagement, Klimaschutzmanagement

Zielgruppen Kommunale Verwaltung

Kostenabschitzung Abhangig von der Ausgestaltung Retrofit ab. ca. 20 €()/Leuchtkopf (je nach Gestal-
tung ca. 500-1.000 €)/gesamte Anlage inklusive Mast (> 3.000 €)

Fordermoglichkeiten | Kommunalrichtlinie Investive KlimaschutzmaRnahmen, TAB-Klimainvest

Flankierende Aktivi- | V1 Umsetzungsmanagement
taten V2 AG Energie

V3 Kommunales Energiemanagement

P3 Bilanzkreismodell fir kommunale Liegenschaften und Infrastruktur

DSK / Seite 271

Energieregion sudliches Saaletal



Handlungsfeld 3: Projekte

P5: PV auf Mehrfamilienhdusern

Beginn der MaBnahme: Prioritat:
Kurzfristig/kontinuierliche Weiterfihrung hoch
Ziel:

Steigerung der PV-Erzeugungskapazitaten. Nutzung freier Dachflachen. Moglichkeit der Partizipation von Mie-

tern an der Energiewende.

Kurzbeschreibung:

Mehrere MFH sind bereits mit PV-Anlagen ausgestattet und die Wohnungswirtschaft verfligt somit bereits
Uber Erfahrungen mit der Umsetzung. Zahlreiche Dachflachen von MFH im Untersuchungsgebiet sind jedoch
noch nicht mit PV-Anlagen belegt, obwohl sie gute Voraussetzungen aufweisen. Durch die Installation von PV-
Anlagen auf MFH kann in Verbindung mit Mieterstrommodellen die Partizipation von Mietern an der Energie-
wende gelingen. Die Umsetzung und der Betrieb kann durch die Wohnungswirtschaft, durch einen Contractor
oder zukiinftig durch die eigene Umsetzungsstruktur erfolgen. Eine weitere Form stellt die genossenschaftli-
che Umsetzung dar. In diesem Fall wiirden sich Mieter eines Wohnobjekten in einer Genossenschaft zusam-
menschlieRen. Die Anlage kdnnte von dem Gebaudeeigentiimer gebaut und anschliefend an die Genossen-
schaft verduRert werden. In diesem Fall partizipieren die Mitglieder der Genossenschaft zum einen in Form

des Eigenstrombezuges und zum anderen durch die Beteiligung an den Ertrdgen aus der Einspeisevergiitung.

Beitrag zur Erreichung des Zieles:
MaBnahme fiihrt zur Erhohung der installierten Leistung und der EE-Stromerzeugung im Gebiet. Sie schafft

zudem Voraussetzungen fiir die Partizipation der Mieter an der Energiewende

Erforderliche Umset- | ® Ansprache Wohnungswirtschaft

o |dentifizierung und Priorisierung geeigneter Flachen (Statik, Sanierungsstand, Er-
trag)

o Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

o Prifung der Moglichkeit zur Umsetzung durch Mietergenossenschaft — Identifizie-
rung des Mieterinteresses

o Aufstellung eines Umsetzungszeitplans

e Umsetzung

zungsschritte

Akteure Wohnungswirtschaft, ggf. Contractor, Genossenschaft

Zielgruppen Wohnungswirtschaft, Mieter/Bewohner der MFH

Kostenabschatzung Abhangig von der AnlagengroRe fallend ca. 1.500 €/kWp fallend, Speicher ca. 500
€/kWh fallend

Fordermoglichkeiten | Die Forderung erfolgt Gber Einspeisevergilitung
Kredit KFW 270 Erneuerbare Energien Standard

Flankierende Aktivi- | V1 Umsetzungsmanagement

titen V4 Umsetzungsstruktur

P6 Mieterstrommodelle / gemeinschaftliche Gebdudeversorgung
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Handlungsfeld 3: Projekte

P6: Mieterstrommodelle / gemeinschaftliche Gebaudeversorgung

Beginn der MaBnahme: Prioritat:
Kurzfristig/kontinuierliche Weiterfihrung mittel
Ziel:

Steigerung des PV-Eigenverbrauchs. Moglichkeit der Partizipation von Mietern an der Energiewende.

Kurzbeschreibung:

Die Wohnungswirtschaft hat bereits Erfahrungen mit Mieterstrommodellen. Die Umsetzung in Form der ge-
meinschaftlichen Gebdudeversorgung wurde hingegen noch nicht erprobt. Letzteres erméglicht den Eigen-
stromverbrauch durch Mieter und steigert somit aus Sicht des Mieters erheblich den Vorteil gegeniiber dem
Strombezug aus dem Netz. Die MaRnahme ist im engen Zusammenhang mit P5 zu sehen und sollte beijedem
PV-Projekt auf einem MFH gepriift werden. Die Umsetzung erfordert die Ausstattung der Gebdude mit ent-

sprechender Zahlerinfrastruktur, die eine %-Stundige Verbrauchserfassung erméglicht.

Beitrag zur Erreichung des Zieles:
MaRnahme ermdglicht die Partizipation der Mieter an der Energiewende und fiihrt zur Erhéhung des Eigen-

stromverbrauchs und somit der Autarkie.

Erforderliche Umset- | ® Ansprache Wohnungswirtschaft

e |dentifizierung und Priorisierung geeigneter Flachen (Statik, Sanierungsstand, Er-
trag)

o Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

o Aufstellung eines Umsetzungszeitplans

o Umsetzung

zungsschritte

Akteure Wohnungswirtschaft, ggf. Contractor, Genossenschaft

Zielgruppen Wohnungswirtschaft, Mieter/Bewohner der MFH

Kostenabschatzung Abhangig von der AnlagengroRe fallend ca. 1.500 €/kWp fallend, Speicher ca. 500
€/kWh fallend. Ausstattung mit Zahlerinfrastruktur und ggf. Anpassungen an der

Verteilung erforderlich (Messkonzept)

Fordermoglichkeiten | Einspeiseverglitung
Bei Mieterstrommodellen: Mieterstromzuschlag nach EEG

Bei gemeinschaftlicher Stromversorgung keine zuséatzliche Férderung

Flankierende Aktivi- | V1 Umsetzungsmanagement

titen P5 PV auf Mehrfamilienhdusern
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Handlungsfeld 3: Projekte

P7: Balkonkraftwerke propagieren

Beginn der MaBnahme: Prioritat:
Kurzfristig/kontinuierliche Weiterfihrung mittel
Ziel:

Steigerung der PV-Erzeugungskapazitaten. Moglichkeit der Partizipation von Mietern an der Energiewende.

Kurzbeschreibung:

Balkonkraftwerke erfreuen sich grofRer Beliebtheit und deren Anzahl steigt kontinuierlich. Sie werden sowohl
von Bewohnern von EFH als auch von Mietern in MFH genutzt. Fiir Bewohner von MFH stellen sie oft die
einzige Moglichkeit der direkten Partizipation an der Energiewende. Eine weiter relevante Zielgruppe kénnen
Bewohner von denkmalgeschiitzten Objekten oder Objekten, die keine Installation auf Dachflachen ermogli-
chen, darstellen. Die fallenden Preise machen sie leicht erschwinglich, die Installation erfordert keinen Fach-
mann und auch die Anforderungen an die Registrierung sind gering. Mit ca. 130 Anlagen (06/2025) im gesam-
ten Untersuchungsgebiet ist die Verbreitung noch eher gering. Die Steigerung der Anlagenzahl kann bspw.
durch eine Checkliste/Handreichung fiir Mieter und Bewohner von denkmalgeschiitzten Objekten stimuliert
werden, in dem die wesentlichen Schritte auf dem Weg zu Umsetzung erldutert werden. Einige Kommunen

bezuschussen sogar den Ausbau der Anlagen (z.B. Stadt Bingen mit 100 €).

Beitrag zur Erreichung des Zieles:
MaRnahme fiihrt zur Erhéhung der installierten Leistung und der EE-Stromerzeugung im Gebiet. Sie schafft

zudem Voraussetzungen fir die Partizipation der Mieter an der Energiewende

Erforderliche Umset- | ® Definition von Voraussetzungen durch die Wohnungswirtschaft
e Zusammenstellung einer Checkliste/Vorgehensweise

zungsschritte . . . . . . .
& o Information bspw. in Mieterzeitschrift mit kurzer Wirtschaftlichkeitsdarstellung

Akteure Wohnungswirtschaft

Zielgruppen Mieter/Bewohner der MFH, Bewohner von Denkmalschutzobjekten

Kostenabschatzung Je nach Leistung ab ca. 300 €

Fordermoglichkeiten | keine

Flankierende Aktivi- | V1 Umsetzungsmanagement

taten

Weiterfiihrende In- | Checkliste Stadt Bingen: https://www.bingen.de/media/43fc401c-e527-4c47-97dd-
formationen ad95ec6a3910/JY1cdQ/.Neue%20Webseite%202020/1 Stadt/3 Stadtwerke/ 4 Kli-
maschutz/03_Photovoltaikkampagne/ChecklisteBalkonPV.pdf

Checkliste KWG Halle: https://www.kwg-halle.de/wp-content/uplo-
ads/2024/03/Checkliste-Balkonkraftwerke_f.pdf
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Handlungsfeld 3: Projekte

P8: PV und Speicher auf EFH fordern

Beginn der MaBnahme: Prioritat:
Kurzfristig gering
Ziel:

Steigerung der installierten Leistung und Stromerzeugung von PV-Anlagen. Steigerung der Anzahl der Haus-

halte die direkt an der Energiewende partizipieren

Kurzbeschreibung:

In Zusammenarbeit mit lokalen/regionalen Installationsfirmen kann ein besonderes (rabattiertes) Angebot fur
die Installation von PV-Anlagen (auch Speichern) verhandelt werden. Die Umsetzung kann bspw. so erfolgen,
dass im Rahmen/Nachgang zu einer Informationsveranstaltung Gber PV und Speicher, fir eine definierte An-
zahl von Vertragsabschliissen ein Preisnachlass oder eine andere Form der Vergilinstigung angeboten wird.
Z.B. Rabatt von x € / x % flir die ersten x Interessanten fiir eine PV-Anlage (mind. Leistung x) mit Speicher
(mind. Kapazitat x). Oder bei Abschluss eines Vertrages fuir PV mit Speicher erhalten die ersten x Interessenten
z.B. 1 kWh Speicherkapazitat gratis dazu. Das Angebot sollte mit einem Informationsangebot verbunden sein,
in dem Uber die Technologie referiert wird. Di Veranstaltung mit dem Angebot sollte durch einen Beitrag im
Amtsblatt, Gber die digitalen Kanale der Stadt usw. propagiert werden. Es kann unter einem Titel gebiindelt

werden bspw. 100-Dach-Programm fiir Kahla/VG Stidliches Saaletal.

Einige Kommunen setzten auch eigene Forderprogramme auf. Die Stadt Bebra hat 2022 und 2023 die Neuer-
richtung von fest installierten PV-Anlagen und Stecker-PV-Anlagen an allen EFH und MFH sowie zugehorigen
Nutzgebauden gefordert. Der Zuschuss erfolgte fiir Anlagen mit einer Leistung zwischen 350 Watt bis zu 10

kWp sowie von gleichzeitig errichteten Stromspeichern. Das jahrliche Budget betrug 80.000 €

Beitrag zur Erreichung des Zieles:

Steigerung der lokalen EE-Erzeugung fiihrt zur hheren lokalen Verfiigbarkeit von EE-Strom und Autarkie

e Abstimmung mit PV-Installationsfirmen tiber die Moglichkeit eines Rabattangebo-
tes

e Organisation von Informationsveranstaltungen inkl. Bewerbung

Erforderliche Umset-

zungsschritte

Akteure Umsetzungsmanagement, Thega, Energieberater, PV-Installationsfirmen
Zielgruppen Bevolkerung, kleines Gewerbe
Kostenabschatzung In Abhdngigkeit von Umsetzungsform

Fordermoglichkeiten | Keine

Flankierende Aktivi- | V1 Umsetzungsmanagement
titen B1 Beratungsangebot PV und Speicher fir Eigenheimbesitzer und Gewerbe

B2 gezieltes Beratungsangebot fiir PV und Speicher auf Denkmalgeb&duden

Weiterfiihrende In- | 100-Dacher-Programm Woltersdorf: https://daten.verwaltungsportal.de/dateien/
formationen events/2/7/0/7/4/1/3/100 Daecher Programm fuer Woltersdorf.pdf

100-Dicher-Programm Bebra: https://www.bebra.de/standort-wirtschaft/oekolo-

gie-umwelt/erfolge/100-daecher-solarprogramm/
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Handlungsfeld 3: Projekte

P9: PV-Potenzialflichenborse /Kataster

Beginn der MaBnahme: Prioritat:
Kurzfristig gering
Ziel:

Identifizierung von verfiigbaren Flachen fir PV-Anlagen. Zusammenfiihren von Angebot und Nachfrage.

Kurzbeschreibung:

Das Angebot richtet sich zum einen an Besitzer von Objekten mit geeigneten Flachen, die ihre Dachflache fir
die Installation einer PV-Anlage bspw. zur Verpachtung anbieten wollen. Zugleich richtet es sich an mogliche
Investoren, denen selbst keine geeignete Dachflache zur Verfiigung steht und die eine PV-Anlage verwirkli-
chen mochten. Diese kdnnen nach geeigneten Flachen suchen. Auch Freiflachen, die sich fiir die Errichtung
von Solarparks eignen, kdnnen Uber das Portal angeboten werden. Als Investoren kommen insbesondere auch
Genossenschaften oder andere Formen von Birgerenergieunternehmen in Frage.

Hierzu soll ein Portal eingerichtet werden, das liber eine Eingabemaske die Anmeldung und kartografische

Darstellung von Potenzialflaichen ermoglicht.

Beitrag zur Erreichung des Zieles:
Steigerung der lokalen EE-Erzeugung fiihrt zur héheren lokalen Verfligbarkeit von EE-Strom und Autarkie

o Aufbau einer GIS-basierten Plattform (Grundlage kann der digitale Zwilling bilden)
e Bereitstellung der Plattform
e Bekanntmachen des Angebotes

Erforderliche Umset-

zungsschritte

Akteure Umsetzungsmanagement, Verwaltung, Immobilienbesitzer

Zielgruppen Immobilienbesitzer, Genossenschaften, Contractoren

Kostenabschatzung Keine

Fordermoglichkeiten | Keine

Flankierende Aktivi- | V1 Umsetzungsmanagement

titen V7 Unternehmensstammtisch Energie

V8 Beratung / Initiierung der Griindung von genossenschaftlichen Strukturen in den
KAG Mitgliedsgemeinden

B1 Beratungsangebot PV und Speicher fir Eigenheimbesitzer und Gewerbe

P5 PV auf Mehrfamilienhdusern

Weiterfiihrende In- | Solaratlas-Bayern: https://www.energieatlas.bayern.de/thema _sonne/ photovol-

formationen taik/freiflaechen/solarflaechenboerse
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Handlungsfeld 3: Projekte

P10: PV-Potenzialkarte

Beginn der MaBnahme: Prioritat:
bestehend Gering
Ziel:

Bereitstellung von Informationen, die die Entscheidungsfindung zur Anschaffung einer eigenen PV-Anlage un-

terstitzen.

Kurzbeschreibung:

Durch die Bereitstellung von Informationen zum méglichen PV-Ertrag auf dem eigenen Dach soll die Entschei-
dungsfindung hinsichtlich der Anschaffung einer PV-Anlage erleichtert werden. Die Verbindung des Informa-
tionsangebotes mit weiteren Informationen bspw. zur Wirtschaftlichkeit, zur Einbindung eines Speichers und

mit der Moglichkeit eines Beratungsangebotes ist sinnvoll. Entsprechende Plattformen bietet bspw. die Thega

an. Informationen kdnnen auch aus dem digitalen Zwilling zum vorliegenden Projekt entnommen werden.

Beitrag zur Erreichung des Zieles:

Steigerung der lokalen EE-Erzeugung fiihrt zur héheren lokalen Verfligbarkeit von EE-Strom und Autarkie

Erforderliche Umset-

zungsschritte

e Bekanntmachen des Angebotes
o Verkniipfung mit einem Beratungsangebot

Akteure Umsetzungsmanagement, Verwaltung, Thega
Zielgruppen Immobilienbesitzer

Kostenabschatzung Keine

Fordermaoglichkeiten | Keine

Flankierende Aktivi-

taten

V1 Umsetzungsmanagement
B1 Beratungsangebot PV und Speicher fiir Eigenheimbesitzer und Gewerbe

P5 PV auf Mehrfamilienhdusern

Weiterfiihrende In-

formationen

Digitaler Zwilling der KAG

Thuringen PV-Rechner: https://www.solarrechner-thueringen.de/#s=startscreen

DSK / Seite 277
Energieregion sudliches Saaletal



https://www.solarrechner-thueringen.de/#s=startscreen

Handlungsfeld 3: Projekte

P11: Priifung Wasserkraftprojekte an den Fliissen der 1. und 2. Ordnung

Beginn der MaBnahme: Prioritat:
Mittelfristig gering
Ziel:

Bereitstellung von Informationen, die die Entscheidungsfindung zum Bau von Wasserkraftanlagen unterstit-

zen.

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Kahla strebt die Umsetzung eines Wasserkraftprojektes an der Saale innerhalb des Stadtgebietes
an. Obwohl das Potenzial flir Wasserkraftanlagen im Rahmen der Untersuchungen des Landes Thiiringen wie-
derholt als sehr gering eingestuft wird, werden fiir die Gewasser im Untersuchungsgebiet gewisse Potenzial-
standorte signalisiert. Kleinere Gewasser werden im Rahmen derartiger Untersuchungen teils auBer Acht ge-
lassen. Durch eine gezielte detaillierte Untersuchung sollen mégliche Standorte flr Erzeugungsanlagen iden-
tifiziert werden. Dabei geht es auch um Potenziale fiir Kleinstwasserkraftanlagen. Dariber hinaus sollen auch

die regulatorischen Vorgaben an Wasserkraftprojekte dargestellt werden.

Beitrag zur Erreichung des Zieles:
Steigerung der lokalen EE-Erzeugung fiihrt zur héheren lokalen Verfiigbarkeit von EE-Strom und Autarkie.
Wasserkraft weist eine eher konstante Stromerzeugung auf und kann somit volatile Technologien gut ergan-

zen.

Erforderliche Umset- | ® Prifung der Datenlage zu Wasserkraftpotenzialen durch Anfrage beim TLUBN
e Sicherung der Finanzierung

zungsschritte
& e Vergabeverfahren

Akteure Umsetzungsmanagement, Verwaltung

Zielgruppen Investoren, Umsetzungsgesellschaft, Blirgerenergiegenossenschaften

Kostenabschatzung Potenzialstudie ca. 40.000 €

Fordermoglichkeiten | Keine

Flankierende Aktivi- | V1 Umsetzungsmanagement

taten
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Handlungsfeld 3: Projekte

P12: Repowering bestehender Windkraftanlagen

Beginn der MaBnahme: Prioritat:
Mittelfristig hoch
Ziel:

Steigerung des EE-Erzeugungspotenzials im Gebiet

Kurzbeschreibung:

Die Windkraftanlagen im Untersuchungsgebiet sollen nach dem Auslaufen der EEG-Fdrderung ersetzt werden.
Erfahrungen aus dem Gebiet zeigen, dass in diesem Zusammenhang mehrere kleine Anlagen durch eine groRe
Anlage ersetzt werden. Die Anzahl der Anlagen sinkt und die installierte Leistung steigt dagegen. Aufgrund
der GroRRe der Anlagen kdnnen auch hohere Laufzeiten pro Jahr erzielt werden. Im Rahmen des bereits durch-
geflihrten Repowerings im Jahr 2024 erfolgte der Ersatz von sechs Anlagen mit jeweils 1,5 MW durch drei
Anlagen mit jeweils 5,7 MW. Die Finanzierung der Projekte kann ggf. auch unter Einbeziehung der lokalen

Bevolkerung erfolgen.

Beitrag zur Erreichung des Zieles:

Steigerung der lokalen EE-Erzeugung fiihrt zur hoheren lokalen Verfligbarkeit von EE-Strom und Autarkie.

o Anfrage der Betreiber zur Form der Finanzierung, eventuell ist die Beteiligung der
lokalen Bevolkerung bspw. durch Anleihen moglich.

Erforderliche Umset-

zungsschritte

Akteure Windkraftanlagenbetreiber

Zielgruppen Windkraftanlagenbetreiber

Kostenabschatzung Keine flr die Kommune.

Fordermoglichkeiten | Keine

Die Kommunen profitieren aufgrund der Windkraftumlage des Landes Thiringen.

Flankierende Aktivi- | Keine

taten
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Handlungsfeld 3: Projekte

P13: Lokaler Strommarkt

Beginn der MaBnahme: Prioritat:
kurzfristig mittel
Ziel:

Lokale Nutzung des lokal erzeugten EE-Stroms. Finanzielle Vorteile fir lokal Anlagenbetreiber mit Direktver-

marktungsmodellen. Schaffung eines lokalen Bezugs zwischen Erzeugung und Verbrauch.

Kurzbeschreibung:

Durch einen externen Dienstleister werden lokale Strommengen gebilindelt und in Form eines Stromproduk-
tes (Stromtarif) fur die Endverbraucher zur Verfiigung gestellt. Der Stromkauf erfolgti.d.R. Gber die Direktver-
marktung. Fehlende Strommengen werden anhand von festgelegten Kriterien (z.B. nur EE-Strom) Uber den
Markt bezogen. Der Anbieter stellt zudem eine Plattform bereit, liber die Stromliefervertrage abgeschlossen
werden kdnnen und Gbernimmt auch den Kundeservice und das Abrechnungswesen. Auf der Plattform wer-
den auch die Kooperationspartner bzw. die Anlagen, von denen Strom bezogen wird, benannt. Die MaRnahme

wird detailliert im Kap.7.2 beschrieben.

Beitrag zur Erreichung des Zieles:
Die lokal erzeugten Strommengen werden bilanziell lokal verbraucht. Es findet eine Identifizierung der End-

verbraucher mit der lokalen Erzeugung statt.
e Wahl eines Dienstleisters, der das Angebot ermoglicht

Erforderliche Umset-

zungsschritte

Akteure EE-Anlagenbetreiber, externer Dienstleister, Umsetzungsmanagement

Zielgruppen Endverbraucher, primar Haushaltskunden

Kostenabschatzung Keine fiir die Kommune.

Férdermoglichkeiten | Keine

Flankierende Aktivi- | V1 Umsetzungsmanagement

tiaten V4 Umsetzungsstruktur (perspektivisch)

Weiterfiihrende In- | Bayernwerk: https://www.bayernwerk.de/de/fuer-zuhause/regionaler-strom-

formationen markt.html
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Handlungsfeld 3: Projekte

P14: Strom-Direktlieferungen an zentrale Warmeerzeugungsanlagen

Beginn der MaBnahme: Prioritat:
langfristig hoch
Ziel:

Lokale Nutzung des lokal erzeugten EE-Stroms. Finanzielle Vorteile fiir Abnehmer und Erzeuger durch Wegfall

von Netzentgelten. Schaffung eines lokalen Bezugs zwischen Erzeugung und Verbrauch.

Kurzbeschreibung:

Die Stromlieferung im Rahmen von sog. on site PPA erfolgt iber Direktleitungen. Es handelt sich um private
Leitungen, die nicht der Regulierung unterliegen. Somit werden hier keine Netzentgelte und Umlagen — mit
Ausnahme der EEG-Umlage - erhoben. Bei Anlagen > 2MW fillt zudem die Stromsteuer an. Der Preis fur die
Errichtung und den Betrieb der Leitung wird in den Strombezugskosten abgebildet. Die rdumliche N&dhe ist zu

beachten.

Beitrag zur Erreichung des Zieles:

Die lokal erzeugten Strommengen werden physisch lokal verbraucht.

Erforderliche Umset- | ® Voraussetzung ist das Bestehen von zentralen Warmerzeugungsanlagen mit
Strombedarf (WP)

e Priifung der Erzeugungsprofile Warmeerzeuger und Stromerzeuger

e Vertragliche Regelung zwischen Lieferant und Abnehmer

e Bau von Direktleitungen

zungsschritte

Akteure EE-Anlagenbetreiber, zentrale Warmeproduzenten, Umsetzungsstruktur

Zielgruppen Endverbraucher fiir netzbasierte Warme, zentrale Warmeproduzenten

Kostenabschatzung Keine fiir die Kommune.

Fordermoglichkeiten | Keine

Flankierende Aktivi- | V1 Umsetzungsmanagement
titen V4 Umsetzungsstruktur

Kommunale Warmeplanung

Weiterfiihrende In- | https://energiewendedérfer.de/idea/belieferung-ortsnaher-dritter-durch-eine-ei-

formationen gene-stromleitung/
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Handlungsfeld 3: Projekte

P15: Strom-Direktlieferungen an Gewerbetreibende

Beginn der MaBnahme: Prioritat:
mittelfristig hoch
Ziel:

Lokale Nutzung des lokal erzeugten EE-Stroms. Finanzielle Vorteile fiir Abnehmer und Erzeuger durch Wegfall

von Netzentgelten. Schaffung eines lokalen Bezugs zwischen Erzeugung und Verbrauch.

Kurzbeschreibung:

Analog zu P14 jedoch mit der Zielgruppe Gewerbetreibende. Die Stromlieferung im Rahmen von sog. on site
PPA erfolgt Gber Direktleitungen. Es handelt sich um private Leitungen, die nicht der Regulierung unterliegen.
Somit werden hier keine Netzentgelte und Umlagen erhoben. Bei Anlagen > 2MW fallt zudem die Stromsteuer
an. Der Preis fir die Errichtung und den Betrieb der Leitung wird in den Strombezugskosten abgebildet. Die
direkte raumliche Nahe ist zu beachten. Zu beachten ist, dass nach dem Verstandnis der aktuellen Rechtslage
die Direktleitung lediglich zwischen der Erzeugungsanlage und einem (einzigen) Endverbraucher bestehen
darf.

Beitrag zur Erreichung des Zieles:

Die lokal erzeugten Strommengen werden physisch lokal verbraucht.

e Thematisierung der Moglichkeit im Rahmen des Unternehmensstammtisches
e Referent/Vortrag zum Thema im Rahmen des Unternehmensstammtisches

Erforderliche Umset-

zungsschritte

Akteure EE-Anlagenbetreiber

Zielgruppen GroRes Gewerbe

Kostenabschatzung Keine fiir die Kommune.

Fordermoglichkeiten | Keine

Flankierende Aktivi- | V1 Umsetzungsmanagement

titen V7 Unternehmensstammtisch

Weiterfiihrende In- | Positionspapier: https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/doku-

formationen mente/publikationen-oeffentlich/themen/03-sektorenkopp-

lung/20250602_BWE_Positionspapier_Industriedirektbelieferungen_aktualisiert.pdf
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Handlungsfeld 3: Projekte

P16: GroBspeicher an Umspannwerken

Beginn der MaBnahme: Prioritat:
kurzfristig hoch
Ziel:

Beitrag zur Netzstabilitat. Beitrag zur Steigerung der lokalen Nutzung lokal erzeugter Strommengen

Kurzbeschreibung:

GroRspeicher tragen auf unterschiedliche Weise zum Gelingen der Energiewende im Strommarkt bei. Insbe-
sondere kdnnen sie die volatile Erzeugung witterungsabhangiger EE-Anlagen zeitlich ausgleichen und somit
Abschaltungen vermeiden oder Netzengpassen vorbeugen, sie konnen zudem diverse netzdienliche Sys-
temdienstleistungen anbieten. Die Stadt Kahla sieht sich mit Anfragen potenzieller Betreiber konfrontiert.

Die Errichtung der Speicher ist insbesondere auch von den lokalen Netzkapazitdten abhangig.

Beitrag zur Erreichung des Zieles:

Beitrag zur Netzstabilitat. Die lokal erzeugten Strommengen werden physisch lokal verbraucht.

Erforderliche Um- e |m Austausch mit Netzbetreibern thematisieren

setzungsschritte

Akteure Netzbetreiber, Speicherbetreiber

Zielgruppen Speicherbetreiber, ggf. groRe EE-Anlagenbetreiber

Kostenabschatzung Keine flr die Kommune.

Fordermaoglichkeiten | Keine

Flankierende Aktivi- | V1 Umsetzungsmanagement

titen V5 Austausch mit Netzbetreibern
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8. Verstetigung und Controlling

8.1 Umsetzungsmanagement

Die Schaffung entsprechender personeller Ressourcen, die zur Initiierung und Steuerung der MalRnahmenumset-
zung beitragen und bestenfalls auch in weitergehenden Fragen der Energiepolitik beratend unterstiitzen kénnen,
wird empfohlen. Hierzu kann ein sog. Umsetzungsmanagement installiert werden. Das Férderprogramm des
TMILs, in dessen Rahmen die Erstellung des vorliegenden Konzeptes gefordert wurde, sieht auch die Méglichkeit
der Férderung des Umsetzungsmanagements vor. Das Management Gibernimmt zugleich auch eine entscheidende
Rolle im Controlling-Prozess. Es kann neben der Begleitung bei der Umsetzung einzelner MaRnahmen sowie der
entsprechenden Berichterstattung auch eine Koordinierungsfunktion einnehmen und als zentrales Bindeglied zwi-
schen Politik, Verwaltung und anderen relevanten Akteuren agieren. Wesentlich ist die Identifizierung und Vernet-

zung mit relevanten lokalen Akteuren, die entscheidend fir die Umsetzung der MaRnahmen sind.

Unterstiitzt werden sollte das Umsetzungsmanagement in seiner Tatigkeit durch eine Steuerungsgruppe (,AG
Energie”), die mindestens aus relevanten Vertretern der Verwaltung inkl. des Klimaschutzmanagers besteht. Dar-
Uber hinaus kénnen in der Gruppe auch weitere fir die Manahmenumsetzung relevante Akteure eingebunden

werden.

Dem Management kdnnen folgende Aufgabe zukommen:

MaRnahmen initiieren und den Prozess der MaRnahmenumsetzung zu detaillieren und koordinieren,

— einzelne Prozessschritte fir die Gbergreifende Zusammenarbeit und Vernetzung wichtiger Akteure zu ini-

tiieren,
— als Anlaufstelle fur projektrelevante Fragen zur Verfiigung zu stehen.

— Aufgaben des Projektmanagements wie Koordination der Umsetzung der verschiedenen Malnahmen,

Projektiiberwachung

— Fachliche Unterstiitzung bei der Vorbereitung, Planung und Umsetzung einzelner MaRnahmen des Kon-

zepts
— Organisation und Durchfiihrung von Informationsveranstaltungen
—  Unterstutzung bei der systematischen Erfassung und Auswertung von Daten (Controlling)

— Methodische Beratung bei der Entwicklung konkreter Qualitatsziele, Energieverbrauchs- oder Energieef-

fizienzstandards
— Aufbau von Netzwerken

— Inhaltliche Unterstiitzung der Offentlichkeitsarbeit.
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8.2 Weitere Umsetzungsstrukturen

Eine zentrale Empfehlung der vorliegenden Studie ist die Biindelung der kommunalen Aktivitaten im Bereich der
Energiewende (Strom und Warme) im Rahmen einer kommunalen Unternehmung. Diese kann bspw. in Form einer
Holding aufgebaut werden und grundsatzlich auch Aktivitaten in weiteren Themenfeldern Gbernehmen. Die Struk-
tur wiirde es ermoglichen Projektgesellschaften zu Griinden und je nach Bedarf Kooperationen mit externen Part-
nern eingehen. Letztendlich wiirde es sich um ein Instrument zur Umsetzung energiepolitischer Vorhaben auf dem
Gebiet der KAG darstellen und iberhaupt die kommunale Handlungsfahigkeit bei der Umsetzung von MalRinahmen
schaffen. Mehrere der in diesem Konzept vorgeschlagenen MalRnahmen sowie MaRnahmen im Zusammenhang
mit der Umsetzung der Empfehlungen aus der kommunalen Warmeplanung wiirden natirlicherweise in den Auf-
gabenbereich des Unternehmens fallen. Die Etablierung des Unternehmens wird als elementarer Baustein der

langfristigen Verstetigung der kommunalen Energiepolitik gesehen.

Die Arbeit des angedachten Umsetzungsmanagements ist als Bestanteil der gesamtkommunalen Aktivitaten mit
Bezug zur Energiewende und dem Klimaschutz zu verstehen. Aufgrund diverser Schnittstellen wird eine enge Ko-
operation und Abstimmung zwischen dem Umsetzungsmanagement und dem Klimaschutzmanagement als zwin-
gend erforderlich gesehen. Das Klimaschutzmanagement hat sich bereits im Prozess der Erstellung der vorliegen-

den Studie stellenweise aktiv beteiligt.

Die Stadt Kahla verfiigt Gber die Stelle eines Klimaschutzmanagers. Diese ist in der ersten Phase mit der Erstellung
einer gesamtkommunalen Energie- und Klimaschutzstrategie beauftragt und wird im weiteren Verlauf auch die
Umsetzung der MaRnahmenvorschlage aus dieser Strategie vorantreiben. Zugleich Gilbernimmt sie Aktivitdten im

Bereich der Netzwerkbildung und Offentlichkeitsarbeit.

Weitere Schnittstellen bestehen je nach verfolgter MaRRnahme auch zu weiteren Verwaltungsbereichen (z.B.
Hauptamt, Bauamt). Es erscheint somit sinnvoll eine Arbeitsgruppe Energie einzurichten, die periodisch Abstim-

mungen zu Themen der lokalen Energiewende ermoglichen wiirde.

Weitere wichtige Bausteine, die einen relevant fiir die Verstetigung der energiepolitischen Aktivitaten auf dem
Gebiet der KAG leisten kdnnen sind bspw.:

- Thega als Beratungsinstitution des Landes sollte aktiv in den Aufbau von Beratungsangeboten sowie der
Offentlichkeitsarbeit eingebunden werden und bietet zudem unabhéngige Beratungsleistungen in diver-
sen weiteren energetischen Themenfeldern mit Bezug zu Handlungsempfehlungen aus diesem Konzept

- Netzbetreiber — die Netzbetreiber spielen eine wesentliche Rolle bei der Umsetzung einzelner MaRnah-
men aus diesem Konzept. Sie sind fiir die Genehmigung einzelner Projekte zustidndig, einzelne Projekte
erfordern Anpassungen an der von ihnen betriebenen Infrastruktur, sie sind wesentliche datenhaltende
Stellen usw. Die Etablierung eines regelmaRigen Austauschformates zur gegenseitigen Information Gber
auf beiden Seiten geplante MaRnahmen wird als zielflihrend angesehen

- Gewerbetreibende — sowohl Akteure auf der Verbraucher- als auch der Erzeugerseite, wobei einige Un-
ternehmen auf beiden Seiten eine Rolle spielen, sind wesentlich fiir das Gelingen der kommunalen Ener-
giewende. Deren Vernetzung kann Synergieeffekte stimulieren (z.B. Direktleitungen zwischen Erzeu-
gungsanlagen und GroRverbrauchern), zugleich kénnen sich Partnerschaften/Anknupfungspunkte fur die

Umsetzung einzelner kommunaler Vorhaben ergeben. Analog zu den Netzbetreibern wird die Etablierung
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eines regelmaRigen Austauschformates angeregt. Die Grundlage dafiir kann ein Unternehmensstamm-

tisch bilden. In diesem Kontext kann auch die Einbindung lokaler Finanzinstitute relevant sein.

Dariiber hinaus ist auch eine engere Abstimmung mit den Vertretern der Wohnungswirtschaft sinnvoll, da mehrere
der in diesem Konzept vorgeschlagenen MalRnahmen auch deren Geb&ude betreffen (PV-Ausbau, Balkonkraft-

werke, Mieterstrom).

Wichtig im Zusammenhang mit der Verstetigung ist die Vernetzung einzelner Akteure, dies beginnt im kleinen
Rahmen innerhalb der Verwaltungsstrukturen und muss im weiteren Schritt Akteure aus der Wirtschaft inkludie-

ren. Die aktive Einbindung bereits etablierter Beratungsinstitutionen ist ebenfalls zu forcieren.

8.3 Controllingkonzept

Um den tatsachlichen Umsetzungsgrad sowie die Wirksamkeit der einzelnen MaRnahmen zu Gberpriifen, bedarf
es eines kontinuierlichen Controllings und Monitorings. Mit diesem sollen die Entwicklungen in der Umsetzungs-
phase einzelner MaRnahmen systematisch erfasst, evaluiert, begleitet und die MaRnahmen bei Bedarf angepasst
und weiterentwickelt werden. Hiermit soll zugleich gewahrleistet werden, dass bei Fehlentwicklungen und Zielab-
weichungen rechtzeitig gegengesteuert wird bzw. positive Tendenzen aufgriffen werden. Das Controlling zielt so-
mit neben der Uberpriifung des Umsetzungsfortschrittes auch auf eine bessere Regelung des Implementierungs-
prozesses ab und fuhrt bei Bedarf zur Optimierung einzelner MaRnahmen. Neben der Ebene der einzelnen Mal-
nahmen ist zudem die strategische Ebene zu beachten. Hierzu zihlt auch die regelmiRige Evaluierung und Uber-
prifung der verfolgten Zielsetzungen, die aufgrund von konkreten Erfahrungen aus der Praxis oder den sich ver-
andernden regulatorischen, technischen oder wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hinterfragt und bei Bedarf
angepasst werden konnen. So bietet beispielsweise der zum Zeitpunkt der Konzeptverfassung geltende regulato-
rische Rahmen nur sehr begrenzte Moglichkeiten zur Stimulierung des lokalen Verbrauchs der lokal erzeugten
Strommengen und somit zur reellen Autarkie. Dies kann sich durch die Anpassung der Gesetzgebung bspw. mit
Blick auf das Strom-Sharing oder den physischen lokalen Stromverbrauch (Arealnetze/Kundenanlagen) durchaus

andern. In diesem Fall kann auch die Anpassung der libergeordneten Zielsetzungen relevant sein.

Im Fokus des Controllings steht somit sowohl die strategische Ebene der Gesamtzielsetzung als auch einzelne De-
tailvorhaben d.h. die erfolgreiche Implementierung einzelner MaRRnahmen. Vor diesem Hintergrund muss das Con-
trolling sowohl eine generalisierende Top-down- als auch eine maRnahmenspezifische Bottom-up-Herangehens-
weise enthalten. In der wirtschaftswissenschaftlichen Terminologie entspricht erstere dem strategischen und letz-

tere dem operativen Controlling.

8.3.1 Monitoring

Die Top-down-Herangehensweise priift auf Ebene des gesamten Untersuchungsgebietes, ob die angestrebten
Ziele erreicht werden kénnen und welche Auswirkungen die bereits eingeschlagenen Schritte zeigen. Zugleich kon-
nen hier eventuelle Verdnderungen der Rahmenbedingungen oder maRnahmeniibergreifende Auswirkungen
identifiziert und entsprechende Anpassungen der strategischen Ziele vorgenommen werden. Vor diesem Hinter-
grund wird zur zielfilhrenden Umsetzung des vorliegenden Konzeptes ein regelmaRiges Monitoring empfohlen.
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Das Monitoring sollte die laufenden und umgesetzten MaRRnahmen erfassen und bewerten. Bestandteil der Be-
wertung sollte auch die Einschdtzung eventuell eingetretener Hemmnisse sein. Bewertet werden mdissen in die-
sem Zusammenhang auch die Zusammenarbeit einzelner beteiligter Akteure und die Funktionsweise der beste-
henden oder ggf. neu etablierten Strukturen. Das Monitoring soll zudem relevante Veranderungen in den gesetz-
lichen und politischen Rahmenbedingungen beispielsweise hinsichtlich der Forderméglichkeiten und Programme,
der regulatorischen Anforderungen oder andere wichtige Belange aufgreifen. Daraus kdnnen sich eventuell auch
neue Handlungsbereiche ergeben oder die Priorisierung, Reihenfolge oder Ausgestaltung einzelner MaBnahmen

angepasst werden.

Die wesentlichen Ergebnisse des Monitorings sollten in Form eines Kurzberichtes zusammengefasst werden. Als
Rahmen kann bspw. ein Geschéaftsbericht dienen, der im Falle der Etablierung der Kommunalen Holding von dieser
ohnehin vorzulegen ware. Das Monitoring sollte zielfiihrend sein und daher mit méglichst geringem Aufwand her-
gestellt werden. Es geht somit primar um die strukturierte Darstellung der zuriickliegenden und ein Ausblick auf
die kommenden Schritte, bspw. in Form einer tabellarischen Auflistung von MalRnahmen. Die gewdhlte Form sollte

eine leichte und kontinuierliche Fortschreibbarkeit erlauben.

Im Falle der Einrichtung eines zeitlich begrenzten Umsetzungsmanagements kann der Aufbau des Monitorings

auch durch dieses Erfolgen. Auch die Einbindung des Klimaschutzmanagements der Stadt Kahla ist méglich.

8.3.2 Verbesserung der Datengrundlagen

Die Uberpriifbarkeit der Ziele sowie der einzelnen MalRnahmen und deren Umsetzungsfortschritts bzw. Auswir-
kungen erfordert eine gute Datenbasis. Die im Zusammenhang mit der Erstellung der vorliegenden Studie gemach-
ten Erfahrungen zeigen, dass die Datenlage und die Bereitschaft und Geschwindigkeit einzelner datenhaltender
Stellen zur Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Daten verbesserungsfahig sind. Zum Teil wird die Bereitstel-
lung von Daten durch datenschutzrechtliche Vorgaben limitiert, zum Teil kann der mit der Aufarbeitung von Daten
einhergehende Aufwand dazu fiihren, dass lediglich sehr stark aggregierte Daten bereitgestellt werden. Dies be-
trifft insbesondere die Daten der beiden Stromnetzbetreiber. Zugleich ist anzumerken, dass die Datenséatze der
Netzbetreiber aufgrund der Strukturierung nicht absolut vergleichbar sind. Die Daten des MaStR weisen eine sehr
hohe Detailtiefe auf, decken jedoch nur die statische Seite d.h. Leistung/Kapazitdt und nicht die dynamische Seite

(Erzeugung, Verbrauch) ab.

Angeregt wird daher die Einfiihrung eines regelmaRigen Abstimmungsformates mit den Netzbetreibern. Zu Beginn
sollten Moglichkeiten der Bereitstellung moglichst detaillierter Daten, wenn méglich auch in GIS kompatiblen For-
maten geklart werden. Zu weiteren Inhalten der Abstimmung sollten auch Informationen bspw. Gber geplante
infrastrukturelle MaRnahmen oder Uber Kapazitdten im Netzgebiet zahlen. Da sich diese dynamisch entwickeln,
sollen die Informationen primar dazu dienen, eine Lageeinstufung hinsichtlich der Realisierung méglicher Projekte

liefern.

Alternativ ist die Einrichtung einer Plattform vorstellbar, iber die die einzelnen Anlagenbesitzer die Erzeugungs-
werte melden kénnten. ErfahrungsgemaR ist die Mitwirkungsbereitschaft jedoch beschrdnkt und die Aussagekraft

eines sich somit ergebenden unvollstandigen Datensatzes daher gering.
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Fiir den Bestand der eigenen Liegenschaften und der stromverbrauchenden kommunalen Infrastruktur wird die
Einfiihrung eines kommunalen Energiemanagements angeregt. Aus der Uberpriifung von Verbrauchsdaten kénnen
Hinweise zu Fehlfunktionen generiert oder die Wirkung von EffizienzmaBnahmen abgeleitet werden. Im Falle der
Ausstattung mit entsprechender Sensorik sind nicht nur Ferndiagnosen maoglich. Es ergeben sich auch Erkenntnisse
zu Lastgdngen, die fiir die Auslegung von PV-Anlagen und Speichern hilfreich sind. Die gewonnenen Daten sind

auch im Zusammenhang mit dem MalRnahmenvorschlag zur Einfiihrung eines Bilanzkreismodells relevant.

8.3.3 Malnahmencontrolling

Das Controlling auf Ebene einzelner MaRBnahmen stellt eine operative Herangehensweise dar und dient zum einen
der Betrachtung und Bewertung des Erfolges bzw. der Ergebniseffizienz konkreter MaRnahmen und zum anderen
der Begleitung bei der Umsetzung dieser MaRnahmen bzw. ihrer Einzelschritte. Hier sind auch die Auswertung der
Hindernisse und Identifizierung von Optimierungspotenzialen auf Ebene der MaRnahmen notwendig (Prozess-Ma-

nagement).

Inhalt des MaRnahmencontrollings besteht somit im ersten Schritt aus der Festlegung von Kriterien und Indikato-
ren anhand derer der Erfolg einer konkreten MaRnahme beurteilt werden kann. Bei technischen bzw. sogenannten
yharten” MaRnahmen sind dabei durch die Erfassung von Kennzahlen auch konkrete Riickschlisse bspw. auf den

Energieverbrauch, die Energieerzeugung usw. moglich.

Bei weichen MalRnahmen im Bereich der Beratung, Informationsverbreitung oder Sensibilisierung konnen kaum
konkrete und unmittelbare Riickschliisse auf deren Wirkung gezogen werden, da die Auswirkungen erst mit Ver-
zogerung auftreten oder schwer von externen Einflussfaktoren zu trennen sind. Hier miissen eher leicht quantifi-
zierbare Werte und Indikatoren (z. B. Teilnehmerzahlen, Anzahl durchgefiihrter Veranstaltungen oder Beratungs-
gesprache, usw.) erfasst werden, auf deren Grundlage die gesellschaftliche Resonanz der jeweiligen MaRnahme
bewertet werden kann. Die konkrete Wirkung von weichen MaRnahmen kann auf Grundlage einer Evaluation
durch Kurzinterviews oder Fragebdgen der Teilnehmenden ggf. Beratungsempfanger durchgefiihrt werden. Hier-
bei handelt es sich jedoch um eine duRerst zeit- und arbeitsaufwendige Methode. Fragebogenerhebungen kénnen

jedoch bspw. im Rahmen von Schul- oder Forschungsprojekten erfolgen.

Im Rahmen eines Prozess-Managements ist bei einzelnen insbesondere langerfristig angelegten oder komplexen
MalRnahmen, die kontinuierliche Zwischenbewertung und der Abgleich mit dem im Voraus festgelegten Realisie-
rungsplan (Zeit- und Projektabfolgeplan) durchzufiihren. Dies erlaubt, den Fortschritt zu Giberwachen und bei Be-

darf Modifikationen im Umsetzungsprozess durchzufiihren.
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Tabelle 82: Indikatoren fiir Mafinahmen-Controlling

MaBnahmenliste

Indikator

Basis

Vi

V2

V3

va4

V5

V6

V7

V8

V8.1

V8.2

V8.3

Bl

B2

B3

Umsetzungsmanagement

AG Energie

Kommunales Energiemanagement

Umsetzungsstruktur (kommunale Hol-

ding)
Austausch mit Netzbetreibern

Finanzierungsmodell in Kooperation

mit lokalen Banken/Sparkassen

Unternehmensstammtisch Energie

Beratung / Initiierung der Griindung
von genossenschaftlichen Strukturen in

den KAG Mitgliedsgemeinden

Nutzung bestehender genossenschaftli-

cher Strukturen fur Energieprojekte
Initiierung / Beratung zur Griindung

von Birgerenergiegesellschaft(en)

Einkaufs/Verkaufsgenossenschaften

Beratungsangebot PV und Speicher fir

Eigenheimbesitzer und Gewerbe

gezieltes Beratungsangebot fiir PV und

Speicher auf Denkmalgebauden

Beratungsangebot Stromsparen

Implementierung, Anzahl initiier-

ter/umgesetzter MaRnahmen

Implementierung

Implementierung, Energieeinspa-

rung, Verbrauchskennwerte

Implementierung

Implementierung

Implementierung, gesammeltes fi-
nanzielles Volumen, Anzahl betei-

ligter Personen
Implementierung, Treffen

Implementierung, durchgefiihrte
Beratungen, gegriindete Genos-

senschaften

Implementierung, durchgefiihrte

Beratungen,

Implementierung, durchgefiihrte
Beratungen, gegriindete Genos-

senschaften

Implementierung, durchgefiihrte
Beratungen, gegriindete Genos-

senschaften

Anzahl der Beratungen, Anzahl
umgesetzter MaRnahmen, Zubau

installierte Leistung

Anzahl der Beratungen, Anzahl
umgesetzter MalRnahmen, Zubau

installierte Leistung

Anzahl der Beratungen, ggf. Aus-

wertung von Verbrauchsdaten

Berichterstattung, Dokumen-
tation zu einzelnen Manah-

men

Dokumentation, Sitzungspro-

tokolle

Datenauswertung, Bilanzie-
rungsergebnisse, Berichtswe-

sen

Unternehmensbericht

Protokolle

Berichterstattung/ Auswer-

tung des Geldinstitutes

Protokolle

Beratungsprotokolle

Beratungsprotokolle

Beratungsprotokolle

Beratungsprotokolle

Datenauswertung MaStR, Be-
ratungsprotokolle, Fragebo-
gen, Dateneintragung im digi-
talen Zwilling
Datenauswertung MaStR, Be-
ratungsprotokolle, Fragebo-
gen, Dateneintragung im digi-

talen Zwilling

Beratungsprotokolle
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B4

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

Informationsanagebot fir Birger

PV auf kommunalen Liegenschaften

PV-Ersatzstromanlagen fiir kritische

Infrastruktur

Bilanzkreismodell fir kommunale Lie-

genschaften und StraBenbeleuchtung

Modernisierung StraBenbeleuchtung

PV auf Mehrfamilienhdusern

Mieterstrommodelle / gemeinschaftli-

che Stromversorgung

Balkonkraftwerke (propagieren)

PV und Speicher auf EFH fordern

PV-Dach-Borse/Kataster

PV-Dach-Potenzialkarte

Prifung Wasserkraftprojekte an den

Flissen der 1. und 2. Ordnung

Repowering bestehender Windkraftan-

lagen

Lokaler Strommarkt

Direktlieferung an zentrale Warmeer-

zeugungsanalgen
Direktlieferung an Gewerbetreibende

Grofspeicher an Umspannwerken

Anzahl Veranstaltungen, Anzahl

Teilnehmer

Anzahl umgesetzter Projekte, in-
stallierte Leistung, Stromerzeu-
gung

Anzahl umgesetzter Projekte, in-

stallierte Leistung

Implementierung, Eigenver-
brauchsquote, Einsparung Strom-

bezugskosten

Anzahl sanierter Anlagen, Energie-

verbrauch

Anzahl Anlagen, installierte Leis-

tung, Stromerzeugung

Anzahl von Objekten, Anzahl Nut-

zer

Anzahl von Anlagen, installierte
Leistung, ggf. Entwicklung Strom-

netzbezug

Implementierung, Anzahl unter-

stiitzter Anlagen

Implementierung, Anzahl Objekte,

Potenzialflache
Implementierung

Abschlussbericht

Implementierung, Installierte Leis-

tung, Stromerzeugung

Implementierung, Anzahl Kun-

den/Abnehmer

Implementierung, Strombezug

Implementierung, Strombezug

Implementierung, Installierte Leis-

tung/Speicherkapazitat

Dokumentation

Kommunales Energiemanage-

ment

Kommunales Energiemanage-

ment

Kommunales Energiemanage-

ment

Kommunales Energiemanage-

ment, Verbrauchsabrechnung

Dokumentation / Datenerfas-

sung Wohnungswirtschaft

Dokumentation Wohnungs-

wirtschaft

MasStR, Dokumentation Woh-
nungswirtschaft, Daten Netz-
betreiber

Dokumentation

Digitaler Zwilling

Digitaler Zwilling

Dokumentation,

MasStR, Daten Netzbetreiber

Auswertung Stromanbieter

Dokumentation

Dokumentation

MasStR, Dokumentation
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